
UDI Energie FESTZINS 13

Hinweis: Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Verkaufsprospekt gemachten Angaben ist nicht 
Gegenstand der Prüfung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin).
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Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortliche
UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
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Tel.: 0911 - 92 90 55 0
Fax: 0911 - 92 90 55 5

Handelsregister
Amtsgericht Nürnberg, HRA 18071

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Stefan Keller

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann bestehen, wenn die Vermögensanlage 
während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von 2 Jahren nach dem ersten öffentli-
chen Angebot der Vermögensanlagen im Inland, erworben wird.

Verantwortlichkeitserklärung
Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortliche der Vermögensanlage ist die UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. 
KG, mit Sitz in Roth, Kellerweg 12, Geschäftsadresse: Frankenstraße 148, 90329 Nürnberg. Die UDI Energie FESTZINS 
13 GmbH & Co. KG übernimmt für den Inhalt dieses Verkaufsprospektes insgesamt die Verantwortung und erklärt, dass 
ihres Wissens die in diesem Verkaufsprospekt gemachten Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände aus-
gelassen wurden.

Nürnberg, den 21.3.2018

UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG,
vertreten durch ihre Komplementärin UDI Festzins Verwaltungs GmbH,
diese vertreten durch den Geschäftsführer Georg Hetz

Dipl.-Ing. Stefan Keller

Geschäftsführer und 
Verantwortlichkeitserklärung
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Die Vermögensanlage im Überblick

Emittentin, Anbieterin und
Prospektverantwortliche

UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
(im Folgenden auch UDI Energie FESTZINS 13 genannt)

Art der Vermögensanlage Unbesichertes Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt (im Fol-
genden „Nachrangdarlehen“ oder „Darlehen“ genannt)

Anlageobjekte Auf Ebene der Emittentin: Gewährung von Nachrangdarlehen an Projekt-
gesellschaften und zwischengeschaltete Gesellschaften. Die Investition in 
die Projektgesellschaften erfolgt über die Gewährung von zweckgebunde-
nen Nachrangdarlehen entweder direkt an Projektgesellschaften oder über 
deutsche, noch zu gründende, zwischengeschaltete Gesellschaften, die 
das Nachrangdarlehenskapital über die Gewährung von Nachrangdarlehen 
ebenfalls zweckgebunden an die Projektgesellschaften weiterleiten. Außer 
der Weiterreichung des von der Emittentin in Rechnung gestellten Disagios 
an die Projektgesellschaften werden auf Ebene der zwischengeschalteten 
Gesellschaften keine zusätzlichen Kosten oder Provisionen erhoben. Soll-
te eine Investition über zwischengeschaltete Gesellschaften erfolgen, ent-
steht also eine weitere Investitionsebene zwischen der Emittentin und den 
Projektgesellschaften. Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin sind somit 
sowohl die Vergabe von Nachrangdarlehen direkt an die einzelnen Projekt-
gesellschaften als auch an die zwischengeschalteten Gesellschaften.
Auf Ebene der Projektgesellschaften: Die noch nicht feststehenden Projekt-
gesellschaften investieren in Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen und 
Wärmenetze in Deutschland und dem EU-Ausland. Außerdem werden die Pro-
jektgesellschaften in energieeffiziente Immobilien in Deutschland und in Grund-
stücke, auf denen solche Immobilien errichtet werden sollen, investieren. Zudem 
kann in Projektgesellschaften investiert werden, die andere Projektgesellschaften, 
die vorgenannte Anlagen oder Gebäude bauen und betreiben, in ihrem Betrieb 
unterstützen, z. B. durch den gebündelten Einkauf von Ersatzteilen oder Sub-
straten oder von gemeinschaftlich nutzbaren Servicedienstleistungen für z. B. die 
Wartung, um so die Betriebskosten dieser Projektgesellschaften zu optimieren.

Verzinsung Nach Eingang Darlehensbetrag
bis zum 31.12.2023: 4,0 % p. a.
für die Zeit vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2027: 5,0 % p. a.
für die Zeit vom 1.1.2028 bis zum 31.12.2029: 6,0 % p. a.
für die Zeit vom 1.1.2030 bis zum 31.12.2030: 6,5 % p. a.

Zinstermine Jeweils zum 31.12. jedes Jahres, erstmals zum 31.12.2018

Frühzeichnerbonus Anleger, die den vollständig ausgefüllten Zeichnungsschein bis zum 15.5.2018 
an die UDI Beratungsgesellschaft mbH zurücksenden, haben einen Anspruch 
auf einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 3,0 % p. a. für die Zeit vom Ein-
gang des gezeichneten Anlagebetrages auf dem Konto der Emittentin bis zum 
15.6.2018. Die Auszahlung des Frühzeichnerbonus erfolgt zum 31.7.2018.

Geplante Laufzeit der
Vermögensanlage

Die Laufzeit beginnt nach Eingang des Darlehensbetrages auf dem Konto der 
Emittentin. Damit hat diese Vermögensanlage für jeden Anleger eine individu-
elle Laufzeit. Die Laufzeit der Vermögensanlage endet planmäßig für jeden An-
leger spätestens zum 31.12.2030. Die konkrete Laufzeit des Darlehens hängt 
davon ab, ob und wenn ja, zu welchem Kündigungstermin der Anleger oder die 
Emittentin kündigt.
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Kündigungsmöglichkeiten
des Anlegers

Eine vollständige oder teilweise Kündigung der Vermögensanlage durch den 
Anleger ist zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 und danach jährlich jeweils zum 
31.12. eines Jahres möglich. Die Kündigung hat in Textform (§ 126 b BGB) zu 
erfolgen. Damit beträgt die Laufzeit der Vermögensanlage bei einer Zeich-
nungsfrist bis zum 31.12.2018, wie von § 5 a VermAnlG vorgeschrieben, für 
jeden Anleger mindestens 24 Monate. Die Kündigungsfrist für diese Kündi-
gungstermine beträgt jeweils 12 Monate.

Kündigungsmöglichkeit
der Emittentin

Die UDI Energie FESTZINS 13 kann das Darlehen, wenn eine wirtschaftlich 
sinnvolle Investition in neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach Ablauf von 
mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung des letzten Anlegers vollständig 
oder teilweise mit einer Frist von 6 Monaten ordentlich kündigen.

Rückzahlung (Tilgung)
des Anlagebetrages

Rückzahlung des Darlehens – vorbehaltlich der Nachrangigkeit – plangemäß 
nach Kündigung und Ablauf der Kündigungsfrist oder zum 31.12.2030. Im vor-
liegenden Verkaufsprospekt werden, wenn es um die Rückzahlung eines als 
Darlehen ausgereichten Geldbetrages geht, die Begriffe „Rückzahlung“ und 
„Tilgung“ synonym verwendet.

Emissionsvolumen 15.000.000 Euro

Übertragbarkeit Die Weiterveräußerung dieser Vermögensanlage ist nur durch Abtretung 
der Nachrangdarlehensforderungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag 
gemäß § 398 BGB möglich. Eine solche Übertragung ist jeweils zum 31.12. 
eines jeden Jahres mit vorheriger Zustimmung der Emittentin in Textform 
(§ 126 b BGB) möglich.

Zwischengeschaltete
Gesellschaften

Die Investition in die Projektgesellschaften erfolgt im Rahmen dieser Vermö-
gensanlage über die Gewährung von Nachrangdarlehen entweder direkt an 
Projektgesellschaften oder über zwischengeschaltete Gesellschaften, die 
das Nachrangdarlehenskapital über die Gewährung von Nachrangdarlehen 
an die Projektgesellschaften weiterleiten. Bei diesen zwischengeschalteten 
Gesellschaften wird es sich um deutsche, noch zu gründende Gesellschaf-
ten in der Rechtsform der GmbH oder der GmbH & Co. KG handeln. Diese 
Gesellschaften werden im vorliegenden Verkaufsprospekt als „zwischen-
geschaltete Gesellschaften“ bezeichnet. Außer der Weiterreichung des von 
der Emittentin in Rechnung gestellten Disagios an die Projektgesellschaften, 
werden auf Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaften keine zusätz-
lichen Kosten oder Provisionen erhoben. Deshalb werden die zwischen-
geschalteten Gesellschaften neben der Durchleitung der Nachrangdarle-
hen der Emittentin auch in begrenztem Umfang noch anderen Geschäften 
nachgehen, etwa bei der Projektentwicklung, um hieraus die notwendigen 
Einnahmen zu erwirtschaften, um die laufenden Kosten der Gesellschaft 
zu decken. Die Konditionen der Nachrangdarlehensverträge zwischen den 
zwischengeschalteten Gesellschaften und den Projektgesellschaften stehen 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest, da noch keine Ver-
träge geschlossen wurden. Laufzeit, Zins und Tilgung werden dabei jedoch 
so gestaltet, dass die Emittentin plangemäß wirtschaftlich in der Lage sein 
wird, die Zins- und Tilgungszahlung an die Anleger zum Ende der Laufzeit 
dieser Vermögensanlage zu leisten (vgl. Seite 18). Alle vorgenannten Nach-
rangdarlehen werden eine Zweckbindung aufweisen, nach der das Nach-
rangdarlehenskapital – neben der Zahlung des Disagios – nur zur Investition 
in die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften bzw. zur ebenfalls 
zweckgebundenen Weiterleitung an Projektgesellschaften gewährt wird, die 
dann in die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften investieren.
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Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem 
Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der 
Vermögensanlage verbunden sind. 

Weitere Leistungen der Anleger
Der Anleger haftet nicht für Verluste der Emittentin 
und ist nicht verpflichtet, Nachschüsse zu leisten. 
Neben der Pflicht zur Einzahlung des Nachrang-
darlehensbetrages auf das Konto der Emittentin 
ist der Anleger zudem verpflichtet, der Emittentin 
Änderungen seiner Bankverbindung unverzüglich 
in Textform (§ 126 b BGB) mitzuteilen. Zudem hat 
der Anleger bei einer Übertragung der Nachrang-
darlehensforderungen zuvor die Zustimmung der 
Emittentin in Textform (§ 126 b BGB) einzuholen. 
Erhält der Anleger von der Emittentin Zins- oder 
Tilgungszahlungen aus dem gewährten Nach-
rangdarlehen, obwohl dies nach den Vorschriften 
des Nachrangdarlehensvertrags zur Nachrangig-
keit (§ 9) unzulässig oder aus sonstigen Gründen 
unrechtmäßig war, hat der Anleger diese Beträge 
auf Anforderung der Emittentin an diese zurückzu-
geben. Darüber hinaus bestehen keine Umstände, 
die den Anleger verpflichten, weitere Leistungen 
zu erbringen, insbesondere keine Umstände, nach 
denen der Anleger haftet. 

Provisionen
Im Rahmen dieser Vermögensanlage werden Pro-
visionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen 
oder vergleichbare Vergütungen, in einer Gesamt-
höhe von 1.350.000 Euro geleistet. Bezogen auf 
den Gesamtbetrag der angebotenen Vermögens-
anlage (15 Mio. Euro) sind dies 9,00 %. Die Emit-
tentin stellt diese Provision, die sie an die Ver-
triebsgesellschaft UDI Beratungsgesellschaft mbH 
zahlt, den einzelnen Projektgesellschaften bzw. 
den zwischengeschalteten Gesellschaften, in die 
das Darlehenskapital investiert wird, in Form eines 
Disagios in Rechnung. Die zwischengeschalteten 
Gesellschaften wiederum stellen das Disagio dann 
den Projektgesellschaften in Rechnung. Darüber 
hinaus werden keine weiteren Provisionen, insbe-
sondere Vermittlungsprovisionen oder vergleich-
bare Vergütungen, geleistet.

Weitere Kosten für die Anleger
Ein Aufgeld (Agio) wird bei dieser Vermögensan-
lage nicht fällig. Der Anleger hat jedoch seine für 
die Übersendung des Nachrangdarlehensangebots 
fällig werdenden Post- und/oder Telekommunikati-
onskosten zu tragen. Außerdem können dem Anle-
ger bei der Überweisung des Nachrangdarlehens-
betrages zusätzliche Kosten für den Geldverkehr 
(Überweisungsgebühren) entstehen. Diese sind 
ebenfalls vom Anleger zu tragen. Der Anleger hat 
zudem die ihm bei einer Übertragung oder Veräu-
ßerung entstehenden Kosten selbst zu tragen. Im 
Erbfall haben die Erben oder Vermächtnisnehmer 
sämtliche ihnen durch den Erbfall entstehenden 
Kosten, insbesondere die mit dem Nachweis der 
Erbfolge oder des Vermächtnisses verbundenen 
Kosten, zu tragen. 

Für den administrativen Aufwand, der der UDI 
Energie FESTZINS 13 durch die Bearbeitung einer 
Veräußerung bzw. eines Erbfalles entsteht, ist 
diese berechtigt, eine Aufwandspauschale von 
50 Euro pro Veräußerungs- bzw. Erbfall zu ver-
langen. Für die Aufwandspauschale haften Käu-
fer und Verkäufer bzw. die Erben untereinander 
gesamtschuldnerisch. 

Der Anleger hat zudem Änderungen seiner Daten 
der Emittentin auf eigene Kosten zu übermitteln. 
Dies gilt insbesondere für etwaige Änderungen der 
Kontoverbindung. Kosten oder Schäden, die der 
UDI Energie FESTZINS 13 aufgrund einer falsch 
angegebenen oder nicht aktualisierten Kontover-
bindung im Rahmen einer Zins- oder Tilgungszah-
lung entstehen, sind vom Anleger zu tragen. Sollte 
die Tilgung aufgrund einer falsch angegebenen 
oder nicht aktualisierten Kontoverbindung nicht 
überwiesen werden können, so kann der Anleger 
für den Zeitraum bis zur tatsächlichen Überwei-
sung nach Richtigstellung der Kontoverbindung 
keine Zinsen verlangen. Neben den zuvor genann-
ten Kosten können dem Anleger weitere Kosten 
entstehen, wenn er im Zusammenhang mit dieser 
Vermögensanlage Rechts- oder Steuerberatung in 
Anspruch nimmt. Abgesehen von der Aufwands-
pauschale für die Bearbeitung von Veräußerungs- 
und Erbfällen durch die UDI Energie FESTZINS 13 
kann die Höhe der übrigen angeführten Kosten 
nicht konkret angegeben werden, da diese Kos-
ten anlegerspezifisch variieren können. Darüber 
hinaus entstehen für den Anleger keine weiteren 

Kosten, Leistungen und Provisionen
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Die wesentl ichen Grundlagen und 
Bedingungen der Verzinsung und 
Rückzahlung

Nachfolgend werden die wesentlichen Grundlagen und 
Bedingungen angeführt, die vorliegen müssen, damit die 
UDI Energie FESTZINS 13 voraussichtlich in der Lage 
sein wird, die prognostizierte Verzinsung und Rückzah-
lung des Nachrangdarlehenskapitals an die Anleger 
zu leisten. Die nachfolgend in den Absatzüberschrif-
ten angeführten Seitenverweise beziehen sich auf die 
entsprechenden Risikobeschreibungen im Kapitel „Die 
wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken der 
Vermögensanlage“ ab Seite 14. 

Auf Ebene der Emittentin:

1) Die Einwerbung des Nachrangdarlehenska-
pitals erfolgt zeitlich wie prognostiziert, das 
Nachrangdarlehenskapital wird von den Anlegern 
fristgerecht eingezahlt und steht wie geplant zur 
Verfügung (vgl. Seite 15: „Einwerbung und Ein-
zahlung des Nachrangdarlehenskapitals“).
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, kann die Emit-
tentin erst später als prognostiziert mit der Investition in 
die Projektgesellschaften, durch Nachrangdarlehens-
gewährung direkt an die Projektgesellschaften oder 
über zwischengeschaltete Gesellschaften, beginnen. 
Dadurch können auch die Projektgesellschaften erst 
verzögert mit der Investition in Anlageobjekte beginnen. 
Dies führt gegenüber der Prognose zu niedrigeren Ein-
nahmen der Projektgesellschaften, was deren Fähigkeit 
zur vollständigen und rechtzeitigen Zahlung auf die Zins- 
und Rückzahlungssansprüche der Emittentin bzw. der 
zwischengeschalteten Gesellschaften reduzieren kann. 
Dies würde die Liquidität der Emittentin belasten. Zudem 
würden der Emittentin durch einen verzögerten Beginn 
der Nachrangdarlehensausreichung eingeplante Einnah-
men in Form der Zinszahlungen aus den Projektgesell-
schaften bzw. den zwischengeschalteten Gesellschaften 
entgehen und damit die Liquidität der Emittentin belas-
ten. Beide beschriebenen Folgen einer Verzögerung der 
Einwerbung des Nachrangdarlehenskapitals können zu 
einer Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung an die Anleger führen.

2) Das gesamte Nachrangdarlehenskapital (15 Mio. 
Euro) wird von Anlegern eingeworben, rechtzeitig 
eingezahlt und steht der Emittentin wie geplant 

zur Verfügung (vgl. Seite 15: „Einwerbung und 
Einzahlung des Nachrangdarlehenskapitals“).
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, kann die Emit-
tentin nur einen geringeren Betrag als prognostiziert 
direkt oder über zwischengeschaltete Gesellschaften 
in die Projektgesellschaften investieren oder erst spä-
ter mit der Investition beginnen als geplant. Dies würde 
gegenüber der Prognose zu niedrigeren Einnahmen 
der Projektgesellschaften und wegen des geringeren, 
an die Projektgesellschaften ausgereichten Nachrang-
darlehenskapitals auch zu niedrigeren Zinseinnahmen 
bei den zwischengeschalteten Gesellschaften bzw. der 
Emittentin führen. Dies kann die Fähigkeit der Emitten-
tin zur Zins- und Rückzahlung an die Anleger beein-
trächtigen. Wird ein Mindestzeichnungsvolumen von 3 
Mio. Euro nicht erreicht, kann es zudem zur Rückab-
wicklung der Vermögensanlage kommen.

3) Die Nachrangdarlehensausreichung erfolgt 
durch rechtlich wirksame Nachrangdarlehens-
verträge (vgl. Seite 15: „Rechtlich wirksame 
Nachrangdarlehensverträge“).
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, kann die 
Emittentin nicht rechtswirksam direkt oder über zwi-
schengeschaltete Gesellschaften in die Projektge-
sellschaften investieren. Dies kann dazu führen, dass 
die Emittentin, wenn sich die Rechtsunwirksamkeit zu 
einem späteren Zeitpunkt herausstellt, möglicherweise 
keine oder nur geringere Zinsansprüche gegen die zwi-
schengeschalteten Gesellschaften bzw. gegen die Pro-
jektgesellschaften geltend machen kann. Dies würde 
also zu geringeren Zinseinnahmen der Emittentin 
führen. Durch eventuelle Rechtsstreitigkeiten über die 
Wirksamkeit der Nachrangdarlehensverträge können 
zudem zusätzliche, nicht prognostizierte Kosten entste-
hen. Dies alles kann die Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung an die Anleger beeinträchtigen.

4) Der Umfang der Kündigungen von Anlegern 
zu den Kündigungsterminen am 31.12.2020, am 
31.12.2022 und danach jährlich zum 31.12. über-
steigt nicht das prognostizierte Maß, der Großteil 
des Nachrangdarlehenskapitals bleibt also bis 
zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage 
(31.12.2030) ungekündigt in der Verfügung der UDI 
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Energie FESTZINS 13 (vgl. Seite 17: „Überplan-
mäßig hohes Kündigungsvolumen“).
Wird diese Grundlage und Bedingung nicht eingehalten, 
weil das Kündigungsvolumen zu den Kündigungstermi-
nen das prognostizierte Maß (vgl. zum prognostizierten 
Kündigungsvolumen: ab Seite 99, Zeile 14, in den Jah-
ren 2020, 2022 und danach jährlich) überschreitet, muss 
die Emittentin einzelne Nachrangdarlehensverträge mit 
den zwischengeschalteten Gesellschaften bzw. mit den 
Projektgesellschaften kündigen. Gelingt es den Projekt-
gesellschaften nicht, die zum Kündigungszeitpunkt fällig 
werdenden Zins- und Rückzahlungen zu erwirtschaften 
(durch Veräußerung einzelner Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften, durch Inanspruchnahme einer 
Anschlussfinanzierung (Ablösung der bestehenden 
Fremdfinanzierung der Projektgesellschaften durch eine 
neue Fremdfinanzierung, vgl. Seite 11) oder durch 
Veräußerung der Projektgesellschaft als Ganzes oder 
aus sonstiger freier Liquidität) und können die Projekt-
gesellschaften deshalb wegen der Nachrangigkeit der 
Nachrangdarlehen die Zins- und Rückzahlungsansprü-
che nicht an die zwischengeschalteten Gesellschaften 
bzw. an die Emittentin zahlen, besteht die Möglichkeit, 
dass die Emittentin zum Kündigungszeitpunkt nicht über 
eine ausreichende laufende Liquidität verfügt, um die 
Zins- und Rückzahlungen an die Anleger bei Fälligkeit 
zu begleichen. Können die übrigen Projektgesellschaften 
bzw. die zwischengeschalteten Gesellschaften in der ver-
bleibenden Laufzeit der Vermögensanlage nicht über ihre 
Zins- und Rückzahlungsleistungen der Emittentin wieder 
ausreichende Liquidität zuführen, so führt dies für die nicht 
kündigenden Anleger dazu, dass die Emittentin auch ihre 
Zins- und Rückzahlungen voraussichtlich nicht mehr leis-
ten kann. Verbleibt das Nachrangdarlehenskapital daher 
nicht zum Großteil bis zum Ende der Vermögensanlage 
zum 31.12.2030 bei der Emittentin, könnte dies die Fähig-
keit der Emittentin beeinträchtigen, die prognostizierte 
Verzinsung und Rückzahlung des Nachrangdarlehenska-
pitals an die Anleger zu leisten.

5) Verfügbarkeit und Auswahl der Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften (vgl. ab Seite 
18: „Verfügbarkeit und Auswahl der Anlageob-
jekte auf Ebene der Projektgesellschaften“)
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, investiert die 
Emittentin wegen fehlender Verfügbarkeit oder wegen 
fehlerhafter Auswahl direkt oder über zwischenge-
schaltete Gesellschaften in Projektgesellschaften, die 
weniger rentabel sind als prognostiziert. Dies führt zu 
geringeren Einnahmen der Projektgesellschaften und 
damit zu einer Reduzierung der Liquidität der Projekt-
gesellschaften. Dies würde sich negativ auf die Fähig-
keit der Projektgesellschaften auswirken, die Zins- und 
Rückzahlungen bei Fälligkeit an die zwischengeschal-
teten Gesellschaften bzw. an die Emittentin zu zahlen. 
Da ausfallende Zins- oder Rückzahlungen die Liquidität 

der Emittentin reduzieren, kann dies die Fähigkeit der 
Emittentin zur Zins- und Rückzahlung an die Anleger 
beeinträchtigen.

6) Die Projektgesellschaften erzielen die prognos-
tizierten Erträge (vgl. Seite 21: „Prognosen“).
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, können die 
Projektgesellschaften nicht die prognostizierten Ein-
nahmen erzielen. Dies kann zu einer Reduzierung der 
Liquidität der Projektgesellschaften führen und würde 
sich negativ auf die Fähigkeit der Projektgesellschaften 
auswirken, die Zins- und Rückzahlungen bei Fälligkeit 
an die zwischengeschalteten Gesellschaften bzw. an 
die Emittentin zu zahlen. Da ausfallende Zins- oder 
Rückzahlungen die Liquidität der Emittentin reduzie-
ren, kann dies die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und 
Rückzahlung an die Anleger beeinträchtigen.

7) Die Kosten auf Ebene der Emittentin stei-
gen nicht höher als geplant (vgl. ab Seite 14: 
„Liquiditätsrisiko“).
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, so mindert dies 
die Liquidität der Emittentin, was ihre Fähigkeit zur Zins- 
und Rückzahlung an die Anleger beeinträchtigen kann.

8) Die Projektgesellschaften bzw. die zwischenge-
schalteten Gesellschaften zahlen die Zinsen und 
die Rückzahlung aus den mit ihnen abgeschlos-
senen Nachrangdarlehensverträgen rechtzeitig 
zu den vertraglich vereinbarten Terminen und in 
voller Höhe an die Emittentin aus (vgl. Seite 21: 
„Prognosen“).
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, so fließen der 
Emittentin die prognostizierten Einnahmen, die diese 
zur Zahlung der Zins- und Rückzahlungsansprüche der 
Anleger benötigt, nicht rechtzeitig oder nicht in voller 
Höhe zu. Dies kann dazu führen, dass auch die Emit-
tentin die Zins- und Rückzahlungen an die Anleger 
nicht rechtzeitig oder nicht in voller Höhe leisten kann.

9) Korrekte Planung der Nachrangdarlehenslauf-
zeiten und Nachrangdarlehenshöhe (vgl. Seite 
18: „Korrekte Planung der Nachrangdarlehens-
laufzeiten und Nachrangdarlehenshöhe“).
Wesentliche Grundlage und Bedingung der Zins- und 
Rückzahlungen an die Anleger ist die korrekte Planung 
der Nachrangdarlehenslaufzeiten und der Nachrang-
darlehenshöhe der an die Projektgesellschaften bzw. 
an die zwischengeschalteten Gesellschaften ausge-
reichten Nachrangdarlehen. Durch diese Planung wird 
sichergestellt, dass, trotz der Ausreichung von Nach-
rangdarlehen mit unterschiedlichen Laufzeiten und 
unterschiedlichen Darlehenshöhen, zu den Fälligkeits-
zeitpunkten der Zins- und Rückzahlungsansprüche der 
Anleger ausreichend Liquidität für die Vornahme dieser 
Zahlungen vorhanden ist. Wird diese Bedingung nicht 
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eingehalten, ist diese Planung also fehlerhaft, so kann 
es dazu kommen, dass zu den Fälligkeitszeitpunkten 
der Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleger 
keine ausreichende Liquidität bei der Emittentin vor-
handen ist und damit die Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung an die Anleger beeinträchtigt 
wird.

10) Rechtzeitige Kündigung von Nachrangdarle-
hen bei überplanmäßig hoher Kündigung durch 
die Anleger (vgl. Seite 17: „Überplanmäßig 
hohes Kündigungsvolumen“).
Wesentliche Grundlage und Bedingung der Zins- und 
Rückzahlungen an die Anleger ist zudem, dass die Emit-
tentin bei einem überplanmäßig hohen Kündigungsvolu-
men der Anleger rechtzeitig und in richtigem Umfang von 
ihrem Kündigungsrecht gegenüber den Projektgesell-
schaften bzw. den zwischengeschalteten Gesellschaften 
Gebrauch macht. Innerhalb der für die Anleger festgeleg-
ten Kündigungsfrist von 12 Monaten hat die Emittentin zu 
prüfen, ob ihre Liquidität zum Ende der Kündigungsfrist 
ausreichend ist, um die dann fällig werdenden Zins- und 
Rückzahlungsansprüche der Anleger zu befriedigen. 
Kommt sie zu dem Ergebnis, dass dies voraussicht-
lich nicht der Fall sein wird, muss sie von ihrem Kündi-
gungsrecht gegenüber den Projektgesellschaften bzw. 
den zwischengeschalteten Gesellschaften Gebrauch 
machen und einzelne Nachrangdarlehen unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten kündigen. Aus 
den Zins- und Rückzahlungen der Projektgesellschaften 
bzw. den zwischengeschalteten Gesellschaften fließt ihr 
dann ausreichend Liquidität zu, um die Ansprüche der 
Anleger auf Zins- und Rückzahlung zu begleichen. Wird 
diese Bedingung nicht eingehalten, kündigt die Emit-
tentin also nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht in dem 
erforderlichen Umfang, so kann es dazu kommen, dass 
zu den Fälligkeitszeitpunkten der Zins- und Rückzah-
lungsansprüche der Anleger keine ausreichende Liquidi-
tät bei der Emittentin vorhanden ist, um diese Zahlungen 
vorzunehmen.

Auf Ebene der zwischengeschalteten 
Gesellschaften:
Zweck der Investition über zwischengeschaltete Gesell-
schaften ist die Erfüllung einer Finanzierungsbedingung 
der die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesell-
schaften mitfinanzierenden Banken. Soll ein Anlage-
objekt auf Ebene der Projektgesellschaften von meh-
reren Nachrangdarlehensgebern mitfinanziert werden, 
gewähren also mehrere Emittentinnen von UDI-Vermö-
gensanlagen der Projektgesellschaft Nachrangdarle-
hen, so fordern die finanzierenden Banken zur Verein-
heitlichung von Zins- und Rückzahlungsterminen und 
ggf. gestellten Sicherheiten, diese Nachrangdarlehen 
zunächst an eine zwischengeschaltete Gesellschaft 
zu gewähren, die dann ein einziges Darlehen mit einer 

Laufzeit, einem Zinszahlungstermin und einheitlichen 
Sicherheiten an die Projektgesellschaft weiterleitet. 

Eine Investition über zwischengeschaltete Gesellschaf-
ten kann in zwei Fällen erfolgen: 

1. Bei der erstmaligen Investition des Nachrangdarle-
henskapitals fordert die die Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften mitfinanzierende Bank eine 
Zusammenfassung der von mehreren Nachrangdarle-
hensgebern zu gewährenden Nachrangdarlehen.

2. Zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage soll 
eine Anschlussfinanzierung abgeschlossen werden, 
und diese Bank fordert die Zusammenfassung der von 
unterschiedlichen Nachrangdarlehensgebern gewähr-
ten Nachrangdarlehen (zu den Einzelheiten vgl. die aus-
führliche Darstellung auf Seite 50). Anlageobjekte auf 
Ebene der Emittentin sind bei einer Investition über eine 
zwischengeschaltete Gesellschaft daher sowohl die 
Gewährung von Nachrangdarlehen an die zwischen-
geschaltete Gesellschaft als auch die Gewährung von 
Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften.

11) Ausbleiben von Kostenerhöhungen, einer 
Insolvenz, eines Ausscheidens von Schlüsselper-
sonen und von Interessenkonflikten auf Ebene 
der zwischengeschalteten Gesellschaften (vgl. ab 
Seite 25: „Insolvenz der Projektgesellschaften, 
der zwischengeschalteten Gesellschaften oder 
der Emittentin“, Seite 26: „Schlüsselpersonen“, 
Seite 26: „Interessenkonflikt“).
Die Emittentin investiert zum einen direkt in die Projekt-
gesellschaften. Zum anderen besteht die Möglichkeit, 
über deutsche, noch zu gründende zwischengeschal-
tete Gesellschaften in die Projektgesellschaften zu 
investieren. Dazu wird die Emittentin zunächst einer 
zwischengeschalteten Gesellschaft ein zweckgebun-
denes Nachrangdarlehen gewähren. Diese zwischen-
geschaltete Gesellschaft leitet das Nachrangdarle-
henskapital dann ebenfalls über die Gewährung eines 
zweckgebundenen Nachrangdarlehens an die Projekt-
gesellschaften weiter, die dann in die Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften investieren. 

Außer der Weiterreichung des von der Emittentin in 
Rechnung gestellten Disagios an die Projektgesell-
schaften werden auf Ebene der zwischengeschalteten 
Gesellschaften keine zusätzlichen Kosten oder Pro-
visionen erhoben. Deshalb werden die zwischenge-
schalteten Gesellschaften neben der Durchleitung der 
Nachrangdarlehen der Emittentin auch in begrenztem 
Umfang noch anderen Geschäften nachgehen, etwa 
bei der Projektentwicklung, um hieraus die notwendi-
gen Einnahmen zu erwirtschaften, um die laufenden 
Kosten der Gesellschaft zu decken.
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Wird die Bedingung des Ausbleibens von Kosten-
erhöhungen oder des Ausbleibens einer Insolvenz 
auf Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaften 
nicht eingehalten, etwa weil eine zwischengeschaltete 
Gesellschaft in Folge einer Insolvenz einer Projektge-
sellschaft ebenfalls Insolvenz anmelden muss oder weil 
es auf ihrer Ebene zu Kostenerhöhungen, z. B. für die 
Erstellung des Jahresabschlusses kommt, so kann dies 
dazu führen, dass es zu einer Reduktion der Liquidität 
auf Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaften 
kommt. Damit kann es dazu kommen, dass die hiervon 
betroffene zwischengeschaltete Gesellschaft nicht in 
der Lage ist, zu den Fälligkeitszeitpunkten die Zins- und 
Rückzahlungen vollständig an die Emittentin zu leisten. 
Dies würde sich negativ auf die Liquidität der Emittentin 
auswirken und kann dazu führen, dass die Fähigkeit der 
Emittentin zur Zins- und Rückzahlung an die Anleger 
beeinträchtigt wird. 

Wird die Bedingung des Ausbleibens eines Ausschei-
dens von Schlüsselpersonen nicht eingehalten, kommt 
es also zu einem Wechsel solcher Schlüsselpersonen 
bei den zwischengeschalteten Gesellschaften, kann 
sich dies negativ auf die Liquidität der jeweils betrof-
fenen zwischengeschalteten Gesellschaft auswirken. 
Zu den Schlüsselpersonen gehört etwa die Person des 
Geschäftsführers. Welche Personen bei den zwischen-
geschalteten Gesellschaften die Geschäftsführung 
übernehmen werden, steht zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung noch nicht fest. Ein Ausscheiden des 
Geschäftsführers könnte über eine reduzierte Liquidität 
jedoch dazu führen, dass die jeweils hiervon betroffene 
zwischengeschaltete Gesellschaft nicht in der Lage ist, 
zu den Fälligkeitszeitpunkten die Zins- und Rückzah-
lungen an die Emittentin zu leisten. Dies würde sich 
negativ auf die Liquidität der Emittentin auswirken und 
kann dazu führen, dass die Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung an die Anleger beeinträchtigt 
wird. Dieselbe Folge hätte es, wenn diese Bedingung 
auf Ebene der Emittentin oder auf Ebene der Projekt-
gesellschaften nicht eingehalten wird. 

Wird die Bedingung des Ausbleibens von Interessen-
konflikten nicht eingehalten, kommt es also zu Inte-
ressenkonflikten, etwa weil die Geschäftsführung 
sowohl auf Seiten des Darlehensgebers als auch auf 
Seiten des Darlehensnehmers personenidentisch ist, 
so besteht die Gefahr, dass sich dies negativ auf die 
Liquidität der jeweils hiervon betroffenen zwischenge-
schalteten Gesellschaft auswirkt. Damit kann es dazu 
kommen, dass diese zwischengeschaltete Gesellschaft 
nicht in der Lage ist, zu den Fälligkeitszeitpunkten die 
Zins- und Rückzahlungen an die Emittentin zu leisten. 
Dies würde sich negativ auf die Liquidität der Emitten-
tin auswirken und kann dazu führen, dass die Fähig-
keit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung an die 

Anleger beeinträchtigt wird. Dieselbe Folge hätte es, 
wenn diese Bedingung auf Ebene der Emittentin oder 
auf Ebene der Projektgesellschaften nicht eingehalten 
wird.

12) Die zwischengeschalteten Gesellschaften kön-
nen ihre laufenden Kosten und Verbindlichkeiten 
aus anderen Geschäften erwirtschaften (vgl. Seite 
25: „Erwirtschaftung der laufenden Kosten und 
Verbindlichkeiten aus den sonstigen Geschäften 
der zwischengeschalteten Gesellschaften“)
Die zwischengeschalteten Gesellschaften sollen plan-
gemäß die finanziellen Mittel, die diese Gesellschaften 
zur Deckung der laufenden Kosten (z. B. Steuerbera-
tung, Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses) 
benötigen, aus anderen Geschäften, wie etwa der Pro-
jektentwicklung erwirtschaften. Gelingt es der jeweili-
gen zwischengeschalteten Gesellschaft jedoch nicht, 
diese Kosten durch andere Geschäfte zu erwirtschaf-
ten oder muss die Gesellschaft aus diesen anderen 
Geschäften haften (z. B. für Fehler bei der Projektent-
wicklung), besteht die Gefahr, dass diese nicht nach-
rangigen Verbindlichkeiten den nachrangigen Forde-
rungen der Anleger vorgehen. Die zwischengeschaltete 
Gesellschaft müsste also zunächst die nicht nachrangi-
gen Verbindlichkeiten bezahlen, bevor die nachrangi-
gen beglichen werden können. Dies wirkt sich negativ 
auf die Liquidität der betroffenen zwischengeschalteten 
Gesellschaft aus und kann dazu führen, dass diese 
zu den Fälligkeitszeitpunkten die Zins- und Rückzah-
lung an die Emittentin nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig bezahlen kann. Dies würde sich negativ auf 
die Liquidität der Emittentin auswirken und kann dazu 
führen, dass die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und 
Rückzahlung an die Anleger beeinträchtigt wird.

Auf Ebene der Projektgesellschaften:
Sind die Projektgesellschaften nicht in der Lage, die 
Zins- und Rückzahlungen aus dem Nachrangdarle-
hensvertrag zu leisten (zu den Bedingungen der Zins- 
und Rückzahlungen auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten vgl. die nachfolgenden Abschnitte), reduziert dies 
bei einer Investition über eine zwischengeschaltete 
Gesellschaft deren Liquidität. Dies kann dazu führen, 
dass auch die zwischengeschaltete Gesellschaft die 
Zins- und Rückzahlungen aus dem Nachrangdarlehen 
der Emittentin nicht, nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig leisten kann. Hierdurch kann es zu einer Ver-
minderung der Liquidität der Emittentin und damit zu 
einer Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung an die Anleger kommen.

13) Rechtzeitige und vollständige Erwirtschaftung 
der für die Rückzahlung der Nachrangdarlehens-
verträge notwendigen finanziellen Mittel (vgl. ab 
Seite 19: „Verkauf der Anlageobjekte auf Ebene 
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der Projektgesellschaften, Verkauf der Projektge-
sellschaften selbst, Rückzahlung aus sonstiger 
freier Liquidität oder Zustandekommen einer 
Anschlussfinanzierung“).
Zur Erwirtschaftung der Rückzahlung an die Emitten-
tin besteht je nach den bei den Projektgesellschaften 
bestehenden Mehrheitsverhältnissen die Möglichkeit, 
eine oder mehrere Projektgesellschaften entweder als 
Ganzes zu veräußern, die Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften (Photovoltaik-, Windenergie- und 
Biogasanlagen, Wärmenetze, energieeffiziente Immo-
bilien, Grundstücke, auf denen derartige Immobilien 
errichtet werden sollen) teilweise oder vollständig zu 
verkaufen, eine Anschlussfinanzierung in Anspruch 
zu nehmen oder das Nachrangdarlehen aus sonstiger 
freier Liquidität zu tilgen. Bei den Projektgesellschaf-
ten, die im Allein- oder Mehrheitsbesitz von Georg Hetz 
oder Dipl.-Ing. Stefan Keller stehen werden, kann der 
beherrschende Einfluss auf die Projektgesellschaft 
dazu genutzt werden, um eine der genannten Möglich-
keiten durchzusetzen. Soweit eine Projektgesellschaft 
sich nicht im Allein- oder Mehrheitsbesitz von Georg 
Hetz oder Dipl.-Ing. Stefan Keller befinden wird, obliegt 
es der Projektgesellschaft selbst zu entscheiden, wel-
che Möglichkeit der Erwirtschaftung der Rückzahlung 
vorgezogen wird.

a) Veräußerung der Projektgesellschaft als Ganzes
Zum einen besteht die Möglichkeit, die Projektgesell-
schaft als Ganzes bzw. den jeweils gehaltenen Gesell-
schaftsanteil zu veräußern und die Rückzahlung aus 
dem Verkaufserlös zu zahlen. Voraussetzung hierfür 
ist, dass rechtzeitig vor dem Termin der Fälligkeit der 
Rückzahlung ein Käufer für diese Gesellschaftsanteile 
gefunden wird. Zudem ist es erforderlich, dass für die 
Gesellschaftsanteile ein Verkaufspreis erzielt werden 
kann, der ausreichend ist, um die Rückzahlung der 
Nachrangdarlehen darzustellen. Weiterhin muss der 
Käufer diesen Kaufpreis auch rechtzeitig an den Ver-
käufer auszahlen. Wird diese Bedingung nicht einge-
halten, gelingt es also nicht, einen Käufer zu finden, 
oder muss zu einem geringeren Verkaufspreis verkauft 
werden als geplant oder wird der Verkaufspreis erst 
zu spät gezahlt, so besteht die Möglichkeit, dass die 
betroffene Projektgesellschaft zum Zeitpunkt der Rück-
zahlung nicht in der Lage ist, die Rückzahlungen an die 
Emittentin bzw. an die zwischengeschalteten Gesell-
schaften zu leisten Dies würde die Liquidität der Emit-
tentin vermindern. Damit wäre die Emittentin dann nicht 
in der Lage, die Rückzahlungsansprüche der Anleger 
zum Fälligkeitszeitpunkt zu erfüllen. 

b) Verkauf der Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften
Zum anderen besteht die Möglichkeit für die Projektge-
sellschaften, die von ihr gehaltenen Anlageobjekte auf 

Ebene der Projektgesellschaften zu veräußern und die 
Rückzahlung aus dem Verkaufserlös zu zahlen. Auch 
hier muss vor dem Termin der Fälligkeit der Rückzah-
lung zunächst ein Käufer gefunden werden, der bereit 
ist, einen Verkaufspreis zu bezahlen, der ausreichend 
ist, um die Rückzahlung der Nachrangdarlehen dar-
zustellen. Da es im Einzelfall, etwa bei überplanmäßig 
hohem Kündigungsvolumen, dazu kommen kann, dass 
die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten in einem frühen Entwicklungsstadium der Projekt-
entwicklung oder während des Baus verkauft werden 
müssen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
hierfür nur ein geringerer Verkaufspreis als geplant rea-
lisiert werden kann und damit die Rückzahlungen an 
die Emittentin bzw. die zwischengeschalteten Gesell-
schaften nicht oder nicht vollständig geleistet werden 
können. Dieselbe Folge hätte es, wenn kein Käufer für 
die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten gefunden werden kann oder wenn der Käufer den 
Verkaufspreis nicht rechtzeitig an die Projektgesell-
schaft auszahlt. Da die Projektgesellschaft damit zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Rückzahlungen nicht in der 
Lage wäre, die Rückzahlungen an die Emittentin bzw. 
an die zwischengeschalteten Gesellschaften zu zahlen, 
würde dies dazu führen, dass die Emittentin zum Fäl-
ligkeitszeitpunkt nicht in der Lage wäre, die Rückzah-
lungsansprüche der Anleger zu erfüllen.

c) Anschlussfinanzierung
Des Weiteren besteht für die Projektgesellschaften 
die Möglichkeit, zur Erwirtschaftung der Rückzahlun-
gen an die Emittentin bzw. an die zwischengeschal-
teten Gesellschaften eine Anschlussfinanzierung in 
Anspruch zu nehmen. Für diese Finanzierung, mit der 
die Nachrangdarlehen der Emittentin abgelöst werden 
sollen, muss zunächst ein Finanzierungspartner, also 
voraussichtlich ein Kreditinstitut, gefunden werden. 
Befindet sich das jeweilige Anlageobjekt auf Ebene der 
Projektgesellschaften zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Projektgesellschaft die Anschlussfinanzierung benö-
tigt, noch im Entwicklungsstadium oder im Bau, besteht 
die Möglichkeit, dass ein solcher Finanzierungspart-
ner nicht gefunden werden kann. Zudem muss diese 
Anschlussfinanzierung Konditionen aufweisen, die eine 
Ablösung der Nachrangdarlehen ermöglicht. So muss 
z. B. die Höhe der Finanzierung die Rückzahlung der 
Nachrangdarlehen der Emittentin erlauben. Gelingt es 
der Projektgesellschaft nicht, einen Finanzierungspart-
ner zu finden, oder kommt eine Anschlussfinanzierung 
nur zu schlechteren Konditionen als geplant zustande, 
so könnte die betroffene Projektgesellschaft zum Zeit-
punkt der Rückzahlung nicht in der Lage sein, die 
Rückzahlung an die Emittentin bzw. an die zwischen-
geschalteten Gesellschaften zu zahlen. Die Emittentin 
wäre dann nicht in der Lage, die Rückzahlungsansprü-
che der Anleger zum Fälligkeitszeitpunkt zu erfüllen.
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d) Rückzahlung aus sonstiger freier Liquidität
Hat eine Projektgesellschaft während der Laufzeit 
des ihr von der Emittentin gewährten Nachrangdarle-
hens erfolgreich gewirtschaftet oder überplanmäßig 
hohe Erträge erzielt, so besteht die Möglichkeit, dass 
sie dabei eine ausreichend hohe freie Liquidität auf-
gebaut hat, um das Nachrangdarlehen gegenüber der 
Emittentin bzw. der jeweiligen zwischengeschalteten 
Gesellschaft zumindest teilweise aus freier Liquidität 
zu tilgen. Gelingt es der jeweiligen Projektgesellschaft 
nicht, freie Liquidität zur erwirtschaften, etwa wegen 
unterplanmäßiger Erträge oder Einnahmeausfällen, 
besteht die Möglichkeit, dass die betroffene Projektge-
sellschaft zum Zeitpunkt der Rückzahlung nicht in der 
Lage ist, die Rückzahlungen an die Emittentin bzw. an 
die zwischengeschalteten Gesellschaften zu leisten. 
Dies würde die Liquidität der Emittentin vermindern. 
Damit wäre die Emittentin dann nicht in der Lage, die 
Rückzahlungsansprüche der Anleger zum Fälligkeits-
zeitpunkt zu erfüllen.

14) Der Energieertrag der Photovoltaik-, Windener-
gie- und Biogasanlagen, der Ertrag aus der Nutzung 
der Wärmenetze und der energieeffizienten Immo-
bilien in den einzelnen Projektgesellschaften sowie 
der Ertrag aus der Erbringung von Serviceleistun-
gen kann wie prognostiziert realisiert werden (vgl. 
Seite 21: „Energieertrag“).
Bei Nichteinhaltung dieser Bedingung würde die jewei-
lige Projektgesellschaft also niedrigere Einnahmen 
erzielen als prognostiziert. Dies kann zu einer Redu-
zierung der Liquidität der jeweiligen Projektgesellschaft 
führen und würde sich negativ auf die Fähigkeit der 
Projektgesellschaft auswirken, die Zins- und Rück-
zahlungen bei Fälligkeit an die Emittentin bzw. an die 
zwischengeschalteten Gesellschaften zu zahlen. Da 
ausfallende Zins- oder Rückzahlungen die Liquidität 
der Emittentin reduzieren, kann dies die Fähigkeit der 
Emittentin zur Zins- und Rückzahlung an die Anleger 
beeinträchtigen.

15) Zustandekommen einer Fremdfinanzierung zu
den prognostizierten Bedingungen (vgl. Seite 
16: „Fremdfinanzierung auf Ebene der Emitten-
tin und auf Ebene der Projektgesellschaften“).
Kommt entgegen den Prognosen gar keine Fremd-
finanzierung auf Ebene der Projektgesellschaften 
zustande, so müssten die Investitionen alleine aus 
dem Nachrangdarlehenskapital der Emittentin bzw. 
der zwischengeschalteten Gesellschaften finanziert 
werden. Wegen des gegenüber einem Bankdarlehen 
deutlich höheren Zinssatzes dieser Nachrangdarlehen, 
entstünden den Projektgesellschaften gegenüber den 
Prognosen erhebliche Mehrkosten durch den erhöh-
ten Zinsaufwand. Dies kann zu einer Reduzierung der 
Liquidität der Projektgesellschaften führen und würde 

sich negativ auf die Fähigkeit der Projektgesellschaften 
auswirken, die Zins- und Rückzahlungen bei Fälligkeit 
an die Emittentin bzw. an die zwischengeschalteten 
Gesellschaften zu bezahlen. Da ausfallende Zins- oder 
Rückzahlungen die Liquidität der Emittentin reduzieren, 
kann dies die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und 
Rückzahlung an die Anleger beeinträchtigen.

16) Gleich bleibende sonstige rechtliche, steuer-
liche sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
insbesondere gleich bleibende Höhe der Einspei-
severgütung und der sonstigen Regelungen des 
EEG (vgl. Seite 20: „Rechtliche und steuerliche 
Rahmenbedingungen“).
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, kann es 
sowohl auf Ebene der Emittentin, auf Ebene der zwi-
schengeschalteten Gesellschaften als auch auf Ebene 
der Projektgesellschaften zu einer Erhöhung der Kos-
ten kommen, etwa bei einer Steuererhöhung. Zudem 
kann eine Änderung der Rahmenbedingungen auch 
zu einer Reduzierung der Einnahmen auf Ebene der 
Projektgesellschaften führen. Eine Reduzierung der 
Einspeisevergütung nach dem EEG würde zu erhebli-
chen Einnahmeausfällen bei den Projektgesellschaften 
führen, die Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasan-
lagen bauen und betreiben. Dies alles kann zu einer 
Reduzierung der Liquidität der Projektgesellschaften 
führen und würde sich negativ auf die Fähigkeit der 
Projektgesellschaften auswirken, die Zins- und Rück-
zahlungen bei Fälligkeit an die Emittentin bzw. an die 
zwischengeschalteten Gesellschaften zu zahlen. Da 
ausfallende Zins- oder Rückzahlungen die Liquidität 
der Emittentin reduzieren, kann dies die Fähigkeit der 
Emittentin zur Zins- und Rückzahlung an die Anleger 
beeinträchtigen.

17) Die Kosten auf Ebene der Projektgesell-
schaften steigen nicht höher als geplant (vgl. 
Seite 20: „Kostensteigerung auf Ebene der 
Projektgesellschaften“). 
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, kommt es auf 
Ebene der Projektgesellschaften zu erhöhten Kosten, 
die die Liquidität der Projektgesellschaften und damit 
die Fähigkeit der Projektgesellschaften reduzieren, die 
Zins- und Rückzahlungen an die Emittentin bzw. an die 
zwischengeschalteten Gesellschaften zu leisten. Da 
ausfallende Zins- oder Rückzahlungen die Liquidität 
der Emittentin reduzieren, kann dies die Fähigkeit der 
Emittentin zur Zins- und Rückzahlung an die Anleger 
beeinträchtigen.

18) Behördliche Genehmigungen werden rechtzei-
tig erteilt (vgl. Seite 24: „Genehmigungen und 
behördliche Auflagen“).
Bei Nichteinhaltung dieser Bedingung kann die jeweils 
hiervon betroffene Projektgesellschaft nicht zum 
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geplanten Zeitpunkt mit dem Bau der Photovoltaik-, 
Windenergie- und Biogasanlagen, Wärmenetze und 
energieeffizienten Immobilien beginnen, was zu Ver-
zögerungen bei der Fertigstellung und Inbetriebnahme 
dieser Anlagen und damit zu Einnahmeausfällen bei 
der Projektgesellschaft führen kann. Wird die Geneh-
migung vollständig versagt, können für die Projektge-
sellschaften auch höhere Kosten dadurch entstehen, 
dass gerichtlich gegen die Versagung der Genehmi-
gung vorgegangen werden muss. Beides belastet die 
Liquidität der Projektgesellschaften und reduziert deren 
Fähigkeit, die Zins- und Rückzahlungen an die Emitten-
tin bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaften 
zu leisten. Da ausfallende Zins- oder Rückzahlungen 
die Liquidität der Emittentin reduzieren, kann dies auch 
die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung 
an die Anleger beeinträchtigen.

19) Leistungen von Vertragspartnern, insbesondere 
in der Bauphase, werden fehlerfrei und in der zuge-
sagten Qualität erbracht (Ausbleiben von Planungs- 
oder Baumängeln) (vgl. ab Seite 23: „Ausfall oder 
Schlechtleistung wichtiger Vertragspartner“).
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, kann es durch 
die Notwendigkeit von Nachbesserungsarbeiten zu 
einer Verzögerung der Fertigstellung der Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften und damit zu nied-
rigeren Einnahmen der Projektgesellschaften kommen. 
Kommt es zudem zu einer Insolvenz des jeweiligen Ver-
tragspartners, müssen die Projektgesellschaften die 
Nachbesserung aus eigener Liquidität bestreiten, was 
die Kosten auf Ebene der Projektgesellschaften erhöht. 
In beiden Fällen wäre eine Reduzierung der Liquidität 
der Projektgesellschaften die Folge, die sich negativ 
auf die Fähigkeit der Projektgesellschaften auswirkt, die 
Zins- und Rückzahlungen bei Fälligkeit an die Emitten-
tin bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaften 
zu bezahlen. Da ausfallende Zins- oder Rückzahlungen 
die Liquidität der Emittentin reduzieren, kann dies alles 
die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung 
an die Anleger beeinträchtigen.

20) Die Inbetriebnahme und der Netzanschluss der 
Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen 
und der Wärmenetze sowie die Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der energieeffizienten Immobilien 
erfolgt rechtzeitig (vgl. ab Seite 24: „Netzan-
schluss und Netzunterbrechungen“; Seite 22: 
„Verspätete Inbetriebnahme“).
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, können die 
Projektgesellschaften die Anlageobjekte nicht zum 
prognostizierten Zeitpunkt in Betrieb nehmen und Ein-
nahmen erzielen. Dies belastet die Liquidität der Pro-
jektgesellschaften und reduziert deren Fähigkeit, die 
Zins- und Rückzahlungen an die Emittentin bzw. an die 
zwischengeschalteten Gesellschaften zu leisten. Da 

ausfallende Zins- oder Rückzahlungen die Liquidität 
der Emittentin reduzieren, kann dies die Fähigkeit der 
Emittentin zur Zins- und Rückzahlung an die Anleger 
beeinträchtigen.

21) Ausbleiben von größeren Schäden, von tech-
nischen Defekten, von Schäden durch höhere 
Gewalt und von Diebstählen an den Photovoltaik-, 
Windenergie- und Biogasanlagen, den Wärmenet-
zen und den energieeffizienten Immobilien (vgl. 
Seite 23: „Technik“, ab Seite 25: „Schäden, 
Diebstahl und Betriebsunterbrechung“; Seite 
26: „Höhere Gewalt“).
Bei Nichteinhaltung dieser Bedingung könnte dies, wenn 
die Kosten zur Behebung der Schäden und Defekte 
nicht von Vertragspartnern oder Versicherungen getra-
gen werden, zu einer Erhöhung der Kosten auf Ebene 
der Projektgesellschaften führen. Zudem können den 
Projektgesellschaften Einnahmen entgehen, wenn die 
Anlageobjekte aufgrund der Schäden oder Defekte 
nicht wie prognostiziert in Betrieb genommen werden 
können. In beiden Fällen würde dies die Liquidität der 
Projektgesellschaften reduzieren und deren Fähigkeit, 
die Zins- und Rückzahlungen an die Emittentin bzw. an 
die zwischengeschalteten Gesellschaften zu leisten, 
beeinträchtigen. Da ausfallende Zins- oder Rückzah-
lungen die Liquidität der Emittentin reduzieren, kann 
dies alles die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und 
Rückzahlung an die Anleger beeinträchtigen.

22) Bei Schäden: Ausbleiben von Versicherungs-
lücken (vgl. Seite 27: „Versicherungen“)
Wird diese Bedingung nicht eingehalten, so kann dies 
dazu führen, dass die Projektgesellschaften die Kosten 
für die Schäden an den Anlageobjekten auf Ebene der 
Projektgesellschaften aus eigener Liquidität begleichen 
müssen, weil die Versicherung die Übernahme eines 
Schadens verweigert. Dies belastet die Liquidität der 
Projektgesellschaften und reduziert deren Fähigkeit, 
die Zins- und Rückzahlungen an die Emittentin bzw. an 
die zwischengeschalteten Gesellschaften zu leisten. 
Da ausfallende Zins- oder Rückzahlungen die Liquidität 
der Emittentin reduzieren, kann dies die Fähigkeit der 
Emittentin zur Zins- und Rückzahlung an die Anleger 
beeinträchtigen. 

Wenn die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und 
Bedingungen eingehalten werden, ist die Emittentin 
voraussichtlich in der Lage, die prognostizierte Verzin-
sung und Rückzahlung zu leisten.
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Die wesentl ichen tatsächlichen 
und rechtl ichen Risiken der 
Vermögensanlage

Grundsätzliche Risikoerwägungen

Kenntnisnahme des Verkaufsprospektes und Prü-
fung der individuellen Situation
Vor einer Nachrangdarlehensvergabe an die UDI Ener-
gie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG sollte der Anleger 
den Inhalt dieses Verkaufsprospektes eingehend zur 
Kenntnis nehmen. Da jeder Anleger mit seiner Nach-
rangdarlehensvergabe persönliche Ziele verfolgen 
kann, sollten die Angaben und Annahmen in diesem 
Verkaufsprospekt unter Berücksichtigung der individu-
ellen Situation sorgfältig geprüft werden. Gegebenen-
falls sollte sich der Anleger von fachkundiger dritter 
Seite beraten lassen.

Risiken der Anlageform
Mit der Gewährung eines Nachrangdarlehens sind 
für den Anleger finanzielle Risiken verbunden. Durch 
künftige Entwicklungen in rechtlicher, steuerlicher oder 
wirtschaftlicher Hinsicht kann es zu Abweichungen der 
tatsächlichen Entwicklung von der prognostizierten 
Entwicklung kommen. Das Eintreten einzelner oder 
mehrerer Risiken kann dazu führen, dass die Zahlung 
der Zinsen an den Anleger oder die Tilgung des Nach-
rangdarlehens bei Fälligkeit an den Anleger nicht recht-
zeitig geleistet werden kann oder es zu einem Totalver-
lust des Anlagebetrages kommt.

Anlagegefährdende Risiken
Anlagegefährdende Risiken sind solche, die zu einem 
Teil- oder Totalverlust des Anlagebetrages führen 
können.

Bonität der UDI Energie FESTZINS 13
Der Anleger ist hinsichtlich der Zins- und Tilgungszah-
lungen aus dem gewährten Nachrangdarlehen unmit-
telbar auf die Bonität der UDI Energie FESTZINS 13 
und auf die durch die Projektgesellschaften erzielten 
wirtschaftlichen Ergebnisse angewiesen. Die Bonität 
und das für den Anleger damit verbundene Ausfallrisiko 
hinsichtlich der Zins- und Tilgungszahlungen hängen 
wesentlich davon ab, ob die Projektgesellschaften die 
prognostizierten Erträge erwirtschaften. Können diese 
nicht wie geplant realisiert werden, können die Zins- 
und Tilgungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 

13 GmbH & Co. KG bzw. an die zwischengeschalteten 
Gesellschaften ausbleiben, was die Liquidität der Emit-
tentin reduzieren würde. Damit besteht das Risiko, dass 
auch die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang geleistet 
werden können oder es zu einem Totalverlust des Anla-
gebetrages kommt.

Liquiditätsrisiko
Unter dem Liquiditätsrisiko wird die Gefahr verstan-
den, dass die jeweils hiervon betroffene Gesellschaft 
anstehenden Zahlungsverpflichtungen nicht, nicht mehr 
uneingeschränkt oder nicht fristgerecht nachkommen 
kann. Zur Abwendung dieser Gefahr kann die UDI 
Energie FESTZINS 13, ebenso wie die Projektgesell-
schaften, Liquiditätsreserven bilden. Auf Ebene der 
zwischengeschalteten Gesellschaften wird keine Liqui-
ditätsreserve gebildet. Voraussetzung für die Bildung 
einer Liquiditätsreserve auf Ebene der Emittentin und 
auf Ebene der Projektgesellschaften ist, dass die Emit-
tentin oder die Projektgesellschaft in dem jeweiligen 
Jahr Gewinne erzielt und die Gesellschafter der Emit-
tentin oder der Projektgesellschaft die Bildung einer sol-
chen Liquiditätsreserve durch Gesellschafterbeschluss 
beschließen. Bei der Bemessung der Höhe dieser Liqui-
ditätsreserven, die zur Deckung von unvorhergesehen 
sich ergebenden Kosten, finanziellen Belastungen oder 
Einnahmeausfällen vorgesehen sein werden, wird die 
Geschäftsführung von Erfahrungswerten bei ähnlichen 
Gesellschaften aus der Vergangenheit ausgehen. Es ist 
daher möglich, dass diese Erfahrungswerte in einem 
Jahr deutlich überschritten werden und die Kosten, 
Belastungen oder Einnahmeausfälle höher sind als 
erwartet. In diesen Fällen würde die in die Reserven ein-
gestellte Liquidität verbraucht und nicht verzinst werden 
oder bei größeren Kostenüberschreitungen nicht ausrei-
chen, um die Ausgaben zu decken, sodass die Emitten-
tin bzw. die Projektgesellschaft ihren Zahlungsverpflich-
tungen nicht mehr uneingeschränkt nachkommen kann.

Auch ist nicht auszuschließen, dass Finanzdienstleis-
tungsunternehmen oder Banken, bei denen die Emittentin 
oder die jeweilige Projektgesellschaft ihre Liquidität ange-
legt haben, insolvent werden und somit das bei diesen 
Unternehmen veranlagte Kapital verloren geht. Müssen 
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die Emittentin oder die jeweilige Projektgesellschaft 
Liquiditätsengpässe durch Aufnahme nicht geplanten 
Fremdkapitals ausgleichen, fallen dadurch zusätzliche 
Ausgaben an, die die Liquidität der Emittentin oder der 
jeweiligen Projektgesellschaft weiter belasten können.

Zudem können die Projektgesellschaften insolvent wer-
den, in die das Kapital der Anleger investiert wurde. 
Dies könnte neben dem Ausfall der laufenden Erträge 
aus diesen Projektgesellschaften auch zum Verlust 
des investierten Kapitals führen. Dies würde die Liqui-
dität der Emittentin erheblich beeinträchtigen. Wegen 
der Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen der Anleger 
führt eine solche Reduzierung der Liquidität alleine 
noch nicht zur Insolvenz der Emittentin. Bestehen 
jedoch weitere nicht nachrangige Forderungen gegen 
die Emittentin, etwa für die Kosten des Jahresabschlus-
ses oder der Steuerberatung, können diese eine Insol-
venz der Emittentin herbeiführen.

Tritt eine Insolvenz bei einem anderen Geschäfts-bzw. 
Vertragspartner der Emittentin oder der jeweiligen Pro-
jektgesellschaft ein, so kann es dazu kommen, dass 
Forderungen gegen diese Vertragspartner nicht mehr 
durchgesetzt werden können, es also zu einem Forde-
rungsausfall kommt. Dies würde die Liquiditätssituation 
der Emittentin bzw. der Projektgesellschaften belasten. 
Zu weiteren Liquiditätseinbußen kann es kommen, wenn 
für den insolventen Vertragspartner ein Ersatz gefunden 
werden muss und dieser die Leistung nur zu einem höhe-
ren Preis als der bisherige Vertragspartner anbietet.

Das Eintreten auch nur eines der vorstehend beschrie-
benen Risiken kann auf Ebene der UDI Energie FEST-
ZINS 13 dazu führen, dass die Liquidität der Emittentin 
reduziert wird und deshalb die Zins- und Tilgungszah-
lungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vol-
lem Umfang gezahlt werden können oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Auf Ebene der Projektgesellschaften würde der Eintritt 
auch nur eines der vorstehend beschriebenen Risiken 
zu einer Reduzierung, einer Verzögerung oder dem 
völligen Ausbleiben der Zins- und Tilgungszahlungen 
an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. an die zwi-
schengeschalteten Gesellschaften führen. Hierdurch 
kann es auf Ebene der Emittentin zu einer Reduzierung 
der Liquidität kommen. Wegen der Nachrangigkeit der 
Nachrangdarlehen der Anleger führt eine solche Redu-
zierung der Liquidität alleine noch nicht zur Insolvenz 
der Emittentin. Bestehen jedoch weitere nicht nach-
rangige Forderungen gegen die Emittentin, etwa für 
die Kosten des Jahresabschlusses oder der Steuer-
beratung, können diese eine Insolvenz der Emittentin 
herbeiführen. Dies könnte dazu führen, dass die Emit-
tentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der Lage ist, die 

Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger rechtzeitig 
oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Einwerbung und Einzahlung des 
Nachrangdarlehenskapitals
Die Prognoserechnung geht davon aus, dass im Jahr 
2018 der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögens-
anlage (15 Mio. Euro) von Anlegern eingeworben und 
auf das Konto der Emittentin eingezahlt werden wird. 
Gelingt es der mit der Einwerbung des Nachrangdar-
lehenskapitals beauftragten UDI Beratungsgesellschaft 
mbH nicht, Privatanleger in dem genannten Umfang für 
eine Investition in diese Vermögensanlage zu gewinnen 
oder zahlen Anleger trotz rechtswirksamer Zeichnung 
der Vermögensanlage erst verspätet ihr Nachrangdar-
lehen an die Emittentin aus, so besteht die Gefahr, dass 
die Emittentin auch erst verspätet mit der Auszahlung 
des Nachrangdarlehenskapitals an die Projektgesell-
schaften bzw. die zwischengeschalteten Gesellschaf-
ten beginnen kann. Dies kann zu gegenüber den Prog-
nosen reduzierten Zinseinnahmen der Emittentin führen 
und die Liquidität der Emittentin reduzieren. Hierdurch 
kann es dazu kommen, dass die Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht 
in vollem Umfang gezahlt werden können oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Rechtlich wirksame Nachrangdarlehensverträge
Die Gewährung von Nachrangdarlehen an die Projekt-
gesellschaften oder die zwischengeschalteten Gesell-
schaften und von den zwischengeschalteten Gesell-
schaften an die Projektgesellschaften erfolgt über 
Nachrangdarlehensverträge. Stellt sich nach Abschluss 
der Verträge z. B. bei einer gerichtlichen Auseinander-
setzung zwischen Emittentin und Projektgesellschaft 
heraus, dass diese Verträge teilweise oder vollständig 
unwirksam sind, kann dies dazu führen, dass die Emit-
tentin möglicherweise keine oder nur geringere Zins-
ansprüche gegen die Projektgesellschaften bzw. die 
zwischengeschalteten Gesellschaften geltend machen 
kann. Dies würde also zu geringeren Zinseinnahmen 
der Emittentin führen. Durch eventuelle Rechtsstreitig-
keiten über die Wirksamkeit der Nachrangdarlehens-
verträge können zudem zusätzliche, nicht prognosti-
zierte Kosten entstehen. Dies alles würde sich negativ 
auf die Liquidität der Emittentin auswirken. Hierdurch 
kann es dazu kommen, dass die Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht 
in vollem Umfang gezahlt werden können oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Besicherung der Anlegernachrangdarlehen
Da die Nachrangdarlehen der Anleger an die UDI Ener-
gie FESTZINS 13 unbesichert sind, können die Anle-
ger im Falle der Insolvenz der Emittentin weder ihre 
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Forderung auf Tilgung des eingesetzten Kapitals noch 
ihre Zinszahlungsansprüche aus Sicherheiten befriedi-
gen. Dies kann im Insolvenzfall dazu führen, dass die 
Ansprüche der Anleger auf Zahlung der Zinsen und 
auf Tilgung des Nachrangdarlehens bei Fälligkeit nicht 
rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang durchgesetzt 
werden können oder es zu einem Totalverlust des Anla-
gebetrages kommt.

Fremdfinanzierung auf Ebene der Emittentin und 
auf Ebene der Projektgesellschaften
Auf Ebene der Emittentin und auf Ebene der zwischen-
geschalteten Gesellschaften soll, mit Ausnahme der 
Nachrangdarlehen von den Anlegern, kein Fremdka-
pital, insbesondere kein Bankdarlehen, aufgenommen 
werden. Geplant ist jedoch, dass die Projektgesell-
schaften, in die das Nachrangdarlehenskapital der 
Anleger investiert werden soll und bei denen Georg 
Hetz oder Dipl.-Ing. Stefan Keller die Mehrheit der 
Gesellschaftsanteile halten wird, die Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften zumindest teilweise 
durch die Aufnahme von Bankkrediten finanzieren. 
Da die Finanzierung rein aus dem Nachrangdarle-
henskapital wesentlich teurer ist als eine Finanzie-
rung mit Bankkredit, werden voraussichtlich auch die 
Projektgesellschaften, bei denen ein beherrschender 
Einfluss von Georg Hetz oder Dipl.-Ing. Stefan Keller 
nicht bestehen wird, schon aus wirtschaftlichen Grün-
den einen Bankkredit aufnehmen. Die Entwicklung 
des Kapitalmarktes und der Finanzierungsbedingun-
gen, insbesondere des Zinsniveaus, kann nachteilige 
Effekte auf die wirtschaftliche Lage der Projektge-
sellschaften haben. Es besteht somit die Möglichkeit, 
dass ein Vertrag über ein Bankdarlehen überhaupt 
nicht oder, gegenüber den Annahmen in der Progno-
serechnung, nur zu deutlich schlechteren Konditionen 
(höherer Zinssatz, zusätzliche Kosten, höhere Margen) 
zustande kommt. In diesem Fall müssten die Anlage-
objekte auf Ebene der Projektgesellschaften zunächst 
oder endgültig, vollständig oder mit einem größeren 
Anteil als geplant aus dem Nachrangdarlehenskapital 
der Anleger finanziert werden. Dies kann negative Fol-
gen für die Liquidität der Projektgesellschaften haben 
und dazu führen, dass die Zins- und Tilgungszahlun-
gen an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. an die zwi-
schengeschalteten Gesellschaften geringer ausfallen 
als prognostiziert oder ganz ausbleiben oder es für die 
UDI Energie FESTZINS 13 bzw. für die zwischenge-
schalteten Gesellschaften zu einem Totalverlust des in 
die Projektgesellschaften investierten Nachrangdarle-
henskapitals kommt.

Vorstehendes gilt auch für den Fall, dass ein Vertrag 
über ein Bankdarlehen geschlossen wird, die jeweilige 
Projektgesellschaft aber wegen steigender Kosten oder 
geringerer Einnahmen als prognostiziert nicht in der 

Lage ist, den Kapitaldienst des Bankdarlehens, also die 
Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Kreditvertrag, 
zu erbringen und deshalb eine Anschlussfinanzierung 
(Ablösung der bestehenden Fremdfinanzierung der 
Projektgesellschaften durch eine neue Fremdfinanzie-
rung) in Anspruch nehmen muss.

Da die Zinsentwicklung nicht vorhersehbar ist, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die jeweiligen Pro-
jektgesellschaften zukünftig nicht mehr in der Lage 
sind, ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Bank zu 
begleichen, und/oder gegen andere Pflichten aus dem 
Kreditvertrag mit der Bank verstoßen, sodass die finan-
zierende Bank den Kreditvertrag kündigt und die noch 
valutierten Kreditbeträge fällig stellt. Sofern die jewei-
ligen Projektgesellschaften die fälligen Kreditschulden 
nicht begleichen können, besteht ferner das Risiko, 
dass die finanzierende Bank die Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften als die zur Verfügung 
stehenden Sicherheiten verwertet.

Auf Ebene der Emittentin und auf Ebene der zwischen-
geschalteten Gesellschaften ist nach der Planung zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung eine Aufnahme von 
Fremdkapital nicht beabsichtigt. Wird entgegen dieser 
Planungen von diesen Gesellschaften dennoch ein Bank-
darlehen aufgenommen, so käme es hierdurch zunächst 
zu einer überplanmäßigen Erhöhung der Kosten auf 
Ebene der Emittentin bzw. der zwischengeschalteten 
Gesellschaften, da die Kosten einer solchen Bankdar-
lehensaufnahme (Zinsen, Bankbearbeitungsgebühren 
und Bankentgelte) in den Prognoserechnungen nicht 
berücksichtigt wurden. Des Weiteren bestünde dann die 
Gefahr, dass die Emittentin bzw. die zwischengeschalte-
ten Gesellschaften etwa wegen geringerer Einnahmen 
aus den Projektgesellschaften nicht in der Lage sind, 
die Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Kreditvertrag, 
zu erbringen und deshalb eine Anschlussfinanzierung 
in Anspruch nehmen müssen. Sollte eine Anschlussfi-
nanzierung nicht zustande kommen, besteht zudem die 
Gefahr, dass die Bank die ihr gestellten Sicherheiten ver-
wertet und es dadurch zu einer Insolvenz der Emittentin 
oder der zwischengeschalteten Gesellschaften kommt. 

Das Eintreten auch nur eines der vorstehend beschrie-
benen Risiken kann dazu führen, dass die Zahlung der 
Zinsen an die Anleger oder die Tilgung des Nachrang-
darlehens an diese bei Fälligkeit nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang geleistet werden kann oder es 
zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Kündigung und Veräußerbarkeit (Fungibilität)
Die Laufzeit der Vermögensanlage beginnt nach Ein-
gang des Nachrangdarlehensbetrages auf dem Konto 
der Emittentin. Damit hat diese Vermögensanlage für 
jeden Anleger eine individuelle Laufzeit. Die Laufzeit der 
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Vermögensanlage endet für jeden Anleger spätestens 
mit dem Ablauf der Nachrangdarlehenslaufzeit zum 
31.12.2030. Die konkrete Laufzeit des Nachrangdarle-
hens hängt davon ab, ob und wenn ja, zu welchem Kün-
digungstermin der Anleger oder die Emittentin kündigt. 
Eine vollständige oder teilweise ordentliche Kündigung 
durch den Anleger ist erstmals zum 31.12.2020, zum 
31.12.2022 und danach jährlich zum 31.12. möglich. Da 
die Kündigungsfrist für jeden dieser Kündigungstermine 
12 Monate beträgt, muss die Kündigungserklärung in 
Textform (§ 126 b BGB) z. B. für den Kündigungstermin 
31.12.2020 bis spätestens 31.12.2019 bei der Emitten-
tin eingegangen sein. Damit beträgt die Laufzeit der 
Vermögensanlage bei einer Zeichnungsfrist bis zum 
31.12.2018, wie von § 5 a VermAnlG vorgeschrieben, 
für jeden Anleger mindestens 24 Monate.

Ist der Anleger außerhalb der Kündigungstermine auf 
die Tilgung seines Anlagebetrages angewiesen, ist 
dies nur durch teilweise oder vollständige Abtretung 
oder Verpfändung der Rechte und Ansprüche aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag an einen Dritten möglich. 
Eine solche Verfügung ist jeweils zum 31.12. eines 
jeden Jahres zulässig und bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der vorherigen Zustimmung der Emittentin in Textform 
(§ 126 b BGB). Die Emittentin kann die Zustimmung zu 
einer Abtretung verweigern, wenn die abgetretene For-
derung nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar ist.

Da für eine solche Abtretung ein Vertragspartner gefun-
den werden muss und ein organisierter Markt für Nach-
rangdarlehensforderungen nicht existiert, ist ein vorzei-
tiger Rückfluss des Nachrangdarlehenskapitals durch 
Verkauf bzw. Abtretung nicht sichergestellt. Es ist auch 
möglich, dass eine Abtretung nicht zum Nennwert der 
Forderung erfolgen kann. Es kann also sein, dass bei 
einem Veräußerungswunsch kein Käufer gefunden 
wird oder der Verkauf nur zu einem geringeren Preis 
als gewünscht erfolgen kann und es damit zu einem 
Teilverlust des Anlagebetrages kommt.

Diese Vermögensanlage ist daher für Anleger, die 
jederzeit die Möglichkeit haben wollen, auf 100 % des 
eingebrachten Kapitals zuzugreifen, nicht geeignet.

Überplanmäßig hohes Kündigungsvolumen
Den Anlegern steht im Rahmen dieser Vermögens-
anlage ein Kündigungsrecht zum 31.12.2020, zum 
31.12.2022 und danach jährlich zum 31.12. zu. Es 
besteht die Möglichkeit, dass zu diesen Kündigungs-
terminen eine größere Anzahl von Anlegern kündigt 
als prognostiziert. Die Emittentin wäre dann verpflich-
tet, zu diesem Zeitpunkt das Nachrangdarlehenskapi-
tal an die kündigenden Anleger zurückzahlen. Reicht 
die laufende Liquidität der Emittentin hierfür nicht aus, 
müsste sie die an die Projektgesellschaften bzw. an die 

zwischengeschalteten Gesellschaften gewährten Nach-
rangdarlehen zumindest teilweise kündigen. Hierzu soll 
der noch abzuschließende Nachrangdarlehensvertrag 
zwischen Emittentin und Projektgesellschaften bzw. 
zwischen Emittentin und zwischengeschalteten Gesell-
schaften ein Kündigungsrecht vorsehen.

Die Projektgesellschaften sind aufgrund der Kündigung 
zur Tilgung des gekündigten Nachrangdarlehensbe-
trages verpflichtet. Zur Erwirtschaftung der Tilgungs-
zahlung an die Emittentin besteht je nach den bei der 
Projektgesellschaft bestehenden Mehrheitsverhältnis-
sen die Möglichkeit der Veräußerung der Projektgesell-
schaft als Ganzes. Zudem können die Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften durch die Projekt-
gesellschaften verkauft werden. Außerdem besteht die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Anschlussfi-
nanzierung durch die Projektgesellschaften oder der 
Tilgung des Nachrangdarlehens aus sonstiger freier 
Liquidität der Projektgesellschaften (zu den Einzelhei-
ten vgl. ab Seite 11).

Gelingt es den Projektgesellschaften zu den Kündi-
gungsterminen nicht, die Tilgungszahlung an die Emit-
tentin bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaf-
ten durch die vorstehend beschriebenen Maßnahmen 
zu erwirtschaften, besteht die Möglichkeit, dass die 
Projektgesellschaften die gekündigten Nachrangdarle-
hen der Emittentin nicht tilgen können und damit auch 
die Emittentin bzw. die zwischengeschalteten Gesell-
schaften zum Kündigungszeitpunkt nicht in der Lage 
sind, die Tilgung der Anlegernachrangdarlehen vor-
zunehmen. Wegen der Nachrangigkeit der Nachrang-
darlehen wäre der kündigende Anleger in diesem Fall 
verpflichtet, der Emittentin einen Zahlungsaufschub 
bis zu dem Zeitpunkt zu gewähren, zu dem die Tilgung 
der Nachrangdarlehen nicht mehr zum Vorliegen eines 
Insolvenzantragsgrundes bei der Emittentin führt. Für 
die nicht kündigenden Anleger führt dies zudem dazu, 
dass die Emittentin auch ihre Zins- und Tilgungszahlun-
gen nicht mehr leisten kann. Ein überplanmäßig hohes 
Kündigungsvolumen kann daher auch dazu führen, 
dass die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang geleistet 
werden können oder es zu einem Totalverlust des Anla-
gebetrages kommt. 

Diese Vermögensanlage ist daher für Anleger, die 
jederzeit die Möglichkeit haben wollen, auf 100 % des 
eingebrachten Kapitals zuzugreifen, nicht geeignet.

Verkürzung der Laufzeit
Die UDI Energie FESTZINS 13 kann das Nachrang-
darlehen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Investition 
in neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach Ablauf 
von mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung durch 
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den letzten Anleger vollständig oder teilweise mit einer 
Frist von 6 Monaten ordentlich kündigen. In diesem 
Fall endet der Zinsanspruch mit der Tilgung des Nach-
rangdarlehens. Dies hat zur Folge, dass die Anleger – 
verglichen mit dem prognostizierten Zinsertrag eines 
ungekündigten Nachrangdarlehens über die gesamte 
geplante Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2030 – wegen der verkürzten Laufzeit nur gerin-
gere Zinszahlungen von der UDI Energie FESTZINS 13 
erhalten.

Korrekte Planung der Nachrangdarlehenslaufzei-
ten und Nachrangdarlehenshöhe
Voraussetzung für die Fähigkeit der Emittentin, zu 
den Fälligkeitsterminen die Zins- und Tilgungszahlun-
gen an die Anleger zu leisten, ist die korrekte Planung 
der Nachrangdarlehenslaufzeiten und der Nachrang-
darlehenshöhe der an die Projektgesellschaften bzw. 
an die zwischengeschalteten Gesellschaften ausge-
reichten Nachrangdarlehen. Durch diese Planung soll 
sichergestellt werden, dass, trotz der Ausreichung von 
Nachrangdarlehen mit unterschiedlichen Laufzeiten 
und unterschiedlichen Darlehenshöhen, zu den Fällig-
keitszeitpunkten der Zins- und Tilgungsansprüche der 
Anleger ausreichend Liquidität für die Vornahme dieser 
Zahlungen bei der Emittentin vorhanden ist. Die Til-
gungstermine der an die Projektgesellschaften bzw. an 
die zwischengeschalteten Gesellschaften gewährten 
Nachrangdarlehen müssen also auf die Fälligkeitster-
mine der Tilgungsansprüche der Anleger abgestimmt 
werden. Unterlaufen der Emittentin bei dieser Planung 
Fehler, so kann es dazu kommen, dass zu den Fällig-
keitszeitpunkten der Zins- und Tilgungsansprüche der 
Anleger keine ausreichende Liquidität bei der Emitten-
tin vorhanden ist. Damit kann es dazu kommen, dass 
die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der Lage 
ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Noch nicht feststehende Investitionsgüter 
(Blind-Pool-Risiko)
Die konkreten Projekte, in die die Nachrangdarle-
hensmittel investiert werden sollen, stehen zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Daher 
besteht die Möglichkeit, dass sich die Auswahl dieser 
Projekte trotz aller Sorgfalt bei der Prüfung der Inves-
titionskriterien als wirtschaftlich nachteilig erweist. 
Sollte ein Projekt nicht die erwartete Rendite erbrin-
gen, besteht die Möglichkeit, dass die jeweilige Pro-
jektgesellschaft keine oder geringere Einnahmen als 
erwartet erzielt. Hierdurch kann es zu einer reduzier-
ten Liquidität der betroffenen Projektgesellschaft und 
damit zu einer Reduzierung, einer Verzögerung oder 
dem völligen Ausbleiben der Zins- und Tilgungszah-
lungen an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. an die 

zwischengeschalteten Gesellschaften kommen. Damit 
kann es auf Ebene der Emittentin zu einer Reduzierung 
der Liquidität und damit dazu kommen, dass die Emit-
tentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der Lage ist, die 
Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger rechtzei-
tig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Verfügbarkeit und Auswahl der Anlageobjekte auf
Ebene der Projektgesellschaften
Weil die UDI Energie FESTZINS 13 entweder direkt 
über Projektgesellschaften oder indirekt über zwi-
schengeschaltete Gesellschaften, die Projektgesell-
schaften Nachrangdarlehen gewähren, in noch nicht 
feststehende Anlageobjekte investieren wird, ist die 
Verfügbarkeit und die Auswahl dieser Projekte und 
deren Standorte durch die Geschäftsführung der Emit-
tentin, also durch den Geschäftsführer der Emittentin 
Dipl.-Ing. Stefan Keller, maßgeblich dafür, ob die Pro-
jektgesellschaften die prognostizierten wirtschaftlichen 
Ergebnisse erwirtschaften und damit die Zins- und Til-
gungszahlungen an die zwischengeschalteten Gesell-
schaften bzw. an die UDI Energie FESTZINS 13 zahlen 
können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
zum Zeitpunkt der Investition zu Beginn der Laufzeit der 
Vermögensanlage keine ausreichende Zahl von geeig-
neten Projekten zur Verfügung steht, die eine ausrei-
chend hohe Wirtschaftlichkeit aufweisen und die die 
Investitionskriterien erfüllen. In diesem Fall besteht die 
Möglichkeit, dass die UDI Energie FESTZINS 13 nicht 
in dem geplanten Umfang in Projektgesellschaften 
investieren kann oder das Nachrangdarlehenskapital 
an weniger rentable Projektgesellschaften ausleihen 
muss. Dies würde auf Ebene der Emittentin zu höheren 
Kosten und niedrigeren Einnahmen führen.

Zudem kann die Eignung und Werthaltigkeit der zur 
Auswahl stehenden Projekte von der Geschäftsführung 
der Emittentin, also durch den Geschäftsführer Dipl.-
Ing. Stefan Keller, nur auf Grundlage von Gutachten, 
Plausibilitätsprüfungen und Erfahrung beurteilt werden. 
Diese Grundlagen können sich als fehlerhaft erweisen, 
was zu negativen Ergebnisabweichungen, einer Ver-
minderung der Liquidität auf Ebene der Projektgesell-
schaften und damit auch zu einer Reduzierung, einer 
Verzögerung oder dem völligen Ausbleiben der Zins- 
und Tilgungszahlungen an die zwischengeschalteten 
Gesellschaften bzw. an die UDI Energie FESTZINS 13 
führen kann.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die UDI 
Energie FESTZINS 13 im Durchschnitt aller Projekt-
gesellschaften nicht die Mindestrendite erwirtschaftet, 
die sie zur Deckung ihrer laufenden Verwaltungs- und 
Nachrangdarlehensnebenkosten sowie zur Zahlung von 
Zins- und Tilgungsleistungen an die Anleger braucht.
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Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken hätte zur 
Folge, dass es auf Ebene der Emittentin zu einer Redu-
zierung der Liquidität und damit dazu kommen kann, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder 
es zu ein Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Die Anleger haben weder auf die Auswahl der Projekte 
noch darauf Einfluss, in welchem Stadium der Entwick-
lung sich diese Projekte befinden. Diese Entscheidun-
gen werden ausschließlich von der Geschäftsführung 
der UDI Energie FESTZINS 13, also von Dipl.-Ing. Ste-
fan Keller, getroffen.

Verkauf der Anlageobjekte auf Ebene der Projekt-
gesellschaften, Verkauf der Projektgesellschaften 
selbst, Rückzahlung aus sonstiger freier Liquidität 
oder Zustandekommen einer Anschlussfinanzierung
Die Anlegergelder werden im Rahmen dieser Vermö-
gensanlage für die Investition in die Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften eingesetzt. Zum 
Laufzeitende dieser Vermögensanlage, also zum 
31.12.2030, ist geplant, dass die Projektgesellschaften 
die Nachrangdarlehen der Emittentin bzw. der jewei-
ligen zwischengeschalteten Gesellschaft (zumindest 
teilweise) tilgen. Hierzu kommt es auch, wenn die Emit-
tentin aufgrund von überplanmäßig vielen Kündigun-
gen der Anleger zu den Kündigungsterminen Liquidität 
benötigt und deshalb die Nachrangdarlehensverträge 
zwischen Emittentin und Projektgesellschaften bzw. 
zwischen Emittentin und den zwischengeschalteten 
Gesellschaften zumindest teilweise kündigt.

Zur Erwirtschaftung der Tilgungszahlung an die Emit-
tentin bzw. an die jeweilige zwischengeschaltete 
Gesellschaft besteht je nach den bei der jeweiligen 
Projektgesellschaft bestehenden Mehrheitsverhältnis-
sen die Möglichkeit der Veräußerung der Projektgesell-
schaft als Ganzes. Zudem können die Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften durch die jewei-
lige Projektgesellschaft verkauft werden. Außerdem 
besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer 
Anschlussfinanzierung durch die Projektgesellschaft 
oder der Tilgung des Nachrangdarlehens aus sonstiger 
freier Liquidität der Projektgesellschaft.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Verkauf der Pro-
jektgesellschaften als Ganzes, der Verkauf der Anla-
geobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften, die 
Tilgung aus sonstiger freier Liquidität oder die Inan-
spruchnahme einer Anschlussfinanzierung durch die 
Projektgesellschaft aus wirtschaftlichen, rechtlichen 
oder sonstigen Gründen nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht zum geplanten Verkaufspreis zustande kommt 
bzw. eine Anschlussfinanzierung nicht, nicht rechtzeitig 

oder nicht zu den geplanten Konditionen dargestellt 
werden kann. Dies hätte negative Auswirkungen auf 
die Liquidität der Projektgesellschaften und könnte 
dazu führen, dass diese nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang ihren Zahlungsverpflichtungen 
aus dem Nachrangdarlehensvertrag mit der UDI Ener-
gie FESTZINS 13 bzw. mit den zwischengeschalteten 
Gesellschaften nachkommen können. 

Der Eintritt auch nur eines dieser Risiken hätte zur 
Folge, dass die Zinszahlungen der Projektgesellschaf-
ten an die Emittentin bzw. die zwischengeschalteten 
Gesellschaften ausbleiben würden. Dies würde sich 
negativ auf die Liquidität der Emittentin auswirken und 
hätte zur Folge, dass die Emittentin die Zins- und Til-
gungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang zahlen kann oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Müssen eine oder mehrere Projektgesellschaften bei 
der Veräußerung eines Anlageobjektes Preisabschläge 
hinnehmen, etwa wegen eines Mangels oder Scha-
dens am Anlageobjekt, und erzielen sie daher einen 
gegenüber der Planung deutlich niedrigeren Verkaufs-
preis, so können sie das von der Emittentin bzw. von 
den zwischengeschalteten Gesellschaften gewährte 
Nachrangdarlehen, wenn sie über keine sonstige freie 
Liquidität verfügen, zum Ende der Laufzeit der Vermö-
gensanlage nur teilweise oder gar nicht tilgen und auch 
die Zinsansprüche nur teilweise oder gar nicht erfüllen. 
Dies kann sich negativ auf ihre Liquidität auswirken. 
Damit besteht die Möglichkeit, dass sie das von der 
Emittentin bzw. den jeweiligen zwischengeschalteten 
Gesellschaften gewährte Nachrangdarlehen zum Ende 
der Laufzeit der Vermögensanlage nur teilweise oder 
gar nicht tilgen und auch die Zinsansprüche nur teil-
weise oder gar nicht erfüllen können.

Gelingt es den Projektgesellschaften zudem in der 
Folgezeit nicht, ein neues Projekt zu akquirieren, aus 
dem sie wieder Einnahmen erzielen, so bestehen die 
Ansprüche der Emittentin bzw. der zwischengeschalte-
ten Gesellschaften auf Zins- und Tilgungszahlung zwar 
fort, sind aber wegen der Nachrangigkeit der Nachrang-
darlehen gegen die jeweilige Projektgesellschaft nicht 
durchsetzbar. Damit würde der Emittentin zum Zeit-
punkt der Beendigung dieser Vermögensanlage einge-
plante Liquidität zur Tilgung der Nachrangdarlehen der 
Anleger und für die Zinszahlung fehlen, sodass diese 
nicht oder nicht vollständig in der Lage ist, die Nach-
rangdarlehen der Anleger zu tilgen bzw. die Verzinsung 
zu zahlen. Da der Emittentin nach Beendigung der 
Vermögensanlage auch von anderer Seite keine Liqui-
dität mehr zufließt, könnte dies dazu führen, dass die 
Ansprüche der Anleger auf vollständige Tilgung und auf 
die Verzinsung aus der Laufzeit der Vermögensanlage, 
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ebenso wie die zusätzliche Verzinsung für die Zeit des 
Vorliegens der Voraussetzung der Nachrangigkeit zwar 
weiterbestehen, sich aber wegen der Nachrangigkeit 
der Darlehen gegenüber der Emittentin nicht durchset-
zen lassen. Diese Ansprüche verjähren gerechnet ab 
dem Ende des Jahres, in dem der Zins- bzw. Tilgungs-
anspruch entstanden ist, in 3 Jahren.

Der Eintritt dieses Risikos hätte damit zur Folge, dass 
die Zins- und Tilgungszahlungen ebenso wie die 
zusätzliche Verzinsung für die Zeit des Vorliegens der 
Voraussetzungen der Nachrangigkeit an die Anleger 
nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang gezahlt 
werden können oder es zu einem Totalverlust des Anla-
gebetrages kommt.

Kostensteigerung auf Ebene der 
Projektgesellschaften
Kommt es nach der Investition der UDI Energie FEST-
ZINS 13 in eine Projektgesellschaft, entweder direkt 
oder über eine zwischengeschaltete Gesellschaft, bei 
der Projektgesellschaft zu unvorhergesehenen Kosten-
steigerungen, z. B. durch höhere Preise für die Einsatz-
stoffe einer Biogasanlage oder für den Service- und 
Wartungsvertrag einer Windenergieanlage, kann dies 
die Liquidität der jeweiligen Projektgesellschaft negativ 
beeinflussen. Dies kann dazu führen, dass diese nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang ihren Zah-
lungsverpflichtungen aus dem Nachrangdarlehensver-
trag mit der UDI Energie FESTZINS 13 bzw. der zwi-
schengeschalteten Gesellschaft nachkommen kann. 
Hierdurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Gewährleistung und technische Defekte
Bei Sachmängeln an den installierten Photovoltaikan-
lagen, den Biogas- und Windenergieanlagen, den Wär-
menetzen, an den energieeffizienten Immobilien oder 
den Grundstücken, auf denen diese Immobilien errich-
tet werden sollen, bestehen Gewährleistungsansprüche 
der jeweiligen Projektgesellschaft als Käufer der Anla-
gen gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bzw. Herstel-
ler. Bei einer Insolvenz des Verkäufers bzw. Herstellers 
besteht die Möglichkeit, dass sich Ansprüche gegen 
diesen nicht mehr durchsetzen lassen. Dies würde 
dazu führen, dass die Projektgesellschaft die Kosten 
der Mängelbeseitigung selbst tragen müsste. Zudem 
besteht die Möglichkeit, dass Gewährleistungsansprü-
che gegen den Vertragspartner auf dem Rechtsweg 
durchgesetzt werden müssen und hierdurch Kosten für 
die Rechtsverfolgung und Schäden durch die Verzö-
gerung der Mängelbeseitigung entstehen. Auch kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass mögliche Mängel 
erst nach Ablauf von Garantiezeiten, Verjährungs- 
und/oder Ausschlussfristen zur Geltendmachung von 
Mängelgewährleistungsrechten oder vergleichbaren 
Ausgleichsansprüchen erkannt werden. In diesen Fäl-
len könnte die jeweilige Projektgesellschaft keinen 
Rückgriff auf Dritte nehmen und müsste somit für die 
Mängelbeseitigung und/oder sonstige mit dem Mangel 
verbundene negative Folgen selbst aufkommen. Jedes 
der vorgenannten Risiken kann sich negativ auf die 
Liquidität der Projektgesellschaften auswirken und zu 
ausbleibenden, reduzierten oder verzögerten Zins- und 
Tilgungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 
bzw. die zwischengeschalteten Gesellschaften führen. 
Hierdurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
Das Konzept dieser Nachrangdarlehensvergabe durch 
die Anleger beruht auf den rechtlichen, steuerlichen 
und aufsichtsrechtlichen Bedingungen zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich diese durch Gesetzesänderungen 
oder durch Änderungen der Auslegung und Anwen-
dung bestehender Gesetze durch Rechtsprechung 
sowie Finanz- und Aufsichtsbehörden ändern.

Für die Frage, ob die Projektgesellschaften die pro-
gnostizierten wirtschaftlichen Ergebnisse erwirt-
schaften können, ist in einigen Fällen der Bestand 
der gesetzlichen Förderung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz oder der entsprechenden Regelung 
im EU-Ausland wesentlich. Grundsätzlich kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass diese Gesetze für noch 
nicht in Betrieb befindliche oder rückwirkend sogar 
für bereits in Betrieb befindliche Anlagen aufgrund 
von Gesetzesänderungen, Gerichtsentscheidungen, 
behördlichen Anordnungen oder Vorgaben der EU 
geändert werden und die Einspeisevergütung reduziert 
oder abgeschafft wird. Bei Verwirklichung dieser Risi-
ken könnte es zu erheblichen Einnahmeausfällen bei 
den Projektgesellschaften kommen. Dies kann dazu 
führen, dass diese ihre Zins- und Tilgungszahlungen an 
die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. an die zwischen-
geschalteten Gesellschaften nicht rechtzeitig, nicht in 
vollem Umfang oder gar nicht leisten können. Hierdurch 
kann es auf Ebene der Emittentin zu einer Reduzierung 
der Liquidität und damit dazu kommen, dass die Emit-
tentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der Lage ist, die 
Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger rechtzei-
tig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.



Die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken der Vermögensanlage  �  21

Prognosen
Aussagen über zukünftige Entwicklungen in diesem 
Verkaufsprospekt beruhen auf Prognosen, Analysen 
und langjähriger Erfahrung. Dies betrifft vor allem die 
Aussagen über die Höhe der Stromeinspeisung durch 
die Photovoltaik-, Biogas- und Windenergieanlagen, 
die Höhe der Einnahmen aus dem Wärmeverkauf, die 
Höhe der Mieteinnahmen aus der Vermietung der ener-
gieeffizienten Immobilien, die Erträge aus der Erbrin-
gung von Serviceleistungen, die Finanzierungsbedin-
gungen für eine Anschlussfinanzierung auf Ebene der 
Projektgesellschaften, den Kaufpreis bei der Veräuße-
rung der Anlageobjekte oder der Projektgesellschaf-
ten als Ganzes sowie über die Marktentwicklung und 
über die Zahlung der Verzinsung und der Tilgungsleis-
tungen an die Anleger oder der Projektgesellschaften 
bzw. der zwischengeschalteten Gesellschaften an die 
Emittentin. Prognosen und Einschätzungen beinhalten 
jedoch grundsätzlich Unsicherheiten. Deshalb kann die 
UDI Energie FESTZINS 13 für die im Verkaufsprospekt 
prognostizierten Entwicklungen keine Garantie über-
nehmen. Eine Abweichung von den Prognosen kann 
die Einnahmen und damit die Liquidität der Projektge-
sellschaften reduzieren. Dies kann zu einer Reduzie-
rung, einer Verzögerung oder dem völligen Ausbleiben 
der Zins- und Tilgungszahlungen an die UDI Ener-
gie FESTZINS 13 bzw. an die zwischengeschalteten 
Gesellschaften führen. Hierdurch kann es auf Ebene 
der Emittentin zu einer Reduzierung der Liquidität und 
damit dazu kommen, dass die Emittentin zum Fällig-
keitszeitpunkt nicht in der Lage ist, die Zins- und Til-
gungszahlungen an die Anleger rechtzeitig oder in vol-
lem Umfang zu zahlen, oder es zu einem Totalverlust 
des Anlagebetrages kommt.

a) Marktentwicklung im Bereich der Erneuerbaren
Energien
Die im Verkaufsprospekt genannten Prognosen 
beruhen überwiegend auf Marktanalysen, Marktein-
schätzungen sowie der langjährigen Erfahrung der 
Geschäftsführung und ihrer Berater. Sollte sich die 
jeweilige Marktsituation gegenüber der Situation bei 
Prospektaufstellung nachteilig verändern, so können 
die Investitionen in die Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften nicht mehr oder nur mit zeitli-
cher Verzögerung erfolgen. Dies kann zu niedrigeren, 
verzögerten oder ganz ausbleibenden Zinszahlun-
gen aus den Projektgesellschaften an die UDI Ener-
gie FESTZINS 13 bzw. an die zwischengeschalteten 
Gesellschaften führen. Hierdurch kann es auf Ebene 
der Emittentin zu einer Reduzierung der Liquidität und 
damit dazu kommen, dass die Emittentin zum Fällig-
keitszeitpunkt nicht in der Lage ist, die Zins- und Til-
gungszahlungen an die Anleger rechtzeitig oder in vol-
lem Umfang zu zahlen, oder es zu einem Totalverlust 
des Anlagebetrages kommt.

b) Zinszahlungen
Höhe und Zeitpunkt der Zinszahlungen an die Anleger 
sind wegen der Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen 
von der Höhe der laufenden Erträge bei den Projekt-
gesellschaften abhängig. Werden auf Ebene der Pro-
jektgesellschaften keine hinreichenden Erträge erwirt-
schaftet, kann dies zu niedrigeren, verzögerten oder 
ganz ausbleibenden Zinszahlungen aus den Projekt-
gesellschaften an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. 
an die zwischengeschalteten Gesellschaften führen. 
Hierdurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Energieertrag
Die Menge des tatsächlich produzierten Stroms ergibt 
sich bei den Photovoltaik-, Windenergie- und Biogas-
anlagen, in die die UDI Energie FESTZINS 13 inves-
tiert, aus den an den Standorten vorhandenen Gege-
benheiten, wie z. B. dem Windpotenzial, der Menge 
und Qualität der Biomasse-Substrate, der technischen 
Leistungscharakteristik der Photovoltaik-, Windener-
gie- und Biogasanlagen, etwaigen Stillstandszeiten 
und technisch bedingten Verlusten aus der Übertra-
gung bis zur Einspeisung in das öffentliche Netz. Da 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die zur Investi-
tion vorgesehenen Standorte der Photovoltaik-, Wind-
energie- und Biogasanlagen noch nicht feststehen, 
können als Grundlage für die Prognoserechnung nur 
die definierten Investitionskriterien sowie Plausibili-
tätsprüfungen herangezogen werden. Es besteht die 
Möglichkeit, dass die der Kalkulation zugrunde geleg-
ten Ertragsdaten in einzelnen Betriebsmonaten bzw. 
-jahren erheblich von den langfristigen Werten abwei-
chen. Zudem ist es möglich, dass nicht kalkulierte Ein-
flüsse den Energieertrag reduzieren. Dies kann dazu 
führen, dass die tatsächlichen Energieerträge an den 
einzelnen Standorten weniger günstig sind als in der 
Prognoserechnung dieses Anlageangebots zugrunde 
gelegt. Eine negative Abweichung der tatsächlichen 
von der prognostizierten Entwicklung kann daher zu 
einer verminderten Liquidität der jeweiligen Projektge-
sellschaft und damit zu einer Reduzierung, einer Ver-
zögerung oder dem völligen Ausbleiben der Zins- und 
Tilgungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 
bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaften füh-
ren. Hierdurch kann es auf Ebene der Emittentin zu 
einer Reduzierung der Liquidität und damit dazu kom-
men, dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht 
in der Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an 
die Anleger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zah-
len, oder es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages 
kommt.
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Investitionen
Die UDI Energie FESTZINS 13 wird zum einen direkt in 
Projektgesellschaften investieren. Zum anderen besteht 
die Möglichkeit, dass die Emittentin zunächst in deut-
sche, noch zu gründende, zwischengeschaltete Gesell-
schaften investiert, also ein Nachrangdarlehen an diese 
gewährt. Die jeweilige zwischengeschaltete Gesellschaft 
soll das gewährte Nachrangdarlehenskapital dann wie-
derum über ein Nachrangdarlehen an eine Projektge-
sellschaft weiterreichen. Diese Projektgesellschaft wird 
dann in die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesell-
schaften investieren. Die Zinszahlungen an die Anleger 
sollen durch die Zahlung von Zinsen der Projektgesell-
schaften an die UDI Energie FESTZINS 13 erwirtschaftet 
werden. Bei einer Investition über zwischengeschaltete 
Gesellschaften sollen die Zinszahlungen an die Anleger 
durch die Zahlung von Zinsen der Projektgesellschaften 
an die zwischengeschalteten Gesellschaften und von 
diesen an die Emittentin erwirtschaftet werden.

Die Projektgesellschaften erwirtschaften die Zins-
zahlungen aus den laufenden Erträgen der von ihnen 
betriebenen Photovoltaik-, Windenergie- und Biogas-
anlagen, Wärmenetze, energieeffizienten Immobilien 
und aus den Erträgen für die Erbringung von Service-
leistungen oder aus sonstiger freier Liquidität.

Die geplante Tilgung der Nachrangdarlehen an die 
Anleger nach Kündigung oder zum 31.12.2030 soll plan-
gemäß aus den Tilgungszahlungen der Projektgesell-
schaften an die Emittentin geleistet werden. Zur Erwirt-
schaftung der Tilgungszahlung an die Emittentin besteht 
je nach den bei der jeweiligen Projektgesellschaft beste-
henden Mehrheitsverhältnissen die Möglichkeit der Ver-
äußerung der Projektgesellschaft als Ganzes. Zudem 
können die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesell-
schaften durch die Projektgesellschaft verkauft werden. 
Außerdem besteht die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme einer Anschlussfinanzierung durch die Projekt-
gesellschaft oder der Tilgung des Nachrangdarlehens 
aus sonstiger freier Liquidität der Projektgesellschaft.

Nicht nur die Zahlung der regelmäßigen Verzinsung 
durch die Projektgesellschaften hängt also davon ab, 
ob die Projektgesellschaften mindestens die prognos-
tizierten wirtschaftlichen Ergebnisse erwirtschaften. 
Auch der Verkaufspreis für die Projektgesellschaft als 
Ganzes oder für die Anlageobjekte auf Ebene der Pro-
jektgesellschaften sowie die Konditionen einer mögli-
chen Anschlussfinanzierung hängen davon ab, ob die 
Projektgesellschaften die prognostizierten wirtschaftli-
chen Ergebnisse erzielen, also erfolgreich wirtschaften.

Ist dies nicht der Fall, besteht die Gefahr, dass sich nach 
Kündigung zu den Kündigungsterminen oder zum Ende 
der Laufzeit der Vermögensanlage zum 31.12.2030 

nicht der erwartete Verkaufserlös für die Projektgesell-
schaften als Ganzes oder für die Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften erzielen lässt bzw. 
eine Anschlussfinanzierung nicht oder nicht zu den pro-
gnostizierten Konditionen zustande kommt. In allen drei 
Fällen kann es zu einer Reduzierung der Einnahmen 
und damit der Liquidität der UDI Energie FESTZINS 13 
kommen. Dies kann dazu führen, dass die Zins- und 
Tilgungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang gezahlt werden können oder es 
zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt. 

Bei einer Investition über zwischengeschaltete Gesell-
schaften würde sich die Realisierung der oben beschrie-
benen Risiken in der Form auswirken, dass die Projekt-
gesellschaften wegen einer verminderten Liquidität die 
Zins- und Tilgungsleistungen an die zwischengeschal-
teten Gesellschaften nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig leisten können. Hierdurch kommt es zu 
einer Reduzierung der Liquidität der zwischengeschal-
teten Gesellschaften, aufgrund derer diese wiederum 
nicht in der Lage sind, die Zins- und Tilgungszahlungen 
an die Emittentin vollständig und rechtzeitig zu leisten. 
Die hierdurch eintretende Verminderung der Liquidität 
der Emittentin kann dazu führen, dass die Emittentin 
zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der Lage ist, die Zins- 
und Tilgungszahlungen an die Anleger rechtzeitig oder 
in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu einem Totalver-
lust des Anlagebetrages kommt.

Verspätete Inbetriebnahme
Durch die verspätete Inbetriebnahme oder die redu-
zierte Wirtschaftlichkeit von einzelnen Photovoltaik-, 
Windenergie- und Biogasanlagen, Wärmenetzen und 
energieeffizienten Immobilien, die über Projektgesell-
schaften durch die UDI Energie FESTZINS 13 finan-
ziert werden, können sich die Einnahmen und damit die 
Liquidität der betroffenen Projektgesellschaft reduzie-
ren. Dies kann zu einer Reduzierung, einer Verzöge-
rung oder dem völligen Ausbleiben der Zins- und Til-
gungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. 
an die zwischengeschalteten Gesellschaften führen. 
Hierdurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Bauherrenrisiko
Ziel der UDI Energie FESTZINS 13 ist es, über Investitio-
nen in Projektgesellschaften diese in die Lage zu verset-
zen, ausgesuchte Photovoltaik-, Windenergie- und Bio-
gasanlagen, Wärmenetze, energieeffiziente Immobilien 
und Grundstücke, auf denen diese Immobilien errichtet 
werden sollen, zu planen, zu entwickeln, zu kaufen, zu 
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bauen, zu betreiben oder zu verkaufen. Die Projektge-
sellschaften tragen damit bei der Errichtung der Anlage-
objekte auf Ebene der Projektgesellschaften die damit 
verbundenen, nachfolgend genannten Bauherrenrisiken.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften später als zum 
vereinbarten Termin fertiggestellt werden. Es besteht 
die Möglichkeit, dass vorgesehene Bauelemente nicht 
oder nicht mehr in entsprechender Qualität geliefert 
werden oder eine Anlage nicht entsprechend den Pla-
nungen erstellt wird. Es könnten sich durch Streiks, 
höhere Gewalt oder andere unabwendbare Umstände 
Verzögerungen beim Bau ergeben. Dies gilt auch für 
die von Lieferanten, dem Generalunternehmer oder 
dem Netzbetreiber zu erbringenden Leistungen. Dies 
kann zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung, zu 
einer gegenüber den Planungen verzögerten Inbetrieb-
nahme der jeweiligen Anlage und damit dazu führen, 
dass der Projektgesellschaft erst zu einem späteren 
Zeitpunkt Erträge aus dem Verkauf von Strom oder Gas 
oder aus der Vermietung zufließen. Hierdurch kann 
sich die Liquidität der betroffenen Projektgesellschaft 
reduzieren. Dies kann zu einer Reduzierung, einer Ver-
zögerung oder dem völligen Ausbleiben der Zins- und 
Tilgungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 
bzw. an die zwischengeschaltete Gesellschaft führen. 
Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Wartung und Instandhaltung
Soweit Kosten für Wartung, Instandhaltung, Funk-
tionsüberwachung und Störungsbeseitigung nicht 
gegen eine feste Vergütung vereinbart werden, sind bei 
außerplanmäßigen Instandhaltungsmaßnahmen sowie 
bei nicht oder nur teilweise vom Versicherer regulierten 
Schäden die dafür anfallenden Kosten von den Pro-
jektgesellschaften zu tragen. Zudem können sich die 
Kosten für externe Dienstleister, die derartige Leistun-
gen erbringen, über die Laufzeit der Vermögensanlage 
stärker erhöhen als prognostiziert. Der Eintritt auch nur 
eines der vorgenannten Risiken kann sich negativ auf 
die Liquidität der jeweiligen Projektgesellschaft auswir-
ken und dazu führen, dass diese nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfang ihren Zahlungsverpflich-
tungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag mit der 
UDI Energie FESTZINS 13 bzw. mit den zwischenge-
schalteten Gesellschaften nachkommen kann. Dadurch 
kann es auf Ebene der Emittentin zu einer Reduzierung 
der Liquidität und damit dazu kommen, dass die Emit-
tentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der Lage ist, die 
Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger rechtzeitig 

oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Technik
Die Leistungsfähigkeit der Photovoltaik-, Windenergie- 
und Biogasanlagen, Wärmenetze und energieeffizien-
ten Immobilien kann geringer sein als prognostiziert. 
Leistungsminderungen bis hin zum Ausfall können sich 
daraus ergeben, dass Photovoltaik-, Windenergie- und 
Biogasanlagen, Wärmenetze oder energieeffiziente 
Immobilien wegen elektrischer oder mechanischer 
Fehler zerstört werden oder aus anderen Gründen nicht 
so leistungsfähig sind wie geplant. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass die dadurch bedingten Ertragsausfälle 
nicht von den Gewährleistungen der Hersteller gedeckt 
sind. Dadurch können während der Betriebsphase die 
Menge des eingespeisten Stroms bzw. Gases oder 
die zu erzielenden Mieteinnahmen geringer ausfallen 
als geplant. Zudem können zusätzliche Kosten für die 
Behebung der Fehler oder Schäden entstehen.

Der Eintritt auch nur eines der vorgenannten Risiken 
kann sich negativ auf die Liquidität der jeweiligen Pro-
jektgesellschaft auswirken und dazu führen, dass diese 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang ihren 
Zahlungsverpflichtungen aus dem Nachrangdarlehens-
vertrag mit der UDI Energie FESTZINS 13 bzw. mit der 
zwischengeschalteten Gesellschaft nachkommen kann. 
Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Ausfall oder Schlechtleistung wichtiger 
Vertragspartner
Sollten Vertragspartner der Projektgesellschaften mit 
ihren Leistungen ausfallen oder würde es nötig, bei 
einem Vertragsauslauf neue Verträge abzuschließen, 
so besteht die Möglichkeit, dass neue Vertragspartner 
nicht oder zu weniger guten Konditionen verpflichtet 
werden können. Die Insolvenz eines Vertragspartners 
kann zu einem finanziellen Verlust bei der jeweiligen 
Projektgesellschaft führen. Die Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften können Mängel auf-
weisen, die bei der technischen Abnahme unbemerkt 
bleiben oder nicht sachgerecht beseitigt werden. Diese 
Mängel könnten dazu führen, dass sich bei einem Ver-
kauf der Preis der Anlageobjekte auf Ebene der Pro-
jektgesellschaften reduziert.

Der Eintritt auch nur eines der beschriebenen Risiken 
kann die Liquidität der Projektgesellschaften negativ 
beeinflussen und dazu führen, dass diese die geplan-
ten Zinszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 
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bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaften 
nicht, nicht in vollem Umfang oder nur verzögert leisten 
können. Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu 
einer Reduzierung der Liquidität und damit dazu kom-
men, dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht 
in der Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an 
die Anleger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zah-
len, oder es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages 
kommt.

Werthaltigkeit der übertragenen Sicherheiten
Erweisen sich die bei der Nachrangdarlehensvergabe 
der UDI Energie FESTZINS 13 an die Projektgesell-
schaften eingeräumten Sicherheiten (z. B. Siche-
rungsübereignung der Photovoltaik-, Windenergie- und 
Biogasanlagen, Wärmenetze und energieeffizienten 
Immobilien und von sonstigem Zubehör, Abtretung der 
Einspeisevergütung oder sonstiger Vergütungsansprü-
che) als weniger werthaltig als angenommen, so kann 
dies im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz 
einer oder mehrerer Projektgesellschaften zu geringe-
ren, verzögerten oder ausbleibenden Zinszahlungen an 
die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. an die zwischen-
geschalteten Gesellschaften führen, da sich diese nicht 
oder nicht vollständig aus den Sicherheiten befriedi-
gen können. Dies hätte negative Auswirkungen auf die 
Liquiditätssituation der UDI Energie FESTZINS 13 und 
könnte dazu führen, dass die Zins- und Tilgungszahlun-
gen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vol-
lem Umfang gezahlt werden können oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Genehmigungen und behördliche Auflagen
Die Errichtung von größeren Photovoltaik-, Windenergie- 
und Biogasanlagen, Wärmenetzen einschließlich erfor-
derlicher Nebengebäude und Kabeltrassen sowie von 
energieeffizienten Immobilien bedarf in der Regel einer 
behördlichen (Bau-)Genehmigung oder einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung. Es kann nicht aus-
geschlossen werden, dass eine solche Genehmigung 
nicht oder gegenüber der Planung nur mit zeitlicher Ver-
zögerung oder unter strengeren Auflagen erteilt wird oder 
dass Genehmigungspflichten neu eingeführt bzw. erwei-
tert werden. Dies kann negative Auswirkungen auf den 
Bau und den Betrieb der Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften haben, etwa in Form von Verzö-
gerungen bei der Fertigstellung oder durch zusätzliche 
Kosten. Dies würde die Liquidität der jeweiligen Projekt-
gesellschaft reduzieren. Hierdurch können sich die Zins-
zahlungen der Projektgesellschaften an die UDI Energie 
FESTZINS 13 bzw. an die zwischengeschalteten Gesell-
schaften vermindern, verzögern oder sie können ganz 
ausbleiben. Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu 
einer Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 

rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Es besteht zudem die Möglichkeit, dass sich dadurch 
bei einem möglichen Verkauf der Projektgesellschaft 
selbst auf Ebene der Emittentin nur ein geringerer 
Verkaufspreis realisieren lässt als prognostiziert. Dies 
kann sich negativ auf die Liquidität der Emittentin aus-
wirken und dazu führen, dass diese die Zins- und Til-
gungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang zahlen kann oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Zudem kann es dazu kommen, dass sich bei einem 
Verkauf der Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesell-
schaften durch die Projektgesellschaften nur ein gerin-
gerer Verkaufspreis realisieren lässt bzw. eine mögliche 
Anschlussfinanzierung auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten nicht oder nur zu schlechteren Bedingungen realisiert 
werden kann. Dies würde die Liquidität auf Ebene der 
Projektgesellschaften reduzieren. Hierdurch können sich 
die Zinszahlungen der Projektgesellschaften an die UDI 
Energie FESTZINS 13 bzw. an die zwischengeschalteten 
Gesellschaften vermindern, verzögern oder ganz aus-
bleiben. Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu 
einer Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Betreiberhaftung
Jede Projektgesellschaft unterliegt, wenn sie Photovol-
taik-, Windenergie- und Biogasanlagen, Wärmenetze 
und energieeffiziente Immobilien baut und betreibt, der 
Haftung für die Anlageobjekte und hat die mit dem Bau 
und Betrieb verbundenen Risiken zu tragen. Auf dieser 
Grundlage erhobene Schadenersatzansprüche Dritter, 
die nicht durch Versicherungsleistungen ausgeglichen 
werden, sind von der jeweiligen Projektgesellschaft zu 
tragen. Dies kann zu einer Reduzierung der vorhan-
denen Liquidität bis hin zur Insolvenz der betroffenen 
Projektgesellschaft führen. Infolgedessen kann es zur 
Minderung, Verzögerung oder zum Totalausfall von 
Zinszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. 
an die zwischengeschalteten Gesellschaften kommen 
und damit zu einer Reduzierung der Liquidität bei der 
Emittentin führen. Damit besteht das Risiko, dass die 
Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der Lage 
ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Netzanschluss und Netzunterbrechungen
Bei der Einspeisung von Strom, der von den Photovol-
taik-, Windenergie- und Biogasanlagen erzeugt wird, 
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kann es zu Verzögerungen bei Abschluss und/oder 
Durchführung der Einspeiseverträge kommen. Zudem 
besteht das Risiko, dass es bei der Einspeisung von auf 
Erdgasqualität veredeltem Biogas, das von den Biogas-
anlagen der Projektgesellschaften erzeugt wird, zu Ver-
zögerungen beim Abschluss der Gaseinspeiseverträge 
bzw. bei der Durchführung dieser Verträge (Netzunter-
brechung) kommt. Dies kann die Erträge der einzelnen 
Projektgesellschaften vermindern und zur Verminde-
rung, Verzögerung oder zum Totalausfall von Zins- und 
Tilgungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 
bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaften füh-
ren. Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Schäden, Diebstahl und Betriebsunterbrechung
Die Gefahr der Zerstörung der Photovoltaik-, Windener-
gie- und Biogasanlagen, Wärmenetze und energieeffizi-
enten Immobilien durch nicht versicherbare höhere Gewalt 
(z. B. Kriegsereignisse) und die Gefahr der Beschädigung 
oder des Diebstahls tragen die Projektgesellschaften, was 
zur Notwendigkeit von Ersatzinvestitionen führen kann. 
Zudem kann es aufgrund von Störungen oder Schäden 
zu Betriebsunterbrechungen kommen. Der Eintritt jedes 
der genannten Risiken kann trotz vorhandener Versiche-
rungen die Liquidität auf Ebene der Projektgesellschaften 
reduzieren. Dies kann zu einer Reduzierung, einer Ver-
zögerung oder dem völligen Ausbleiben der Zins- und 
Tilgungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 
bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaften führen. 
Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer Redu-
zierung der Liquidität und damit dazu kommen, dass die 
Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der Lage ist, 
die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger rechtzei-
tig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Erwirtschaftung der laufenden Kosten und Ver-
bindlichkeiten aus den sonstigen Geschäften der 
zwischengeschalteten Gesellschaften
Im Rahmen dieser Vermögensanlage wird entweder direkt 
in die Projektgesellschaften oder über zwischengeschal-
tete Gesellschaften investiert, die das Darlehenskapital 
dann an die Projektgesellschaften weiterleiten. Diese zwi-
schengeschalteten Gesellschaften sollen plangemäß die 
finanziellen Mittel, die sie zur Deckung der laufenden Kos-
ten (z. B. Steuerberatung, Kosten für die Erstellung des 
Jahresabschlusses) benötigen, aus anderen Geschäften, 
wie etwa der Projektentwicklung, erwirtschaften. Gelingt 
es der jeweiligen zwischengeschalteten Gesellschaft 
jedoch nicht, diese Kosten durch andere Geschäfte zu 
erwirtschaften oder muss die Gesellschaft aus diesen 

anderen Geschäften haften (z. B. für Fehler bei der Pro-
jektentwicklung), besteht die Gefahr, dass diese nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten den nachrangigen Forde-
rungen der Anleger vorgehen. Die zwischengeschaltete 
Gesellschaft müsste also zunächst die nicht nachrangigen 
Verbindlichkeiten bezahlen, bevor die nachrangigen For-
derungen beglichen werden können. Dies wirkt sich nega-
tiv auf die Liquidität der betroffenen zwischengeschalteten 
Gesellschaft aus und kann dazu führen, dass diese zu den 
Fälligkeitszeitpunkten die Zins- und Tilgungszahlung an 
die Emittentin nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
bezahlen kann. Dies würde sich negativ auf die Liquidität 
der Emittentin auswirken und kann dazu führen, dass die 
Zins- und Tilgungszahlung an die Anleger nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfang gezahlt werden können oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Insolvenz der Projektgesellschaften, der zwi-
schengeschalteten Gesellschaften oder der 
Emittentin
Käme es zum Verlust einer oder mehrerer Photovoltaik-, 
Windenergie- und Biogasanlagen, Wärmenetze und 
energieeffizienter Immobilien, würde sich dies mindernd 
auf die Erträge, das wirtschaftliche Ergebnis und die 
Liquidität der Projektgesellschaften auswirken. Bei den 
Projektgesellschaften, die Servicedienstleistungen für 
andere Projektgesellschaften erbringen, kann z. B. der 
Ausfall eines Vertragspartners dieselben Folgen haben. 
Diese oder andere Gründe können zur Insolvenz einer 
Projektgesellschaft führen. Eine solche Insolvenz würde 
dazu führen, dass die betroffene Projektgesellschaft die 
Zins- und Tilgungszahlungen aus dem von der Emit-
tentin bzw. von der zwischengeschalteten Gesellschaft 
gewährten Nachrangdarlehen nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfang zahlen kann. Dies würde die 
Liquidität der Emittentin reduzieren. Wegen der Nach-
rangigkeit der Nachrangdarlehen der Anleger führt eine 
solche Reduzierung der Liquidität alleine noch nicht zur 
Insolvenz der Emittentin. Bestehen jedoch weitere nicht 
nachrangige Forderungen gegen die Emittentin, etwa 
für die Kosten des Jahresabschlusses oder der Steu-
erberatung, können diese eine Insolvenz der Emittentin 
herbeiführen.

Wird über zwischengeschaltete Gesellschaften in die 
Projektgesellschaften investiert, so besteht die Gefahr, 
dass es bei Eintreten der vorstehend beschriebenen 
Schäden oder bei Verlusten auf Ebene der Projektge-
sellschaften und einem damit verbundenen Ausbleiben 
der Zins- und Tilgungszahlungen der Projektgesellschaf-
ten zu einer erheblichen Liquiditätsreduktion auch bei 
den hiervon betroffenen zwischengeschalteten Gesell-
schaften kommt. Zu einer Insolvenz führt dies alleine 
noch nicht, da die zwischengeschalteten Gesellschaften 
aufgrund der Nachrangklausel berechtigt sind, die Zins- 
und Tilgungszahlungen an die Emittentin zu verweigern, 
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wenn ihnen keine ausreichende Liquidität zur Verfügung 
steht. Bestehen aber gegen die jeweils hiervon betrof-
fene zwischengeschaltete Gesellschaft weitere Forde-
rungen Dritter, etwa Forderungen des Steuerberaters 
wegen der Erstellung der Jahresabschlüsse, so kann 
dies eine Insolvenz der jeweiligen zwischengeschalteten 
Gesellschaft zur Folge haben. Damit wäre diese zwi-
schengeschaltete Gesellschaft auch nicht mehr in der 
Lage, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Emittentin 
zu leisten.

In beiden beschriebenen Fällen kann es auf Ebene der 
Emittentin aufgrund der ausbleibenden Zins- und Til-
gungszahlungen zu einer erheblichen Reduzierung der 
Liquidität kommen. Wegen der Nachrangigkeit der Nach-
rangdarlehen der Anleger führt eine solche Reduzierung 
der Liquidität alleine noch nicht zur Insolvenz der Emitten-
tin. Bestehen jedoch weitere nicht nachrangige Forderun-
gen gegen die Emittentin, etwa für die Kosten des Jah-
resabschlusses oder der Steuerberatung, können diese 
eine Insolvenz der Emittentin herbeiführen. Dies hätte zur 
Folge, dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in 
der Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es 
zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Schlüsselpersonen
Das wirtschaftliche Ergebnis der UDI Energie FEST-
ZINS 13, der Projektgesellschaften und der zwischen-
geschalteten Gesellschaften hängt maßgeblich von der 
Qualität des Managements bei diesen Gesellschaften, 
den Generalunternehmern sowie den jeweiligen exter-
nen Beratern und Vertragspartnern ab. Dies gilt auch 
für die Geschäftsführung der zwischengeschalteten 
Gesellschaften. Welche Personen bei den zwischen-
geschalteten Gesellschaften die Geschäftsführung 
übernehmen werden, steht zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung noch nicht fest. Rückzug, Ausschei-
den oder Ableben solcher Schlüsselpersonen können 
nachteilige Folgen wie höhere Kosten oder geringere 
Erträge haben. Ferner können Beratungsfehler exter-
ner Berater nicht ausgeschlossen werden. So können 
sich eingeholte Gutachten als fehlerhaft erweisen. 
Soweit die dadurch entstehenden Kosten nicht durch 
Versicherungen gedeckt werden, können geringere 
Erträge, höhere Aufwendungen oder höhere Steuerbe-
lastungen für die jeweilige Gesellschaft entstehen. Bei 
den Projektgesellschaften und den zwischengeschalte-
ten Gesellschaften kann der Eintritt dieser Risiken zu 
verminderten, verzögerten oder ausbleibenden Zins- 
und Tilgungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 
13 bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaften 
führen. Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu 
einer Reduzierung der Liquidität und damit dazu kom-
men, dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht 
in der Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an 

die Anleger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zah-
len, oder es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages 
kommt.

Interessenkonflikt
Der Gesellschaftsvertrag der Emittentin sieht eine Aus-
übung der Geschäftsführung durch die Komplementä-
rin vor. Die Geschäftsführung bei der Komplementä-
rin wird von Dipl.-Ing. Stefan Keller wahrgenommen. 
Da Dipl.-Ing. Stefan Keller voraussichtlich auch die 
Geschäftsführung bei den Projektgesellschaften über-
nehmen wird, bei denen er die Mehrheit der Geschäfts-
anteile halten wird und in die die UDI Energie FESTZINS 
13 GmbH & Co. KG möglicherweise investieren wird, 
besteht die Möglichkeit von Interessenkonflikten durch 
die gleichzeitige Wahrnehmung von Interessen des 
Darlehensgebers und des Darlehensnehmers. Zudem 
ist Dipl.-Ing. Stefan Keller auch als Geschäftsführer für 
die UDI Beratungsgesellschaft mbH tätig, die den Ver-
trieb dieser Vermögensanlage übernehmen wird. Die 
UDI Beratungsgesellschaft mbH ist aber zudem einzige 
Gesellschafterin der Komplementärin. Dadurch besteht 
das Risiko, dass bei einer Entscheidungsfindung ein 
bestehender Interessenkonflikt zum Nachteil des Anle-
gers gelöst wird. Zu einem Interessenkonflikt kann es 
auch auf Ebene der zwischengeschalteten Gesell-
schaften dadurch kommen, dass die Geschäftsführung 
sowohl auf Seiten des Darlehensgebers (Emittentin) als 
auch auf Seiten des Darlehensnehmers (zwischenge-
schaltete Gesellschaft) personenidentisch ist. Welche 
Personen bei den zwischengeschalteten Gesellschaf-
ten die Geschäftsführung übernehmen werden, steht 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. 
Ein Interessenkonflikt kann ferner begründet werden, 
wenn Gesellschafter der Emittentin oder die Komple-
mentärin gleichzeitig für konkurrierende Unternehmen 
tätig sind. Als Folge solcher Entscheidungen könnte 
sich die Liquiditätslage der betroffenen Projektgesell-
schaften, der zwischengeschalteten Gesellschaften 
oder der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
verschlechtern. Dies kann auf Ebene der Projektgesell-
schaften bzw. der zwischengeschalteten Gesellschaf-
ten zu einer Verminderung der Liquidität und damit zu 
einer Reduzierung, einer Verzögerung oder dem völ-
ligen Ausbleiben der Zins- und Tilgungszahlungen an 
die UDI Energie FESTZINS 13 führen. Dadurch kann 
es auf Ebene der Emittentin zu einer Reduzierung der 
Liquidität und damit dazu kommen, dass die Emittentin 
zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der Lage ist, die Zins- 
und Tilgungszahlungen an die Anleger rechtzeitig oder 
in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu einem Totalver-
lust des Anlagebetrages kommt.

Höhere Gewalt
Es ist nicht auszuschließen, dass einzelne Photovol-
taik-, Windenergie- und Biogasanlagen, Wärmenetze, 
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energieeffiziente Immobilien und Grundstücke durch 
höhere Gewalt zerstört oder beschädigt werden. Unter 
den Begriff „höhere Gewalt“ fallen etwa Erdbeben, 
Kriegsereignisse, Kernenergieunfälle, Flugzeugab-
stürze oder Ähnliches. Soweit die Kosten für die Repa-
ratur oder Instandsetzung oder für die Neubeschaffung 
der Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften 
nicht von einer Versicherung getragen werden, müs-
sen die jeweiligen Projektgesellschaften für diese Kos-
ten aufkommen. Durch diese zusätzlichen, nicht in den 
Pro gnoserechnungen berücksichtigten Kosten würde 
sich die Liquidität der betroffenen Projektgesellschaften 
vermindern, sodass diese nicht in der Lage wären, die 
Zins- und Tilgungszahlungen aus dem von der Emitten-
tin bzw. von den zwischengeschalteten Gesellschaften 
gewährten Nachrangdarlehen bei Fälligkeit rechtzeitig 
oder vollständig zu leisten. Zudem besteht die Möglich-
keit, dass eine Projektgesellschaft infolge der höheren 
Gewalt Insolvenz anmelden muss und auch deswegen 
keine Zahlungen auf die Zins- und Tilgungsansprüche 
der Emittentin bzw. der jeweiligen zwischengeschalteten 
Gesellschaft erfolgen können.

Jedes dieser Ereignisse kann zu einer Reduzierung, einer 
Verzögerung oder dem völligen Ausbleiben der Zins- und 
Tilgungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 
bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaften füh-
ren. Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Versicherungen
Abgeschlossene Versicherungen können von den Versi-
cherern, z. B. wegen häufiger Schäden, gekündigt wer-
den, und der Versicherungsschutz könnte nur teurer oder 
ggf. gar nicht anderweitig beschafft werden. Häufiger 
als geplant können Versicherungsfälle eintreten, und die 
Eigenbeteiligung an den Schäden kann die hierfür kal-
kulierten Kosten übersteigen. Zudem können Lücken im 
Versicherungsschutz dazu führen, dass die Versicherung 
im Schadensfall die Übernahme der entstandenen Kosten 
verweigert. Für Gefahren aus inneren Unruhen, Erdbe-
ben, Reaktorunfällen oder Kriegsereignissen besteht kein 
Versicherungsschutz. Die hieraus resultierenden Kosten 
bzw. Risiken hat die jeweilige Projektgesellschaft zu tra-
gen. Hierdurch kann sich die Liquidität der betroffenen 
Projektgesellschaft reduzieren. Dies kann zu einer Redu-
zierung, einer Verzögerung oder dem völligen Ausblei-
ben der Zins- und Tilgungszahlungen an die UDI Energie 
FESTZINS 13 bzw. an die jeweilige zwischengeschaltete 
Gesellschaft führen. Dadurch kann es auf Ebene der Emit-
tentin zu einer Reduzierung der Liquidität und damit dazu 
kommen, dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt 

nicht in der Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an 
die Anleger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, 
oder es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Energieabnahmerisiko und Veränderung der 
Einspeisevergütung
Die Erlöse der Projektgesellschaften kommen zum Teil 
aus dem Verkauf von aufbereitetem Biomethan oder 
von Wärme und der Vergütung für die Einspeisung des 
von den Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasan-
lagen erzeugten Stroms. Die Höhe dieser Vergütung 
ist abhängig von der an den Energieversorger und 
Abnehmer gelieferten Energiemenge sowie von den 
jeweiligen landesspezifischen Regelungen zur Einspei-
severgütung und/oder Energieabnahme. Es bestehen 
die Risiken, dass weniger Energie erzeugt wird als 
prognostiziert, Energie nicht abgenommen wird oder 
sich die Regelungen zur Einspeisevergütung und/oder 
Stromabnahme in einer für die jeweilige Projektgesell-
schaft negativen Weise ändern. Dies kann zu einer 
Reduzierung, einer Verzögerung oder dem völligen 
Ausbleiben der Zinszahlungen aus den Projektgesell-
schaften an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. an 
die jeweilige zwischengeschaltete Gesellschaft führen. 
Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anle-
ger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder 
ein Totalverlust des Anlagebetrages eintritt.

Investitionen in ausländischer Rechtsordnung
Anlegergelder aus diesem Angebot sollen auch in Pro-
jektgesellschaften investiert werden, die ihren Sitz im 
EU-Ausland (Mitgliedsstaaten der Europäischen Union) 
haben. Diese investieren in Photovoltaik-, Windener-
gie- und Biogasanlagen und Wärmenetze, die ebenfalls 
im EU-Ausland liegen. Ein Großteil der Verträge einer 
solchen Projektgesellschaft unterliegt daher einer aus-
ländischen Rechtsordnung. Bei Auseinandersetzungen 
mit den Vertragspartnern muss eine Rechtsverfolgung 
im EU-Ausland nach ausländischem Recht erfolgen. 
Hiermit verbunden ist die Beachtung anderer Rechts-
auffassungen und/oder von deutschem Verständnis 
abweichender Regelungen. Zudem ist die gerichtliche 
Rechtsverfolgung in anderen Ländern teilweise weitaus 
zeit- und kostenaufwendiger als in Deutschland. Dem-
zufolge könnten die Kosten für die gerichtliche Rechts-
verfolgung deutlich höher liegen als erwartet. Der Eintritt 
jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass sich die 
Liquidität der betroffenen Projektgesellschaft vermin-
dert. Dies kann zu einer Reduzierung, einer Verzöge-
rung oder dem völligen Ausbleiben der Zins- und Til-
gungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. 
an die jeweilige zwischengeschaltete Gesellschaft füh-
ren. Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 



28  �  Die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken der Vermögensanlage

Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Entwicklung des Immobilienmarktes
Investitionen in Immobilien sind mit spezifischen Risiken 
verbunden, die andere Anlageformen nicht aufweisen. 
Das wirtschaftliche Ergebnis der die Immobilie betrei-
benden Projektgesellschaft hängt maßgeblich vom 
Ertragswert der Immobilie und damit im Wesentlichen 
von Faktoren wie der Entwicklung des Immobilienmark-
tes an dem jeweiligen Standort der energieeffizienten 
Immobilie ab. Sollten sich die äußeren wirtschaftlichen 
Bedingungen nachteilig verändern und zu einem Absin-
ken des Ertragswertes der Immobilie führen, könnte dies 
die Liquiditätssituation der Projektgesellschaft negativ 
beeinflussen. Dies könnte zu einer Reduzierung, einer 
Verzögerung oder dem völligen Ausbleiben der Zins-
zahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. an 
die jeweilige zwischengeschaltete Gesellschaft führen. 
Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu einer 
Reduzierung der Liquidität und damit dazu kommen, 
dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht in der 
Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Vermietung von Immobilien
Das wirtschaftliche Ergebnis der Projektgesellschaften, 
die in energieeffiziente Immobilien investieren, hängt im 
Wesentlichen von den zukünftig daraus zu erzielenden 
Mieteinnahmen ab. Gelingt es nicht, bis zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung der Immobilien Mietverträge in aus-
reichender Zahl abzuschließen, und liegen auch keine 
Erstvermietungsgarantien über einen längeren Zeit-
raum vor, sind Einnahmeausfälle bzw. zusätzliche Kos-
ten die Folge. Diese würden zu geringeren Einnahmen 
und einer Verminderung der Liquidität der Projektge-
sellschaften führen. Dies könnte zu einer Reduzierung, 
einer Verzögerung oder dem völligen Ausbleiben der 
Zinszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 bzw. 
an die jeweiligen zwischengeschalteten Gesellschaften 
führen. Dadurch kann es auf Ebene der Emittentin zu 
einer Reduzierung der Liquidität und damit dazu kom-
men, dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt nicht 
in der Lage ist, die Zins- und Tilgungszahlungen an die 
Anleger rechtzeitig oder in vollem Umfang zu zahlen, 
oder ein Totalverlust des Anlagebetrages eintritt.

Nachrangigkeit der Darlehen an die Projekt-
gesellschaften und die zwischengeschalteten 
Gesellschaften
Bei den von der Emittentin an die Projektgesellschaf-
ten ausgereichten Darlehen und bei den Darlehen, die 

zunächst an zwischengeschaltete Gesellschaften und 
von dort an die Projektgesellschaften ausgereicht wer-
den, handelt es sich um Nachrangdarlehen. Da die ver-
wendete Nachrangklausel in den Darlehensverträgen 
der Emittentin mit den Anlegern, mit den zwischenge-
schalteten Gesellschaften und mit den Projektgesell-
schaften identisch ist, kann hinsichtlich der Beschrei-
bung der Nachrangigkeit auf das nachstehende Risiko 
„Nachrangigkeit der Anlegernachrangdarlehen“ (siehe 
ab Seite 28) verwiesen werden.

Anlegergefährdende Risiken
Anlegergefährdende Risiken sind Risiken, die das Pri-
vatvermögen des Anlegers über den Verlust des inves-
tierten Kapitals hinaus gefährden und bis zur Privatin-
solvenz des Anlegers führen können.

Fremdfinanzierung der 
Nachrangdarlehensvergabe
Eine Fremdfinanzierung der Nachrangdarlehensver-
gabe an die Emittentin durch den Anleger ist konzepti-
onell nicht vorgesehen. Die Emittentin rät ausdrücklich 
davon ab, den Erwerb der Vermögensanlage durch die 
Aufnahme eines Kredits zu finanzieren. Hat der Anle-
ger gleichwohl die Vermögensanlage ganz oder teil-
weise fremdfinanziert, trägt er das Risiko, dass er trotz 
eines möglichen Ausbleibens oder einer Reduzierung 
der Zinszahlungen oder eines Teil- oder Totalverlustes 
des eingesetzten Anlagebetrages die Kredittilgungen, 
Kreditzinsen und sonstigen Kreditkosten aus seinem 
Privatvermögen zahlen muss, da diese Kosten unab-
hängig davon entstehen, ob und in welcher Höhe die 
Emittentin Auszahlungen an die Anleger vornimmt. 
Hierdurch kann der Anleger zu weiteren Zahlungen aus 
seinem Privatvermögen verpflichtet sein, die zur Pri-
vatinsolvenz des Anlegers führen können.

Nachrangigkeit der Anlegernachrangdarlehen
Die Anleger gewähren der UDI Energie FESTZINS 13 
ein Nachrangdarlehen. Nachrangigkeit bedeutet zum 
einen, dass die Geltendmachung des Anspruchs auf 
Tilgung der überlassenen Gelder sowie auf Zahlung 
der versprochenen Zinsen solange und soweit aus-
geschlossen ist, wie die Erfüllung dieser Ansprüche 
einen Grund für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen der Emittentin herbeiführen würde. 
Nachrangigkeit bedeutet zum anderen, dass im Falle 
der Insolvenz oder der Liquidation der Emittentin die 
Tilgung der überlassenen Gelder sowie die Zahlung der 
versprochenen Zinsen erst nach Befriedigung sämt-
licher anderer Gläubiger der Emittentin erfolgen darf. 
Die Forderungen der Anleger treten also hinter alle in 
§ 39 Abs. 1 Nr. 1–5 InsO (Insolvenzordnung) genann-
ten Forderungen zurück. Im Unterschied zu einem typi-
schen Darlehen mit unbedingter Tilgungsverpflichtung, 
ist dieses Nachrangdarlehen daher seinem Wesen 
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nach eine unternehmerische Beteiligung mit eigenka-
pitalähnlicher Haftungsfunktion. Die Anleger überneh-
men mit der Nachrangdarlehensvergabe ein unter-
nehmerisches Geschäftsrisiko, das über das ohnehin 
bestehende, allgemeine Insolvenzausfallrisiko hinaus-
geht. Daher eignet sich der Erwerb dieser Vermögens-
anlage nicht zur sicheren Vermögensbildung und/oder 
zur Altersvorsorge.

Die Verwirklichung dieses Risikos kann sich wie
folgt auswirken:

 ► Die UDI Energie FESTZINS 13 wäre zur Tilgung der 
Nachrangdarlehen nicht berechtigt.

 ► Die UDI Energie FESTZINS 13 würde die Zinszah-
lung solange aussetzen, wie sie dazu verpflichtet ist.

 ► Die Anleger müssten der UDI Energie FESTZINS 
13 bei Fälligkeit ihrer Forderungen gegebenenfalls 
einen Zahlungsaufschub bis zu dem Zeitpunkt 
gewähren, zu dem die Zahlung von Zins und Til-
gung keinen Grund für die Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens mehr auslöst.

Als Folge hieraus besteht die Möglichkeit, dass die UDI 
Energie FESTZINS 13 nicht in der Lage ist, die Zins- 
und Tilgungszahlungen an die Anleger rechtzeitig oder 
in vollem Umfang zu leisten oder ein Totalverlust des 
Anlagebetrages eintritt.

Zudem kann sich die Verwirklichung dieses Risikos 
auch wie folgt auswirken:

 ► Die Anleger müssten jede Zins- und Tilgungszah-
lung, die sie trotz der Nachrangigkeit zu Unrecht 
erhalten haben, auf Anforderung aus ihrem Pri-
vatvermögen an die UDI Energie FESTZINS 13 
zurückgeben. Dies kann zur Privatinsolvenz des 
Anlegers führen.

Änderung der Vertragsbedingungen und der Tätig-
keit der Emittentin
Ein einseitiges Recht der UDI Energie FESTZINS 13 
zur Änderung der Vertragsbedingungen besteht im 
Rahmen dieser Vermögensanlage nicht. Die Ver-
tragsbedingungen sind im Nachrangdarlehensvertrag 
zwischen der UDI Energie FESTZINS 13 und dem 
einzelnen Anleger festgeschrieben, der nicht einseitig 
geändert werden kann. Jedoch besteht die Möglich-
keit, dass sich die tatsächliche Tätigkeit der UDI Ener-
gie FESTZINS 13 innerhalb des Verwendungszwecks 
der von den Anlegern gewährten Nachrangdarlehen 
so ändert, dass die UDI Energie FESTZINS 13 ein 
Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagege-
setzbuches darstellt, sodass die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Maßnahmen-
nach § 15 des Kapitalanlagegesetzbuches ergreifen 
und insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte 
der Emittentin der Vermögensanlage anordnen kann. 
Hierbei besteht das Risiko, dass sich der Anspruch des 
Anlegers auf Tilgung seines Anlagebetrages aufgrund 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten oder einer Insolvenz 
infolge der Rückabwicklungsanordnung der BaFin nicht 
rechtzeitig, nicht vollständig oder gar nicht durchsetzen 
lässt oder es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages 
kommt. Zudem kann rückwirkend die Rechtsgrundlage 
für die Auszahlung der Verzinsung entfallen, sodass 
der Anleger die bereits erhaltene Verzinsung an die UDI 
Energie FESTZINS 13 zurückzahlen muss. Dies kann 
dazu führen, dass der Anleger zur Rückzahlung der 
bereits erhaltenen Verzinsung aus dem Privatvermö-
gen verpflichtet ist, die zur Privatinsolvenz führen kann.

Rückabwicklung
Die UDI Energie FESTZINS 13 plant, Nachrangdar-
lehenskapital in Höhe von 15 Mio. Euro von priva-
ten Nachrangdarlehensgebern einzuwerben. Kann 
ein Mindestzeichnungsvolumen von ca. 3 Mio. Euro 
innerhalb der Platzierungsphase nicht erreicht wer-
den, könnte eine Rückabwicklung derjenigen Nach-
rangdarlehen erfolgen, die bisher schon gezeichnet 
wurden. Die Anleger haben dann einen Anspruch auf 
Tilgung des investierten Kapitals. Da die Möglichkeit 
besteht, dass schon während der Einwerbephase mit 
der Nachrangdarlehensausreichung an die Projektge-
sellschaften bzw. die zwischengeschalteten Gesell-
schaften begonnen wird, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die UDI Energie FESTZINS 13 zum 
Zeitpunkt der Rückabwicklung nicht in der Lage ist, 
die Tilgung rechtzeitig und vollständig an die Anleger 
zurückzuzahlen und es somit zu einem Totalverlust 
des Anlagebetrages kommt. Zudem kann durch die 
Rückabwicklung rückwirkend die Rechtsgrundlage 
für die Auszahlung der Verzinsung entfallen, sodass 
der Anleger die bereits erhaltene Verzinsung an die 
UDI Energie FESTZINS 13 zurückzahlen muss. Dies 
kann dazu führen, dass der Anleger zur Rückzahlung 
der bereits erhaltenen Verzinsung aus dem Privatver-
mögen verpflichtet ist, die zur Privatinsolvenz führen 
kann.

Rückzahlung ausgezahlter Zins- und 
Tilgungszahlungen
Erhält der Anleger Zinszahlungen oder Tilgungsleistun-
gen aus dem Nachrangdarlehen, obwohl dies aufgrund 
der Bestimmungen des Nachrangdarlehensvertrages 
unzulässig gewesen wäre, hat er diese erhaltenen 
Beträge auf Anforderung der Emittentin aus seinem Pri-
vatvermögen an die UDI Energie FESTZINS 13 zurück-
zugeben. Dies kann zur Privatinsolvenz des Anlegers 
führen.
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Darüber hinaus sind der Anbieterin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung keine weiteren wesentlichen tat-
sächlichen und rechtlichen Risiken im Zusammenhang 
mit der Vermögensanlage bekannt.

Eventuelle Steuern
In zwei Fällen kann es dazu kommen, dass der Anleger 
bereits erhaltene Zins- und/oder Tilgungsleistungen an 
die Emittentin zurückzahlen muss: 

1. Nachrangigkeit: Die Emittentin darf Zins- und/oder 
Tilgungsleistungen an die Anleger dann nicht leisten, 
wenn diese Zahlungen zu einem Grund für die Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
der Emittentin führen würde. Stellt sich im Nachhinein, 
z. B. nach Vorliegen des Jahresabschlusses der Emit-
tentin, heraus, dass diese Zahlungen danach nicht hät-
ten geleistet werden dürfen, so ist die Emittentin ver-
pflichtet, diese Zahlungen von den Anlegern wieder 
zurückzufordern.

2. Rückabwicklung: Kommt es zu einem Zeitpunkt, zu 
dem die Emittentin bereits Zahlungen an die Anleger 
geleistet hat, zu einer Rückabwicklung der Vermögens-
anlage, etwa wegen einer Rückabwicklungsanordnung 
der BaFin, so ist die Emittentin verpflichtet, die bereits 
geleisteten Zahlungen von den Anlegern zurückzufor-
dern. Hierzu kann es auch kommen, wenn die Emit-
tentin wegen des Nichterreichens des Mindestzeich-
nungsvolumens (3 Mio. Euro) diese Vermögensanlage 
rückabwickelt und schon der Frühzeichnerbonus zum 
31.7.2018 und die erste Zinszahlung zum 31.12.2018 an 
die Anleger geleistet wurden. Auch in diesem Falle ist 
die Emittentin verpflichtet die bereits geleisteten Zins-
zahlungen und die Frühzeichnerboni von den Anlegern 
zurückzufordern.

In beiden Fällen kann es dazu kommen, dass die 
geleisteten Zahlungen an die Anleger im ersten Jahr 
versteuert werden müssen und zu entsprechenden 
Steuerforderungen führen, während die Rückforderung 
im Folgejahr steuerlich nicht berücksichtigungsfähig 
ist. Da die Steuerforderung in den genannten Fällen 
nicht aus den Zins- bzw. Tilgungszahlungen der Emit-
tentin bestritten werden kann, ist der Anleger dadurch 
zur Leistung dieser Steuerzahlung aus dem Privatver-
mögen verpflichtet. Dies kann zur Privatinsolvenz des 
Anlegers führen.

auch dann zu leisten, wenn es zu einer 
Reduzierung oder dem Ausbleiben der Zins-
zahlungen oder zu einem Teil- oder Total-
verlust des Anlagebetrages kommen sollte. 
Auch eventuelle Steuern sind vom Anleger 
im Falle fehlender Rückflüsse aus seinem 
Privatvermögen zu begleichen.

Erhält der Anleger Zinszahlungen oder Til-
gungsleistungen aus dem Nachrangdar-
lehen, obwohl dies aufgrund der Bestim-
mungen des Nachrangdarlehensvertrages 
(Nachrangigkeit) unzulässig gewesen wäre, 
hat er diese erhaltenen Beträge auf Anforde-
rung aus seinem Privatvermögen zurückzu-
zahlen. Hierzu kann es auch kommen, wenn 
die Vermögensanlage aufgrund einer Anord-
nung der BaFin wegen einer Änderung der 
Vertragsbedingungen und der Tätigkeit der 
Emittentin oder aufgrund eines zu geringen 
Zeichnungsvolumens innerhalb der Zeich-
nungsfrist rückabgewickelt wird. Zudem 
kann es dazu kommen, dass er die zurück-
zuzahlenden Beträge dennoch versteuern 
muss. Der betreffende Anleger könnte somit 
nicht nur sein eingesetztes Kapital verlieren, 
sondern müsste das zur Finanzierung der 
Vermögensanlage aufgenommene Fremd-
kapital inklusive Zinsen zurückzahlen und/
oder erhaltene Zins- und Tilgungsleistungen 
an die Emittentin zurückzahlen und/oder 
zusätzlich die zurückzuzahlenden Beträge 
versteuern. Da die Steuerforderungen in die-
sem Fall nicht aus den Zins- bzw. Tilgungs-
zahlungen bestritten werden können, ist der 
Anleger dadurch zur Leistung dieser Steu-
erzahlungen aus dem Privatvermögen ver-
pflichtet. All dies kann zur Privatinsolvenz 
(maximales Risiko) des Anlegers führen.

Maximales Risiko
Über den Totalverlust der Vermögensanlage 
hinaus besteht das Risiko in der Gefährdung 
des Privatvermögens des Anlegers bis hin 
zu dessen Privatinsolvenz. Sofern der Anle-
ger den Erwerb der Vermögensanlage teil-
weise oder vollständig fremdfinanziert hat, 
hat er die Kredittilgung, Kreditzinsen und 
sonstigen Kreditkosten für diese Fremd-
finanzierung aus seinem Privatvermögen 
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Angaben über Auswirkungen auf die 
Fähigkeiten zur Zins- und Rückzahlung
Im Folgenden werden die Auswirkungen der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäfts-
aussichten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Ver-
pflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der 
Vermögensanlage nachzukommen, dargestellt.

Soweit im Folgenden von Projektgesellschaften die 
Rede ist, gelten die gemachten Angaben in gleichem 
Umfang auch für die zwischengeschalteten Gesell-
schaften, sofern über eine zwischengeschaltete 
Gesellschaft investiert wird. Zweck der Investition über 
deutsche, noch zu gründende zwischengeschaltete 
Gesellschaften ist die Erfüllung einer Finanzierungsbe-
dingung der die Anlageobjekte auf Ebene der Projekt-
gesellschaften mitfinanzierenden Banken. Wird oder 
soll ein Anlageobjekt auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten von mehreren Nachrangdarlehensgebern mitfinan-
ziert werden, gewähren also mehrere Emittentinnen 
von UDI-Vermögensanlagen einer Projektgesellschaft 
Nachrangdarlehen, so fordern die finanzierenden Ban-
ken zur Vereinheitlichung von Zins- und Rückzahlungs-
terminen und ggf. gestellten Sicherheiten, diese Nach-
rangdarlehen zunächst an eine zwischengeschaltete 
Gesellschaft zu gewähren, die dann ein einziges Dar-
lehen mit einer Laufzeit, einem Zinszahlungstermin und 
einheitlichen Sicherheiten an die Projektgesellschaft 
weiterleitet. Eine Investition über zwischengeschaltete 
Gesellschaften kann in zwei Fällen erfolgen: 

1. Bei der erstmaligen Investition des Nachrangdarle-
henskapitals fordert die die Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften mitfinanzierende Bank eine 
Zusammenfassung der von mehreren Nachrangdarle-
hensgebern zu gewährenden Nachrangdarlehen. 

2. Zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage soll 
eine Anschlussfinanzierung abgeschlossen werden, 
und diese Bank fordert die Zusammenfassung der von 
unterschiedlichen Nachrangdarlehensgebern gewähr-
ten Nachrangdarlehen (zu den Einzelheiten vgl. die 
ausführliche Darstellung auf Seite 50). Anlageob-
jekte auf Ebene der Emittentin sind bei einer Inves-
tition über eine zwischengeschaltete Gesellschaft 
daher sowohl die Gewährung von Nachrangdarlehen 
an die zwischengeschaltete Gesellschaft als auch 
die direkte Gewährung von Nachrangdarlehen an die 
Projektgesellschaften.
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Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Zinsen aus Projektgesellschaften 354.791 731.325 731.325 712.950 712.950 694.575 825.263

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.350.000 0 0 0 0 0 0

3. Anlagemanagement -23.125 -70.300 -48.119 -49.081 -50.062 -51.064 -52.085

4. Konzeption und Prospekterstellung -75.000 0 0 0 0 0 0

5. Provision für Nachrangdarlehenseinwerbung -1.350.000 0 0 0 0 0 0

6. Kosten Jahresabschluss, Steuerberatung -1.000 -32.320 -16.646 -16.979 -17.319 -17.665 -18.019

7. Komplementärvergütung 0 -15.150 -7.803 -7.959 -8.118 -8.281 -8.446

8. Zinsaufwand laufendes Konto -625 23 22 -72 -157 -238 -310

9. Gewerbesteuer 0 -13.084 -21.052 -19.979 -19.802 -18.725 -22.429

Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit 255.041 600.495 637.727 618.879 617.491 598.602 723.974

10. Auszahlung Nachrangdarlehen an 
Projektgesellschaften -14.925.000 0 0 0 0 0 0

11. Rückzahlung Nachrangdarlehen aus 
Projektgesellschaften 0 0 375.000 0 375.000 187.500 187.500

Cashflow aus Investitionstätigkeit -14.925.000 0 375.000 0 375.000 187.500 187.500

12. Einzahlung des Nachrangdarlehenskapitals 
durch Anleger 15.000.000 0 0 0 0 0 0

13. Zinsen an Anleger -339.375 -600.000 -600.000 -585.000 -585.000 -570.000 -703.125

14. Rückzahlung des Nachrangdarlehenskapi-
tals an Anleger 0 0 -375.000 0 -375.000 -187.500 -187.500

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 14.660.625 -600.000 -975.000 -585.000 -960.000 -757.500 -890.625

Veränderung Finanzmittelbestände -9.334 495 37.727 33.879 32.491 28.602 20.849

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 100 -9.234 -8.740 28.987 62.866 95.356 123.959

Finanzmittelbestand am Ende der 
Periode -9.234 -8.740 28.987 62.866 95.356 123.959 144.808

Grundlagen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin (Prognose):

Finanzlage (Prognose)

Kapitalflussrechnung der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose)
Die angegebenen Zahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres.
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Erläuterungen zur Finanzlage
Die Emittentin erfüllt die jährlich zum 31.12. fällig wer-
denden Zinszahlungen und die zu den Kündigungster-
minen zum 31.12.2020, zum 31.12.2022, und danach 
jährlich zum 31.12 fällig werdende Rückzahlung der 
Vermögensanlage an die Anleger aus den vorhande-
nen liquiden Mitteln. Voraussetzung für die geplanten 
Zinszahlungen und die Rückzahlung der Vermögens-
anlage ist eine ausreichende Liquidität / ein ausrei-
chender Finanzmittelbestand, d. h. entsprechende Zah-
lungsmittel bei der Emittentin zu diesen Zeitpunkten. 
Diese Liquidität wird im Rahmen der voraussichtlichen 
Finanzlage abgebildet.

Die Berechnung der Liquidität geht jeweils von der 
Liquidität vom Jahresanfang aus. In der Phase der 
Kapitaleinwerbung werden hierzu die Nachrangdarle-
hen der Anleger addiert. Die Nachrangdarlehen sollen 
beginnend ab dem 2. Quartal 2018 bis zur Vollplatzie-
rung, spätestens aber bis zum 31.12.2018 eingeworben 
werden. Ab dem 2. Quartal 2018 können die ersten 
Investitionen in Projektgesellschaften getätigt werden.
 

Die Investitionen vermindern die Liquidität. Einmalig 
anfallende Kosten für die Konzeption und Prospekter-
stellung sowie für die Nachrangdarlehenseinwerbung 
vermindern die zur Verfügung stehende Liquidität zum 
Jahresende. Die Kosten der Nachrangdarlehenseinwer-
bung sind allerdings ein durchlaufender Posten, da ihnen 
wirtschaftlich das nachfolgend beschriebene Disagio bei 
Nachrangdarlehensvergabe an die Projektgesellschaf-
ten in selber Höhe entgegensteht. Zum 31.7.2018 wird 
der Frühzeichnerbonus an die Anleger ausgeschüttet, 
die bis zum 15.5.2018 ihren Zeichnungsschein an die 
UDI Beratungsgesellschaft mbH übersandt haben (vgl. 
Zeile 13: „Zinsen an Anleger“ im Jahr 2018). Die erst-
malige Auszahlung der regulären Verzinsung erfolgt am 
31.12.2018. Einnahmen erzielt die UDI Energie FEST-
ZINS 13 über Zins- und Tilgungseinnahmen aus den an 
die Projektgesellschaften bzw. an die zwischengeschal-
teten Gesellschaften vergebenen Nachrangdarlehen. 
Zusätzliche Einnahmen erzielt die UDI Energie FEST-
ZINS 13 durch das bei der Nachrangdarlehensvergabe 
von den Projektgesellschaften bzw. von den zwischen-
geschalteten Gesellschaften erhobene Disagio, das in 

Fortsetzung: Kapitalflussrechnung der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose)

Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Zinsen aus Projektgesellschaften 814.200 803.138 792.075 913.388 900.450 951.825

2. Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0

3. Anlagemanagement -53.127 -54.189 -55.273 -56.378 -57.506 -58.656

4. Konzeption und Prospekterstellung 0 0 0 0 0 0

5. Provision für Nachrangdarlehenseinwerbung 0 0 0 0 0 0

6. Kosten Jahresabschluss, Steuerberatung -18.379 -18.747 -19.121 -19.504 -19.894 -20.292

7. Komplementärvergütung -8.615 -8.787 -8.963 -9.142 -9.325 -9.512

8. Zinsaufwand laufendes Konto -362 -368 -407 -440 -453 -460

9. Gewerbesteuer -20.099 -21.049 -20.352 -23.751 -22.991 -24.219

Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit 713.619 699.997 687.958 804.172 790.280 838.686

10. Auszahlung Nachrangdarlehen an 
Projektgesellschaften 0 0 0 0 0 0

11. Rückzahlung Nachrangdarlehen aus 
Projektgesellschaften 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 12.862.500

Cashflow aus Investitionstätigkeit 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 12.862.500

12. Einzahlung des Nachrangdarlehenskapitals 
durch Anleger 0 0 0 0 0 0

13. Zinsen an Anleger -711.094 -684.375 -675.000 -798.750 -787.500 -840.938

14. Rückzahlung des Nachrangdarlehenskapi-
tals an Anleger -187.500 -187.500 -187.500 -187.500 -187.500 -12.937.500

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -898.594 -871.875 -862.500 -986.250 -975.000 -13.778.438

Veränderung Finanzmittelbestände 2.525 15.622 12.958 5.422 2.780 -77.252

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 144.808 147.333 162.955 175.913 181.335 184.115

Finanzmittelbestand am Ende der 
Periode 147.333 162.955 175.913 181.335 184.115 106.863
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Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Umsatzerlöse 458.637 835.171 835.171 816.796 816.796 798.421 929.109

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -248.596 -174.991 -176.414 -177.865 -179.346 -180.856 -182.396

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -340.000 -599.977 -599.978 -585.072 -585.157 -570.238 -703.435

4. Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -129.959 60.203 58.779 53.858 52.293 47.327 43.278

5. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 -13.084 -21.052 -19.979 -19.802 -18.725 -22.429

6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -129.959 47.120 37.727 33.879 32.491 28.602 20.849

7. Gewinn-/Verlustvortrag -1.900 -131.859 -84.740 -47.013 -13.134 19.356 47.959

8. Kapitalkonto -131.859 -84.740 -47.013 -13.134 19.356 47.959 68.808

Ertragslage (Prognose)

Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) 
Die angegebenen Zahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

der Zeile „Sonstige betriebliche Erträge“ in der Kapi-
talflussrechnung angeführt wird. Das Disagio beträgt 
durchschnittlich 9,045 % des in die Projektgesellschaf-
ten bzw. in die zwischengeschalteten Gesellschaften 
investierten Kapitals und ist zum Zeitpunkt der Auszah-
lung des Nachrangdarlehenskapitals an die Projektge-
sellschaften bzw. an die zwischengeschalteten Gesell-
schaften von diesen an die Emittentin zu entrichten.

Die Gesamtsumme des von den Projektgesellschaften 
bzw. von den zwischengeschalteten Gesellschaften 
gezahlten Disagios entspricht der Höhe nach der an 
die UDI Beratungsgesellschaft mbH zu zahlenden Ver-
triebsprovision und ist damit ein durchlaufender Posten. 
Aus diesen Einnahmen hat die Emittentin die laufenden 
Betriebskosten wie Jahresabschluss, Komplementärver-
gütung, Anlagemanagement, Gewerbesteuer und die 

Zinsen an die Anleger sowie, zum Laufzeitende dieser 
Vermögensanlage bzw. zu den Kündigungsterminen 
zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 sowie danach jährlich 
zum 31.12., die Tilgung der Nachrangdarlehen an die 
Anleger zu entrichten. Aus der Summe der vorgenann-
ten Positionen ergibt sich die Liquidität zum Jahresende. 

Ist die prognostizierte Liquidität, anders als geplant, 
zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage oder 
nach Kündigung nicht oder nicht ausreichend vorhan-
den, können die Tilgung der Nachrangdarlehen und die 
Zinszahlungen zum Ende der Laufzeit dieser Vermö-
gensanlage nicht im vorgesehenen Umfang oder über-
haupt nicht geleistet werden.
Für eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Positio-
nen der Kapitalflussrechnung wird auf die Darstellung 
ab Seite 99 verwiesen.

Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Umsatzerlöse 918.046 906.984 895.921 1.017.234 1.004.296 1.055.671

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -183.967 -185.569 -187.204 -188.871 -190.572 -192.306

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -711.456 -684.743 -675.407 -799.190 -787.953 -841.398

4. Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 22.623 36.671 33.310 29.173 25.771 21.967

5. Steuern vom Einkommen und Ertrag -20.099 -21.049 -20.352 -23.751 -22.991 -24.219

6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.525 15.622 12.958 5.422 2.780 -2.252

7. Gewinn-/Verlustvortrag 68.808 71.333 86.955 99.913 105.335 108.115

8. Kapitalkonto 71.333 86.955 99.913 105.335 108.115 105.863
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Erläuterungen zur Ertragslage
Die voraussichtliche Ertragslage ergibt sich aus den 
Erträgen und Aufwendungen der Emittentin. Die Erträge 
der Emittentin sind in der vorstehenden Plan-Gewinn-
und-Verlust-Rechnung in Zeile 1 unter „Umsatzerlöse“ 
zusammengefasst. Sie bestehen aus den Erträgen (Zin-
sen) aus den Projektgesellschaften bzw. den zwischen-
geschalteten Gesellschaften und aus dem bei der Nach-
rangdarlehensvergabe von den Projektgesellschaften 
bzw. den zwischengeschalteten Gesellschaften erhobe-
nen Disagio. Haupteinnahmequelle der Emittentin sind 
dabei die Zinserträge aus den Projektgesellschaften 
bzw. aus den zwischengeschalteten Gesellschaften. 
Diese Einnahmen hängen im Wesentlichen vom wirt-
schaftlichen Erfolg der Projektgesellschaften ab. Des 
Weiteren erzielt die Emittentin Erträge aus dem Disa-
gio, das die Projektgesellschaften bzw. die zwischenge-
schalteten Gesellschaften an die Emittentin für die Nach-
rangdarlehensausreichung zahlen. Das Disagio beträgt 
durchschnittlich 9,045 % des in die Projektgesellschaf-
ten bzw. in die zwischengeschalteten Gesellschaften 
investierten Kapitals und ist zum Zeitpunkt der Auszah-
lung des Nachrangdarlehenskapitals von diesen an die 
Emittentin zu entrichten. 

Die Gesamtsumme des von den Projektgesellschaf-
ten bzw. den zwischengeschalteten Gesellschaften 
gezahlten Disagios entspricht der Höhe nach der an 
die UDI Beratungsgesellschaft mbH zu zahlenden Ver-
triebsprovision und ist damit ein durchlaufender Posten.

Für die Ertragslage sind neben dem Zinsaufwand 
für die Nachrangdarlehen der Anleger die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen zu berücksichtigen (Kos-
ten für das Anlagemanagement, für die Konzeption und 
Prospekterstellung, die Kosten des Jahresabschlusses 
und für dessen Prüfung, Steuern vom Ertrag und die 
Komplementärvergütung).

Daraus ergibt sich der Jahresüberschuss oder Jahresfehl-
betrag. Reduzierte Einnahmen oder höhere Kosten gegen-
über der prognostizierten Entwicklung können dazu führen, 
dass die geplante Zinszahlung und die geplante Tilgung 
der Nachrangdarlehen zu den Kündigungsterminen am 
31.12.2020, am 31.12.2022 und dann jährlich am 31.12. nicht 
im vorgesehenen Umfang oder überhaupt nicht geleistet 
werden können. Für eine detaillierte Erläuterung der ein-
zelnen Positionen der Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
wird auf die Darstellung ab Seite 101 verwiesen.

Vermögenslage (Prognose)

Plan-Bilanz der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) zum 31.12. des jeweiligen Jahres

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aktiva

A. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 14.925.000 14.925.000 14.550.000 14.550.000 14.175.000 13.987.500 13.800.000

II. Bank -9.234 -8.740 28.987 62.866 95.356 123.959 144.808

C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeck-
ter Verlustanteil Komplementärin 130.859 83.740 46.013 12.134 0 0 0

D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.246.154 1.142.308 1.038.462 934.615 830.769 726.923 623.077

Bilanzsumme 16.292.779 16.142.308 15.663.462 15.559.615 15.101.126 14.838.382 14.567.885

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Passiva

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000

B. Verbindlichkeiten

I. Nachrangdarlehenskapital 15.000.000 15.000.000 14.625.000 14.625.000 14.250.000 14.062.500 13.875.000

II. Verbindlichkeiten gegen Kommanditist 0 0 0 0 19.356 47.959 68.808

III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung 46.625 0 0 0 0 0 0

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.246.154 1.142.308 1.038.462 934.615 830.769 726.923 623.077

Bilanzsumme 16.292.779 16.142.308 15.663.462 15.559.615 15.101.126 14.838.382 14.567.885
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Erläuterungen zur Vermögenslage

a) Aktiva
In der voraussichtlichen Vermögenslage sind bei den 
Aktiva unter der Position „Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände“ die Investitionen in die Pro-
jektgesellschaften bzw. in die zwischengeschalteten 
Gesellschaften und unter der Position „Bank“ das 
Bankguthaben der Emittentin abgebildet. 

Unter der Position „C. Nicht durch Vermögenseinlagen 
gedeckter Verlustanteil Komplementärin“ wird in den 
Jahren, in denen der Bilanzverlust das Eigenkapital der 
Gesellschaft übersteigt, diese Differenz auf der Aktivseite 
der Bilanz angeführt. Unter der Position „D. Rechnungsab-
grenzungsposten“ wird die abgegrenzte Vertriebsprovision 
in Höhe von 1.350.000 Euro gleichmäßig von ihrem Anfall 
ab über die Restlaufzeit der Vermögensanlage erfolgswirk-
sam aufgelöst. Die im Jahr 2018 anfallende Vertriebsprovi-
sion in Höhe von 1.350.000 Euro wird also über 13 Jahre 
in Schritten zu je 103.846,15 Euro gleichmäßig über die 
Restlaufzeit verteilt. Daraus errechnet sich der jeweils zum 
Jahresende angegebene Betrag, der der Summe der noch 
zukünftig zu verteilenden Beträge entspricht (Beispiel: 

Ende 2018 stehen noch die Beträge für 2019 bis 2030 aus, 
also 12 x 103.846,15 Euro = 1.246.154 Euro).

b) Passiva
Dem steht bei den Passiva zunächst der Nominalbetrag 
des gezeichneten Kapitals, also der Kommanditanteil 
des Kommanditisten Dipl.-Ing. Stefan Keller, entge-
gen. Soweit die Anfangsverluste das Kommanditkapital 
übersteigen, wird anstelle des Kapitalanteils des Kom-
manditisten (vgl. Passiva, Zeile I: „Kapitalanteil Kom-
manditist“ weist in den ersten 4 Jahren der Laufzeit der 
Vermögensanlage keinen Wert auf) die Position „Nicht 
durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 
Komplementärin“ in entsprechender Höhe auf der Aktiv-
seite ausgewiesen. Im Jahr 2022 sind nach der Prog-
nose die Anfangsverluste wieder aufgeholt, sodass der 
Kommanditanteil des Kommanditisten Dipl.-Ing. Stefan 
Keller ab dann in voller Höhe ausgewiesen wird.

Außerdem weist die Passiv-Seite der Bilanz die Ver-
bindlichkeiten der Emittentin, in Form der Rückzah-
lungsansprüche der Anleger aus den Nachrangdar-
lehensverträgen mit der UDI Energie FESTZINS 13 
(= Position „Nachrangdarlehenskapital“), aus.

Fortsetzung: Plan-Bilanz der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) zum 31.12. des 
jeweiligen Jahres

Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aktiva

A. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 13.612.500 13.425.000 13.237.500 13.050.000 12.862.500 0

II. Bank 147.333 162.955 175.913 181.335 184.115 106.863

C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeck-
ter Verlustanteil Komplementärin 0 0 0 0 0 0

D. Rechnungsabgrenzungsposten 519.231 415.385 311.538 207.692 103.846 0

Bilanzsumme 14.279.064 14.003.340 13.724.952 13.439.027 13.150.461 106.863

Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Passiva

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

B. Verbindlichkeiten

I. Nachrangdarlehenskapital 13.687.500 13.500.000 13.312.500 13.125.000 12.937.500 0

II. Verbindlichkeiten gegen Kommanditist 71.333 86.955 99.913 105.335 108.115 105.863

III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung 0 0 0 0 0 0

C. Rechnungsabgrenzungsposten 519.231 415.385 311.538 207.692 103.846 0

Bilanzsumme 14.279.064 14.003.340 13.724.952 13.439.027 13.150.461 106.863
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Die Zahlungen der Emittentin auf die Rückzahlungsan-
sprüche der Anleger werden zusammen mit den Zinsan-
sprüchen für das jeweils gerade abgelaufene Jahr zum 
31.12.2030 bzw. im Falle der Kündigung mit Ablauf der 
Kündigungsfrist an die Anleger überwiesen. Diese Beträge 
befinden sich daher in der zum Ende des Jahres erstell-
ten Bilanz nicht mehr bei der Emittentin. Deshalb weist die 
Position „Nachrangdarlehenskapital“ im Jahr 2030, also 
zum 31.12.2030, keinen Wert auf. Zu den Kündigungster-
minen der Anleger, also im Jahr 2020, im Jahr 2022 und 
danach jährlich, geben die Werte zu den vorgenannten 
Positionen die Situation nach Zahlung auf die Zins- und 
Rückzahlungsansprüche der kündigenden Anleger wieder.

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung“ werden Aufwendungen, die im Jahr 2018 nicht 
mehr bezahlt werden (z. B. aufgrund spät im Jahr erfol-
gender Leistungserbringung oder Rechnungsstellung) 
in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die 
Zahlung erfolgt dann im Jahr 2019 zusammen mit der 
Vergütung für 2019. Im Jahr 2018 werden konkret Teile 
der Kosten für das Anlagemanagement, für den Jahres-
abschluss und die gesamten Kosten für die Komplemen-
tärvergütung nicht bezahlt, so dass diese addierten Kos-
ten im Jahr 2018 unter der Position „Verbindlichkeiten 
aus Lieferung und Leistung“ ausgewiesen werden. Im 
Jahr 2019 werden dann die im Jahr 2018 entstandenen 
Kosten zusammen mit den Kosten für 2019 abgerech-
net (vgl. z. B. Kapitalflussrechnung, Seite 32, Zeile 7: 
Für das Jahr 2018 fällt eine Komplementärvergütung in 
Höhe von 7.500 Euro an, die in diesem Jahr nicht abge-
rechnet wird. Im Jahr 2019 wird dann die Komplemen-
tärvergütung für 2018 (= 7.500 Euro) zusammen mit der 
indexierten Komplementärvergütung für das Jahr 2019 
(= 7.500 Euro + 2 % Erhöhung der Vergütung (= 150 
Euro) = 7.650 Euro) in Rechnung gestellt (7.500 Euro + 
7.650 Euro = 15.150 Euro)). Da in den Folgejahren die 
Kosten jeweils im Jahr der Entstehung gezahlt werden, 
weist die Position „Verbindlichkeiten aus Lieferung“ und 
Leistung für die Jahre ab 2019 keinen Wert mehr auf. 

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis-
tung“ werden Aufwendungen, die im jeweiligen Geschäfts-
jahr nicht mehr bezahlt werden (z. B. aufgrund spät im Jahr 
erfolgender Leistungserbringung oder Rechnungsstellung) 
in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Zah-
lung erfolgt jeweils im Folgejahr und belastet dann auch 
die Kapitalflussrechnung für dieses Jahr. Im Jahr 2018 wird 
dies für einen Teil des Anlagemanagements, den Jahres-
abschluss und die Komplementärvergütung prognostiziert.

Unter der Position „C. Rechnungsabgrenzungsposten“ 
wird das abgegrenzte Disagio in Höhe von 1.350.000 Euro 
gleichmäßig von seinem Anfall ab über die Restlaufzeit der 
Vermögensanlage aufgelöst. Das im Jahr 2018 anfallende 
Disagio in Höhe von 1.350.000 Euro wird also über 13 

Jahre in Schritten zu je 103.846,15 Euro gleichmäßig über 
die Restlaufzeit verteilt. Daraus errechnet sich der jeweils 
zum Jahresende angegebene Betrag, der der Summe der 
noch zukünftig zu verteilenden Beträge entspricht (Beispiel: 
Ende 2018 stehen noch die Beträge für 2019 bis 2030 aus, 
also 12 x 103.846,15 Euro = 1.246.154 Euro).

Würde die Position „Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände“ unter das prognostizierte Maß fallen, 
würde dies bedeuten, dass das Nachrangdarlehenska-
pital nicht wie geplant in Projektgesellschaften bzw. in 
zwischengeschaltete Gesellschaften investiert werden 
konnte. Eine solche Abweichung könnte dazu führen, 
dass geplante Zinszahlungen oder die Tilgung zum Ende 
der Laufzeit nicht im vorgesehenen Umfang oder über-
haupt nicht geleistet werden können. Für eine detaillierte 
Erläuterung der einzelnen Positionen der Plan-Bilanz 
wird auf die Darstellung ab Seite 96 verwiesen.

Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihrer 
Verpflichtung zur Zinszahlung und Rückzahlung 
der Vermögensanlage nachzukommen 
Im vorliegenden Verkaufsprospekt werden, wenn es 
um die Rückzahlung eines als Darlehen ausgereichten 
Geldbetrages geht, die Begriffe „Rückzahlung“ und „Til-
gung“ synonym verwendet.

Im Rahmen dieser Vermögensanlage stellen die Anleger 
der Emittentin Nachrangdarlehenskapital zur Verfügung, 
das diese ebenfalls über die Gewährung von Nach-
rangdarlehen in Projektgesellschaften investiert. Diese 
Projektgesellschaften investieren dann in Photovoltaik-, 
Windenergie- und Biogasanlagen, in Wärmenetze, in 
energieeffiziente Immobilien, in Grundstücke, auf denen 
derartige Immobilien errichtet werden, und in die Erbrin-
gung von Serviceleistungen für Projektgesellschaften, 
die diese Anlagen und Gebäude bauen und betreiben 
(= Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften).

Hierbei kann zum einen direkt in die Projektgesellschaften 
investiert werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, 
dass die Emittentin zunächst in deutsche, zwischenge-
schaltete Gesellschaften investiert, also ein zweckgebun-
denes Nachrangdarlehen an diese gewährt. Die jewei-
lige zwischengeschaltete Gesellschaft soll das gewährte 
Nachrangdarlehenskapital wiederum über ein Nachrang-
darlehen an die Projektgesellschaften weiterreichen. 
Diese Projektgesellschaften investieren dann in die Anla-
geobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften. Die zwi-
schengeschalteten Gesellschaften werden Gesellschaften 
in der Rechtsform der GmbH oder GmbH & Co. KG sein. 
Außer der Weiterreichung des von der Emittentin in Rech-
nung gestellten Disagios an die Projektgesellschaften wer-
den auf Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaften 
keine zusätzlichen Kosten oder Provisionen erhoben.
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A. Erwirtschaftung der Zins- und 
Tilgungszahlungen

1. Erwirtschaftung der Zinszahlungen
Aus den Zinszahlungen der Projektgesellschaften 
bzw. der zwischengeschalteten Gesellschaften an die 
Emittentin sollen plangemäß die Zinszahlungen an die 
Anleger geleistet werden. Die Liquidität für die Zins-
zahlungen der Projektgesellschaften an die Emittentin 
erwirtschaften diese aus dem Verkauf von Strom und/
oder Wärme oder aus den Mieteinnahmen der energie-
effizienten Immobilien, aus den Erträgen der Erbrin-
gung von Serviceleistungen für Projektgesellschaften, 
die diese Anlagen und Gebäude bauen und betreiben, 
sowie teilweise aus dem Kauf und Verkauf von einzelnen 
Anlageobjekten auf Ebene der Projektgesellschaften.

2. Erwirtschaftung der Tilgungszahlungen
Die Tilgung der Nachrangdarlehen der Anleger soll aus 
den Rückzahlungen der Projektgesellschaften bzw. der 
zwischengeschalteten Gesellschaften an die Emittentin 
geleistet werden. Zur Tilgung der Nachrangdarlehen 
der Anleger kommt es in drei Fällen: 

a) Tilgungszeitpunkte 

Tilgung zum Ende der Laufzeit der Vermögensan-
lage zum 31.12.2030
Zum regulären Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage 
am 31.12.2030 endet die Laufzeit aller an die Projektgesell-
schaften gewährten Darlehen, sodass die Rückzahlung 
an die Anleger aus den prognostizierten Rückzahlungen 
der Projektgesellschaften gezahlt werden kann. 

Tilgung nach Kündigung durch den Anleger zum 
31.12.2020, zum 31.12.2022 und danach jährlich 
jeweils zum 31.12. eines Jahres und Ablauf der 
Kündigungsfrist von 12 Monaten,
Damit die Emittentin zu den Kündigungsterminen der Anle-
ger in der Lage ist die Tilgung an die kündigenden Anleger 
zu bezahlen, werden die Laufzeiten der Nachrangdarle-
hen an die Projektgesellschaften bzw. an die zwischen-
geschalteten Gesellschaften so geplant und gestaltet, 
dass diese zu den Kündigungsterminen der Anleger zum 
31.12.2020, zum 31.12.2022 und danach jährlich jeweils 
zum 31.12. eines Jahres die ihnen von der Emittentin 
gewährten Nachrangdarlehen zurückzahlen müssen.

Tilgung nach Kündigung durch die Emittentin, 
wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Investition in 
neuen Projekte nicht mehr möglich ist und Ablauf 
der Kündigungsfrist von 6 Monaten
Der Emittentin steht ein Kündigungsrecht zu, wenn 
eine wirtschaftlich sinnvolle Investition in neue Projekte 
nicht mehr möglich ist (vgl. Nachrangdarlehensver-
trag, ab Seite 111, § 6 Abs. 3). Dieses Recht kann sie 

erstmals nach Ablauf von 24 Monaten nach Zeichnung 
durch den letzten Anleger ausüben. Macht die Emitten-
tin von diesem Recht Gebrauch, werden mit Wirkung 
zum Ablauf ihrer sechsmonatigen Kündigungsfrist auch 
alle an die Projektgesellschaften bzw. an die zwischen-
geschalteten Gesellschaften gewährten Nachrangdar-
lehen von ihr gekündigt. Die Projektgesellschaften bzw. 
die zwischengeschalteten Gesellschaften sind danach 
zur Rückzahlung ihrer Nachrangdarlehen verpflichtet. 
Erfolgt die Rückzahlung durch die Projektgesellschaf-
ten plangemäß, verfügt die Emittentin über ausrei-
chende Liquidität, um die Nachrangdarlehen der Anle-
ger zurückzuzahlen. 

b) Erwirtschaftung der Rückzahlungen durch die 
Projektgesellschaften
Zur Erwirtschaftung der Rückzahlungen durch die Pro-
jektgesellschaften zu diesen drei Tilgungszeitpunkten 
bestehen, je nach den Mehrheitsverhältnissen bei den 
Projektgesellschaften, unterschiedliche Möglichkeiten: 

Soweit es sich bei der jeweiligen Projektgesellschaft 
um eine im Allein- oder Mehrheitsbesitz von Dipl.-Ing. 
Stefan Keller oder Georg Hetz stehende Gesellschaft 
handeln wird, kann der beherrschende Einfluss auf die 
Projektgesellschaft dazu genutzt werden, die Projekt-
gesellschaft als Ganzes bzw. den jeweils gehaltenen 
Gesellschaftsanteil zu veräußern und die Rückzahlung 
aus dem Verkaufserlös zu zahlen. Alternativ dazu kann 
aufgrund des beherrschenden Einflusses von Dipl.-Ing. 
Stefan Keller oder Georg Hetz auch der Verkauf der 
Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften, die 
Tilgung aus sonstigen liquiden Mitteln der Projektge-
sellschaft oder die Inanspruchnahme einer Anschluss-
finanzierung durch einen anderen Darlehensgeber 
beschlossen werden.

Soweit eine Projektgesellschaft sich nicht im Allein- 
oder Mehrheitsbesitz von Dipl.-Ing. Stefan Keller oder 
Georg Hetz befinden wird, obliegt es der Projektge-
sellschaft selbst zu entscheiden, ob die Rückzahlung 
des Nachrangdarlehens gegenüber der Emittentin 
durch einen Verkauf der Photovoltaik-, Windenergie- 
und Biogasanlagen, Wärmenetze, energieeffizienten 
Immobilien und Grundstücke, auf denen derartige 
Immobilien errichtet werden sollen, durch die Tilgung 
aus sonstigen liquiden Mitteln der Projektgesellschaft 
oder durch die Inanspruchnahme einer Anschlussfi-
nanzierung (Ablösung der bestehenden Fremdfinan-
zierung der Projektgesellschaften durch eine neue 
Fremdfinanzierung) durch die Projektgesellschaften 
beschlossen werden.

Im Folgenden sollen die genannten Möglichkeiten der 
Erwirtschaftung der Tilgungszahlungen näher vorge-
stellt werden:
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aa) Veräußerung der Projektgesellschaft als Ganzes 
Zum einen besteht die Möglichkeit, dass die Emitten-
tin die Projektgesellschaft als Ganzes bzw. den jeweils 
gehaltenen Gesellschaftsanteil veräußert und die Til-
gung aus dem Verkaufserlös zahlt. Voraussetzung hier-
für ist, dass rechtzeitig vor dem Termin der Fälligkeit der 
Tilgung ein Käufer für diese Gesellschaftsanteile gefun-
den wird. Zudem ist es erforderlich, dass für die Gesell-
schaftsanteile ein Verkaufspreis erzielt werden kann, 
der ausreichend ist, um die Tilgung der Nachrangdar-
lehen darzustellen. Weiterhin muss der Käufer diesen 
Kaufpreis auch rechtzeitig an den Verkäufer auszahlen. 

bb) Verkauf der Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften 
Zum anderen besteht die Möglichkeit für die Projektge-
sellschaften, die von ihnen gehaltenen Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften zu veräußern und 
die Tilgung aus dem Verkaufserlös zu zahlen. Auch 
hier muss vor dem Termin der Fälligkeit der Tilgung 
zunächst ein Käufer gefunden werden, der bereit ist, 
einen Verkaufspreis zu bezahlen, der ausreichend ist, 
um die Tilgung der Nachrangdarlehen darzustellen. 

cc) Anschlussfinanzierung 
Des Weiteren besteht für die Projektgesellschaften die 
Möglichkeit, zur Erwirtschaftung der Tilgungszahlun-
gen an die Emittentin bzw. an die zwischengeschalteten 
Gesellschaften eine Anschlussfinanzierung in Anspruch 
zu nehmen, also die bestehende Finanzierung der Pro-
jektgesellschaften (Nachrangdarlehenskapital der Emit-
tentin und Fremdkapital) durch eine Fremdfinanzierung 
(Bankdarlehen) abzulösen. Für diese Finanzierung muss 
zunächst ein Finanzierungspartner, also voraussichtlich 
ein Kreditinstitut, gefunden werden. Zudem muss diese 
Anschlussfinanzierung Konditionen aufweisen, die eine 
Ablösung der Nachrangdarlehen möglich macht. So 
muss z. B. die Höhe der Finanzierung die Tilgung der 
Nachrangdarlehen der Emittentin erlauben.

dd) Tilgung aus sonstiger freier Liquidität 
Hat eine Projektgesellschaft während der Laufzeit des 
ihr von der Emittentin gewährten Nachrangdarlehens 
erfolgreich gewirtschaftet oder überplanmäßig hohe 
Erträge erzielt, so besteht die Möglichkeit, dass sie 
dabei eine ausreichend hohe freie Liquidität aufgebaut 
hat, um das Nachrangdarlehen gegenüber der Emitten-
tin bzw. der jeweiligen zwischengeschalteten Gesell-
schaft zumindest teilweise aus freier Liquidität zu tilgen. 

ee) Projektgesellschaften, die Serviceleistungen 
erbringen
Die Projektgesellschaften, die Serviceleistungen erbrin-
gen, übernehmen z. B. die Organisation des gemeinsamen 
Einkaufs mehrerer Projektgesellschaften von Ersatzteilen, 
Verbrauchsstoffen (z. B. Motoröle) und Einsatzstoffen (z. B. 

Substrate für Biogasanlagen) oder die gemeinsame War-
tung von technischen Anlagen. Durch den gemeinsamen 
Einkauf dieser Leistungen soll eine erhebliche Reduktion 
der hierfür anfallenden Kosten erreicht werden. Die Service-
Projektgesellschaften erwirtschaften die für die Tilgung not-
wendige Liquidität durch die für diese Leistungen von den 
Projektgesellschaften gezahlten Vergütungen. Durch die 
kontinuierliche Rücklage der dabei erzielten Gewinne sind 
diese Projektgesellschaften pro gnosegemäß zu den Kündi-
gungsterminen der Anleger zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 
sowie danach jährlich zum 31.12. jedes Jahres und zum 
Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage zur Zahlung der 
Tilgung an die Emittentin in der Lage. Zudem besteht die 
Möglichkeit des Verkaufs der Gesellschaft als Ganzes oder 
die Inanspruchnahme einer Anschlussfinanzierung. 

c) Keine Refinanzierung der Rückzahlungen durch 
die Emittentin
Die Erwirtschaftung der Liquidität für die Rückzahlung 
des Nachrangdarlehenskapitals erfolgt ausschließlich 
über die vorstehend beschriebenen Maßnahmen auf 
Ebene der Projektgesellschaften. Die Emittentin wird 
insbesondere kein Bankdarlehen für die Tilgung der 
Anlegernachrangdarlehen aufnehmen. Auch wird die 
Emittentin keine Anschlussemission auflegen, also eine 
neue Vermögensanlage emittieren, um aus dem so ein-
geworbenen Kapital die Rückzahlung an die Anleger 
dieser Vermögensanlage zu finanzieren.

Nach Bedienung sämtlicher geplanter Aufwendungen 
und Investitionen stehen der Emittentin zu den Fällig-
keitsterminen der Zins- und Rückzahlungen nach den 
Prognosen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, um 
die Zins- und Rückzahlungen an die Anleger zu leisten.

B. Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung an die Anleger
Eine Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur Zins- 
und Rückzahlung könnte entstehen, wenn die Emittentin 
die geplanten Einnahmen in Form von Zins- und Rückzah-
lungen aus den Projektgesellschaften bzw. den zwischen-
geschalteten Gesellschaften nicht realisieren kann. Ursa-
che hierfür könnte die Insolvenz einer Projektgesellschaft 
sein. Hierdurch könnte es zu einem Ausfall der laufenden 
Erträge und zu einem Verlust des investierten Kapitals 
kommen, sodass die Emittentin dann nicht in der Lage 
wäre, die Zins- und Rückzahlung an die Anleger zu leisten. 

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung könnte es auch dann kommen, 
wenn die Emittentin die geplanten Investitionen nicht 
oder nicht im geplanten Umfang vornehmen kann und 
ihr dadurch eingeplante Einnahmen entgehen. Die Ursa-
che könnte darin liegen, dass die Emittentin nicht ausrei-
chend Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten akquirieren kann, die den Investitionskriterien (ab 
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Seite 49) entsprechen. Bei den Projektgesellschaften, 
die Serviceleistungen erbringen, kann es dazu kommen, 
dass keine ausreichenden anderen Projektgesellschaf-
ten gefunden werden können, um die eingeplanten Syn-
ergieeffekte, also Einsparungen von Kosten bei den Pro-
jektgesellschaften, zu realisieren. 

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur Zins- 
und Rückzahlung könnte es auch durch eine fehlerhafte 
Auswahl der Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesell-
schaften kommen. Eine daraus folgende geringere Ren-
tabilität des jeweiligen Anlageobjekts kann zu geringeren 
Einnahmen und damit zu einer Gefährdung der Fähigkeit 
der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung führen. 

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung könnte es auch dann kommen, 
wenn die Kosten der Anlageobjekte auf Ebene der Pro-
jektgesellschaften steigen, z. B. bei einer Erhöhung der 
Kosten des Betriebs einer Photovoltaik-, Windenergie-
oder Biogasanlage durch erhöhten Wartungs- oder 
Reparaturbedarf oder wenn unerwartete technische 
Defekte an den Anlageobjekten auf Ebene der Projekt-
gesellschaften auftreten. Durch diese nicht prognosti-
zierten Mehrkosten würde die Liquidität der jeweiligen 
Projektgesellschaft vermindert, sodass sie nicht mehr 
in der Lage wäre, die Zins- und Rückzahlungen an die 
Emittentin bzw. an die jeweilige zwischengeschaltete 
Gesellschaft zu zahlen. Infolgedessen wäre dann auch 
die Emittentin nicht mehr in der Lage, die Zins- und 
Rückzahlungen an die Anleger zu leisten. 

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung kann es auch kommen, wenn die 
Projektgesellschaften oder die zwischengeschalteten 
Gesellschaften wegen zu geringer Liquidität ihre Zins- 
und Rückzahlungen aus dem Nachrangdarlehen mit der 
Emittentin nicht leisten können. Hierzu kann es kommen, 
wenn die Projektgesellschaften, z. B. wegen technischer 
Defekte an den von ihnen betriebenen Anlagen, nicht in 
der Lage sind, die Zins- und Rückzahlungen an die zwi-
schengeschalteten Gesellschaften bzw. die Emittentin 
zu leisten. Dieselbe Folge hätte es, wenn eine zwischen-
geschaltete Gesellschaft oder Projektgesellschaft etwa 
wegen Forderungen Dritter (z. B. Vergütung des Steu-
erberaters für die Jahresabschlusserstellung) Insolvenz 
anmelden müsste. Da die jeweils hiervon betroffene Pro-
jektgesellschaft oder zwischengeschaltete Gesellschaft 
dann nicht mehr in der Lage wäre, die Zins-und Rück-
zahlungen an die Emittentin zu leisten, kann es bei der 
Emittentin zu einer Verminderung der Liquidität kommen. 
Infolgedessen wäre diese dann nicht mehr in der Lage, 
die Zins- und Rückzahlungen an die Anleger zu leisten. 

Bei den Projektgesellschaften oder den zwischenge-
schalteten Gesellschaften kann es auch durch das 

Ausscheiden von sogenannten Schlüsselpersonen, 
hier insbesondere der jeweiligen Geschäftsführung, zu 
einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur Zins-
und Rückzahlung kommen. Welche Personen bei den 
zwischengeschalteten Gesellschaften die Geschäfts-
führung übernehmen werden, steht zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung noch nicht fest. Da für das wirt-
schaftliche Ergebnis bei den Projektgesellschaften oder 
den zwischengeschalteten Gesellschaften die Qualität 
des Managements maßgeblich ist, kann ein Ausschei-
den einer solchen Schlüsselperson zu höheren Kosten 
und niedrigeren Einnahmen bei den genannten Gesell-
schaften führen. Dies würde die Liquidität bei den 
genannten Gesellschaften reduzieren und könnte dazu 
führen, dass diese nicht in der Lage sind, die Zins- und 
Rückzahlungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag 
mit der Emittentin zu leisten. Hierdurch käme es auch 
zu einer Reduktion der Liquidität auf Ebene der Emit-
tentin. Dies kann dazu führen, dass die Emittentin dann 
nicht in der Lage ist, die Zins- und Rückzahlung an die 
Anleger zu bezahlen. 

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung kann es auch kommen, wenn auf 
Ebene der Projektgesellschaften oder der zwischenge-
schalteten Gesellschaften Interessenkonflikte auftreten 
und diese zu Ungunsten des Anlegers gelöst werden. Zu 
einem Interessenkonflikt kann es bei diesen Gesellschaf-
ten dann kommen, wenn die Geschäftsführung sowohl 
auf Seiten des Darlehensgebers (Emittentin) als auch 
auf Seiten des Darlehensnehmers (Projektgesellschaft 
bzw. zwischengeschaltete Gesellschaft) personeniden-
tisch ist. Welche Personen bei den zwischengeschalte-
ten Gesellschaften die Geschäftsführung übernehmen 
werden, steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
noch nicht fest. Als Folge eines solchen Interessenkon-
flikts kann es zu Entscheidungen der Geschäftsführung 
der jeweils hiervon betroffenen Gesellschaften kommen, 
die deren Liquidität reduzieren. Dies kann dazu führen, 
dass die jeweils hiervon betroffene Gesellschaft nicht 
in der Lage ist, die Zins-und Rückzahlungen aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag mit der Emittentin zu leisten. 
Hierdurch käme es auch zu einer Reduktion der Liqui-
dität auf Ebene der Emittentin. Dies kann dazu führen, 
dass die Emittentin dann nicht in der Lage ist, die Zins- 
und Rückzahlung an die Anleger zu bezahlen. 

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin 
zur Zins- und Rückzahlung kann es auch durch die 
Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen kommen, die 
die Emittentin an die Projektgesellschaften gewährt. 
Hierzu kann es zum einen kommen, wenn die Projekt-
gesellschaften unter Berufung auf die Nachrangigkeit 
die Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen aus den 
ihnen gewährten Nachrangdarlehen verweigern. Dazu 
sind die Projektgesellschaften berechtigt, wenn die 
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Zahlung auf diese Ansprüche zu einer Insolvenz der 
jeweiligen Projektgesellschaft führen würde. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, dass die Projektgesellschaf-
ten die bereits an die Emittentin gezahlten Zins- und 
Rückzahlungen wieder zurückfordern, wenn sich rück-
blickend herausstellt, dass diese Zahlungen nach der 
Nachrangklausel des Nachrangdarlehensvertrages 
nicht hätten geleistet werden dürfen. In beiden Fällen 
käme es zu einer Reduzierung der Liquidität auf Ebene 
der jeweiligen Projektgesellschaft. Dies könnte dazu 
führen, dass diese Projektgesellschaft nicht in der Lage 
wäre, die Zins- und Rückzahlungen aus dem Nach-
rangdarlehensvertrag mit der Emittentin zu leisten. 
Hierdurch käme es auch zu einer Reduktion der Liqui-
dität auf Ebene der Emittentin. Dies kann dazu führen, 
dass die Emittentin dann nicht in der Lage ist, die Zins-
und Rückzahlung an die Anleger zu bezahlen. 

Da es sich auch bei den von der Emittentin an die 
zwischengeschalteten Gesellschaften und von die-
sen an die Projektgesellschaften gewährten Darlehen 
um Nachrangdarlehen handelt, hätte eine Verweige-
rung der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen 
durch eine Projektgesellschaft unter Berufung auf die 
Nachrangigkeit oder eine Rückforderung von bereits 
geleisteten Zahlungen bei einer Investition über eine 
zwischengeschaltete Gesellschaft dieselben Folgen. 
Verweigert eine Projektgesellschaft die Zahlung der 
Zins- und Tilgungsleistungen unter Berufung auf die 
Nachrangigkeit, so besteht die Gefahr, dass auch die 
zwischengeschaltete Gesellschaft nicht in der Lage ist, 
die Zins- und Rückzahlungsleistungen an die Emitten-
tin zu leisten, was die Liquidität auf Ebene der Emit-
tentin reduzieren würde. Bei einer Rückforderung von 
bereits geleisteten Zahlungen durch eine Projektge-
sellschaft müssten die zwischengeschalteten Gesell-
schaften diese Zahlungen an die Projektgesellschaft 
zurückzahlen. Diese Rückzahlung kann dazu führen, 
dass auch auf Ebene der jeweiligen zwischengeschal-
teten Gesellschaft die Voraussetzungen für eine Rück-
forderung dieser Zahlungen gegenüber der Emittentin 
vorliegen und die Emittentin diese Zahlungen an die 
zwischengeschaltete Gesellschaft zurückzahlen muss. 
In beiden Fällen käme es zunächst zu einer Reduktion 
der Liquidität auf Ebene der Projektgesellschaften und 
in dessen Folge zu einer Minderung der Liquidität auf 
den Ebenen der zwischengeschalteten Gesellschaf-
ten und der Emittentin. Dies kann dazu führen, dass 
die Emittentin dann nicht in der Lage ist, die Zins-und 
Rückzahlung an die Anleger zu bezahlen. 

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung kann es auch dadurch kom-
men, dass zu den Kündigungszeitpunkten für die Anle-
ger, zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 sowie danach 
jährlich zum 31.12. jedes Jahres, eine höhere Zahl von 

Anlegern kündigt als prognostiziert (vgl. zum prognos-
tizierten Kündigungsvolumen: ab Seite 32, Zeile 14, 
in den Jahren 2020, 2022 und danach jährlich). Kann 
die Emittentin die fälligen Zins- und Rückzahlungs-
ansprüche der kündigenden Anleger nicht aus der 
laufenden Liquidität befriedigen, muss die Emittentin 
einzelne bestehende Nachrangdarlehensverträge mit 
den Projektgesellschaften kündigen. Gelingt es den 
Projektgesellschaften innerhalb der sechsmonatigen 
Kündigungsfrist nicht, die Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften zu veräußern oder eine 
Anschlussfinanzierung abzuschließen, können sie die 
Darlehen der Emittentin nicht tilgen, sodass die Emit-
tentin dann nicht in der Lage ist, die Zins- und Rück-
zahlungen an die Anleger zum Kündigungszeitpunkt 
zu zahlen. Können die übrigen Projektgesellschaften in 
der verbleibenden Laufzeit der Vermögensanlage nicht 
über ihre Zins- und Rückzahlungen der Emittentin wie-
der ausreichende Liquidität zuführen, so führt dies auch 
für die nicht kündigenden Anleger dazu, dass die Emit-
tentin dann nicht in der Lage ist, die Zins-und Rückzah-
lungsleistungen an die Anleger zu leisten. 

Reduzierte Einnahmen, ein über den Prognosen lie-
gendes Maß an kündigenden Anlegern oder höhere 
Kosten gegenüber der prognostizierten Entwicklung 
könnten also dazu führen, dass die geplanten Zins- und 
Rückzahlungen an die Anleger nicht im vorgesehenen 
Umfang oder gar nicht geleistet werden können.

Eine Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur Rück-
zahlung des Nachrangdarlehensbetrages (Tilgung) der 
Vermögensanlage würde dann eintreten, wenn es den 
Projektgesellschaften nicht gelänge, die Anlageob-
jekte auf Ebene der Projektgesellschaften zum Ende 
der Laufzeit zu veräußern, eine Anschlussfinanzierung 
zu realisieren oder auf andere Weise die für die Rück-
zahlung notwendigen finanziellen Mittel zu erwirtschaf-
ten. Dann wären die Projektgesellschaften nicht in der 
Lage, die Rückzahlung der Nachrangdarlehen an die 
Emittentin zu bezahlen.

Dies würde die Liquidität der Emittentin reduzieren und 
kann damit zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emit-
tentin zur Zins- und Rückzahlung führen. 

Zu einer Gefährdung der Rückzahlung kann es zudem 
kommen, wenn die Liquiditätssituation der Emittentin so 
angespannt wäre, dass die Rückzahlung des Nachrang-
darlehenskapitals zu einer Insolvenz der Emittentin füh-
ren würde. In diesem Fall wäre die Emittentin wegen der 
Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen nicht berechtigt, die 
Nachrangdarlehen der Anleger zu tilgen. Die Laufzeit der 
Nachrangdarlehen würde sich dann bis zu dem Zeitpunkt 
verlängern, zu dem die Auszahlung der Rückzahlung nicht 
mehr zu einer Insolvenz der Emittentin führen würde. 
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Eine Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Rückzahlung des Nachrangdarlehensbetrages (Til-
gung) würde dann eintreten, wenn die Projektgesell-
schaften, die Serviceleistungen erbringen, zum Ende 
der Laufzeit trotz der erfolgten Rücklagen nicht über 
eine ausreichende Liquidität für die Tilgung der Nach-
rangdarlehen der Emittentin verfügen. Dann wären 
diese Projektgesellschaften nicht in der Lage, die 
Rückzahlung der Nachrangdarlehen an die Emittentin 
zu bezahlen.

Die Emittentin geht davon aus, dass das zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung geltende Recht und die 
steuerliche Situation der Emittentin über die gesamte 
Laufzeit der Vermögensanlage aufrechterhalten blei-
ben. Dies betrifft insbesondere die gesetzlichen Rege-
lungen zur Einspeisung von Strom und aufbereitetem 
Biogas aus Erneuerbaren Energien in die jeweiligen 
Netze, die staatliche Förderung von Wärmenetzen 
sowohl in Deutschland als auch im EU-Ausland sowie 
die steuerrechtlichen Regelungen, die die Höhe der 
Steuerlast der Projektgesellschaften und der Emitten-
tin festlegen.

Nach der Planung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage verfügt die Emittentin zu den Fälligkeits-
terminen der Rückzahlungsansprüche der Anleger, 
also zu den Kündigungszeitpunkten zum 31.12.2020, 
zum 31.12.2022 und danach jährlich zum 31.12. sowie 
zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage zum 
31.12.2030, über ausreichend liquide Mittel, um die pro-
gnostizierten Rückzahlungen zu leisten. 

C. Geschäftsaussichten der Emittentin 
Die UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG hat 
die Geschäftstätigkeit mit der Eintragung im Handels-
register am 27.11.2017 aufgenommen. Das Geschäft 
der Emittentin besteht im Wesentlichen darin, in Pro-
jektgesellschaften zu investieren, die das Nachrang-
darlehenskapital für den Erwerb, für die Planung, die 
Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf und den 
Verkauf von Photovoltaik-, Windenergie und Biogasan-
lagen, von Wärmenetzen in Deutschland und dem EU-
Ausland, für den Kauf, den Verkauf und die Vermietung 
von energieeffizienten Immobilien in Deutschland und 
für Grundstücke, auf denen derartige Immobilien errich-
tet werden sollen, verwenden. Zudem kann in Projekt-
gesellschaften investiert werden, die andere Projektge-
sellschaften, die vorgenannte Anlagen oder Gebäude 
bauen und betreiben, in ihrem Betrieb unterstützen, 
z. B. durch den gebündelten Einkauf von Ersatzteilen 
oder Substraten oder von gemeinschaftlich nutzbaren 
Servicedienstleistungen für z. B. die Wartung, um so 
die Betriebskosten dieser Projektgesellschaften zu opti-
mieren. Zur Finanzierung dieser Investitionen begibt die 
Emittentin die vorliegende Vermögensanlage. 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin stellen 
sich wie folgt dar (Prognose): 

Kapitaleinwerbe- und Investitionsphase (Prognose) 
Beginn der Einwerbung des Gesamtkapitals dieser Ver-
mögensanlage (15 Mio. Euro) im 2. Quartal 2018 bis zur 
Vollplatzierung, spätestens bis zum 31.12.2018 

Erstmalige Investition des Nachrangdarlehenskapitals 
in Projektgesellschaften ab 2. Quartal 2018 

Betriebsphase (Prognose) 
Zinszahlungen aus den Projektgesellschaften an die 
Emittentin ab 2. Quartal 2018 

Rückzahlungsphase 
Planmäßige Rückzahlung des Nachrangdarlehenskapi-
tals nach Kündigung des Anlegers zum 31.12.2020, zum 
31.12.2022 und danach jährlich zum 31.12. oder zum Ende 
der Laufzeit dieser Vermögensanlage zum 31.12.2030 

Die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 
Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage 
nachzukommen, hängt von den Geschäftsaussichten 
in den einzelnen Geschäftsbereichen ab, in die die Pro-
jektgesellschaften investieren: 

1) Biogas-, Windenergie- und Photovoltaikanlagen 
in Deutschland und dem EU-Ausland 
Die Geschäftsaussichten für die Errichtung und den Betrieb 
von Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen sind in 
Deutschland wie im EU-Ausland (in Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union) nach wie vor gut. Hierfür sorgen zum 
einen die politischen Zielvorgaben der EU und der einzel-
nen Nationalstaaten zur Erreichung von Klimaschutzzie-
len, die durch die finanzielle Förderung des Ausbaus und 
der Nutzung der Erneuerbaren Energien (z. B. in Deutsch-
land durch das EEG) erreicht werden sollen. Hierdurch wird 
die Vergütung für den produzierten Strom und damit ein 
großer Teil der Einnahmen der Projektgesellschaften über 
eine bestimmte Laufzeit (in Deutschland 20 Jahre) festge-
legt. Zum anderen sind noch immer ausreichend Standorte 
für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik-, Wind-
energie- und Biogasanlagen vorhanden. Zudem schreitet 
die technische Entwicklung der Photovoltaik-, Windener-
gie- und Biogasanlagen voran, die zu immer zuverlässige-
ren und weniger wartungsanfälligen Anlagen führt.

2) Wärmenetze 
Auch für Wärmenetze sind die Geschäftsaussichten 
positiv, wenn die Wärme, wie im Rahmen dieser Ver-
mögensanlage geplant, aus der Abwärme gewonnen 
wird, die z. B. bei der Verstromung von Biogas oder 
von Holzpellets entsteht. Wegen der durch die Nutzung 
der Abwärme erreichten hohen Energieeffizienz wird 
diese sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung durch das 
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Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und durch Til-
gungszuschüsse der KfW staatlich gefördert. Da bei vie-
len Biogasanlagen die bei der Verstromung entstehende 
Wärme momentan ungenutzt verpufft, bestehen für die 
Errichtung von Wärmenetzen an vielen Standorten gute 
Geschäftsaussichten. Hinzu kommt, dass die Wärme an 
Wärmekunden wegen der staatlichen Förderung zu güns-
tigen Preisen abgegeben werden kann, sodass auch auf 
der Abnehmerseite eine große Nachfrage besteht. 

3) Energieeffiziente Immobilien und Grundstücke, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden 
sollen 
Gut sind auch die Geschäftsaussichten für energieef-
fiziente Immobilien und für Grundstücke zu bewerten, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden sol-
len. Zwar fehlt hier noch eine staatliche Förderung, 
wie in den beiden anderen oben genannten Sparten. 
Da moderne energieeffiziente Immobilien jedoch nicht 
nur wenig Energie verbrauchen, sondern zusätzlich 
– etwa durch die Nutzung von Erdwärme oder über 
Photovoltaikanlagen – selber Energie erzeugen, die 
dann zum Eigenverbrauch genutzt werden kann, sind 
die Gebäude wegen der deutlich niedrigeren Betriebs-
kosten bei gewerblichen Mietern sehr gefragt. Diese 
sind dabei sogar bereit, eine gegenüber herkömmli-
chen Immobilien etwas höhere Miete zu zahlen. Auf-
grund dieser Nachfrage durch die Mieter ist damit zu 
rechnen, dass auch zukünftig immer häufiger energie-
effizient gebaut werden wird. Mit Ausnahme der Nut-
zung von Erdwärme, gibt es für ein energieeffizien-
tes Bauen keine notwendigen Standortbedingungen, 
sodass potenziell an jedem Baustandort ein derartiges 
Gebäude errichtet werden kann. Wirtschaftlich Erfolg 
versprechende Grundstücke als Baustandorte sind 
zwar durch die steigenden Preise für Immobilien zwi-
schenzeitlich seltener geworden. Es besteht aber noch 
eine ausreichende Anzahl von derartigen Standorten. 

4) Serviceleistungen 
Die UDI Energie FESTZINS 13 kann auch in Projektge-
sellschaften investieren, die andere Projektgesellschaf-
ten, die Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen, 
Wärmenetze und energieeffiziente Immobilien bauen 
und betreiben, in ihrem Betrieb unterstützen, z. B. durch 
den gebündelten Einkauf von Ersatzteilen oder Subst-
raten oder auch von gemeinschaftlich nutzbaren Ser-
vicedienstleistungen, für z. B. die Wartung, um so die 
Betriebskosten der Projektgesellschaften zu optimieren. 
Die Geschäftsaussichten für diesen Geschäftsbereich 
sind als gut zu bewerten, da auf diese Weise Synergie-
effekte genutzt werden können und die Kosten bei den 
einzelnen Projektgesellschaften durch gemeinsame 
Bestellung von Waren und Dienstleistungen erheblich 
reduziert werden können. Als Standort für eine solche 
Leistungen erbringende Projektgesellschaft kommt jeder 

im Verhältnis zu den Anlagen der Kunden / der Pro-
jektgesellschaften zentral gelegene Ort mit guter Ver-
kehrsanbindung infrage, etwa wenn ein gemeinsames 
Ersatzteillager unterhalten werden soll. Denn ein kurzer 
Anfahrtsweg reduziert die Kosten und steigert damit den 
durch die gemeinsame Bestellung, z. B. von Ersatztei-
len, zu erzielenden Einsparungseffekt. Da ansonsten 
keine speziellen Standortbedingungen bestehen, ist die 
Auswahl an möglichen Standorten groß. Darüber hinaus 
hängen die Geschäftsaussichten in diesem Geschäfts-
bereich von den Geschäftsaussichten der Projektgesell-
schaften ab, sodass auf die Darstellung ab Seite 42 
verwiesen wird.

D. Markt- und Branchenaussichten sowie 
Standortfaktoren 

1) Markt- und Branchenaussichten sowie Stand-
ortfaktoren im Bereich der Erneuerbaren Energien 
Die UDI Energie FESTZINS 13 soll in Standorte in 
Deutschland und im EU-Ausland investieren. Am Inves-
titionsstandort Deutschland soll nach dem Willen der 
deutschen Bundesregierung der Anteil der Erneuerbaren 
Energien an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2025 auf 
40–45 % und bis zum Jahr 2035 auf 55–60 % ausge-
baut werden. Auf der Nachfrageseite bestehen also für die 
Branche sehr gute Aussichten. Dasselbe gilt für Investiti-
onsstandorte im EU-Ausland. Neben den nationalen Ziel-
vorgaben zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, will 
die Europäische Union den Anteil an Erneuerbaren Ener-
gien bis 2020 auf 20 % erhöhen. Außerdem investieren 
immer mehr institutionelle Anleger (Großunternehmen) in 
fertige Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen, 
weil sie dort gut planbare Erträge für ihre anzulegenden 
Gelder sehen. Allerdings sind die Unternehmen durch die 
kontinuierlich sinkende Einspeisevergütung für Strom aus 
Erneuerbaren Energien und die Ausschreibungsverfah-
ren nach dem EEG einem zunehmenden Druck zur Effizi-
enzsteigerung und Kostensenkung ausgesetzt. Zudem ist 
der Wettbewerb im Bereich der Erneuerbaren Energien 
lebhaft, sodass sich die Emittentin hier nur durch Effizi-
enzsteigerung und Kostenreduktion durchsetzen kann. 
Standorte für die Errichtung und den Betrieb von Photo-
voltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen sind trotz des 
Wettbewerbsdrucks noch immer in ausreichender Anzahl 
vorhanden. Auch schreitet die technische Entwicklung der 
Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen voran, 
die zu immer zuverlässigeren und weniger wartungsanfäl-
ligen Anlagen führt, sodass die Markt- und Branchenaus-
sichten in diesem Geschäftsbereich als gut bis sehr gut 
bezeichnet werden können. 

2) Markt- und Branchenaussichten sowie Stand-
ortfaktoren im Bereich der energieeffizienten 
Immobilien und Grundstücke, auf denen derartige 
Immobilien errichtet werden sollen 
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Im Rahmen dieser Vermögensanlage soll auch in ener-
gieeffiziente Immobilien in Deutschland und in Grund-
stücke investiert werden, auf denen derartige Immobi-
lien errichtet werden sollen.

Der deutsche Grundstücks- und Immobilienmarkt ent-
wickelt sich aufgrund der soliden Konjunktur, des robus-
ten Arbeitsmarkts, der steigenden Bevölkerungszahlen 
durch Zuwanderung und der niedrigen Zinsen sehr posi-
tiv. Daraus resultiert eine hohe Nachfrage von zukünfti-
gen Nutzern und Finanzinvestoren nach Grundstücken 
für die Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten und 
nach den auf diesen Grundstücken errichteten gewerbli-
chen Bauten oder Wohnhäusern. Auf der Nachfrageseite 
bestehen also für die Branche sehr gute Aussichten. 

Außerdem investieren immer mehr institutionelle Anleger 
wie Versicherungen oder Banken in Grundstücke und 
Immobilien, weil sie dort gut planbare Erträge für ihre 
anzulegenden Gelder sehen und der Immobilienmarkt 
angesichts der voraussichtlich fortgesetzt niedrigen Anlei-
herenditen weiterhin mit einer relativ hohen Rendite auf-
warten kann. Auch viele private Anleger investieren aus 
diesen Gründen zur Finanzanlage in den Grundstücks- 
und Immobilienmarkt. Zudem sollen die Investitionen im 
Rahmen dieser Vermögensanlage in das spezialisierte 
Marktsegment für energieeffiziente Immobilien erfolgen, 
bei denen die Nachfrage deutlich über dem sonst im 
Markt Üblichen liegt. Zwar ist der Wettbewerb um gute und 
ertragsstarke Immobilienstandorte und dortige bebaubare 
Grundstücke lebhaft. Jedoch gibt es in Deutschland noch 
in ausreichender Anzahl Erfolg versprechende Standorte 
und bebaubare Grundstücke in diesen Lagen, auf denen 
energieeffiziente Gebäude gebaut werden können.

3) Markt- und Branchenaussichten sowie Stand-
ortfaktoren im Bereich der Servicegesellschaften 
Zudem wird im Rahmen dieser Vermögensanlage in 
Projektgesellschaften investiert, die Dienstleistungen für 
andere Projektgesellschaften erbringen, die die Photo-
voltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen, Wärmenetze 
und energieeffiziente Immobilien bauen und betreiben, 
und die hierdurch in ihrem Betrieb unterstützt werden sol-
len, z. B. durch den gebündelten Einkauf von Ersatzteilen 
oder Substraten oder von gemeinschaftlich nutzbaren 
Servicedienstleistungen, für z. B. die Wartung, um so die 
Betriebskosten der Projektgesellschaften zu optimieren.

Der Markt für Unternehmen, die Serviceleistungen 
für Projektgesellschaften erbringen, die Photovoltaik-, 
Windenergie- und Biogasanlagen und Wärmenetze 
bauen und betreiben, ist in Deutschland, wie auch im 
EU-Ausland durch ein stark steigendes Preisniveau 
gekennzeichnet. Zudem müssen für bestimmte Leis-
tungen lange Vertragslaufzeiten ohne Kündigungs-
möglichkeit in Kauf genommen werden. Ein einzelner 

Anlagenbetreiber hat gegenüber Serviceunternehmen, 
die europaweit aufgestellt sind, nur sehr geringe Chan-
cen, in Verhandlungen für ihn günstige Vertragsbedin-
gungen zu einem wirtschaftlich vertretbaren Preis zu 
erlangen. Dasselbe gilt für den Betrieb von Immobilien. 
Durch die Bündelung der Marktmacht mehrerer Unter-
nehmen, also durch gemeinsamen Einkauf oder durch 
gemeinsame Verhandlungen über Wartungs- oder 
sonstige Serviceverträge, kann es jedoch gelingen, 
wesentlich bessere Vertragsbedingungen zu einem 
günstigen Preis zu sichern. Daher sind die Branchen-
aussichten für derartige Servicegesellschaften als sehr 
gut zu bezeichnen. Da diese Geschäftsidee bisher nur 
sehr vereinzelt umgesetzt wurde, also zurzeit noch 
wenig Konkurrenz besteht, sind die Wachstumsmög-
lichkeiten in diesem Geschäftsbereich groß. 

4) Markt- und Branchenaussichten sowie Stand-
ortfaktoren im Bereich der Wärmenetze 
Das Nachrangdarlehenskapital aus dieser Vermögens-
anlage soll zudem in mit Erneuerbaren Energien betrie-
bene Wärmenetze investiert werden. Dazu kann z. B. 
bei Biogasanlagen die bei der Verstromung des Bioga-
ses entstehende Abwärme durch Kraft-Wärme-Kopp-
lung in ein Wärmenetz eingespeist werden. An dieses 
zu errichtende Wärmenetz werden dann private wie 
auch gewerbliche Wärmeabnehmer angeschlossen, 
die für den Bezug der Wärme eine Vergütung bezahlen. 

Der Wärmemarkt in Deutschland hat mit rund 50 % 
den größten Anteil am gesamten Endenergieverbrauch. 
Während der Anteil der Erneuerbaren Energien in 
Deutschland an der Brutto-Stromversorgung jedoch 
bereits bei ca. 27 % liegt, beträgt er im Bereich der Wär-
meversorgung nur ca. 11 %. Nach dem Energiekonzept 
der Bundesregierung („Das Energiekonzept 2050“) ist 
es politisches Ziel, bis 2050 einen nahezu klimaneutra-
len Gebäudebestand zu erreichen. Dazu wird der Bau 
von Anlagen zur Wärmeversorgung aus Erneuerbaren 
Energien, wie etwa Wärmenetzen, durch verschiedene 
Förder- und Marktanreizprogramme des Bundes und der 
Länder gefördert. Neben dieser politischen Unterstützung 
beginnt sich die Wärmeversorgung durch Erneuerbare 
Energien auch aus wirtschaftlichen Gründen durchzu-
setzen. Zwar erfordert eine Umrüstung einer Heizan-
lage auf den neuen Energieträger Erneuerbare Energien 
höhere Anfangsinvestitionen, etwa durch den Kauf neuer 
technischer Anlagen. Dafür sind aber anschließend die 
Betriebskosten deutlich niedriger als bei mit fossilen 
Brennstoffen betriebenen Anlagen, sodass sich derar-
tige Anlagen nach einer gewissen Betriebsdauer amorti-
sieren und damit auch wirtschaftlich sinnvoll sind. 

Aufgrund der politischen Förderung und den wirtschaft-
lichen Vorteilen sind die Branchenaussichten im Bereich 
Wärmeversorgung durch Erneuerbaren Energien als 
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gut bis sehr gut zu bezeichnen. So rechnet die Bundes-
regierung mit einem Anstieg der Nutzung von Erneu-
erbaren Energien bei der Wärmeversorgung bis zum 
Jahr 2020 auf 16,3 % (Zweiter Erfahrungsbericht zum 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz. Die Entwicklung 
des Wärme- und Kältemarktes in Deutschland, Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Novem-
ber 2015). Da sich zudem die Technologien zur Nutzung 
von Wärme aus Erneuerbaren Energien weiterentwi-
ckeln und zu weiteren Effizienzsteigerungen führen, ist 
damit zu rechnen, dass dieser Anteil weiter steigen wird. 

Als Standortfaktor für die Errichtung von Wärmenetzen ist 
vor allem die Anbindung an eine Energieerzeugungsan-
lage, also z. B. eine Biogasanlage, Voraussetzung. Zudem 
müssen ausreichend Wärmeabnehmer im Einzugsbe-
reich des Wärmenetzes vorhanden sein, da Wärme nur 
über begrenzte Entfernungen transportiert werden kann. 
Als Standorte bieten sich hier vor allem kleinere ländli-
che Gemeinden oder Neubausiedlungen an. Zwar gibt es 
bereits eine ganze Reihe von Gemeinden, die eine solche 
Wärmeversorgung umgesetzt haben. Es gibt aber noch 
immer hinreichend viele Standorte, an denen ein Wärme-
netz Erfolg versprechend realisiert werden kann.

E. Auswirkungen der Geschäftsaussichten auf die 
Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 
Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensan-
lage nachzukommen 
Auf Ebene der Emittentin könnte eine Verzögerung bei der 
Platzierung des Nachrangdarlehenskapitals, etwa weil die 
Nachfrage nach ökologischen Vermögensanlagen auf-
grund einer Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus nach-
lässt, Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten haben, 
die dazu führen können, dass die Emittentin ihre Ver-
pflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Ver-
mögensanlage nicht wie geplant erfüllen kann. Dadurch 
würde es zu einem späteren Beginn der Investitionen in 
die Projektgesellschaften und damit zu einer Verzögerung 
bei dem Rückfluss von Zinsen aus diesen führen. Auf 
Ebene der Emittentin könnte eine Verzögerung bei dem 
Verkauf der Gesellschaftsanteile an einer Projektge-
sellschaft die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, 
ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der 
Vermögensanlage nachzukommen. 

Auf Ebene der Projektgesellschaften könnte eine Verzö-
gerung bei der geplanten Veräußerung der Photovoltaik-, 
Windenergie- und Biogasanlagen, Wärmenetze, energie-
effizienten Immobilien und Grundstücke, auf denen derar-
tige Immobilien errichtet werden sollen, die Fähigkeit der 
Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen zur Zins- 
und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen. 

Auf Ebene der Projektgesellschaften können Verän-
derungen der Geschäftsaussichten zu Auswirkungen 

auf die Fähigkeit der Emittentin führen, ihren Verpflich-
tungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage nachzukommen, da diese dann ihren Ver-
pflichtungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag mit 
der Emittentin bzw. den zwischengeschalteten Gesell-
schaften nicht nachkommen können. 

So könnte bei der Investition in Photovoltaik-, Windener-
gie- und Biogasanlagen eine spätere Inbetriebnahme 
und damit ein späterer Beginn der Stromproduktion, 
z. B. wegen einer Überlastung der Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen, dazu führen, dass aufgrund der 
Absenkung der Fördersätze nach dem EEG niedrigere 
Einspeiseerlöse erzielt werden als prognostiziert.

Eine Unterbrechung der Stromproduktion, etwa wegen 
einer nicht nur kurzfristigen Netzüberlastung, würde zu Ein-
nahmeausfällen führen. Bei der Investition in Wärmenetze 
könnte keine ausreichende Anzahl von Wärmekunden und 
bei einer Investition in energieeffiziente Immobilien keine 
ausreichende Anzahl von Mietern gefunden werden. Bei 
einer Investition in Projektgesellschaften, die Serviceleis-
tungen für andere Projektgesellschaften erbringen, könnten 
die Erträge der noch zu gründenden Projektgesellschaften 
geringer sein als prognostiziert, etwa weil die erwarteten 
Synergieeffekte sich nicht wie vorgesehen realisieren las-
sen oder weil sich keine ausreichende Anzahl von Projekt-
gesellschaften für eine Zusammenarbeit gewinnen lässt. 

Gesetzesänderungen könnten die Markt- und Wettbe-
werbsverhältnisse beeinflussen und sich positiv oder 
negativ auf die Geschäftstätigkeit und die wirtschaftliche 
Situation der Emittentin und damit auf deren Geschäfts-
aussichten auswirken. Dies betrifft insbesondere die 
gesetzlichen Regelungen zur Einspeisung und Ver-
gütung von Strom und Biogas in die jeweiligen Netze 
sowohl in Deutschland (wie z. B. das EEG) als auch im 
EU-Ausland, die staatliche Förderung von Wärmenetzen 
sowie die gesetzlichen Voraussetzungen einer behörd-
lichen Genehmigung für Bau und Betrieb von Erneuer-
bare-Energien-Anlagen und energieeffizienten Immo-
bilien. Ein Wegfall der staatlichen Förderung oder eine 
Verschärfung der Gesetze über die Genehmigungsfähig-
keit von Erneuerbare-Energien-Anlagen und energieeffi-
zienten Immobilien könnte die Einnahmen der Projektge-
sellschaften reduzieren oder dazu führen, dass der Bau 
von Photovoltaik-, Windenergie- oder Biogasanlagen 
oder energieeffizienten Immobilien gar nicht oder nur zu 
einem deutlich höheren Preis realisiert werden kann. 

Die in den vorherigen Absätzen beschriebenen Aus-
wirkungen bestimmter Bedingungen auf die Geschäfts-
aussichten könnten dazu führen, dass die Projektgesell-
schaften geringere Einnahmen erzielen oder dass ihnen 
höhere Kosten entstehen. Dies kann Einfluss auf die 
Fähigkeit der Projektgesellschaften haben, die Zins- und 
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Rückzahlungsansprüche der Emittentin bei Fälligkeit zu 
leisten. Damit können diese veränderten Geschäftsaus-
sichten auch dazu führen, dass die Emittentin aufgrund 
geringerer Erträge aus den Projektgesellschaften und 
verminderter Liquidität ihre Verpflichtungen zur Zins-
zahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage an die 
Anleger nicht wie geplant erfüllen kann. 

Steigt die Nachfrage nach Standorten für die Errichtung 
von Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen, 
Wärmenetzen und energieeffizienten Immobilien und 
nach Grundstücken, auf denen diese Gebäude errichtet 
werden sollen, stark an, so verändert dies die Geschäfts-
aussichten negativ, da perfekt geeignete Standorte 
dann nur noch schwer gefunden werden können. In die-
sem Fall müssten gegebenenfalls auch weniger geeig-
nete oder weniger rentable Standorte und Grundstücke 
für die Errichtung der genannten Anlagen und Gebäude 
Verwendung finden. Insbesondere die Standorte für die 
Errichtung von Photovoltaik-, Windenergie- und Biogas-
anlagen stellen zusätzliche Anforderungen an einen 
geeigneten Standort. So muss für Photovoltaikanlagen 
die Sonneneinstrahlung am Standort gewährleistet sein, 
bei Windenergieanlagen muss die Windgeschwindigkeit 
am Standort für den Betrieb ausreichend sein und bei 
Biogasanlagen bedarf es ausreichend landwirtschaftli-
cher Fläche in der näheren Umgebung, um die Einsatz-
stoffe dort anzupflanzen. Ähnliches gilt für energieeffi-
ziente Immobilien und Grundstücke, auf denen diese 
Gebäude errichtet werden sollen, bei denen es auf die 
Bebaubarkeit der Grundstücke, deren verkehrsgünstige 
Lage und die Nähe zu größeren Städten ankommt. 

Gelingt es den Projektgesellschaften nicht, einen Stand-
ort zu finden, oder muss bei einer Investition ein Standort 
gewählt werden, der nicht alle Anforderungen vollständig 
erfüllt, besteht die Möglichkeit, dass sich dies negativ 
auf die Erträge und die Liquidität der jeweiligen Projekt-
gesellschaft auswirkt. Dies kann dazu führen, dass die 
Projektgesellschaften ihre Zins- und Tilgungsleistungen 
aus den Nachrangdarlehensverträgen mit der Emittentin 
bzw. den zwischengeschalteten Gesellschaften nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig leisten können. 
Da sich dies negativ auf die Liquidität der Emittentin aus-
wirkt, könnte dadurch die Fähigkeit der Emittentin beein-
trächtigt werden, ihren Verpflichtungen zur Zins- und 
Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen.

Auf Ebene der Projektgesellschaften könnten auch 
Änderungen in den Steuergesetzen Auswirkungen auf 
die Geschäftsaussichten haben, die dazu führen kön-
nen, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen zur Zins-
zahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nicht 
wie geplant erfüllen kann. So kann beispielsweise die 
Erhöhung oder Senkung der Körperschaftsteuer, der 
Gewerbesteuer oder weiterer Steuern oder Gebühren 

eine Veränderung in der Steuerlast der Emittentin aus-
lösen, was je nach Änderungsrichtung zu höheren oder 
niedrigeren Nachsteuerergebnissen führt. 

Die in diesem Abschnitt genannten sich verändernden 
Umstände, die Auswirkungen auf die Geschäftsaussich-
ten haben, könnten auch Einfluss auf die geplante Been-
digung dieser Vermögensanlage haben, also auf die 
Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Rück-
zahlung der Vermögensanlage nachzukommen. Wie 
oben dargestellt kommt es zur Tilgung des Nachrangdar-
lehenskapitals in drei Fällen: mit Ablauf der Laufzeit die-
ser Vermögensanlage zum 31.12.2030, nach Kündigung 
durch den Anleger zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 
und danach jährlich zum 31.12. und Ablauf der Kündi-
gungsfrist oder nach Kündigung durch die Emittentin 
und Ablauf der Kündigungsfrist. Voraussetzung für die 
geplante Rückzahlung der Nachrangdarlehen zu diesen 
Zeitpunkten ist die rechtzeitige und vollständige Rück-
zahlung der Nachrangdarlehen der Projektgesellschaf-
ten an die Emittentin. Diese Rückzahlungen der Projekt-
gesellschaften sind davon abhängig, ob es gelingt, die 
Projektgesellschaft als Ganzes zu veräußern, die Pho-
tovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen, Wärme-
netze, energieeffizienten Immobilien und Grundstücke, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden sollen, 
zu verkaufen, eine Anschlussfinanzierung in Anspruch 
zu nehmen oder das Nachrangdarlehen aus sonstiger 
freier Liquidität zu tilgen (zu den Einzelheiten vgl. Seite 
37 ff.). Hierdurch erzielen die Projektgesellschaften 
Einnahmen, durch die sie in der Lage sind, die gewährten 
Nachrangdarlehen an die Emittentin zurückzuzahlen. Im 
Falle der Veräußerung der Projektgesellschaft als Gan-
zes erzielt der jeweilige Gesellschafter Einnahmen, mit 
denen er die bestehenden Nachrangdarlehensverbind-
lichkeiten gegenüber der Emittentin tilgen kann. Gelingt 
es den Projektgesellschaften bzw. der Emittentin nicht, 
eine der genannten Möglichkeiten zur Erwirtschaftung 
der Tilgungszahlung zu realisieren, kann dies die Fähig-
keit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtun-
gen zur Zins- und Rückzahlung nachzukommen.

Auf Ebene der Projektgesellschaften könnten auch 
konjunkturelle Änderungen Auswirkungen auf die 
Geschäftsaussichten haben, die dazu führen können, 
dass die Emittentin ihre Verpflichtungen zur Zinszah-
lung und Rückzahlung der Vermögensanlage nicht wie 
geplant erfüllen kann. Hierzu kann es etwa kommen, 
weil aus konjunkturellen Gründen der Markt für derartige 
Anlagen zum Verkaufszeitpunkt eingebrochen ist. Dies 
könnte dazu führen, dass der Verkauf der Projektgesell-
schaft als Ganzes, die Veräußerung der Anlageobjekte, 
die Tilgung aus sonstiger freier Liquidität oder die Rea-
lisierung einer Anschlussfinanzierung nicht rechtzeitig 
zu den Fälligkeitsterminen für die Rückzahlung oder gar 
nicht gelingt. Da die Nachrangdarlehen der Emittentin 
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an die Projektgesellschaften damit voraussichtlich nicht 
oder nicht vollständig getilgt werden könnten, würde 
die Emittentin in diesem Fall nicht in der Lage sein, die 
Nachrangdarlehen der Anleger zu deren Fälligkeitster-
minen wie geplant zum 31.12.2030 zurückzuzahlen. 

Sinken die Preise für die Anlageobjekte erheblich, etwa 
wegen eines Überangebots am Markt, besteht die Mög-
lichkeit, dass bei einem Verkauf dieser Anlageobjekte 
durch die Projektgesellschaften oder beim Verkauf der 
Projektgesellschaften selbst nicht der prognostizierte 
Verkaufspreis erzielt werden kann oder eine Anschluss-
finanzierung nur zu deutlich ungünstigeren Bedingun-
gen realisiert werden kann als geplant. In diesem Fall 
können die Projektgesellschaften bzw. die zwischenge-
schalteten Gesellschaften, wenn keine sonstige freie 
Liquidität vorhanden ist, die Zins- und Rückzahlungen 
an die Emittentin nur teilweise oder gar nicht leisten. 
Die Emittentin ist dann nur zu einer teilweisen Rückzah-
lung der Nachrangdarlehen der Anleger in der Lage. 

Kann die Emittentin aus den oben genannten Grün-
den die Nachrangdarlehen der Anleger nicht oder nur 
teilweise zum Ende der Laufzeit dieser Vermögens-
anlagen zum 31.12.2030 oder nach Kündigung durch 
den Anleger oder die Emittentin tilgen, so haben die 
Anleger weiterhin Anspruch auf eine Verzinsung der 
gewährten Darlehensvaluta in Höhe von 3,0 % p. a. 
über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. Diese 
Verzinsung und die Rückzahlung kommen zur Aus-
zahlung, wenn die Emittentin wieder liquide ist, also 
die Voraussetzungen der Nachrangigkeitsklausel des 
Nachrangdarlehensvertrages nicht mehr vorliegen. 
Hierzu kann es z. B. kommen, wenn ein Anlageobjekt 
auf Ebene der Projektgesellschaften von einer Projekt-
gesellschaft erst verspätet veräußert werden kann, der 
Erwerber des Anlageobjekts erst verspätet den verein-
barten Verkaufspreis zahlt oder die Anschlussfinanzie-
rung nur verspätet realisiert werden kann. In diesem 
Fall kann die Projektgesellschaft ihr Nachrangdarlehen 
bei der Emittentin bzw. bei der zwischengeschalteten 
Gesellschaft nur verspätet tilgen, sodass der Emittentin 
Einnahmen erst nach dem Fälligkeitstermin für die Til-
gungszahlung zufließen. Damit ist die Emittentin auch 
erst dann zur vollständigen Rückzahlung und vollstän-
digen Zahlung der Verzinsung in der Lage. 

Für die Zeit vom Fälligkeitstag der Zins- und Tilgungs-
zahlung bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Zins- und 
Rückzahlung wird das Darlehenskapital der Anleger 
weiter mit 3,0 % p. a. über dem Basiszinssatz gemäß 
§ 247 BGB verzinst. Die Auszahlung dieses zusätzli-
chen Zinsanspruches erfolgt zusammen mit der Zah-
lung der Rückzahlung und der regulären Verzinsung 
aus der Laufzeit der Vermögensanlage. Die Ansprüche 
auf Verzinsung und Rückzahlung verjähren in 3 Jahren, 

gerechnet ab dem Schluss des Jahres, in dem der Zins- 
bzw. Rückzahlungsanspruch entstanden ist. 

Auf Ebene der Projektgesellschaften könnte auch eine 
Änderung der wesentlichen betrieblichen Kennzah-
len, insbesondere der Höhe des Energieertrags und 
der laufenden Betriebskosten, Auswirkungen auf die 
Geschäftsaussichten haben, die dazu führen können, 
dass die Emittentin ihre Verpflichtungen zur Zinszah-
lung und Rückzahlung der Vermögensanlage nicht 
wie geplant erfüllen kann. Zudem könnten technische 
Defekte oder ein erhöhter Wartungsaufwand die Kosten 
bei den Projektgesellschaften über das prognostizierte 
Maß steigen lassen. Außerdem könnten Vertragspart-
ner der Projektgesellschaften aufgrund einer allgemei-
nen oder einer branchenspezifischen Krise insolvent 
werden. Die Projektgesellschaften müssten dann mit 
anderen Vertragspartnern möglicherweise zu höhe-
ren Preisen neue Verträge abschließen und würden 
Gewährleistungsansprüche aus den bisherigen Verträ-
gen verlieren. Dies würde sich negativ auf ihre Liquidität 
auswirken und damit ihre Fähigkeit reduzieren, die Zins- 
und Tilgungsleistungen an die Emittentin zu zahlen. 

Sich verändernde Umstände könnten auch auf Ebene 
der deutschen, noch zu gründenden zwischengeschal-
teten Gesellschaften Auswirkungen auf die Geschäfts-
aussichten haben, die dazu führen können, dass die 
Emittentin ihre Verpflichtungen zur Zins- und Rück-
zahlung der Vermögensanlage nicht wie geplant erfül-
len kann. Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten 
hätte es zum einen, wenn die zwischengeschalteten 
Gesellschaften wegen zu geringer Liquidität ihre Zins-
und Rückzahlung aus dem Nachrangdarlehen mit der 
Emittentin nicht leisten können. Hierzu kann es kom-
men, wenn die Projektgesellschaften, z. B. wegen tech-
nischer Defekte an den von ihnen betriebenen Anlagen, 
nicht in der Lage sind, die Zins- und Rückzahlungen 
an die jeweils hiervon betroffene zwischengeschaltete 
Gesellschaft zu leisten. Dieselbe Folge hätte es, wenn 
eine zwischengeschaltete Gesellschaft, etwa wegen 
Forderungen Dritter (z. B. Vergütung des Steuerbe-
raters für die Jahresabschlusserstellung), Insolvenz 
anmelden müsste. Da die hiervon betroffene zwischen-
geschaltete Gesellschaft in beiden Fällen nicht mehr 
in der Lage wäre, ihre Zins- und Rückzahlung an die 
Emittentin zu leisten, käme es auf Ebene der Emitten-
tin zu einer Reduzierung der Liquidität. Dies kann die 
Fähigkeit der Emittentin reduzieren, ihren Verpflichtun-
gen zur Zins- und Rückzahlung aus den Nachrangdar-
lehensverträgen mit den Anlegern nachzukommen. 

Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten könnte 
auch der Verlust von Schlüsselpersonen auf Ebene der 
zwischengeschalteten Gesellschaften haben. Schlüs-
selpersonen sind hier z. B. die Geschäftsführer der 
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zwischengeschalteten Gesellschaften. Welche Perso-
nen bei den zwischengeschalteten Gesellschaften die 
Geschäftsführung übernehmen werden, steht zum Zeit-
punkt der Pro spektaufstellung noch nicht fest. Da für 
das wirtschaftliche Ergebnis auch bei den zwischenge-
schalteten Gesellschaften die Qualität des Managements 
maßgeblich ist, kann ein Ausscheiden einer solchen 
Schlüsselperson zu höheren Kosten und niedrigeren Ein-
nahmen bei den zwischengeschalteten Gesellschaften 
führen. Dies würde die Liquidität bei der jeweils hiervon 
betroffenen zwischengeschalteten Gesellschaft redu-
zieren und kann dazu führen, dass diese zwischenge-
schaltete Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Zins- und 
Rückzahlungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag 
mit der Emittentin zu leisten. Hierdurch käme es auch 
zu einer Reduktion der Liquidität auf Ebene der Emit-
tentin. Dies kann die Fähigkeit der Emittentin reduzie-
ren, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung 
aus den Nachrangdarlehensverträgen mit den Anlegern 
nachzukommen.

Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten könnte auch 
das Vorliegen eines Interessenkonflikts auf Ebene der 
zwischengeschalteten Gesellschaften haben, wenn die-
ser zu Ungunsten des Anlegers gelöst wird. Zu einem 
Interessenkonflikt kann es auf Ebene der zwischen-
geschalteten Gesellschaften dann kommen, wenn die 
Geschäftsführung sowohl auf Seiten des Darlehensge-
bers (Emittentin) als auch auf Seiten des Darlehensneh-
mers (zwischengeschaltete Gesellschaft) personeniden-
tisch ist. Welche Personen bei den zwischengeschalteten 
Gesellschaften die Geschäftsführung übernehmen wer-
den, steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 
nicht fest. Als Folge eines solchen Interessenkonflikts 
kann es zu Entscheidungen der Geschäftsführung 
der jeweils hiervon betroffenen zwischengeschalteten 
Gesellschaft kommen, die deren Liquidität reduzieren. 
Dies kann dazu führen, dass diese zwischengeschaltete 
Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Zins- und Rückzah-
lungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag mit der Emit-
tentin zu leisten. Hierdurch käme es auch zu einer Reduk-
tion der Liquidität auf Ebene der Emittentin. Dies kann die 
Fähigkeit der Emittentin reduzieren, ihren Verpflichtun-
gen zur Zins- und Rückzahlung aus den Nachrangdarle-
hensverträgen mit den Anlegern nachzukommen. 

Zu Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten könnte es 
auch durch die Nachrangigkeit der Nachrangdarlehens-
verträge der Emittentin mit den zwischengeschalteten 
Gesellschaften und der Nachrangdarlehensverträge der 
zwischengeschalteten Gesellschaften mit den Projektge-
sellschaften kommen. Hierzu kann es zum einen dann 
kommen, wenn die Projektgesellschaften unter Beru-
fung auf die Nachrangigkeit die Zahlung von Zins- und 
Tilgungsleistungen aus den ihnen gewährten Nachrang-
darlehen verweigern. Dazu sind die Projektgesellschaften 

berechtigt, wenn die Zahlung auf diese Ansprüche zu einer 
Insolvenz der jeweiligen Projektgesellschaft führen würde. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Projektgesell-
schaften die bereits an die jeweilige zwischengeschaltete 
Gesellschaft gezahlten Zins- und Rückzahlungen wie-
der zurückfordern, wenn sich rückblickend herausstellt, 
dass diese Zahlungen nach der Nachrangklausel des 
Nachrangdarlehensvertrages nicht hätten geleistet wer-
den dürfen. In beiden Fällen käme es zu einer Reduzie-
rung der Liquidität auf Ebene der zwischengeschalteten 
Gesellschaften. Dies kann dazu führen, dass die hiervon 
betroffenen zwischengeschalteten Gesellschaften nicht 
in der Lage sind, die Zins- und Rückzahlungen aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag mit der Emittentin zu leisten. 
Hierdurch käme es auch zu einer Reduktion der Liquidi-
tät auf Ebene der Emittentin. Dies kann die Fähigkeit der 
Emittentin reduzieren, ihren Verpflichtungen zur Zins- und 
Rückzahlung aus den Nachrangdarlehensverträgen mit 
den Anlegern nachzukommen. 

Da zwischen der Emittentin und der jeweils hiervon 
betroffenen zwischengeschalteten Gesellschaft ein 
Nachrangdarlehensvertrag abgeschlossen wird, kann es 
auch hierdurch zu Auswirkungen auf die Geschäftsaus-
sichten kommen. Auch die zwischengeschalteten Gesell-
schaften sind berechtigt, die Zahlung auf die Zins- und 
Rückzahlungsansprüche der Emittentin zu verweigern, 
wenn diese Zahlung zur Insolvenz der jeweils betroffe-
nen zwischengeschalteten Gesellschaft führen würde. 
Auch den zwischengeschalteten Gesellschaften steht 
zudem ein Recht auf Rückforderung von Zins- und Rück-
zahlungen zu, die zu Unrecht an die Emittentin gezahlt 
wurden. Beide Fälle würden auf Ebene der Emittentin zu 
einer Reduzierung der Liquidität führen. Dies kann die 
Fähigkeit der Emittentin reduzieren, ihren Verpflichtun-
gen zur Zins- und Rückzahlung aus den Nachrangdarle-
hensverträgen mit den Anlegern nachzukommen.

Da zwischen der Emittentin und der jeweils hiervon 
betroffenen zwischengeschalteten Gesellschaft ein 
Nachrangdarlehensvertrag abgeschlossen wird, kann 
es auch hierdurch zu Auswirkungen auf die Geschäfts-
aussichten kommen. Auch die zwischengeschalteten 
Gesellschaften sind berechtigt, die Zahlung auf die 
Zins- und Rückzahlungsansprüche der Emittentin zu 
verweigern, wenn diese Zahlung zur Insolvenz der 
jeweils betroffenen zwischengeschalteten Gesellschaft 
führen würde. Auch den zwischengeschalteten Gesell-
schaften steht zudem ein Recht auf Rückforderung 
von Zins- und Rückzahlungen zu, die zu Unrecht an 
die Emittentin gezahlt wurden. Beide Fälle würden auf 
Ebene der Emittentin zu einer Reduzierung der Liqui-
dität führen. Dies kann die Fähigkeit der Emittentin 
reduzieren, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rück-
zahlung aus den Nachrangdarlehensverträgen mit den 
Anlegern nachzukommen. 
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Die Anlageobjekte
Die UDI Energie FESTZINS 13 wird die Gelder der 
Anleger plangemäß über noch nicht feststehende Pro-
jektgesellschaften in die Finanzierung der Planung, der 
Entwicklung, des Baus, des Betriebs, des Verkaufs 
oder des Kaufs von Photovoltaik-, Windenergie- und 
Biogasanlagen und Wärmenetzen in Deutschland und 
dem EU-Ausland investieren. Außerdem wird planmä-
ßig über noch nicht feststehende Projektgesellschaften 
in die Planung, die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, 
den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von energie-
effizienten Immobilien in Deutschland oder in den Kauf 
und Verkauf von Grundstücken investiert, auf denen 
derartige Immobilien errichtet werden sollen. Zudem 
kann in Projektgesellschaften investiert werden, die 
andere Projektgesellschaften, die vorgenannte Anlagen 
oder Gebäude bauen und betreiben, in ihrem Betrieb 
unterstützen, z. B. durch den gebündelten Einkauf von 
Ersatzteilen oder Substraten oder von gemeinschaftlich 
nutzbaren Servicedienstleistungen für z. B. die War-
tung, um so die Betriebskosten dieser Projektgesell-
schaften zu optimieren (Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften). Dabei kann sowohl in solche 
Projektgesellschaften investiert werden, die im Allein- 
oder Mehrheitsbesitz von Dipl.-Ing. Stefan Keller oder 
Georg Hetz stehen werden, als auch in solche inves-
tiert werden, bei denen dies nicht der Fall sein wird.

Die Investition über Gewährung von zweckgebundenen 
Nachrangdarlehen kann zum einen direkt in noch nicht 
feststehende Projektgesellschaften erfolgen, die in die 
Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften 
investieren. 

Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass die Emitten-
tin zunächst in noch zu gründende deutsche, zwischen-
geschaltete Gesellschaften investiert, also ein ebenfalls 
zweckgebundenes Nachrangdarlehen an diese gewährt. 
Diese zwischengeschaltete Gesellschaft soll das 
gewährte Nachrangdarlehenskapital wiederum über ein 
Nachrangdarlehen zweckgebunden an eine Projektge-
sellschaft weiterreichen. Diese Projektgesellschaft wird 
dann in die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesell-
schaften investieren. Außer der Weiterreichung des von 
der Emittentin in Rechnung gestellten Disagios an die 
Projektgesellschaften werden auf Ebene der zwischen-
geschalteten Gesellschaften keine zusätzlichen Kosten 
oder Provisionen erhoben.

Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin sind somit 
sowohl die Vergabe von Nachrangdarlehen direkt an 
die Projektgesellschaften als auch an die zwischenge-
schalteten Gesellschaften. 

Jedes der oben genannten Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften, in die die Darlehensmit-
tel investiert werden, muss die jeweils nachstehend 
beschriebenen UDI-Qualitätskriterien erfüllen. 

Das Investitionsverfahren
Die Entscheidung über eine Investition, also darüber, an 
welche Projektgesellschaften die Emittentin Nachrang-
darlehen direkt gewähren wird, wird von Dipl.-Ing Stefan 
Keller, dem Geschäftsführer der UDI Energie FESTZINS 
13 GmbH & Co. KG in einem Investitionsverfahren getrof-
fen. Hierzu werden in einem ersten Schritt die Projekt-
entwicklungsgesellschaften der UDI-Gruppe, die UDI 
Bioenergie GmbH (Biogas) und die UDI Projektgesell-
schaft mbH (Photovoltaik) sowie andere externe Projekt-
entwickler mit interessanten Projekten dazu eingeladen, 
bei der Emittentin bestimmte, von ihr festgelegte Unter-
lagen vorzulegen, die eine Prüfung des jeweiligen Pro-
jektes ermöglichen sollen. Hierzu gehören neben einer 
möglichst detaillierten Projektbeschreibung, die auch die 
zu verwendende Technik beschreibt, eine Prognoserech-
nung für den Zeitraum einer möglichen Darlehensgewäh-
rung, also z. B. bis zum Ende der Laufzeit dieser Vermö-
gensanlage, aus der hervorgeht, ob und wie die jeweilige 
Projektgesellschaft in der Lage sein wird, die Zins- und 
Tilgungszahlungen an die Emittentin zu leisten. Zudem 
sind Unterlagen zu den rechtlichen Verhältnissen bei 
der jeweiligen Projektgesellschaft vorzulegen, wie etwa 
der Gesellschaftsvertrag, eine Gesellschafterliste (bei 
GmbH) und ein aktueller Handelsregisterauszug. Soweit 
die Projektgesellschaft schon Verträge im Zusammen-
hang mit dem Anlageobjekt abgeschlossen hat, sind auch 
diese vorzulegen, etwa in Form von Kaufverträgen über 
die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften.

Sind die Unterlagen vollständig eingereicht, prüft die 
Geschäftsführung der Emittentin, ob die Projekte 
jeweils den Anforderungen der nachfolgend dargestell-
ten Investitionskriterien entsprechen. Ist dies bei ein-
zelnen Projekten nicht der Fall, so scheiden diese aus 
dem Investitionsverfahren aus. Zudem wird festgestellt, 
ob und wenn ja, welche rechtlichen Risiken, z. B. lau-
fende Klage gegen die Projektgesellschaft, mangelnde 
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grundbuchrechtliche Absicherung von Durchleitungs-
rechten, (Teil-)Unwirksamkeit von Verträgen, für das 
Projekt bestehen. Außerdem werden die Progno-
serechnung und die Projektbeschreibung daraufhin 
geprüft, ob die Konzeption des Projektes wirtschaftlich 
tragfähig ist. Alle Projekte müssen dabei in der Lage 
sein, über die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage 
den Zins- und Tilgungsdienst an die UDI Energie FEST-
ZINS 13 zu leisten und gemäß der Prognoserechnung 
nach Abzug aller Kosten (wie z. B. Betriebskosten, 
Kapitaldienst für Fremdfinanzierungen) und Rücklagen 
rentabel sein. 

Eine Entscheidung, in welche Projektgesellschaften 
investiert werden soll, erfolgt nach Abschluss dieser 
Prüfung danach, welche Projektgesellschaften am ren-
tabelsten sind und bei welchen Projektgesellschaften 
die geringsten rechtlichen Risiken bestehen. Diese 
abschließende Entscheidung, an welche Projektge-
sellschaften Nachrangdarlehen direkt gewährt werden 
sollen, trifft die Geschäftsführung der Emittentin, also 
Dipl.-Ing. Stefan Keller.

Nach der Entscheidung für eine Investition in ein Anla-
geobjekt auf Ebene der Projektgesellschaften, muss 
zusätzlich entschieden werden, ob über eine Nach-
rangdarlehensgewährung direkt an die Projektge-
sellschaften oder indirekt über zwischengeschaltete 
Gesellschaften investiert werden soll. Diese Entschei-
dung wird für jede Projektgesellschaft separat und in 
Abhängigkeit von den bei dieser jeweiligen Projekt-
gesellschaft bestehenden Voraussetzungen (Beste-
hen einer Bankfinanzierung, Vorhandensein anderer 
Nachrangdarlehensgeber, vgl. die nachstehend näher 
beschriebenen Voraussetzungen im übernächsten 
Absatz) getroffen. Die Investition in eine konkrete Pro-
jektgesellschaft erfolgt also entweder direkt oder über 
eine zwischengeschaltete Gesellschaft.

Zweck der Investition über zwischengeschaltete Gesell-
schaften ist die Erfüllung einer Finanzierungsbedin-
gung der die Anlageobjekte auf Ebene der Projektge-
sellschaften mitfinanzierenden Banken. Wird oder soll 
ein Anlageobjekt auf Ebene der Projektgesellschaften 
von mehreren Nachrangdarlehensgebern mitfinanziert 
werden, gewähren also mehrere Emittentinnen von 
UDI-Vermögensanlagen der Projektgesellschaft Nach-
rangdarlehen, so fordern die finanzierenden Banken, 
zur Vereinheitlichung von Zins- und Rückzahlungster-
minen und ggf. gestellten Sicherheiten diese Nach-
rangdarlehen zunächst an eine zwischengeschaltete 
Gesellschaft zu gewähren, die dann ein einziges Dar-
lehen mit einer Laufzeit, einem Zinszahlungstermin und 
einheitlichen Sicherheiten an die Projektgesellschaft 
weiterleitet. Dies hat für die Bank den Vorteil, dass 
sie sich bei der Finanzierung nur mit einem weiteren 

Nachrangdarlehensgeber und einem Nachrangdarle-
hensvertrag mit der Projektgesellschaft mit einem fes-
ten Zinstermin zu befassen hat, statt mit mehreren.

Eine Investition über eine zwischengeschaltete Gesell-
schaft kann daher in zwei Fällen erfolgen:

1. Für die Projektgesellschaft besteht zum Zeitpunkt 
der erstmaligen Investition der UDI Energie FESTZINS 
13 bereits eine Bankfinanzierung, oder der Abschluss 
eines Kreditvertrages steht unmittelbar bevor. Wird 
das zur Mitfinanzierung neben dem Fremdkapital der 
Bank eingesetzte Nachrangdarlehenskapital von meh-
reren Nachrangdarlehensgebern gestellt und fordert 
die finanzierende Bank eine Zusammenfassung der 
Nachrangdarlehen, erfolgt die Nachrangdarlehens-
gewährung zunächst an eine zwischengeschaltete 
Gesellschaft, die das Nachrangdarlehenskapital dann 
an die zu finanzierende Projektgesellschaft weiterleitet. 
In diesem Fall erfolgt die Investition in die jeweilige zwi-
schengeschaltete Gesellschaft schon bei der erstmali-
gen Investition des Nachrangdarlehenskapitals.

2. Die Investition erfolgt zunächst über eine direkte 
Nachrangdarlehensgewährung von mehreren Nach-
rangdarlehensgebern an die Projektgesellschaft, ohne 
dass die finanzierende Bank hiergegen Einwände 
erhebt. Zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensan-
lage soll die Erwirtschaftung der Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Emittentin in diesem konkreten Fall 
durch eine Anschlussfinanzierung sichergestellt wer-
den (zu den anderen Möglichkeiten einer Erwirtschaf-
tung der Zins- und Tilgungszahlungen vgl. an Seite 38). 
Die für die Anschlussfinanzierung gewonnene Bank 
fordert dann eine Bündelung der Nachrangdarlehen der 
Emittentin über eine zwischengeschaltete Gesellschaft. 
Auf dem Weg der Vertragsübernahme tritt die jeweilige 
zwischengeschaltete Gesellschaft dann in die Nach-
rangdarlehensverträge zwischen Emittentin und Pro-
jektgesellschaft ein, sodass die zwischengeschaltete 
Gesellschaft als Vertragspartei zwischen Emittentin und 
Projektgesellschaft tritt und so die unterschiedlichen 
Nachrangdarlehensverträge der unterschiedlichen 
Emittentinnen in einem Nachrangdarlehensvertrag 
zusammenfassen kann. Für die abschließende Ent-
scheidung im Investitionsverfahren, ob direkt in die 
Projektgesellschaften oder indirekt über zwischenge-
schaltete Gesellschaften investiert werden soll, ist also 
maßgeblich, ob das Projekt von mehreren Nachrang-
darlehensgebern finanziert werden soll, ob eine Bank 
sich schon zur Fremdfinanzierung der Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften bereit erklärt hat 
und ob die mitfinanzierende Bank eine Zusammenfas-
sung der Nachrangdarlehen in eine zwischengeschal-
tete Gesellschaft fordert. Nachdem diese Entscheidung 
getroffen wurde, erfolgt die Investition durch Abschluss 
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von zweckgebundenen Nachrangdarlehensverträ-
gen entweder direkt mit den Projektgesellschaften 
oder indirekt mit der jeweiligen zwischengeschalteten 
Gesellschaft, die das Nachrangdarlehenskapital dann 
durch Abschluss von Nachrangdarlehensverträgen mit 
den Projektgesellschaften weiterleitet. Danach wird das 
Nachrangdarlehenskapital an die jeweiligen Nachrang-
darlehensnehmer ausgezahlt. Sowohl die Nachrang-
darlehensgewährung an die Projektgesellschaften als 
auch die Nachrangdarlehensgewährung an die zwi-
schengeschalteten Gesellschaften stellen ein Anlage-
objekt auf Ebene der Emittentin dar.

Die UDI-Qualitätskriterien für Photovoltaikprojekte
Im Bereich Photovoltaik investiert die UDI Energie 
FESTZINS 13 entweder in bereits bestehende oder in 
neu zu errichtende Photovoltaikanlagen in Deutschland 
und dem EU-Ausland, wenn diese die folgenden Inves-
titionskriterien erfüllen:

 ► Ertragsgutachten: Mindestens ein unabhängiger 
Gutachter oder eine PV-Sol-Berechnung bestätigen 
jeweils die Qualität des Standortes in Deutschland 
und dem EU-Ausland.

 ► Standort: Bevorzugt werden sonnenreiche Stand-
orte mit hoher Globalstrahlung in Deutschland und 
in anderen EU-Mitgliedstaaten mit einer wirtschaft-
lich dem EEG vergleichbaren Stromvergütung.

 ► Grundstück: Die Rechte zum Bau und Betrieb der 
Anlagen werden bei einer Investition in Deutschland 
über eine ins Grundbuch einzutragende Dienstbar-
keit oder eine entsprechende privatrechtliche Ver-
einbarung abgesichert.

 ► Technik: Es kommen Qualitätsmodule renommier-
ter Hersteller mit langfristigen Garantien (mindes-
tens 5 Jahre Gewährleistung und 20 Jahre Leis-
tungsgarantie) zum Einsatz, die auch von Banken 
akzeptiert werden.

 ► Wirtschaftlichkeit: Die Anlageobjekte müssen 
über die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage 
den Zins- und Tilgungsdienst an die UDI Energie 
FESTZINS 13 sicherstellen, also gemäß Planrech-
nung nach Abzug aller Kosten (wie z. B. Betriebs-
kosten, Kapitaldienst für Fremdfinanzierungen) und 
Rücklagen rentabel sein.

Die UDI-Qualitätskriterien für Windenergieprojekte
Im Bereich Windenergie investiert die UDI Energie 
FESTZINS 13 entweder in bereits bestehende oder 
neu zu errichtende Windenergieanlagen in Deutsch-
land und dem EU-Ausland, wenn diese die folgenden 
Investitionskriterien erfüllen:

 ► Ertragsgutachten: Ein unabhängiges Windgut-
achten bestätigt die Qualität jedes Standortes. Die 
mittlere Windgeschwindigkeit muss mindestens bei 
6 m/s liegen.

 ► Grundstück: Bei Windenergieprojekten in 
Deutschland werden die Rechte zum Bau und 
Betrieb der Anlagen ebenso wie die Kabelrechte bis 
zum Einspeisepunkt über eine ins Grundbuch ein-
zutragende Dienstbarkeit oder eine entsprechende 
privatrechtliche Vereinbarung abgesichert.

 ► Technik: Es werden ausschließlich Windenergie-
anlagen großer und renommierter Anlagenherstel-
ler verbaut, wie etwa ENERCON, Vestas, Senvion 
(vormals REpower) oder ähnliche.

 ► Wirtschaftlichkeit: Die Anlageobjekte müssen 
den Zins- und Tilgungsdienst an die UDI Energie 
FESTZINS 13 sicherstellen, also gemäß Planrech-
nung nach Abzug aller Kosten (wie z. B. Betriebs-
kosten, Kapitaldienst für Fremdfinanzierungen) und 
Rücklagen rentabel sein.

Die UDI-Qualitätskriterien für Biogasprojekte
Im Bereich Biogas investiert die UDI Energie FEST-
ZINS 13 entweder in bereits bestehende oder neu zu 
errichtende Biogasanlagen, die den nachfolgenden 
Qualitätskriterien genügen:

 ► Ertragsgutachten: Kalkulation der Erträge auf 
Basis der KTBL-Liste (Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft) sowie bankakzep-
tierter Erfahrungswerte.

 ► Grundstück: Die Rechte zum Bau und Betrieb 
der Anlagen werden bei Investitionen in Deutsch-
land ebenso wie die Kabelrechte über eine ins 
Grundbuch einzutragende Dienstbarkeit oder 
eine entsprechende privatrechtliche Vereinbarung 
abgesichert.

 ► Technik: Es werden ausschließlich Hersteller mit 
dem Bau der Biogasanlagen beauftragt, die auch 
von Banken akzeptiert werden. 

 ► Wirtschaftlichkeit: Die Anlageobjekte müssen 
den Zins- und Tilgungsdienst an die UDI Energie 
FESTZINS 13 sicherstellen, also gemäß Planrech-
nung nach Abzug aller Kosten (wie z. B. Betriebs-
kosten, Kapitaldienst für Fremdfinanzierungen) und 
Rücklagen rentabel sein.

 ► Verträge: Es müssen langfristige Substratliefer-
verträge vorliegen, die für die Biogasproduktion 
pflanzliche Rohstoffe zu kalkulierbaren Preisen und 
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von gleichbleibend hoher Qualität sichern. Zudem 
werden die Vertragspartner dazu verpflichtet, aus-
schließlich Substrate aus Pflanzen zu liefern und 
einzusetzen, die gentechnisch nicht verändert 
wurden. Zusätzlich wird in jeder Biogasanlage aus 
Gründen einer höheren ökologischen Effizienz, 
soweit genehmigungsfähig, ein hoher Anteil an Mist 
und Gülle eingesetzt.

Die UDI-Qualitätskriterien für Projekte der 
Wärmeversorgung
Die UDI Energie FESTZINS 13 kann auch in Unter-
nehmen investieren, die umweltfreundlich erzeugte 
Wärme (etwa aus Blockheizkraftwerken) über ein Wär-
menetz an gewerbliche Unternehmen oder Privatleute 
verkaufen und dadurch Einnahmen erzielen. Diese 
Wärmenetze müssen die folgenden Qualitätskriterien 
erfüllen:

 ► Wärmequelle: Erzeugung der Wärme durch nach-
wachsende Brennstoffe (Pellets oder Hackschnit-
zel) oder Biogas (Abwärme des Blockheizkraft-
werks). Angestrebt wird eine Einbindung bereits 
bestehender Wärmequellen, wie etwa der Block-
heizkraftwerke von Biogasanlagen.

 ► Technik: Zum Einsatz kommt effiziente Technik, die 
eine Steuerung des Wärmenetzes und eine Fern-
überwachung ermöglicht. Damit wird sichergestellt, 
dass jeder Wärmeabnehmer zu jeder Zeit ausrei-
chend Wärme beziehen kann.

 ► Wirtschaftlichkeit: Abhängig von der Kapazität 
der Wärmequelle muss eine ausreichende Anzahl 
von Wärmeabnehmern (privat und/oder gewerblich) 
durch langfristige Abnahmeverträge (Laufzeit 10 
Jahre oder länger) gesichert sein.

 ► Recht: Die Rechte zum Bau und Betrieb der 
Anlagen werden bei Investitionen in Deutsch-
land, ebenso wie die Kabelrechte, über eine ins 
Grundbuch einzutragende Dienstbarkeit oder 
eine entsprechende privatrechtliche Vereinbarung 
abgesichert.

Die UDI-Qualitätskriterien für Immobilienprojekte
Die UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG inves-
tiert in energieeffiziente Immobilien in Deutschland und 
in Grundstücke, auf denen solche Immobilien errichtet 
werden sollen. Die Grundstücke und die auf ihnen zu 
errichtenden Immobilien müssen die folgenden Quali-
tätskriterien erfüllen: 

 ► Standort/Lage: Investiert wird nur in nachhaltige 
Projekte und Grundstücke in ausgewählter Lage mit 
guten Ertragsprognosen.

 ► Energieeffizienz: Voraussetzung einer Investition 
ist die Einhaltung der jeweils gültigen energetischen 
Standards. Die Immobilie soll einen niedrigen Pri-
märenergiebedarf bei der Anlagentechnik haben 
und über einen guten Wärmeschutz in der Gebäu-
dehülle verfügen (energieeffiziente Immobilie).

 ► Wirtschaftlichkeit: Die Anlageobjekte müssen 
nach Fertigstellung die Zins- und Tilgungszah-
lungen an die UDI Energie FESTZINS 13 sicher-
stellen sowie gemäß Planrechnung nach Abzug 
aller Kosten (wie z. B. Betriebskosten, Kapital-
dienst für Fremdfinanzierungen) und Rücklagen 
rentabel sein. Die Investitionsrendite (= jährli-
cher Ertrag des Projekts ÷ Kaufpreis) der Anla-
geobjekte muss die Zinszahlung an die Anleger 
sicherstellen.

Die UDI-Qualitätskriterien für die Erbringung von 
Serviceleistungen
Die UDI Energie FESTZINS 13 kann auch in Projekt-
gesellschaften investieren, die andere Projektgesell-
schaften, die Photovoltaik-, Windenergie- und Biogas-
anlagen, Wärmenetze und energieeffiziente Immobilien 
bauen und betreiben, in ihrem Betrieb unterstützen, 
z. B. durch die Organisation des gemeinsamen Ein-
kaufs mehrerer Projektgesellschaften von Ersatzteilen, 
Verbrauchsstoffen (z. B. Motoröle) und Einsatzstoffen 
(z. B. Substrate für Biogasanlagen) oder durch die 
gemeinsame Beauftragung der Wartung von techni-
schen Anlagen. Durch den gemeinsamen Einkauf die-
ser Leistungen soll eine erhebliche Reduktion der bei 
den Projektgesellschaften hierfür anfallenden Kosten 
erreicht werden, da diese Leistungen bei Bestellung 
größerer Chargen in der Regel günstiger sind als bei 
einer Einzelbestellung. Die Projektgesellschaften zah-
len für die Erbringung dieser Dienstleistungen eine Ver-
gütung an die Service-Projektgesellschaft. Durch die 
kontinuierliche Rücklage der dabei erzielten Gewinne 
erwirtschaften diese Projektgesellschaften die finanzi-
ellen Mittel für die Zins- und Tilgungszahlungen an die 
Emittentin. Diese Projektgesellschaften müssen die fol-
genden Qualitätskriterien erfüllen:

 ► Optimierung: Die Bündelung des Bezugs von 
Waren und Dienstleistungen bedeutet für die 
Projektgesellschaften, die diese Leistungen in 
Anspruch nehmen, eine wirtschaftliche Optimie-
rung gegenüber dem direkten Bezug.

 ► Kunden: Die den Service erbringende Projektge-
sellschaft beliefert mit ihren Waren und Dienstleis-
tungen hauptsächlich Kunden aus dem Geschäfts-
bereich der Photovoltaik-, Windenergie- und 
Biogasanlagen, Wärmenetze und/oder energieeffi-
zienten Immobilien.
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 ► Wirtschaftlichkeit: Die Projektgesellschaft muss 
nach den Planrechnungen über die Laufzeit der 
Vermögensanlage jährlich einen ausreichen-
den Gewinn erwirtschaften, um die Zins- und Til-
gungszahlungen an die UDI Energie FESTZINS 13 
sicherstellen.

Generelle Ausschlusskriterien
– Selbstverpflichtung –
Die UDI Energie FESTZINS 13 investiert ausschließ-
lich in Unternehmen, die sich dem Prinzip der Nach-
haltigkeit verpflichtet sehen, welches Ökonomie, 
Ökologie und soziale Verantwortung verbindet. 
Das Nachrangdarlehenskapital kommt deshalb nur 
umweltgerechten und sozial verträglichen Projekten 

zugute. Daher gilt für alle Investitionen der UDI-
Gruppe generell:

 ► keine Atomenergie

 ► keine Gentechnik in der Landwirtschaft

 ► keine Rüstungs- und Waffenproduktion

 ► keine Tierversuche

 ► keine Kinderarbeit oder Zwangsarbeit

 ► keine Diskriminierung von ethnischen und sozialen 
Minderheiten

Graf ik zur Unternehmensstruktur

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Stefan 
Keller *
Gesellschafter: 
100 % Georg Hetz
Funktion: Kom-
plementärin/per-
sönlich haftende 
Gesellschafterin, 
Geschäftsführung 
der Emittentin

Geschäftsführer: 
Georg Hetz
Gesellschafter: 
100 % Georg Hetz
Funktion: 
Projektentwick-
lung im Bereich 
Photovoltaik

Zwischenge-
schaltete Gesell-
schaft A

Zwischenge-
schaltete Gesell-
schaft B

Projektgesell-
schaft 1

Projektgesell-
schaft 2

Projektgesell-
schaft 3

Projektgesell-
schaft 4

Projektgesell-
schaft 5

Investition in

Georg Hetz

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Stefan 
Keller *, Axel 
Kampmann
Gesellschafter: 
100 % Georg Hetz 
Funktion: Einwer-
bung Nachrang-
darlehenskapital,
Konzeption und 
Prospekterstellung

UDI Beratungs-
gesellschaft mbH

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Stefan 
Keller
Gesellschafter: 
100 % Dipl.-Ing. 
Stefan Keller
Funktion: 
Emittentin dieser 
Vermögensanlage, 
Darlehensneh-
merin der Anleger-
nachrangdarlehen

UDI Energie 
FESTZINS 13 
GmbH & Co. KG

UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH

UDI Bioenergie 
GmbH

Geschäftsführer: 
Georg Hetz
Gesellschafter: 
40,8 % Georg Hetz
20 % Harald Felker
20 % UDI Bioener-
gie GmbH
19,2 % Dietmar 
Hoffmann
Funktion: Pro-
jektentwicklung im 
Bereich Biogas 

UDI Projektge-
sellschaft mbH

Beteiligung an

Dipl.-Ing. 
Stefan Keller

* Der Geschäftsführer Georg Hetz ist zum 13.8.2018 als Geschäftsführer aus dieser Gesellschaft ausgeschieden.
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Angaben über die Vermögensanlage

Art der angebotenen Vermögensanlage
Die Anleger gewähren der UDI Energie FESTZINS 13 
GmbH & Co. KG ein unbesichertes Nachrangdarlehen 
mit qualifiziertem Rangrücktritt und erhalten dafür – vor-
behaltlich der Nachrangigkeit – zum 31.12. jedes Jahres 
eine Verzinsung in Höhe von 4,0 % p. a. bis zu 6,5 % p. a., 
erstmals zum 31.12.2018. Die letzte Zinszahlung erfolgt 
planmäßig zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensan-
lage zusammen mit der Tilgung am 31.12.2030. Im Falle 
der Kündigung wird die letzte Zinszahlung planmäßig 
nach Ablauf der Kündigungsfrist ebenfalls zusammen 
mit der Tilgung ausgezahlt. Im vorliegenden Verkaufs-
prospekt werden, wenn es um die Rückzahlung eines als 
Darlehen ausgereichten Geldbetrages geht, die Begriffe 
„Rückzahlung“ und „Tilgung“ synonym verwendet. 

Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen
Vermögensanlage
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensan-
lage beträgt 15.000.000 Euro. Bei einer Mindestnach-
rangdarlehenssumme von 5.000 Euro werden maximal 
3.000 Nachrangdarlehen angeboten. Nach momen-
tanem Platzierungsstand (Stand: 28.9.2018) wurden 
bereits Nachrangdarlehen in Höhe von 14.722.000 
Euro vermittelt. Damit werden noch maximal 55 Nach-
rangdarlehen angeboten. Das Restemisionsvolumen 
beträgt damit 278.000 Euro.

Hauptmerkmale der Nachrangdarlehen der Anleger
Im Folgenden werden, als Hauptmerkmale der Nach-
rangdarlehen der Anleger, die Rechte und Pflichten der 
Anleger dargestellt, wie sie sich aus dem Nachrangdar-
lehensvertrag (vgl. ab Seite 111) ergeben. 

Die Anleger trifft nach Zeichnung der Vermögensan-
lage und Annahme der Zeichnungserklärung durch die 
Geschäftsführung der Emittentin zunächst die Pflicht 
zur Einzahlung des Nennbetrages des von ihnen 
gezeichneten Nachrangdarlehenskapitals an die Emit-
tentin. Die Nachrangdarlehenssumme ist 14 Tage nach 
Erhalt der Annahmeerklärung zur Zahlung fällig. Wider-
ruft der Anleger seine Zeichnung, also den Abschluss 
des Nachrangdarlehensvertrages mit der Emittentin, 
innerhalb der Widerrufsfrist oder zahlt er den gezeich-
neten Betrag nicht innerhalb der vorgenannten Frist auf 
das Konto der Emittentin ein, so wird die Zeichnung 
des jeweiligen Anlegers rückabgewickelt. Hierzu gibt 
die Emittentin den vom Anleger ggf. schon eingezahl-
ten Betrag zur Rückzahlung an den jeweiligen Anleger 
frei.

Die Anleger haben nach Einzahlung der Nachrangdar-
lehensvaluta auf das Konto der UDI Energie FESTZINS 
13 – vorbehaltlich der Nachrangigkeit des Nachrang-
darlehens – ein Recht auf eine Verzinsung des von 
ihnen jeweils eingezahlten Nachrangdarlehenskapitals 
in Höhe von 4,0 % p. a. steigend auf bis zu 6,5 % p. a. 
vom Tag nach Einzahlung des Nachrangdarlehensbe-
trages auf das Konto der Emittentin bis zum 31.12.2030. 
Die Auszahlung der Verzinsung erfolgt jeweils zum 
31.12., erstmals zum 31.12.2018. Die letzte Zinszahlung 
erfolgt planmäßig zum Ende der Laufzeit dieser Vermö-
gensanlage zusammen mit der Tilgung am 31.12.2030. 
Im Falle der Kündigung wird die letzte Zinszahlung 
planmäßig nach Ablauf der Kündigungsfrist ebenfalls 
zusammen mit der Tilgung ausgezahlt. 

Anleger, die den vollständig ausgefüllten Zeichnungs-
schein bis zum 15.5.2018 an die UDI Beratungsge-
sellschaft mbH zurücksenden, haben zudem einen 
Anspruch auf einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 
3,0 % p. a. für die Zeit vom Eingang des gezeichne-
ten Anlagebetrages auf dem Konto der Emittentin bis 
zum 15.6.2018. Die Auszahlung des Frühzeichnerbo-
nus erfolgt zum 31.7.2018. Außerdem steht den Anle-
gern – vorbehaltlich der Nachrangigkeit des Nach-
rangdarlehens – ein Recht auf Tilgung (Rückzahlung) 
ihres Nachrangdarlehenskapitals nach Kündigung und 
Ablauf der Kündigungsfrist oder zum Ende der Laufzeit 
des Nachrangdarlehens zu. 

Zudem haben die Anleger ein Recht auf ordentliche 
Kündigung der Vermögensanlage. Eine vollständige 
oder teilweise ordentliche Kündigung durch den Anle-
ger ist zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 und danach 
jährlich jeweils zum 31.12. eines Jahres möglich. Da die 
Kündigungsfrist jeweils 12 Monate beträgt, muss die 
Kündigungserklärung in Textform (§ 126 b BGB) z. B. 
bei einer Kündigung zum Kündigungstermin 31.12.2020 
bis spätestens 31.12.2019 bei der Emittentin eingegan-
gen sein. Damit beträgt die Laufzeit der Vermögensan-
lage bei einer Zeichnungsfrist bis zum 31.12.2018, wie 
von § 5 a VermAnlG vorgeschrieben, für jeden Anleger 
mindestens 24 Monate.

Daneben steht den Anlegern auch ein Recht auf außer-
ordentliche Kündigung ihres Nachrangdarlehens zu. 
Dies ist nach dem Nachrangdarlehensvertrag zulässig, 
wenn die UDI Energie FESTZINS 13 gegen die Zweck-
bestimmung des Nachrangdarlehens in § 1 Abs. 2 und 3 
des Nachrangdarlehensvertrages verstößt, wenn über 
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das Vermögen der Emittentin ein zulässiger Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird oder 
wenn die Emittentin gegen sonstige wesentliche Pflich-
ten aus dem Nachrangdarlehensvertrag verstößt. 

Sollte die Emittentin aufgrund der Nachrangigkeit des 
Nachrangdarlehens berechtigt und verpflichtet sein, 
die Tilgung des Nachrangdarlehenskapitals nicht zum 
vereinbarten Zeitpunkt vorzunehmen, so haben die 
Anleger für die Zeit vom vereinbarten Tilgungstermin 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen 
der Nachrangklausel des Nachrangdarlehensvertrages 
nicht mehr vorliegen, ein Recht auf weitere Verzinsung 
ihres Nachrangdarlehenskapitals mit 3,0 % p. a. über 
dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB.

Jeder Anleger hat das Recht, seine Nachrangdarlehens-
forderungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag mit der 
Emittentin jeweils zum 31.12. eines Jahres vollständig 
oder teilweise auf dem Wege der Abtretung zu veräu-
ßern. Die Abtretung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vor-
herigen Zustimmung der Emittentin in Textform (§ 126 b 
BGB), die diese verweigern kann, wenn die abgetretenen 
Forderungen nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar sind.

Die Anleger haben die Pflicht, für den administrativen 
Aufwand, der der Nachrangdarlehensnehmerin durch 
die Bearbeitung einer Abtretung bzw. eines Erbfalles 
entsteht, eine Aufwandspauschale von 50 Euro pro 
Veräußerungs- bzw. Erbfall an die Emittentin zu zahlen.

Die Anleger haben die Pflicht, der UDI Energie FEST-
ZINS 13 die Änderung der Kontoverbindung unver-
züglich in Textform (§ 126 b BGB) mitzuteilen, da sie 
ansonsten die Kosten und Schäden zu tragen haben, 
die aufgrund einer falsch angegebenen oder nicht aktu-
alisierten Kontoverbindung entstehen. 

Kommt es zu einem Erbfall, sind die Erben verpflichtet, 
sich durch Vorlage geeigneter Dokumente gegenüber 
der UDI Energie FESTZINS 13 zu legitimieren. Mehrere 
Erben oder Vermächtnisnehmer haben zur Wahrneh-
mung ihrer Rechte aus diesem Darlehensvertrag einen 
gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestellen. Bis dahin 
ist die UDI Energie FESTZINS 13 berechtigt, Auszahlun-
gen auf das bisherige Konto des Erblassers zu leisten. 

Der Anleger hat die Pflicht, die Zinserträge im Rahmen 
seiner persönlichen Einkommensteuererklärung anzu-
geben, da entgegen der Praxis bei Banken die ggf. auf 
die Zinsen zu zahlende Steuer nicht durch die Nach-
rangdarlehensnehmerin einbehalten und abgeführt wird. 
Zahlt die Emittentin entgegen den Regelungen zur Nach-
rangigkeit dennoch Zinsen an die Anleger aus oder tilgt 
sie Nachrangdarlehen, obwohl sie dazu nach den Rege-
lungen über die Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen 

nicht berechtigt ist, so hat der Anleger die Pflicht, die auf 
diese Weise erlangten Geldbeträge auf Anforderung an 
die Nachrangdarlehensnehmerin zurückzugeben.

Abweichende Rechte der Gesellschafter der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
Die Rechte der Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung ergeben sich aus dem 
Gesellschaftsvertrag und beruhen auf ihrer Rechtsstel-
lung als Gesellschafter der Emittentin, während sich die 
Rechte der Anleger gegenüber der Emittentin aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag und ihrer Rechtsstellung als 
Nachrangdarlehensgeber ergeben. Da die Rechte der 
Gesellschafter und die der Anleger sich also aus zwei 
vollständig unterschiedlichen Vertragswerken ergeben, 
können diese Rechte nicht übereinstimmen. Hinsicht-
lich der einzelnen abweichenden Rechte und Pflichten 
der Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung wird daher auf die umfassende 
Darstellung der Hauptmerkmale der Anteile im Kapitel 
„Das Kapital der Emittentin“ ab Seite 70 verwiesen. 

Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung sind die Komplementärin UDI Fest-
zins Verwaltungs GmbH und der Kommanditist Dipl.-Ing. 
Stefan Keller

Ansprüche ehemaliger Gesellschafter aus ihrer 
Beteiligung bei der Emittentin
Dem ehemaligen Gesellschafter der Emittentin Georg 
Hetz stehen keine Ansprüche aus seiner vormaligen 
Beteiligung an der Emittentin zu. Darüber hinaus exis-
tieren keine ehemaligen Gesellschafter, denen Ansprü-
che aus ihrer vormaligen Beteiligung zustehen könnten.

Übernahme der Zahlungen von Steuern durch die 
Emittentin oder eine andere Person für den Anleger 
Weder die Emittentin noch eine andere Person über-
nimmt die Zahlung von Steuern für den Anleger.

Übertragungsmöglichkeit und Handelbarkeit der
Vermögensanlage
Die Nachrangdarlehensforderungen gegen die UDI 
Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG auf Zinszahlung 
und Tilgung sind mit vorheriger Zustimmung der UDI 
Energie FESTZINS 13 in Textform (§ 126 b BGB) jeweils 
zum 31.12. eines Jahres übertragbar. Die Anleger kön-
nen diese Nachrangdarlehensforderungen durch Abtre-
tung der Forderungen aus dem Nachrangdarlehens-
vertrag gemäß § 398 BGB vollständig oder teilweise 
übertragen. Die Nachrangdarlehensnehmerin kann die 
Zustimmung zu einer teilweisen Abtretung verweigern, 
wenn die abgetretenen Forderungen nicht durch 1.000 
ohne Rest teilbar sind. Verstirbt ein Anleger, so geht 
seine Vermögensanlage ohne weitere Rechtshandlun-
gen auf den oder die Erben oder Vermächtnisnehmer 
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über. Für den administrativen Aufwand, der der UDI 
Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG durch die Bear-
beitung einer Veräußerung bzw. eines Erbfalles ent-
steht, ist diese berechtigt, eine Aufwandspauschale von 
50 Euro pro Veräußerungs- bzw. Erbfall zu verlangen. 
Für die Aufwandspauschale haften Käufer und Verkäu-
fer bzw. die Erben untereinander gesamtschuldnerisch.

Die freie Handelbarkeit ist folgendermaßen 
eingeschränkt:
Verfügungen über die Nachrangdarlehensforderungen 
sind nur mit Wirkung zum 31.12. eines Jahres mit vor-
heriger Zustimmung der UDI Energie FESTZINS 13 
GmbH & Co. KG in Textform (§ 126 b BGB) möglich. 
Bei einer teilweisen Verfügung bzw. Abtretung kann 
die Darlehensnehmerin die Zustimmung verweigern, 
wenn die abgetretenen Forderungen nicht durch 1.000 
ohne Rest teilbar sind. Im Übrigen ist ein Verkauf der 
Vermögensanlage dadurch eingeschränkt, dass hier-
für ein Vertragspartner gefunden werden muss, ein 
organisierter Markt für Nachrangdarlehensforderungen 
nicht existiert und die Vermögensanlage daher mögli-
cherweise nicht zum Nennwert veräußert werden kann 
(siehe hierzu auch ab Seite 16: „Kündigung und Ver-
äußerbarkeit (Fungibilität)“).

Zahlstellen
Zahlungen an die Anleger erfolgen durch folgende 
Zahlstelle:

UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

Die kostenlose Ausgabe dieses Verkaufsprospektes, 
des Vermögensanlagen-Informationsblattes, des letz-
ten veröffentlichten Jahresabschlusses und des Lage-
berichts erfolgt durch die hierzu beauftragte Zahlstelle: 

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg 

Einzelheiten der Zahlung des Zeichnungs- oder
Erwerbspreises
Die Anleger haben den vollen Nennbetrag der von 
ihnen gewählten Nachrangdarlehenssumme zu leisten. 
Ein Agio wird nicht erhoben. Anleger haben die Zahlun-
gen fristgerecht auf folgendes Konto zu zahlen: 

Kontoinhaber:
UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
Bank: Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE35 7645 0000 0231 7207 80
BIC: BYLADEM1SRS
Verwendungszweck: Name des Anlegers

Die Nachrangdarlehenssumme ist 14 Tage nach Erhalt 
der Annahmeerklärung zur Zahlung fällig. Widerruft 
der Anleger seine Zeichnung, also den Abschluss des 
Nachrangdarlehensvertrages mit der Emittentin, inner-
halb der Widerrufsfrist oder zahlt er den gezeichneten 
Betrag nicht innerhalb der vorgenannten Frist auf das 
Konto der Emittentin ein, so wird die Zeichnung des 
jeweiligen Anlegers rückabgewickelt. Hierzu gibt die 
Emittentin den vom Anleger ggf. schon eingezahlten 
Betrag zur Rückzahlung an den jeweiligen Anleger frei.

Stellen zur Entgegennahme von Zeichnungen
Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb 
gerichtete Willenserklärungen des Publikums entge-
gennimmt, ist die

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

Diese wurde von der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH 
& Co. KG zur Entgegennahme der auf den Erwerb 
gerichteten Willenserklärungen (Zeichnungen) und zur 
Erklärung der Annahme der Nachrangdarlehensange-
bote beauftragt und bevollmächtigt. An diese hat der 
Anleger den ordnungsgemäß ausgefüllten Zeichnungs-
schein zu übersenden. Die Nachrangdarlehensange-
bote werden von der UDI Beratungsgesellschaft mbH 
im Namen der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. 
KG angenommen.

Zeichnungsfrist
Das öffentliche Angebot der Nachrangdarlehen beginnt 
gemäß § 9 Abs. 1 VermAnlG einen Tag nach Veröffent-
lichung des Verkaufsprospektes und endet mit Vollplat-
zierung, spätestens zum 31.12.2018.

Zu einer vorzeitigen Schließung des Angebots kann 
es zum einen durch die Vollplatzierung der Vermö-
gensanlage kommen. Zum anderen ist eine vorzeitige 
Schließung des Angebots ohne Angabe von Gründen 
durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der 
Emittentin (vgl. im Gesellschaftsvertrag der Emitten-
tin ab Seite 115, § 6 Abs. 4 lit. h) möglich. Hiervon 
kann die Emittentin Gebrauch machen, wenn es nicht 
gelingt, in ausreichendem Maße Anlageobjekte für eine 
Investition durch die Projektgesellschaften zu akquirie-
ren, oder wenn das Volumen der Zeichnungen dieser 
Vermögensanlage durch Anleger deutlich unterhalb der 
prognostizierten Höhe liegt. Das Mindestzeichnungsvo-
lumen liegt bei ca. 3 Mio. Euro. 

Nach einer vorzeitigen Schließung wird, wenn das Min-
destzeichnungsvolumen erreicht wurde, dennoch wie 
geplant in die Anlageobjekte investiert. Allerdings redu-
ziert sich dann der Gesamtbetrag der Vermögensanlage 
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und in dessen Folge die Höhe des in die Anlageobjekte 
investierten Betrages. Wird das Mindestzeichnungsvo-
lumen nicht erreicht, kann es zu einer Rückabwicklung 
der Vermögensanlage kommen (vgl. Seite 29).

Darüber hinaus besteht keine Möglichkeit, das Ange-
bot der Vermögensanlage vorzeitig zu schließen. Die 
Möglichkeit, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen 
zu kürzen, besteht im Rahmen dieser Vermögensan-
lage nicht.

Staaten, in denen die Vermögensanlage angebo-
ten wird
Das Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepu-
blik Deutschland.

Erwerbspreis für die Vermögensanlage
Der Erwerbspreis der Vermögensanlage entspricht 
der individuellen Zeichnungssumme des Anlegers, wie 
der Anleger sie auf dem Zeichnungsschein (vgl. Seite 
125) an die UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. 
KG an der entsprechenden Stelle eingetragen hat. Der 
Mindestnachrangdarlehensbetrag beträgt 5.000 Euro. 
Höhere Nachrangdarlehensbeträge müssen ohne Rest 
durch 1.000 teilbar sein. Ein Agio wird nicht erhoben.
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Verzinsung und Rückzahlung
Das vom Anleger gewährte Nachrangdarlehen wird 
nach Eingang des Nachrangdarlehensbetrages auf 
dem Konto der Emittentin in Höhe des jeweils noch 
ausstehenden Nachrangdarlehensbetrages gemäß fol-
gender Aufstellung verzinst:

Nach Eingang des
Darlehensbetrages

bis zum
31.12.2023 4,0 % p. a.

für die Zeit
vom 1.1.2024

bis zum
31.12.2027 5,0 % p. a.

für die Zeit
vom 1.1.2028

bis zum
31.12.2029 6,0 % p. a.

für die Zeit
vom 1.1.2030

bis zum
31.12.2030 6,5 % p. a.

Die Auszahlung der Verzinsung erfolgt – vorbehaltlich 
der Nachrangigkeit des Nachrangdarlehens – in Höhe 
der jeweils aufgelaufenen Zinsen zum 31.12. eines 
jeden Jahres, erstmals zum 31.12.2018, und letztmals 
zum Ende der Laufzeit zum 31.12.2030 sowie im Falle 
der Kündigung nach Ablauf der Kündigungsfrist auf 
das vom Anleger auf dem Nachrangdarlehensangebot 
angegebene Konto.

Anleger, die den vollständig ausgefüllten Zeichnungs-
schein bis zum 15.5.2018 an die UDI Beratungsge-
sellschaft mbH zurücksenden, haben zudem einen 
Anspruch auf einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 
3,0 % p. a. für die Zeit vom Eingang des gezeichneten 
Anlagebetrages auf dem Konto der Emittentin bis zum 
15.6.2018. Die Auszahlung des Frühzeichnerbonus 
erfolgt zum 31.7.2018.

Sollte sich die Kontoverbindung des Anlegers ändern, 
ist dieser verpflichtet, der UDI Energie FESTZINS 13 
die neue Kontoverbindung unverzüglich in Textform 
(§ 126 b BGB) mitzuteilen. Kosten oder Schäden, die 
der UDI Energie FESTZINS 13 aufgrund einer falsch 
angegebenen oder nicht aktualisierten Kontoverbin-
dung im Rahmen einer Zins- oder Tilgungszahlung 
entstehen, sind vom Anleger zu tragen. Sollte die Til-
gung aufgrund einer falsch angegebenen oder nicht 
aktualisierten Kontoverbindung nicht überwiesen wer-
den können, so kann der Nachrangdarlehensgeber für 
den Zeitraum bis zur tatsächlichen Überweisung nach 
Richtigstellung der Kontoverbindung keine Zinsen ver-
langen. Die Zinsen werden von der Emittentin nach der 
deutschen Zinsmethode (30 Tage pro Monat, 360 Tage 
pro Jahr) berechnet.

Die Tilgung des Nachrangdarlehensbetrages erfolgt 
entweder nach Erklärung der Kündigung und Ablauf 
der Kündigungsfrist oder nach Ablauf der Laufzeit des 
Nachrangdarlehens zum 31.12.2030.

Sollte die Tilgung des Nachrangdarlehens wegen der 
Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen unzulässig sein und 
sich die Tilgung dadurch über den vertraglich vorgesehe-
nen Tilgungszeitpunkt hinaus verzögern, hat der Anleger 
für diesen Zeitraum bis zur endgültigen Tilgung des Nach-
rangdarlehens weiterhin Anspruch auf Verzinsung seiner 
Nachrangdarlehenssumme. Die Höhe des Zinssatzes für 
einen derartigen Verlängerungszeitraum beträgt 3,0 % 
p. a. über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB.

Laufzeit und Kündigungsfrist der 
Vermögensanlage
Die Laufzeit der Vermögensanlage beginnt nach Ein-
gang des Nachrangdarlehensbetrages auf dem Konto 
der Emittentin. Damit hat diese Vermögensanlage für 
jeden Anleger eine individuelle Laufzeit. Die Laufzeit 
der Vermögensanlage endet für jeden Anleger spätes-
tens mit dem Ablauf der Nachrangdarlehenslaufzeit zum 
31.12.2030. Die konkrete Laufzeit des Nachrangdarle-
hens hängt davon ab, ob und wenn ja, zu welchem Kün-
digungstermin der Anleger oder die Emittentin kündigt.

Eine vollständige oder teilweise ordentliche Kündigung 
durch den Anleger ist zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 
und danach jährlich jeweils zum 31.12. eines Jahres 
möglich. Da die Kündigungsfrist für diese Kündigungs-
termine jeweils 12 Monate beträgt, muss die Kündi-
gungserklärung in Textform (§ 126 b BGB) z. B. für den 
Kündigungstermin 31.12.2020 bis spätestens 31.12.2019 
bei der Emittentin eingegangen sein. Damit beträgt die 
Laufzeit der Vermögensanlage bei einer Zeichnungs-
frist bis zum 31.12.2018, wie von § 5 a VermAnlG vor-
geschrieben, für jeden Anleger mindestens 24 Monate. 

Die UDI Energie FESTZINS 13 kann das Nachrangdar-
lehen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Investition in 
neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach Ablauf von 
mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung durch den 
letzten Anleger vollständig oder teilweise mit einer Frist 
von 6 Monaten ordentlich kündigen.

Anlegergruppe, auf die die Vermögensanlage abzielt
Das Angebot richtet sich an die Anlegergruppe der Pri-
vatkunden gemäß § 67 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG), die über Kenntnisse im Bereich der Vermö-
gensanlagen verfügen und vor dem Hintergrund ihrer 
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persönlichen Vermögensverhältnisse bereit sind, eine kurz- 
bis langfristige Investition (ab 2 Jahren bei Kündigung des 
Anlegers zum 31.12.2020) einzugehen. Die Vermögensan-
lage sollte entsprechend der individuellen Anlagestrategie 
dem Portfolio des Anlegers beigemischt werden. Die Ver-
mögensanlage ist nicht zur Altersvorsorge geeignet. 

Zudem richtet sich das vorliegende Angebot nur an sol-
che Anleger, welche die Fähigkeit haben, Verluste, die 
sich aus der Vermögensanlage ergeben können, bis 
hin zu einem Totalverlust, also einem Verlust von 100 
% des Anlagebetrages, zzgl. eines ggf. hinzukommen-
den Fremdfinanzierungsaufwands und ggf. zu leistender 
Steuerzahlungen, zu tragen und bereit sind, das Risiko 
der Gefährdung des Privatvermögens bis hin zur Privatin-
solvenz hinzunehmen. Insoweit wird auf das Maximale 
Risiko der Privatinsolvenz im Kapitel „Die wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Risiken der Vermögensan-
lage“ auf Seite 30 dieses Verkaufsprospektes verwiesen. 
Das Angebot dieser Vermögensanlage richtet sich grund-
sätzlich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige 
volljährige natürliche Personen, die ihr Nachrangdar-
lehen aus dem Privatvermögen gewähren und dieses 
ausschließlich mit Eigenmitteln finanzieren. Außerdem 
hat die Emittentin das Recht, auch Nachrangdarlehens-
angebote juristischer Personen, eingetragener Vereine, 
Stiftungen und Personengesellschaften anzunehmen.

Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens und 
Treuhandvermögen
Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich 
nicht um eine Beteiligung am Ergebnis eines Unterneh-
mens im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 VermAnlG und nicht 
um ein Treuhandvermögen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 
VermAnlG, sondern um ein Nachrangdarlehensverhält-
nis mit der Verpflichtung der Emittentin zur Zins- und 
Tilgungszahlung (siehe §§ 4, 5, 9 des Nachrangdar-
lehensvertrages ab Seite 111). Ein Treuhandvertrag 
existiert im Rahmen dieser Vermögensanlage nicht.

Mittelverwendungskontrolleur
Ein Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle wurde 
im Rahmen dieser Vermögensanlage nicht abgeschlos-
sen. Einen Mittelverwendungskontrolleur gibt es im 
Rahmen dieser Vermögensanlage nicht.
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Angaben über das Anlageziel, die 
Anlagestrategie und die Anlage-
politik der Vermögensanlage

Anlagepolitik der Vermögensanlage
Die Anlagepolitik der Vermögensanlage besteht darin, 
dass die Emittentin in Projektgesellschaften investiert, 
die Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen in 
Deutschland und dem EU-Ausland planen, entwickeln, 
bauen, betreiben, kaufen und verkaufen, um Strom zu 
erzeugen und in das Stromnetz einzuspeisen, Biogas 
auf Erdgasqualität zu veredeln und in das Gasnetz einzu-
speisen oder entstehende Abwärme auszukoppeln und 
über ein Wärmenetz an Wärmekunden zu liefern. Außer-
dem wird planmäßig in die Planung, die Entwicklung, den 
Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf und die Vermie-
tung von energieeffizienten Immobilien in Deutschland 
oder in den Kauf und Verkauf von Grundstücken inves-
tiert, auf denen derartige Immobilien errichtet werden 
sollen, um dadurch Einnahmen zu erzielen. Zudem kann 
in Projektgesellschaften investiert werden, die andere 
Projektgesellschaften, die vorgenannte Anlagen oder 
Gebäude bauen und betreiben, gegen die Zahlung einer 
Vergütung in ihrem Betrieb unterstützen, z. B. durch den 
gebündelten Einkauf von Ersatzteilen oder Substraten 
oder von gemeinschaftlich nutzbaren Servicedienstleis-
tungen, für z. B. die Wartung, um so die Betriebskosten 
der Projektgesellschaften zu optimieren (Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften). Die Investitionen 
in die Projektgesellschaften erfolgen über die Gewäh-
rung von Nachrangdarlehen, sofern diese Gewährung 
nicht erlaubnispflichtig ist. Dabei kann zum einen direkt 
in die vorgenannten Projektgesellschaften investiert 
werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass die 
Emittentin zunächst in deutsche, noch zu gründende, 
zwischengeschaltete Gesellschaften in der Rechts-
form der GmbH oder GmbH & Co. KG (nachfolgend: 
„zwischengeschaltete Gesellschaften“ genannt) inves-
tiert, also ein zweckgebundenes Nachrangdarlehen 
an diese gewährt. Die jeweilige zwischengeschaltete 
Gesellschaft soll das gewährte Nachrangdarlehenska-
pital dann wiederum über ein zweckgebundenes Nach-
rangdarlehen an eine Projektgesellschaft weiterreichen. 
Diese Projektgesellschaft wird dann in die Anlageob-
jekte auf Ebene der Projektgesellschaften investieren.

Die Möglichkeit, auch über zwischengeschaltete Gesell-
schaften zu investieren, ist eine Forderung der finanzie-
renden Banken. Da an einzelne Projektgesellschaften 

mit großem Investitionsvolumen Nachrangdarlehen von 
mehreren Emittentinnen von Vermögensanlagen der 
UDI-Gruppe gewährt werden, bestehen die finanzie-
renden Kreditinstitute darauf, dass diese Nachrangdar-
lehen (bzw. das Nachrangdarlehenskapital) zunächst 
durch eine Gesellschaft gebündelt werden und erst 
dann und von dort aus in die Projektgesellschaften 
investiert werden. Dies hat für die Bank den Vorteil, 
dass sie sich bei der Finanzierung nur mit einem wei-
teren Nachrangdarlehensgeber und einem Nachrang-
darlehensvertrag mit der Projektgesellschaft mit einem 
festen Zinstermin zu befassen hat, statt mit mehreren.

Sollte eine Investition über zwischengeschaltete Ge-
sellschaften erfolgen, entsteht also eine weitere Inves-
titionsebene zwischen der Emittentin und den Projekt-
gesellschaften. Die Investition durch die Emittentin 
erfolgt dadurch also über drei Ebenen (Emittentin – zwi-
schengeschaltete Gesellschaft – Projektgesellschaft) 
und über zwei Nachrangdarlehen. Außer der Weiter-
reichung des von der Emittentin in Rechnung gestell-
ten Disagios an die Projektgesellschaften werden auf 
Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaften keine 
zusätzlichen Kosten oder Provisionen erhoben.

Anlagestrategie der Vermögensanlage
Die Anlagestrategie der Vermögensanlage besteht 
darin, durch Einhaltung der Anlagepolitik und der Inves-
titionskriterien (vgl. ab Seite 49) aus der Vergabe 
von Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften bzw. 
zwischengeschaltete Gesellschaften Zinseinnahmen 
zu erzielen. Diese Projektgesellschaften sollen die an 
die Emittentin zu zahlenden Zinsen aus der Investition 
in Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen, in 
Wärmenetze, in energieeffiziente Immobilien und in 
Grundstücke erwirtschaften, auf denen energieeffizi-
ente Immobilien errichtet werden sollen. Zudem können 
Projektgesellschaften die an die Emittentin zu zahlen-
den Zinsen dadurch erwirtschaften, dass sie andere 
Projektgesellschaften, die die vorgenannten Anlagen 
oder Gebäude bauen und betreiben, gegen eine Ver-
gütung in ihrem Betrieb unterstützen. Diese Dienst-
leistungen bestehen z. B. im gebündelten Einkauf von 
Ersatzteilen oder Substraten oder von gemeinschaft-
lich nutzbaren Servicedienstleistungen, für z. B. die 
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Wartung, um so die Betriebskosten der Projektgesell-
schaften zu optimieren. Die Emittentin wird die ihr zur 
Verfügung stehenden liquiden Mittel nicht nur in ein 
Projekt investieren, sondern ein Portfolio aus verschie-
denen Projekten aufbauen, um so stabile Einnahmen 
zu erzielen.
 
Anlageziel der Vermögensanlage
Das Anlageziel der Vermögensanlage besteht darin, 
dass die Projektgesellschaften aus der Einspeisung 
von Gas und Strom aus Erneuerbaren Energien und 
aus dem Verkauf von Wärme, aus den Mieteinnahmen 
aus der Vermietung von energieeffizienten Immobilien 
sowie aus dem Kauf und Verkauf der Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften eine laufende Rendite 
generieren. Eine laufende Rendite soll auch von den 
Projektgesellschaften generiert werden, die andere 
Projektgesellschaften, die die vorgenannten Anlagen 
oder Gebäude bauen und betreiben, gegen die Zahlung 
einer Vergütung in ihrem Betrieb unterstützen, z. B. 
durch den gebündelten Einkauf von Ersatzteilen oder 
Substraten oder von gemeinschaftlich nutzbaren Ser-
vicedienstleistungen, für z. B. die Wartung, um so die 
Betriebskosten der Projektgesellschaften zu optimieren. 
Über die Zinszahlungen aus den gewährten Nachrang-
darlehen soll die Emittentin Erträge erzielen, aus denen 
die Zinszahlungen an die Anleger geleistet werden. Die 
Tilgung der Nachrangdarlehen der Anleger zum Ende 
der Laufzeit der Vermögensanlage oder zu den Kün-
digungsterminen soll aus den Tilgungszahlungen der 
Projektgesellschaften bzw. der zwischengeschalteten 
Gesellschaften an die Emittentin geleistet werden. 
Soweit es sich bei der jeweiligen Projektgesellschaft 
um eine im Allein- oder Mehrheitsbesitz von Dipl.-Ing. 
Stefan Keller oder Georg Hetz stehende Gesellschaft 
handeln wird, kann der beherrschende Einfluss auf die 
Projektgesellschaft dazu genutzt werden, die Projekt-
gesellschaft als Ganzes bzw. den jeweils gehaltenen 
Gesellschaftsanteil zu veräußern und die Tilgung aus 
dem Verkaufserlös zu zahlen. Alternativ dazu kann auf-
grund des beherrschenden Einflusses auch der Verkauf 
der Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten, die Zins- und Tilgungszahlung aus sonstiger freier 
Liquidität oder die Inanspruchnahme einer Anschluss-
finanzierung durch einen anderen Darlehensgeber 
beschlossen werden.

Soweit eine Projektgesellschaft sich nicht im Allein- 
oder Mehrheitsbesitz von Dipl.-Ing. Stefan Keller oder 
Georg Hetz befinden wird, obliegt es der Projektgesell-
schaft selbst zu entscheiden, ob die Tilgung des Nach-
rangdarlehens gegenüber der Emittentin durch einen 
Verkauf der Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesell-
schaften, durch die Inanspruchnahme einer Anschluss-
finanzierung oder durch sonstige liquide Mittel der Pro-
jektgesellschaft dargestellt wird. Die Emittentin wird 

selbst keine Anlagen im Bereich der Erneuerbaren 
Energien oder energieeffiziente Immobilien betreiben.

Realisierungsgrad der Projekte
Hinsichtlich eines Teilbetrages des in die Projektge-
sellschaften zu investierenden Kapitals (14.925.000 
Euro) in Höhe von 8.816.528,70 Euro wurde von der 
Geschäftsführung der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Nachtragsaufstellung bereits entschieden, in welche 
Projektgesellschaften die Emittentin investieren wird. 
Die einzelnen Projektgesellschaften und der jeweils 
investierte Betrag ist der Tabelle auf Seite 66 zu ent-
nehmen. Mit diesen Projektgesellschaften wurden 
zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung bereits Nach-
rangdarlehensverträge abgeschlossen und das Nach-
rangdarlehenskapital an diese Projektgesellschaften 
ausgezahlt.

Hinsichtlich des verbleibenden Teilbetrages des in 
die Projektgesellschaften zu investierenden Kapi-
tals (14.925.000 Euro) in Höhe von 6.108.471,30 Euro 
wurde eine Entscheidung darüber, in welche konkreten 
Projektgesellschaften investiert werden soll, zum Zeit-
punkt der Nachtragsaufstellung noch nicht getroffen. 
Daher hat die Emittentin hinsichtlich dieses noch ver-
bleibenden Teilbetrages bislang auch noch keine Nach-
rangdarlehen an Projektgesellschaften bzw. zwischen-
geschaltete Gesellschaften gewährt. Auch wurden von 
den noch festzulegenden Projektgesellschaften noch 
keine Verträge über den Erwerb der Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften geschlossen. 
Auch Verträge über die Erbringung von Dienstleistun-
gen für andere Projektgesellschaften, die die vorge-
nannten Anlagen oder Gebäude bauen und betreiben 
und die gegen die Zahlung einer Vergütung in ihrem 
Betrieb unterstützt werden, z. B. durch den gebündel-
ten Einkauf von Ersatzteilen oder Substraten oder von 
gemeinschaftlich nutzbaren Servicedienstleistungen, 
für z. B. die Wartung, um so die Betriebskosten die-
ser Projektgesellschaften zu optimieren, wurden noch 
nicht abgeschlossen. Auch sonstige Verträge über die 
Anschaffung und Herstellung der Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften wurden noch nicht 
abgeschlossen.

Die Emittentin wird einzelne Projekte anhand der 
ab Seite 49 dargestellten Investitionskriterien auf 
Umsetzbarkeit und Rentabilität prüfen.

Verwendung und Ausreichen der Nettoeinnahmen
In welche konkreten Projekte die Nettoeinnahmen aus 
dem Angebot auf Ebene der Projektgesellschaften 
investiert werden, steht zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung noch nicht fest. Die Auswahl und Festlegung 
der Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten erfolgt in einem Investitionsverfahren anhand der 
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ab Seite 49 dargestellten Kriterien. Die Standort-
auswahl findet anhand verschieden gewichteter Kri-
terien statt. Zum einen werden projekt- und technolo-
giespezifische Kriterien (beispielsweise die günstige 
Sonneneinstrahlung für Photovoltaikprojekte oder die 
Möglichkeit zum günstigen Erwerb von Substraten für 
Biogasanlagen) herangezogen, andererseits aber auch 
die für Investoren wesentliche finanzielle Seite, bei-
spielsweise durch die Möglichkeit, bestimmte staatliche 
Förderprogramme in Anspruch nehmen zu können.

Auf Ebene der UDI Energie FESTZINS 13 werden 
die Nettoeinnahmen zum einen für die direkte Gewäh-
rung von Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften 
verwendet.

Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass die Emitten-
tin die Nettoeinnahmen zunächst in deutsche, noch zu 
gründende zwischengeschaltete Gesellschaften inves-
tiert, also ein Nachrangdarlehen an diese gewährt. Die 
jeweilige zwischengeschaltete Gesellschaft soll das 
gewährte Nachrangdarlehenskapital wiederum über ein 
Nachrangdarlehen an eine Projektgesellschaft weiter-
reichen. Diese Projektgesellschaft wird dann in die Anla-
geobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften investie-
ren. Zweck der Investition über zwischengeschaltete 
Gesellschaften ist die Erfüllung einer Finanzierungsbe-
dingung der die Anlageobjekte auf Ebene der Projektge-
sellschaften mitfinanzierenden Banken. Wird oder soll 
ein Anlageobjekt auf Ebene der Projektgesellschaften 
von mehreren Nachrangdarlehensgebern mitfinanziert 
werden, gewähren also mehrere Emittentinnen von 
UDI-Vermögensanlagen der Projektgesellschaft Nach-
rangdarlehen, so fordern die finanzierenden Banken zur 
Vereinheitlichung von Zins- und Rückzahlungsterminen 
und ggf. gestellten Sicherheiten, diese Nachrangdar-
lehen zunächst an eine zwischengeschaltete Gesell-
schaft zu gewähren, die dann ein einziges Darlehen mit 
einer Laufzeit, einem Zinszahlungstermin und einheitli-
chen Sicherheiten an die Projektgesellschaft weiterlei-
tet. Dies hat für die Bank den Vorteil, dass sie sich bei 
der Finanzierung nur mit einem weiteren Nachrangdar-
lehensgeber und einem Nachrangdarlehensvertrag mit 
der Projektgesellschaft mit einem festen Zinstermin zu 
befassen hat, statt mit mehreren. 

Eine Investition über eine zwischengeschaltete Gesell-
schaft kann daher in zwei Fällen erfolgen: 

1. Für die Projektgesellschaft besteht zum Zeitpunkt 
der erstmaligen Investition der UDI Energie FESTZINS 
13 bereits eine Bankfinanzierung, oder der Abschluss 
eines Kreditvertrages steht unmittelbar bevor. Wird 
das zur Mitfinanzierung neben dem Fremdkapital der 
Bank eingesetzte Nachrangdarlehenskapital von meh-
reren Nachrangdarlehensgebern gestellt und fordert 

die finanzierende Bank eine Zusammenfassung der 
Nachrangdarlehen, erfolgt die zweckgebundene Nach-
rangdarlehensgewährung zunächst an eine zwischen-
geschaltete Gesellschaft, die das Nachrangdarlehens-
kapital dann zweckgebunden an die zu finanzierende 
Projektgesellschaft weiterleitet. In diesem Fall erfolgt 
die Investition in die jeweilige zwischengeschaltete 
Gesellschaft schon bei der erstmaligen Investition des 
Nachrangdarlehenskapitals.

2. Die Investition erfolgt zunächst über eine direkte 
Nachrangdarlehensgewährung von mehreren Nachrang-
darlehensgebern an die Projektgesellschaft, ohne dass 
die finanzierende Bank hiergegen Einwände erhebt. 
Zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage soll 
die Erwirtschaftung der Zins- und Tilgungszahlungen 
an die Emittentin in diesem konkreten Fall durch eine 
Anschlussfinanzierung sichergestellt werden (zu den 
anderen Möglichkeiten einer Erwirtschaftung der Zins- 
und Tilgungszahlungen vgl. Seite 37 ff.). Die für die 
Anschlussfinanzierung gewonnene Bank fordert dann 
eine Bündelung der Nachrangdarlehen der Emittentin 
über eine zwischengeschaltete Gesellschaft. Auf dem 
Weg der Vertragsübernahme tritt die jeweilige zwischen-
geschaltete Gesellschaft dann in die Nachrangdarlehens-
verträge zwischen Emittentin und Projektgesellschaft ein, 
sodass die zwischengeschaltete Gesellschaft als Ver-
tragspartei zwischen Emittentin und Projektgesellschaft 
tritt und so die unterschiedlichen Nachrangdarlehens-
verträge der unterschiedlichen Emittentinnen in einem 
Nachrangdarlehensvertrag zusammenfassen kann.

Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin sind bei einer 
Investition über zwischengeschaltete Gesellschaften 
daher sowohl die Gewährung von zweckgebundenen 
Nachrangdarlehen an die jeweilige zwischengeschaltete 
Gesellschaft als auch die direkte Gewährung von zweckge-
bundenen Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaft.

Sollte eine Investition über zwischengeschaltete Gesell-
schaften erfolgen, entsteht also eine weitere Investiti-
onsebene zwischen der Emittentin und den Projektge-
sellschaften. Die Investition durch die Emittentin würde 
in einem solchen Fall also über drei Ebenen (Emittentin 
– zwischengeschaltete Gesellschaft – Projektgesell-
schaft) und über zwei Nachrangdarlehen erfolgen. Die 
Weiterreichung der Nachrangdarlehen von der jeweili-
gen zwischengeschalteten Gesellschaft an die Projekt-
gesellschaft wird ebenso zweckgebunden erfolgen wie 
die Nachrangdarlehensgewährung der Emittentin an 
diese zwischengeschaltete Gesellschaft.

Auf Ebene der Projektgesellschaften werden die Net-
toeinnahmen für die Planung, die Entwicklung, den Bau, 
den Betrieb, den Kauf und den Verkauf von Photovoltaik-, 
Windenergie- und Biogasanlagen sowie Wärmenetzen 
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in Deutschland und dem EU-Ausland, für die Planung, 
die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf und den 
Verkauf von energieeffizienten Immobilien in Deutsch-
land und in den Kauf und Verkauf von Grundstücken, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden sollen, 
verwendet. Die Nettoeinnahmen werden zudem für die 
Investition in Projektgesellschaften verwendet, die andere 
Projektgesellschaften, die in die vorgenannte Anlagen 
investieren, in ihrem Betrieb unterstützen, z. B. durch den 
gebündelten Einkauf von Ersatzteilen oder Substraten 
oder von gemeinschaftlich nutzbaren Servicedienstleis-
tungen, für z. B. die Wartung, um so die Betriebskosten 
dieser Projektgesellschaften zu optimieren.

Auf Ebene der UDI Energie FESTZINS 13 sind die Net-
toeinnahmen aus dieser Vermögensanlage zur Errei-
chung der Ziele der Anlagestrategie bzw. Anlagepolitik 
ausreichend. Auf Ebene der UDI Energie FESTZINS 13 
soll daher plangemäß kein Fremdkapital aufgenommen 
werden.

Auf Ebene der Projektgesellschaften sind die Nettoein-
nahmen aus dieser Vermögensanlage zur Erreichung 
der Ziele der Anlagestrategie bzw. Anlagepolitik dagegen 
nicht ausreichend. Auf Ebene der Projektgesellschaften 
ist daher beabsichtigt, ein Bankdarlehen aufzunehmen. 
Die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften 
sollen zu einem möglichst hohen Anteil (ca. 50 %, vgl. 
Seite 79) über bei Banken aufgenommene Darlehen 
finanziert werden. Über Höhe, genaue Konditionen und 
Fälligkeiten dieser Finanzierung kann zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung noch keine Aussage gemacht wer-
den, da die konkreten Projekte, in die das Nachrangdar-
lehenskapital investiert werden soll, zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung noch nicht feststehen.

Nutzung der Nettoeinnahmen für sonstige Zwecke 
Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen aus 
dieser Vermögensanlage nicht genutzt.

Möglichkeiten einer Änderung der Anlagestrategie 
oder Anlagepolitik sowie die dazu notwendigen 
Verfahren
Die Anlagestrategie und Anlagepolitik sind zum einen 
im Nachrangdarlehensvertrag zwischen Emittentin 
und Anleger verankert. Der Nachrangdarlehensver-
trag kann nur durch einen Nachtrag zum bestehen-
den oder durch Abschluss eines neuen Nachrangdar-
lehensvertrages geändert werden. Da grundsätzlich 
alle Anleger gleich behandelt werden müssen, ist eine 
Änderung der Anlagestrategie und Anlagepolitik durch 
Anpassung des Nachrangdarlehensvertrages nur dann 
möglich, wenn alle Anleger einer derartigen Änderung 
zustimmen und einen Nachtrag bzw. einen neuen 
Nachrangdarlehensvertrag unterzeichnen. Zum ande-
ren wird die Anlagestrategie und Anlagepolitik auch im 

Gesellschaftsvertrag der Emittentin festgeschrieben. 
Der Gesellschaftsvertrag kann durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung, der einer Mehrheit von 
75 % der abgegebenen Stimmen bedarf, geändert wer-
den. Wegen der Festlegung der Anlagestrategie und 
Anlagepolitik auch im Nachrangdarlehensvertrag, kann 
zwar die Anlagestrategie und Anlagepolitik im Gesell-
schaftsvertrag geändert werden. Da die Emittentin 
sich aber gegenüber den Anlegern im Nachrangdarle-
hensvertrag zur Einhaltung der Anlagepolitik und Anla-
gestrategie verpflichtet hat, würde ein Änderung der 
Regelungen zur Anlagepolitik und Anlagestrategie im 
Gesellschaftsvertrag dazu führen, dass den Anlegern 
dann ein außerordentliches Kündigungsrecht nach § 6 
Abs. 4 lit. a des Nachrangdarlehensvertrages zusteht. 
Darüber hinaus bestehen keine Möglichkeiten zur 
Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik. Deri-
vate oder Termingeschäfte werden im Rahmen dieser 
Vermögensanlage nicht eingesetzt.

Beschreibung der Anlageobjekte
Soweit im Folgenden von der Emittentin die Rede ist, 
gelten die gemachten Angaben in gleichem Umfang 
auch für die zwischengeschalteten Gesellschaften, 
wenn die Investition der Emittentin in die jeweilige Pro-
jektgesellschaft über eine zwischengeschaltete Gesell-
schaft erfolgt. Die Emittentin wird Projektgesellschaften 
Nachrangdarlehen gewähren. Dabei kann zum einen 
direkt durch Nachrangdarlehensgewährung in die Pro-
jektgesellschaften investiert werden, die die Anlageob-
jekte auf Ebene der Projektgesellschaften planen, ent-
wickeln, bauen, betreiben, kaufen und verkaufen. 

Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass die Emit-
tentin zunächst in deutsche, noch zu gründende zwi-
schengeschaltete Gesellschaften investiert, also ein 
Nachrangdarlehen an diese gewährt. Die jeweilige zwi-
schengeschaltete Gesellschaft soll das gewährte Nach-
rangdarlehenskapital dann wiederum über ein Nach-
rangdarlehen an eine Projektgesellschaft weiterreichen. 
Diese Projektgesellschaft wird dann in die Anlageob-
jekte auf Ebene der Projektgesellschaften investieren. 
Zweck der Investition über zwischengeschaltete Gesell-
schaften ist die Erfüllung einer Finanzierungsbedin-
gung der die Anlageobjekte auf Ebene der Projektge-
sellschaften mitfinanzierenden Banken. Wird oder soll 
ein Anlageobjekt auf Ebene der Projektgesellschaften 
von mehreren Nachrangdarlehensgebern mitfinanziert 
werden, gewähren also mehrere Emittentinnen von 
UDI-Vermögensanlagen der Projektgesellschaft Nach-
rangdarlehen, so fordern die finanzierenden Banken 
zur Vereinheitlichung von Zins- und Rückzahlungster-
minen und ggf. gestellten Sicherheiten, diese Nach-
rangdarlehen zunächst an eine zwischengeschaltete 
Gesellschaft zu gewähren, die dann ein einziges Dar-
lehen mit einer Laufzeit, einem Zinszahlungstermin und 



64  �  Angaben über das Anlageziel, die Anlagestrategie und die Anlagepolitik der Vermögensanlage

einheitlichen Sicherheiten an die Projektgesellschaft 
weiterleitet. Eine Investition über zwischengeschaltete 
Gesellschaften kann in zwei Fällen erfolgen:

1. Bei der erstmaligen Investition des Nachrangdarle-
henskapitals fordert die die Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften mitfinanzierende Bank eine 
Zusammenfassung der von mehreren Nachrangdarle-
hensgebern zu gewährenden Nachrangdarlehen. 

2. Zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage soll 
eine Anschlussfinanzierung abgeschlossen werden, 
und diese Bank fordert die Zusammenfassung der von 
unterschiedlichen Nachrangdarlehensgebern gewähr-
ten Nachrangdarlehen (zu den Einzelheiten vgl. die 
ausführliche Darstellung ab Seite 50). 

Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin sind bei einer 
Investition über eine zwischengeschaltete Gesell-
schaft daher sowohl die Gewährung von Nachrang-
darlehen an zwischengeschaltete Gesellschaften 
als auch die Gewährung von Nachrangdarlehen an 
Projektgesellschaften.

Sollte eine Investition über eine zwischengeschal-
tete Gesellschaft erfolgen, entsteht also eine weitere 
Investitionsebene zwischen der Emittentin und den 
Projektgesellschaften. Die Investition durch die Emit-
tentin würde dadurch also über drei Ebenen (Emitten-
tin – zwischengeschaltete Gesellschaft – Projektge-
sellschaft) und über zwei Nachrangdarlehen erfolgen. 
Würde eine Investition auf diese Weise erfolgen, wür-
den die Nachrangdarlehen der jeweiligen zwischen-
geschalten Gesellschaft an die Projektgesellschaft 
Anlageobjekte auf Ebene der zwischengeschalteten 
Gesellschaften darstellen. Da es sich bei dem Anla-
geobjekt auf Ebene der Emittentin und dem Anlageob-
jekt auf Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaf-
ten jeweils um Gewährung von Nachrangdarlehen 
handelt, gelten die in diesem Verkaufsprospekt für die 
Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin gemachten 
Angaben gleichermaßen auch für die Anlageobjekte 
auf Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaf-
ten. Bei den zwischengeschalteten Gesellschaften, 
die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht 
gegründet wurden, wird es sich um deutsche Gesell-
schaften handeln. Die Weiterreichung der Nachrang-
darlehen von der jeweiligen zwischengeschalteten 
Gesellschaft an die Projektgesellschaft wird ebenso 
zweckgebunden erfolgen wie die Nachrangdarlehens-
gewährung der Emittentin an diese zwischengeschal-
tete Gesellschaft. Außer der Weiterreichung des von 
der Emittentin in Rechnung gestellten Disagios an 
die Projektgesellschaften werden auf Ebene der zwi-
schengeschalteten Gesellschaften keine zusätzlichen 
Kosten oder Provisionen erhoben. 

Die Projektgesellschaften ihrerseits planen, entwickeln, 
kaufen, verkaufen, bauen und betreiben Photovoltaik-, 
Windenergie- und Biogasanlagen sowie Wärmenetze 
in Deutschland und dem EU-Ausland. Außerdem sollen 
die Projektgesellschaften energieeffiziente Immobilien 
in Deutschland sowie Grundstücke, auf denen derar-
tige Immobilien errichtet werden sollen, planen, entwi-
ckeln, bauen und betreiben, kaufen und verkaufen und 
erbringen Serviceleistungen für Projektgesellschaften, 
die diese Anlagen und Gebäude bauen und betreiben.

Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin sind die direkte 
Gewährung von Nachrangdarlehen an Projektgesell-
schaften und die Gewährung von Nachrangdarlehen 
an die zwischengeschalteten Gesellschaften. 

Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften sind 
Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen sowie 
Wärmenetze in Deutschland und dem EU-Ausland. 
Anlageobjekte sind zudem energieeffiziente Immobilien 
in Deutschland sowie Grundstücke, auf denen derartige 
Immobilien errichtet werden sollen. Weiteres Anlageob-
jekt ist die Erbringung von Dienstleistungen für andere 
Projektgesellschaften, die die vorgenannten Anlagen 
oder Gebäude bauen und betreiben und die hierdurch in 
ihrem Betrieb unterstützt werden sollen, z. B. durch den 
gebündelten Einkauf von Ersatzteilen oder Substraten 
oder von gemeinschaftlich nutzbaren Servicedienstleis-
tungen, für z. B. die Wartung, um so die Betriebskosten 
dieser Projektgesellschaften zu optimieren.

Die Emittentin plant, bei Einwerbung des Gesamtbe-
trags der Vermögensanlage in Höhe von 15.000.000 
Euro insgesamt einen Betrag von 14.925.000 Euro (= 
Nettoeinnahmen der Vermögensanlage) in die Projekt-
gesellschaften zu investieren. Dieser Betrag ergibt sich 
aus dem Gesamtbetrag der angebotenen Vermögens-
anlage (15 Mio. Euro) abzüglich der Kosten für Kon-
zeption und Prospekterstellung (75.000 Euro, vgl. die 
Angaben zur Mittelverwendung auf Seite 78). Diese 
Summe beruht ausschließlich auf der bisherigen Pla-
nung und stellt eine Prognose dar.

Beschreibung der Anlageobjekte auf Ebene der
Emittentin
Die Emittentin wird Nachrangdarlehen zweckgebunden 
an noch nicht feststehende Projektgesellschaften und 
an deutsche, noch zu gründende zwischengeschaltete 
Gesellschaften gewähren, die das Nachrangdarle-
henskapital dann an Projektgesellschaften weiterleiten 
(Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin). Dabei kann 
sowohl in solche Projektgesellschaften investiert wer-
den, die im Allein- oder Mehrheitsbesitz von Dipl.-Ing. 
Stefan Keller oder Georg Hetz stehen werden, als auch 
in solche, bei denen dies nicht der Fall sein wird. Die 
Emittentin wird Nachrangdarlehen nur gewähren, wenn 
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die Nachrangdarlehensgewährung nicht nach den 
Regelungen des Kreditwesengesetzes (KWG) erlaub-
nispflichtig ist. Die konkreten Gesellschaften, in die die 
Nachrangdarlehensmittel investiert werden sollen, ste-
hen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht 
fest (Blind- Pool). Außer der Weiterreichung des von 
der Emittentin in Rechnung gestellten Disagios an die 
Projektgesellschaften werden auf Ebene der zwischen-
geschalteten Gesellschaften keine zusätzlichen Kosten 
oder Provisionen erhoben.

Die Konditionen der Nachrangdarlehensverträge zwi-
schen den zwischengeschalteten Gesellschaften und 
den Projektgesellschaften stehen zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung noch nicht fest, da diese Verträge 
noch nicht abgeschlossen wurden und deren genaue 
Gestaltung mit der fremdfinanzierenden Bank zu ver-
handeln ist. Es wird sich aber um endfällige Nachrang-
darlehen handeln. Die Länge der Laufzeit der Nach-
rangdarlehensverträge und die Höhe des Zinses sowie 
der Zeitpunkt der Tilgung werden dabei so gestaltet, 
dass die Emittentin plangemäß wirtschaftlich in der 
Lage sein wird, die Zins- und Tilgungszahlung an die 
Anleger dieser Vermögensanlage zu leisten. Aus die-
sem Grund wird der durchschnittliche Zinssatz dieser 
Nachrangdarlehen mindestens so hoch sein wie der im 
jeweiligen Jahr von der Emittentin an die Anleger zu 
zahlenden Zinssatz. Zudem werden die Nachrangdar-
lehensverträge die Zahlung eines Disagios vorsehen, 
das an den jeweiligen Darlehensgeber zu zahlen ist.

Rechte und Pflichten aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag

 ► Die Höhe der Verzinsung der an die Projektgesell-
schaften bzw. an die zwischengeschalteten Gesell-
schaften zu gewährenden Nachrangdarlehen ist 
individuell und abhängig von der Laufzeit des Nach-
rangdarlehens und den möglichen Besicherungen, 
die die jeweilige Projektgesellschaft stellen kann. 
Sie wird bei durchschnittlich 5,62 % p. a. liegen. 
Die Zinsen aus den Nachrangdarlehensverträgen 
werden jeweils zum 15.3., zum 15.6., zum 15.9. und 
zum 15.12. jedes Jahres fällig.

 ► Die Laufzeiten für die Nachrangdarlehen an die 
Projektgesellschaften bzw. an die zwischenge-
schalteten Gesellschaften hängen insbesondere 
von dem Investitions- und Finanzierungsbedarf der 
Projektgesellschaften ab. Dieser ist bislang nicht 
zu prognostizieren. Geplant ist, die gesamten Net-
toeinnahmen der Vermögensanlage (14.925.000 
Euro) bei der erstmaligen Investition im Jahr 2018 
langfristig, also, sofern es der Finanzierungsbe-
darf der Projektgesellschaften zulässt, möglichst 
bis zum Ende der Laufzeit oder bis zu einem der 

Kündigungstermine für die Anleger auszureichen. 
Die genauen Laufzeiten hängen aber vom Investi-
tions- und Finanzierungsbedarf der Projektgesell-
schaften ab, sodass zu den genauen Laufzeiten 
der geplanten Nachrangdarlehen keine Angaben 
gemacht werden können. Nach bisheriger Planung 
der Emittentin sollen die Projektgesellschaften für 
die Nachrangdarlehen Sicherheiten stellen.

 ► Die Höhe der Nachrangdarlehenssumme ist abhän-
gig vom Investitions- und Finanzierungsbedarf auf 
Ebene der Projektgesellschaften. Die Auszahlung 
der Nachrangdarlehenssumme erfolgt durch die 
Emittentin auf Antrag der jeweiligen Projektgesell-
schaft nach Prüfung der Investitionskriterien (vgl. 
dazu ab Seite 49).

 ► Den Projektgesellschaften bzw. den zwischen-
geschalteten Gesellschaften soll kein Recht zur 
ordentlichen Kündigung der Nachrangdarlehen 
zustehen. Eine vorzeitige Rückzahlung der Nach-
rangdarlehensvaluta soll daher nur mit Zustimmung 
der Emittentin und Zahlung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung möglich sein. Das Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung bleibt unberührt.

 ► Der Emittentin soll ein Recht zur Kündigung der 
Nachrangdarlehensverträge mit den Projektge-
sellschaften bzw. mit den zwischengeschalteten 
Gesellschaften mit einer Kündigungsfrist von 6 
Monaten eingeräumt werden, wenn sie aufgrund 
von überplanmäßig vielen Kündigungen der Anle-
ger zur Rückzahlung von Teilen des Nachrangdar-
lehenskapitals und zur Zahlung der Verzinsung an 
die Anleger verpflichtet ist. Die Emittentin soll den 
Nachrangdarlehensvertrag zudem außerordentlich 
kündigen können, z. B. wenn die Projektgesell-
schaft bzw. die zwischengeschaltete Gesellschaft 
wesentliche Vertragspflichten verletzt oder Insol-
venz anmeldet.

 ► Die Nachrangdarlehen werden – vorbehaltlich der 
Nachrangigkeit – planmäßig spätestens zum Ende 
der Nachrangdarlehenslaufzeit zum 31.12.2030 
oder nach Kündigung durch die Emittentin und 
Ablauf der Kündigungsfrist von 6 Monaten oder 
nach außerordentlicher Kündigung durch die Pro-
jektgesellschaften bzw. die zwischengeschalteten 
Gesellschaften getilgt.

 ► Der Emittentin steht gegen die Projektgesellschaf-
ten bzw. die zwischengeschalteten Gesellschaften 
ein Anspruch auf Rückzahlung des jeweils ausge-
reichten Nachrangdarlehensbetrages zu. Dieser 
Anspruch wird zum Ende der Laufzeit der jeweils 
gewährten Nachrangdarlehen oder im Falle der 
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Kündigung durch die Emittentin und Ablauf der Kün-
digungsfrist von 6 Monaten oder nach außerordent-
licher Kündigung fällig. Die Rückzahlung ist zum 
Fälligkeitszeitpunkt des Rückzahlungsanspruches 
durch Überweisung des Nachrangdarlehensbetra-
ges durch die jeweilige darlehensnehmende Pro-
jektgesellschaft bzw. zwischengeschaltete Gesell-
schaft auf das Konto der Emittentin zu leisten.

 ► Die Projektgesellschaften bzw. die zwischenge-
schalteten Gesellschaften haben im Falle des Zah-
lungsverzugs den geschuldeten Betrag mit 12,5 % 
über dem Basiszins gemäß § 247 BGB zu verzinsen.

 ► Die Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften 
bzw. an die zwischengeschalteten Gesellschaften 
werden nachrangig vergeben. Sie sehen dieselbe 
qualifizierte Nachrangklausel vor wie der Nachrang-
darlehensvertrag der Anleger (dort § 9 Seite 114).

 ► Für die Nachrangdarlehensgewährung wird 
durch die Emittentin von den Projektgesellschaf-
ten bzw. von den zwischengeschalteten Gesell-
schaften ein Disagio von durchschnittlich 9,045 % 
des in die Projektgesellschaften bzw. in die zwi-
schengeschalteten Gesellschaften investierten 

Nachrangdarlehenskapital erhoben, das bei der 
Valutierung des Nachrangdarlehens fällig ist. Die 
Höhe des Disagios in den einzelnen Darlehensver-
trägen variiert und ist abhängig von der Höhe der 
Nachrangdarlehenssumme und der Länge der Ver-
tragslaufzeit. Bei einer Investition über zwischen-
geschaltete Gesellschaften wird das Disagio an die 
Projektgesellschaften weitergereicht. 

Beschreibung der Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften
Zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung wurden die in 
folgender Tabelle genannten Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften von der Geschäftsführung 
des Emittenten nach den Investitionskriterien geprüft 
und ausgewählt. Daraufhin wurden mit den in untenste-
hender Tabelle genannten Projektgesellschaften Nach-
rangdarlehensverträge abgeschlossen und das Nach-
rangdarlehenskapital an diese Projektgesellschaften 
ausgezahlt. Zusammen wurde ein Betrag in Höhe von 
8.816.528,70 Euro in die Projektgesellschaften inves-
tiert. Hinsichtlich des Restbetrages des in die Projekt-
gesellschaften zu investierenden Kapitals (14.925.000 
Euro) in Höhe von 6.108.471,30 Euro wurde eine solche 
Entscheidung zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung 
noch nicht getroffen.

Anlageobjekt Beschreibung der 
Anlageobjekte

Nachrang-Darlehens
vertrag vom

Vorliegen  
behördlicher  
Genehmigungen

Investitionssumme 
in Euro

Bioenergie Service 
GmbH & Co. KG

Ankauf von 
Maissubstrat für 
Biogasanlagen

14.06.2018 Nicht erforderlich 357.020,09

UDI Biogas Italia 
GmbH & Co. KG 

3 Biogasanlagen in 
Italien, Planung und 
Bau von Biogasauf-
bereitungsanlagen 

28.06.2018 Ja 2.138.548,62

te management 
GmbH

Erwerb und Installa-
tion von Auf-Dach-
Solaranlagen in 
Deutschland

07.06.2018 Nicht erforderlich 3.346.784,17

UDI Biogas Torgelow 
GmbH & Co. KG

Biogasanlage mit 
Biogasaufbereitung 
und Einspeisung 
in das Erdgasnetz: 
Bau der Anlage und 
Installation einer 
PV-Anlage zu deren 
Stromversorgung 

23.08.2018 Ja 824.175,82

ABO Wind Biogas 
Barleben

Biogasanlage mit 
Biogasaufbereitung 
und Einspeisung in 
das Erdgasnetz

29.08.2018 Ja 2.150.000,00

 Bisheriges 
Investitionsvolumen

8.816.528,70



 67

Da die übrigen Anlageobjekte auf Ebene der Projektge-
sellschaften noch nicht feststehen (Blind-Pool), können 
diese hier nicht konkret beschrieben werden. Bei den 
übrigen Anlageobjekten auf Ebene der Projektgesell-
schaften handelt es sich um Photovoltaik-, Windenergie- 
und Biogasanlagen und um Wärmenetze in Deutschland 
und dem EU-Ausland, in deren Planung, Entwicklung, 
Bau, Betrieb, Kauf und Verkauf investiert wird. Anla-
geobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften sind 
zudem energieeffiziente Immobilien in Deutschland, in 
deren Planung, Entwicklung, Bau, Betrieb, Kauf und 
Verkauf investiert wird, und in den Kauf und Verkauf von 
Grundstücken, auf denen derartige Immobilien errichtet 
werden sollen. Außerdem gehören zu den Anlageobjek-
ten auf Ebene der Projektgesellschaften auch Projekt-
gesellschaften, die Serviceleistungen (Bündelung des 
Bezugs von Waren und Dienstleistungen) für andere 
Projektgesellschaften erbringen, die diese Anlagen und 
Gebäude bauen und betreiben.

Diese übrigen Anlageobjekte müssen die ab Seite 49 
genannten Investitionskriterien erfüllen.

Angaben zu den Anlageobjekten
Soweit im Folgenden (bis Ende des Kapitels auf Seite 
68) von Anlageobjekten die Rede ist, beziehen sich 
die Angaben sowohl auf die Anlageobjekte auf Ebene 
der Emittentin als auch auf die Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften, soweit nichts ande-
res angegeben ist. Zudem beziehen sich die zu der 
Emittentin gemachten Angaben in vollem Umfang auch 
auf die zwischengeschalteten Gesellschaften, soweit 
nichts anderes angegeben ist.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht oder stand
 

 ► der Prospektverantwortlichen UDI Energie FEST-
ZINS 13 GmbH & Co. KG,

 ► der Anbieterin UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & 
Co. KG,

 ► dem Gründungsgesellschafter der Emittentin Georg 
Hetz,

 ► dem Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung Dipl.-Ing. Stefan Keller,

 ► dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
Dipl.-Ing. Stefan Keller,

 ► dem Gründungsgesellschafter der Emittentin UDI 
Festzins Verwaltungs GmbH,

 ► dem Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung UDI Festzins Verwaltungs GmbH oder

 ► der sonstigen Person UDI Beratungsgesellschaft mbH
 
Eigentum an den Anlageobjekten oder wesentlichen 
Teilen derselben oder aus anderen Gründen eine ding-
liche Berechtigung an den Anlageobjekten nicht zu. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine, 
nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen der 
Anlageobjekte.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine 
rechtlichen oder tatsächlichen Beschränkungen der 
Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, insbe-
sondere im Hinblick auf die Anlageziele. 

Notwendigkeit behördlicher Genehmigungen
Auf Ebene der Emittentin sind im Rahmen dieser Vermö-
gensanlage keine behördlichen Genehmigungen erfor-
derlich. Auf Ebene der Projektgesellschaften ist für den 
Bau und Betrieb von Photovoltaik-, Windenergie- und 
Biogasanlagen oberhalb einer bestimmten Größe, von 
Wärmenetzen und von energieeffizienten Immobilien in 
aller Regel eine Bau- und/oder immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung erforderlich. Da zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung die konkreten Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften noch nicht feststehen, 
können keine Angaben dazu gemacht werden, ob für 
die konkreten Anlageobjekte eine behördliche Geneh-
migung bereits beantragt wurde oder eine Genehmi-
gung bereits vorliegt.

Verträge der Emittentin über die Anschaffung der
Herstellung der Anlageobjekte
Auf Ebene der Emittentin sind Verträge über die 
Anschaffung und Herstellung der Anlageobjekte, also 
die Verträge über die Nachrangdarlehensgewährung 
an Projektgesellschaften oder an zwischengeschaltete 
Gesellschaften, noch nicht geschlossen worden. Da 
auf Ebene der Projektgesellschaften weder die kon-
kreten Projektgesellschaften noch die konkreten Anla-
geobjekte feststehen, kann noch keine Aussage dazu 
getroffen werden, ob zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung Verträge über die Anschaffung und Herstel-
lung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon 
geschlossen worden sind.

Bewertungsgutachten für die Anlageobjekte
Auf Ebene der Emittentin werden im Rahmen dieser 
Vermögensanlage keine Bewertungsgutachten über 
die Anlageobjekte, also über die Verträge über die 
Nachrangdarlehensgewährung an Projektgesellschaf-
ten oder an zwischengeschaltete Gesellschaften, 
erstellt. Auf Ebene der Projektgesellschaften können, 
da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die konkre-
ten Anlageobjekte noch nicht feststehen, keine Anga-
ben dazu gemacht werden, ob über die Anlageobjekte 
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Firma der Emittentin
UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG

Sitz der Emittentin
Kellerweg 12, 91154 Roth

Geschäftsanschrift der Emittentin
Frankenstraße 148, 90329 Nürnberg

Datum der Gründung der Emittentin
Die Emittentin wurde am 16.11.2017 auf unbestimmte 
Zeit gegründet und am 27.11.2017 in das Handelsregis-
ter eingetragen.

Angaben über die Struktur der persön-
lich haftenden Gesellschafterin
Die Komplementärin (persönlich haftende Gesellschaf-
terin) der Emittentin UDI Energie FESTZINS 13 GmbH 

Angaben über die Emittentin

eine Person oder Gesellschaft ein Bewertungsgutach-
ten erstellt hat.

Lieferungen und Leistungen durch angabepflich-
tige Personen
Der Gründungsgesellschafter der Emittentin Georg 
Hetz erbringt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
keinerlei Lieferungen oder Leistungen.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller und der Gesellschafter zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung Dipl.-Ing. Stefan Keller erbringt 
als Geschäftsführer der UDI Festzins Verwaltungs 
GmbH, der Komplementärin der Emittentin, Geschäfts-
führungsleistungen. Darüber hinaus werden Lieferun-
gen und Leistungen durch das Mitglied der Geschäfts-
führung der Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Keller nicht 
erbracht.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH erbringt als Geschäftsführer der Emit-
tentin Leistungen im Rahmen der Prüfung und Auswahl 
von möglichen Projekten, bei der Gründung einzelner 

Projektgesellschaften, bei der Erstellung der vertragli-
chen Grundlagen der Nachrangdarlehensgewährung 
an die Projektgesellschaften bzw. die zwischengeschal-
teten Gesellschaften und bei den Vertragsverhandlun-
gen und dem Vertragsabschluss der Nachrangdarlehen 
an die Projektgesellschaften. Darüber hinaus werden 
Lieferungen und Leistungen durch den Gründungsge-
sellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung UDI Festzins Verwaltungs GmbH nicht 
erbracht.

Die sonstige Person UDI Beratungsgesellschaft mbH 
erbringt Leistungen bei der Konzeption und Verkaufs-
prospekterstellung für die vorliegende Vermögensan-
lage. Außerdem erbringt die sonstige Person UDI Bera-
tungsgesellschaft mbH Leistungen bei der Einwerbung 
des Nachrangdarlehenskapitals für diese Vermögens-
anlage von Anlegern. Darüber hinaus werden Liefe-
rungen und Leistungen durch die sonstige Person UDI 
Beratungsgesellschaft mbH nicht erbracht.

Die Prospektverantwortliche und Anbieterin UDI Ener-
gie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG erbringt keine Liefe-
rungen und Leistungen.

& Co. KG ist die UDI Festzins Verwaltungs GmbH, 
Roth. Alleiniger Gesellschafter der UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH ist Georg Hetz, Roth. Das Stammka-
pital der Komplementärin beträgt 25.000 Euro. Es ist 
in Höhe von 12.500 Euro eingezahlt. Geschäftsführer 
der Komplementärin ist Dipl.-Ing. Stefan Keller, Asch-
heim. Die Komplementärin hat ihren Sitz und ihre Ge-
schäftsanschrift in 91154 Roth, Kellerweg 12. Grund-
sätzlich haftet die persönlich haftende Gesellschafterin 
einer Kommanditgesellschaft unbeschränkt. Vorlie-
gend ist die Komplementärin eine Kapitalgesellschaft 
in Form einer GmbH. Diese haftet beschränkt auf ihr 
Gesellschaftsvermögen.

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die gewinnbringen-
de Verwaltung eigenen Vermögens durch Investition 
über noch nicht feststehende Projektgesellschaften in 
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mentärin ist Georg Hetz. Die Emittentin ist zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung kein Konzernunternehmen im 
Sinne des § 18 AktG in Verbindung mit §§ 290 ff. HGB. 
Zwar besteht zwischen dem Kommanditisten und einzi-
gen Gesellschafter der Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Keller 
und der Emittentin ein Abhängigkeitsverhältnis, da Dipl.-
Ing. Stefan Keller alle Gesellschaftsanteile an der Emit-
tentin hält. Allerdings fehlt es hier an der für die Annah-
me eines Konzerns notwendigen einheitlichen Leitung. 
So besteht weder ein Beherrschungsvertrag zwischen 
der Emittentin und Dipl.-Ing. Stefan Keller, noch ist die 
Emittentin in das Unternehmen des Dipl.-Ing. Stefan 
Keller eingegliedert. Außerdem fehlt es hier an der für 
die Annahme einer einheitlichen Leitung maßgeblichen 
Entwicklung einer auf das Gesamtinteresse der verbun-
denen Unternehmen ausgerichteten Zielkonzeption und 
deren Durchführung und Kontrolle. Insbesondere die für 
die Annahme einer einheitlichen Leitung maßgebliche 
Koordination des Finanzbereichs („zentrales Finanz-
management“) findet zwischen der Emittentin und dem 
herrschenden Unternehmen des Dipl.-Ing. Stefan Keller 
nicht statt. Die Regelungen über den faktischen Konzern 
finden auf Personengesellschaften keine Anwendung. 
Daher handelt es sich bei der Emittentin nicht um ein 
Konzernunternehmen im Sinne des § 18 AktG in Verbin-
dung mit § 290 HGB.

die Finanzierung der Planung, der Entwicklung, des 
Baus, des Betriebs, des Kaufs oder des Verkaufs von 
Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen und 
Wärmenetzen in Deutschland und dem EU-Ausland. 
Außerdem wird planmäßig über noch nicht feststehen-
de Projektgesellschaften in die Planung, die Entwick-
lung, den Bau, den Betrieb, den Kauf und den Verkauf 
von energieeffizienten Immobilien in Deutschland oder 
in den Kauf und Verkauf von Grundstücken investiert, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden sol-
len. Zudem kann in Projektgesellschaften investiert 
werden, die andere Projektgesellschaften, die vorge-
nannte Anlagen oder Gebäude bauen und betreiben, in 
ihrem Betrieb unterstützen, z. B. durch den gebündel-
ten Einkauf von Ersatzteilen oder Substraten oder von 
gemeinschaftlich nutzbaren Servicedienstleistungen, 
für z. B. die Wartung, um so die Betriebskosten dieser 
Projektgesellschaften zu optimieren (Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften). Dabei kann sowohl in 
solche Projektgesellschaften investiert werden, die im 
Allein- oder Mehrheitsbesitz von Dipl.-Ing. Stefan Keller 
oder Georg Hetz stehen werden, als auch in solche in-
vestiert werden, bei denen dies nicht der Fall sein wird.. 
Die Investition kann zum einen direkt in die Projektge-
sellschaften erfolgen. Zum anderen kann die Investition 
in die Projektgesellschaften über zwischengeschaltete, 
noch zu gründende deutsche Gesellschaften erfolgen, 
an die die Emittentin zweckgebunden Nachrangdarle-
hen gewährt und die diese Nachrangdarlehen dann 
ebenfalls zweckgebunden an Projektgesellschaften 
weiterreichen. Diese Projektgesellschaften investieren 
dann in die vorgenannten Anlageobjekte. Außer der 
Weiterreichung des von der Emittentin in Rechnung ge-
stellten Disagios an die Projektgesellschaften werden 
auf Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaften 
keine zusätzlichen Kosten oder Provisionen erhoben. 
Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu betreiben, 
die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, dem vorge-
nannten Zweck zu dienen und die Unternehmungen der 
Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann die zur 
Erreichung ihres Zwecks erforderlichen oder zweckmä-
ßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte 
vornehmen lassen.

Zuständiges Registergericht und Registernummer
Die Emittentin ist im Handelsregister des Amtsgerichts 
Nürnberg unter der Nummer HRA 18071 eingetragen.

Beschreibung des Konzerns und der 
Einordnung der Emittentin in ihn, falls die 
Emittentin ein Konzernunternehmen ist
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen folgen-
de Beteiligungsverhältnisse an der Emittentin: UDI Fest-
zins Verwaltungs GmbH (Komplementärin) ohne Einlage; 
Dipl.-Ing. Stefan Keller (Kommanditist) mit einer Einlage 
von 1.000 Euro. Einziger Gesellschafter der Komple-
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Höhe des gezeichneten Kapitals
Das gezeichnete Kapital der Emittentin beträgt zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung 1.000 Euro, das der 
Gründungskommanditist Georg Hetz vollständig ein-
gezahlt hat. Es handelt sich dabei ausschließlich um 
Kommanditanteile. Diese Kommanditanteile hat der 
Gründungskommanditist Georg Hetz zum 13.8.2018 an 
Dipl.-Ing. Stefan Keller veräußert. Die Komplementä-
rin UDI Festzins Verwaltungs GmbH ist am Kapital der 
Gesellschaft nicht beteiligt.

Hauptmerkmale der Anteile der Gesellschafter
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

 ► Der Komplementärin steht das Recht zur Geschäfts-
führung in der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & 
Co. KG zu.

 ► Die Komplementärin hat ein Recht auf eine ergeb-
nisunabhängige Haftungstantieme in Höhe von 
7.500 Euro pro Jahr, die sich ab dem Jahr 2019 um 
jeweils 2 % p. a. erhöht, zudem auf Ausgaben- und 
Aufwendungsersatz.

 ► Die Komplementärin hat die Pflicht zur Aufstellung 
eines Jahresabschlusses in den ersten 6 Monaten 
nach Abschluss des Geschäftsjahres, zur Offenle-
gung dieses Jahresabschlusses gemäß §§ 26 Abs. 
1 VermAnlG, 325 Abs. 1 a) HGB und Übersendung 
des Abschlusses zusammen mit der Einladung zur 
Gesellschafterversammlung.

 ► Die Komplementärin hat das Recht zur Einberufung 
und Leitung von Gesellschafterversammlungen. Sie 
hat die Pflicht, eine Gesellschafterversammlung in 
den ersten 6 Monaten eines Geschäftsjahres sowie 
dann einzuberufen, wenn dies gesetzlich oder nach 
dem Gesellschaftsvertrag zwingend vorgeschrie-
ben ist oder wenn das Interesse der Gesellschaft 
dies erfordert. Die Gesellschafter haben das Recht 
auf Einhaltung einer Ladungsfrist von 2 Wochen 
sowie auf Angabe der Gegenstände der Tagesord-
nung in der Einladung zur Gesellschafterversamm-
lung. Die Komplementärin ist zur Anfertigung eines 
Protokolls verpflichtet, das sie den Gesellschaftern 
übersendet.

 ► Die Komplementärin hat das Recht, keine Kapi-
taleinlage zu leisten. Daher ist sie vom Stimmrecht 
in der Gesellschafterversammlung ausgeschlos-
sen. Sie hat die Pflicht, für alle Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft mit ihrem gesamten Gesellschaftsver-
mögen zu haften.

 ► Die Komplementärin hat das Recht zu In-sich-
Geschäften mit der Emittentin (Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB).

 ► Die Komplementärin hat nach Ablauf von mindes-
tens 24 Monaten ab der Zeichnung des letzten 
Anlegers das Recht zur ordentlichen Kündigung 
der Gesellschaft mit einer Kündigungsfrist von 12 
Monaten.

 ► Der Kommanditist hat die Pflicht zur Leistung 
einer Kommanditeinlage in Höhe von 1.000 Euro. 
Diese Pflichteinlage hat der Kommanditist Georg 
Hetz bei Gründung der UDI Energie FESTZINS 
13 GmbH & Co. KG geleistet und ist mit einer 
Haftsumme von 1.000 Euro im Handelsregister 
eingetragen worden. Diese Kommanditanteile 
hat der Gründungskommanditist Georg Hetz zum 
13.8.2018 an Dipl.-Ing. Stefan Keller veräußert. 
Die Haftung des Kommanditisten für Gesell-
schaftsverbindlichkeiten ist auf den Betrag der 
im Handelsregister eingetragenen Haftsumme 
begrenzt und erlischt mit Einzahlung der Haft-
summe ins Gesellschaftsvermögen.

 ► Dem Kommanditisten steht das Recht zu, bestimmte 
Angelegenheiten der Emittentin, insbesondere die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Ent-
lastung der persönlich haftenden Gesellschafterin, 
durch Gesellschafterbeschluss zu entscheiden. Der 
Beschlussfassung durch die Gesellschafter unter-
liegen alle nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbe-
trieb der Emittentin gehörenden Maßnahmen. Zu 
Geschäften, die über den gewöhnlichen Geschäfts-
betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hin-
ausgehen, bedarf es eines Beschlusses der Gesell-
schafter mit einer Mehrheit von 75 %.

 ► Dem Kommanditisten steht je 1 Euro seines Kapital-
anteils eine Stimme in der Gesellschafterversamm-
lung zu.

 ► Der Kommanditist hat das Recht auf Beteiligung 
am Vermögen und am Ergebnis sowie am Liquida-
tionserlös der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & 
Co. KG. Die Komplementärin ist, da sie keine Kapi-
taleinlage erbracht hat, von einer solchen Beteili-
gung ausgeschlossen. Die Verlustteilnahme des 
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Kommanditisten ist auf die im Handelsregister ein-
getragene Haftsumme beschränkt.

 ► Dem Kommanditisten stehen die Rechte nach 
§§ 164, 166 HGB vollumfänglich zu. Er hat danach 
das Recht, auf eigene Kosten die schriftliche Mit-
teilung des Jahresabschlusses zu verlangen und 
die Bücher und Schriften der Emittentin einzusehen 
oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit ver-
pflichteten Dritten einsehen zu lassen. Zudem hat 
der Kommanditist das Recht, einer Handlung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin zu wider-
sprechen, wenn die Handlung über den gewöhnli-
chen Geschäftsbetrieb des Handelsgewerbes der 
Gesellschaft hinausgeht.

 ► Der Kommanditist hat das Recht, seine Beteiligung 
vollständig oder teilweise nach Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 
75 % zu übertragen.

 ► Recht der Gesellschafter, sich auf der Gesellschaf-
terversammlung durch einen anderen Gesellschaf-
ter oder durch eine zur Berufsverschwiegenheit ver-
pflichteten Person vertreten zu lassen.

 ► Recht jedes Gesellschafters zur außerordentlichen 
Kündigung der Gesellschaft, wenn ein wichtiger 
Grund im Sinne des § 133 HGB vorliegt.

 ► Recht jedes Gesellschafters auf Ausschließung 
eines Gesellschafters bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes (§§ 133, 140 HGB) durch einstimmigen Ge-
sellschafterbeschluss der übrigen Gesellschafter.

 ► Recht der Gesellschafter auf Ausscheiden eines 
anderen Gesellschafters aus der Gesellschaft bei 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ihn 
oder Ablehnung von dessen Eröffnung mangels 
Masse; Recht der anderen Gesellschafter auf Fort-
führung der Gesellschaft ohne den insolventen 
Gesellschafter.

 ► Recht jedes Gesellschafters auf Abfindung bei 
Ausscheiden aus der Gesellschaft; die Höhe 
des Abfindungsbetrages bemisst sich nach dem 
hypothetischen Auseinandersetzungsguthaben, 
wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausschei-
dens aufgelöst worden wäre. Die Abfindungs-
summe ist in 5 gleichen Jahresraten auszuzah-
len und mit 2,0 % über dem jeweiligen Basiszins 
zu verzinsen.

 ► Recht der Gesellschafter auf Vererbung der Betei-
ligung und Fortsetzung der Gesellschaft mit den 
Erben.

Bisher ausgegebene Wertpapiere oder
Vermögensanlagen
Die Emittentin ist weder eine Aktiengesellschaft noch 
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Bis zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung sind keine Wertpapiere 
oder Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 
VermAnlG ausgegeben worden.
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Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Emittentin
Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin besteht 
in der gewinnbringenden Verwaltung eigenen Vermö-
gens durch Investition in die Planung, die Entwicklung, 
den Bau, den Betrieb, den Kauf und den Verkauf von 
Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen und 
Wärmenetzen in Deutschland und dem EU-Ausland. 
Außerdem wird planmäßig in die Planung, die Entwick-
lung, den Bau, den Betrieb, den Kauf und den Verkauf 
von energieeffizienten Immobilien in Deutschland und 
in den Kauf und Verkauf von Grundstücken investiert, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden sollen. 
Zudem kann in Projektgesellschaften investiert wer-
den, die Serviceleistungen (Bündelung des Bezugs von 
Waren und Dienstleistungen) für andere Projektgesell-
schaften erbringen, die diese Anlagen und Gebäude 
bauen und betreiben. 

Die Investition kann zum einen direkt in die Projektge-
sellschaften erfolgen. Zum anderen kann die Investition 
in die Projektgesellschaften über zwischengeschaltete, 
noch zu gründende deutsche Gesellschaften erfolgen, 
an die die Emittentin zweckgebunden Nachrangdarle-
hen gewährt und die diese Nachrangdarlehen ebenfalls 
zweckgebunden an Projektgesellschaften weiterrei-
chen. Diese Projektgesellschaften investieren dann in 
die vorgenannten Anlageobjekte. Außer der Weiter-
reichung des von der Emittentin in Rechnung gestell-
ten Disagios an die Projektgesellschaften werden auf 
Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaften keine 
zusätzlichen Kosten oder Provisionen erhoben.

Abhängigkeit der Emittentin von Patenten, Lizen-
zen und Verträgen 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Emittentin 
von der Vertriebsvereinbarung mit der UDI Beratungs-
gesellschaft mbH abhängig, da die UDI Beratungsge-
sellschaft mbH sich aufgrund dieser Vertriebsverein-
barung verpflichtet hat, das Nachrangdarlehenskapital 
von Anlegern einzuwerben. Der rechtzeitige Zufluss 
des Darlehenskapitals und der rechtzeitige Abschluss 
der Einwerbung durch Vollplatzierung ist für die Emit-
tentin von wesentlicher Bedeutung für ihre Geschäfts-
tätigkeit oder Ertragslage, da sie bei einer verzöger-
ten Einwerbung die geplanten Investitionen nicht zum 
geplanten Zeitpunkt vornehmen kann. Darüber hinaus 
ist die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nicht von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen 
Herstellungsverfahren abhängig, die von wesentlicher 
Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder Ertragslage 
sind.

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin
Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsverfahren, 
die einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der 
Emittentin und die Vermögensanlage haben können
Es sind keine Gerichts-, Schieds- oder Verwaltungsver-
fahren anhängig, die einen Einfluss auf die wirtschaft-
liche Lage der Emittentin und die Vermögensanlage 
haben können.

Angaben über die laufenden Investitionen
Laufende Investitionen der Emittentin bestehen nicht.

Beeinflussung der Tätigkeit der Emittentin durch 
außergewöhnliche Ereignisse
Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außerge-
wöhnliche Ereignisse beeinflusst worden.
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Gründungsgesellschafter und Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
Soweit im diesem Kapitel von Anlageobjekten (siehe 
Seite 64 ff.) die Rede ist, beziehen sich die Angaben 
auf die Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin, auf die 
Anlageobjekte auf Ebene der zwischengeschalteten 
Gesellschaften und auf die Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften, soweit nichts anderes ange-
geben ist.

Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung

Komplementärin
UDI Festzins Verwaltungs GmbH mit Sitz in 91154
Roth, Kellerweg 12, eingetragen unter HRB 29645 (AG
Nürnberg)

Kommanditist
Dipl.-Ing. Stefan Keller mit Geschäftsanschrift in 91154 
Roth, Kellerweg 12.

Gezeichnete und eingezahlte Einlagen
Die Komplementärin als Gründungsgesellschafter und 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
ist zur Leistung einer Einlage nicht berechtigt und ver-
pflichtet. Georg Hetz als Gründungsgesellschafter hat 
einen Kommanditanteil mit einem Gesamtbetrag in 
Höhe von 1.000 Euro gezeichnet und diesen vollstän-
dig eingezahlt. Der Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung Dipl.-Ing. Stefan Keller hat diesen 
vollständig eingezahlten Kommanditanteil in Höhe von 
1.000 Euro mit Datum vom 13.8.2018 erworben. Es 
handelt sich bei den Kapitalanteilen ausschließlich um 
Kommanditanteile. Die Art und der Gesamtbetrag der 
von dem Gründungsgesellschafter und dem Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung insge-
samt gezeichneten und eingezahlten Einlagen besteht 
daher in einem Kommanditanteil in Höhe von 1.000 
Euro
 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Gehälter
Georg Hetz als Gründungsgesellschafter ist als ein-
ziger Gesellschafter, der eine Kapitaleinlage erbracht 
hat, am Ergebnis der Emittentin bis zum 13.8.2018, 
dem Tag der Veräußerung des Kommanditanteils an 
Dipl.-Ing. Stefan Keller, zu 100 % beteiligt. Hieraus ste-
hen ihm, vom Zeitpunkt der Gründung der Emittentin 
bis zum Tag der Veräußerung des Kommanditanteils 

zum 13.8.2018 keine Gewinnbeteiligungen zu (vgl. 
Plan-Bilanz, Seite 82, Zeile „Verbindlichkeiten gegen 
Kommanditist“ im Jahr 2018). Auf das Recht auf Abfin-
dung nach § 14 des Gesellschaftsvertrages der Emit-
tentin hat der Gründungsgesellschafter Georg Hetz im 
Vertrag über die Veräußerung des Kommanditanteils 
verzichtet.

Zudem ist Georg Hetz als Gründungsgesellschafter zu 
100 % am Ergebnis der UDI Projektgesellschaft mbH 
und zu 40,8 % am Ergebnis der UDI Bioenergie GmbH 
beteiligt, die Leistungen bei der Projektentwicklung im 
Rahmen dieser Vermögensanlage erbringen.

Außerdem ist Georg Hetz als Gründungsgesellschafter 
der Emittentin zu 100 % an der Komplementärin UDI 
Festzins Verwaltungs GmbH und zu 100 % an der UDI 
Beratungsgesellschaft mbH beteiligt, die den Vertrieb 
dieser Vermögensanlage übernimmt.

Die genaue Höhe der Gewinnbeteiligung ist abhän-
gig von der Geschäftsentwicklung bei den genannten 
Gesellschaften und kann daher zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung nicht angegeben werden.

Zudem stehen Georg Hetz als Gründungsgesellschaf-
ter der Emittentin über die gesamte Laufzeit der Vermö-
gensanlage bis zum 31.12.2030 betrachtet, Vergütun-
gen für seine Tätigkeit als Geschäftsführer bei der UDI 
Bioenergie GmbH und der UDI Projektgesellschaft mbH 
in Höhe von jeweils 27.317,07 Euro zu, die jeweils von 
den genannten Gesellschaften an Georg Hetz gezahlt 
werden. Insgesamt stehen Georg Hetz als Gründungs-
gesellschafter daher, über die gesamte Laufzeit der 
Vermögensanlage bis zum 31.12.2030 betrachtet, Ver-
gütungen für seine Tätigkeit als Geschäftsführer in den 
genannten Gesellschaften in Höhe von 54.634,14 Euro 
zu.

Insgesamt stehen Georg Hetz als Gründungsgesell-
schafter daher, über die gesamte Laufzeit der Vermö-
gensanlage bis zum 31.12.2030 betrachtet, Gewinn-
beteiligungen in nicht prognostizierbarer Höhe und 
Gesamtbezüge in einem Gesamtbetrag in Höhe von 
54.634,14 Euro zu.

Dipl.-Ing. Stefan Keller als Gesellschafter zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung ist ab dem 13.8.2018, 
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persönlichen Haftung eine Vergütung in Form einer 
ergebnisunabhängigen Haftungstantieme in Höhe von 
7.500 Euro pro Jahr. Die Haftungstantieme erhöht sich 
ab dem Jahr 2019 um jährlich jeweils 2,0 %. Zusätzlich 
werden der persönlich haftenden Gesellschafterin ihre 
Aufwendungen erstattet.

Außerdem steht der Komplementärin als Gründungs-
gesellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung ein Recht auf Abfindung für den 
Fall ihres Ausscheidens als Gesellschafter der Emitten-
tin zu. Die Höhe des Abfindungsbetrages bemisst sich 
nach dem hypothetischen Auseinandersetzungsgutha-
ben, wenn die Emittentin zur Zeit des Ausscheidens 
der Komplementärin aufgelöst worden wäre. Die Abfin-
dungssumme ist in 5 gleichen Jahresraten auszuzahlen 
und mit 2,0 % über dem jeweiligen Basiszins zu ver-
zinsen. Die genaue Höhe der Abfindung ist abhängig 
von der Geschäftsentwicklung bei der Emittentin und 
vom Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters 
aus der Gesellschaft und kann daher zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht angegeben werden.

Der Komplementärin als Gründungsgesellschafter und 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
stehen daher, über die gesamte Laufzeit der Vermögens-
anlage betrachtet, Vergütungen in einem pro gnostizierten 
Gesamtbetrag in Höhe von 110.102 Euro und ein Recht 
auf Abfindung in nicht prognostizierbarer Höhe zu.

Den Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen daher, 
über die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis 
zum 31.12.2030 betrachtet, Gewinnbeteiligungen sowie 
sonstige Gesamtbezüge in einem Mindestgesamtbe-
trag in Höhe von 352.550,36 Euro und jeweils ein Recht 
auf Abfindung in nicht prognostizierbarer Höhe zu.

Darüber hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern 
und Gesellschaftern zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte 
sowie sonstige Gesamtbezüge zu, insbesondere keine 
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschä-
digungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art.

Eintragungen im Führungszeugnis
Bei der Komplementärin als Gründungsgesellschafter 
und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung handelt es sich um eine juristische Person, 
deren Sitz und Geschäftsleitung sich im Inland befin-
det und die somit qua Gesetz strafrechtlich im Inland 
nicht verfolgt werden kann. Daher kann auch kein Füh-
rungszeugnis einer juristischen Person erstellt werden. 
Bezüglich der soeben genannten juristischen Person 
bestehen keine ausländischen Verurteilungen.

dem Tag der Veräußerung des Kommanditanteils an 
der Emittentin von Georg Hetz an Dipl.-Ing. Stefan Kel-
ler, als einziger Gesellschafter, der eine Kapitaleinlage 
erbracht hat, am Ergebnis der Emittentin zu 100 % 
beteiligt. Hieraus stehen ihm, vom 13.8.2018 ab über 
die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2030 betrachtet, Gewinnbeteiligungen in einer 
prognostizierten Höhe von 105.863,00 Euro zu (vgl. 
Plan-Bilanz, Seite 83, Zeile „Verbindlichkeiten gegen 
Kommanditist“ im Jahr 2030).

Außerdem steht Dipl.-Ing. Stefan Keller als Gesellschaf-
ter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ein Recht auf 
Abfindung für den Fall seines Ausscheidens als Gesell-
schafter der Emittentin zu. Die Höhe des Abfindungs-
betrages bemisst sich nach dem hypothetischen Aus-
einandersetzungsguthaben, wenn die Gesellschaft zur 
Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Die 
Abfindungssumme ist in 5 gleichen Jahresraten auszu-
zahlen und mit 2,0 % über dem jeweiligen Basiszins zu 
verzinsen. Die genaue Höhe der Abfindung ist abhängig 
von der Geschäftsentwicklung bei der Emittentin und 
vom Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters 
aus der Gesellschaft und kann daher zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht angegeben werden.

Zudem stehen Dipl.-Ing. Stefan Keller als Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, über 
die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2030 betrachtet, Vergütungen für seine Tätigkeit 
als Geschäftsführer bei der UDI Beratungsgesellschaft 
mbH, in Höhe von 1.755.000 Euro zu. Für seine Tätig-
keitfür die UDI Festzins Verwaltungs GmbH und für die 
Emittentin steht Dipl.-Ing. Stefan Keller keine Vergütung 
zu.

Insgesamt stehen Dipl.-Ing. Stefan Keller als Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung daher, 
über die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis 
zum 31.12.2030 betrachtet, Vergütungen für seine 
Tätigkeit als Geschäftsführer in den genannten Gesell-
schaften in Höhe von 1.755.000 Euro zu.

Insgesamt stehen Dipl.-Ing. Stefan Keller als Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung daher, 
über die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis 
zum 31.12.2030 betrachtet, Gewinnbeteiligungen in 
einem prognostizierten Mindestgesamtbetrag in Höhe 
von 105.863,00 Euro, Gesamtbezüge in einem Gesamt-
betrag in Höhe von 1.755.000 Euro und ein Recht auf 
Abfindung in nicht prognostizierbarer Höhe zu.

Die Komplementärin als Gründungsgesellschafter und 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nimmt am Vermögen und Ergebnis der Emittentin nicht 
teil. Die Komplementärin erhält für die Übernahme der 
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Im Führungszeugnis des Kommanditisten Georg Hetz 
als Gründungsgesellschafter der Emittentin, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung, das zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht älter als 6 Monate ist, 
sind keine Eintragungen in Bezug auf Verurteilun-
gen wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 283 
d des Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesenge-
setzes, § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes oder 
§ 369 der Abgabenordnung enthalten. Georg Hetz 
ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung deutscher 
Staatsangehöriger.

Im Führungszeugnis des Kommanditisten Dipl.-Ing. 
Stefan Keller als Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung, das zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung nicht älter als 6 Monate ist, sind keine 
Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen 
einer Straftat nach den §§ 263 bis 283 d des Straf-
gesetzbuches, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 
119 des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der 
Abgabenordnung enthalten. Dipl.-Ing. Stefan Keller 
ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung deutscher 
Staatsangehöriger.

Eröffnung von Insolvenzverfahren
Weder über das Vermögen der Gründungsgesellschaf-
ter noch über das Vermögen der Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde innerhalb der 
letzten 5 Jahre ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen.

Der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung Dipl.-Ing. Stefan Keller war innerhalb der letzten 5 
Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft 
tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH war innerhalb der letzten 5 Jahre nicht 
in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über 
deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen wurde.

Der Gründungsgesellschafter der Emittentin Georg 
Hetz war in seiner Funktion als Geschäftsführer der 
UDI Biogas Otzberg-Nieder-Klingen GmbH & Co. 
KG in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, 
über deren Vermögen am 31.08.2018 vor dem Amts-
gericht Nürnberg, Insolvenzgericht, ein Insolvenz-
verfahren eröffnet wurde. Darüber hinaus war der 
Gründungsgesellschafter Georg Hetz innerhalb der 
letzten 5 Jahre nicht in der Geschäftsführung einer 
Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insol-
venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-
wiesen wurde.

Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betreiben 
von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen
In Bezug auf die Gründungsgesellschafter und Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung besteht 
keine Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von 
Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanzdienst-
leistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin).

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an 
Vertriebsunternehmen
Der Gründungsgesellschafter Georg Hetz ist alleiniger 
Gesellschafter der UDI Beratungsgesellschaft mbH, 
die mit der Konzeption und dem Vertrieb der Vermö-
gensanlage beauftragt ist. Darüber hinaus ist der Grün-
dungsgesellschafter Georg Hetz weder unmittelbar 
noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem 
Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt 
sind. 

Der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung Dipl.-Ing. Stefan Keller ist weder unmittelbar noch 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Ver-
trieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH ist weder unmittelbar noch mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der emit-
tierten Vermögensanlage beauftragt sind.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an
Fremdkapitalgebern
Die Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind weder unmit-
telbar noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der 
Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an 
Unternehmen, die im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 
Lieferungen oder Leistungen erbringen
Der Gründungsgesellschafter Georg Hetz ist an der UDI 
Bioenergie GmbH zu 40,8 % und an der UDI Projekt-
gesellschaft mbH zu 100 % unmittelbar beteiligt. Diese 
beiden Projektentwicklungsgesellschaften erbringen 
Leistungen im Rahmen der Projektentwicklung der 
Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften in 
den Bereichen Biogas und Photovoltaik. Bei ihnen han-
delt es sich nicht um Projektgesellschaften. Kapital aus 
dieser Vermögensanlage wird in diese Gesellschaften 
nicht investiert. 

Zudem ist der Gründungsgesellschafter Georg Hetz 
zu 100 % an der UDI Festzins Verwaltungs GmbH, der 
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Komplementärin der Emittentin, beteiligt. Die UDI Fest-
zins Verwaltungs GmbH erbringt als Geschäftsführerin 
der Emittentin Leistungen im Rahmen der Prüfung und 
Auswahl von möglichen Projekten, bei der Gründung 
einzelner Projektgesellschaften, bei der Erstellung der 
vertraglichen Grundlagen der Nachrangdarlehens-
gewährung an die Projektgesellschaften und bei den 
Vertragsverhandlungen und dem Vertragsabschluss 
der Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften. 
Darüber hinaus ist der Gründungsgesellschafter Georg 
Hetz weder unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen 
beteiligt, die im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder 
Leistungen erbringen.

Der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung Dipl.-Ing. Stefan Keller ist weder unmittelbar noch 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammen-
hang mit der Anschaffung und Herstellung der Anlage-
objekte Lieferungen und Leistungen erbringen.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH ist weder unmittelbar noch mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Liefe-
rungen oder Leistungen erbringen.

Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen an 
Unternehmen, die mit der Emittentin nach § 271 
HGB in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder 
verbunden sind
Der Gründungsgesellschafter Georg Hetz ist einziger 
Gesellschafter der Komplementärin UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH. Diese ist als Komplementärin Gesell-
schafter der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. 
KG und damit im Sinne des § 271 des Handelsgesetz-
buchs an dieser beteiligt. 

Darüber hinaus ist der Gründungsgesellschafter Georg 
Hetz weder unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen 
beteiligt, die mit der Emittentin und Anbieterin nach 
§ 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs-
verhältnis stehen oder verbunden sind.

Der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung Dipl.-Ing. Stefan Keller ist weder unmittelbar noch 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit der Emitten-
tin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbu-
ches in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder ver-
bunden sind.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH ist weder unmittelbar noch mittelbar 
an Unternehmen beteiligt, die mit der Emittentin und 

Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in 
einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden 
sind.

Tätigkeiten der Gründungsgesellschafter und der
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung für andere Unternehmen
Der Gründungsgesellschafter Georg Hetz ist nicht für 
Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt sind.

Der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung Dipl.-Ing. Stefan Keller ist als Geschäftsfüh-
rer für die mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlage beauftragte UDI Beratungsgesellschaft 
mbH tätig. Darüber hinaus ist der Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Dipl.-Ing. Ste-
fan Keller nicht für weitere Unternehmen tätig, die 
mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 
beauftragt sind.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH ist nicht für Unternehmen tätig, die mit 
dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauf-
tragt sind.

Die Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind nicht für Unter-
nehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital zur Ver-
fügung stellen.

Der Gründungsgesellschafter Georg Hetz ist als 
Geschäftsführer für die Firmen UDI Bioenergie GmbH 
und UDI Projektgesellschaft mbH tätig, die die Anla-
geobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften in den 
Bereichen Biogas und Photovoltaik projektieren und 
entwickeln. Darüber hinaus ist der Gründungsgesell-
schafter Georg Hetz nicht für Unternehmen tätig, die 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen 
erbringen.

Der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung Dipl.-Ing. Stefan Keller ist als Geschäftsführer für 
die UDI Festzins Verwaltungs GmbH, die Komplemen-
tärin der Emittentin, tätig. Die UDI Festzins Verwaltungs 
GmbH erbringt als Geschäftsführerin der Emittentin 
Leistungen im Rahmen der Prüfung und Auswahl von 
möglichen Projekten, bei der Gründung einzelner Pro-
jektgesellschaften, bei der Erstellung der vertraglichen 
Grundlagen der Nachrangdarlehensgewährung an die 
Projektgesellschaften und bei den Vertragsverhandlun-
gen und dem Vertragsabschluss der Nachrangdarlehen 
an die Projektgesellschaften. Darüber hinaus ist der 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
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Dipl.-Ing. Stefan Keller nicht für Unternehmen tätig, die 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen 
erbringen.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH ist nicht für Unternehmen tätig, die 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen 
erbringen.

Der Gründungsgesellschafter Georg Hetz ist nicht für 
Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und Anbie-
terin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem 
Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung Dipl.-Ing. Stefan Keller ist als Geschäftsführer für 
die Komplementärin UDI Festzins Verwaltungs GmbH 
tätig. Diese ist als Komplementärin ohne Leistung eines 
Kapitalanteils Gesellschafter der UDI Energie FEST-
ZINS 13 GmbH & Co. KG und damit im Sinne des § 
271 des Handelsgesetzbuches an dieser beteiligt. Dar-
über hinaus ist der Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung Dipl.-Ing. Stefan Keller nicht für 
Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und Anbie-
terin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem 
Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH ist nicht für Unternehmen tätig, die mit 
der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handels-
gesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen 
oder verbunden sind.

Beauftragung der Gründungsgesellschaf-
ter und der Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung
Die Gründungsgesellschafter Georg Hetz und UDI 
Festzins Verwaltungs GmbH und die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Dipl.-Ing. Ste-
fan Keller und UDI Festzins Verwaltungs GmbH sind 
nicht selbst mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlage beauftragt und stellen der Emittentin weder 
Fremdkapital zur Verfügung noch vermitteln sie dieser 
Fremdkapital.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins Verwal-
tungs GmbH erbringt als Geschäftsführerin der Emit-
tentin Leistungen im Rahmen der Prüfung und Auswahl 
von möglichen Projekten, bei der Gründung einzelner 
Projektgesellschaften, bei der Erstellung der vertragli-
chen Grundlagen der Nachrangdarlehensgewährung 

an die Projektgesellschaften und bei den Vertragsver-
handlungen und dem Vertragsabschluss der Nachrang-
darlehen an die Projektgesellschaften. Darüber hinaus 
erbringt der Gründungsgesellschafter und Gesellschaf-
ter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Festzins 
Verwaltungs GmbH keine Lieferungen und Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte.

Der Gründungsgesellschafter Georg Hetz erbringt keine 
Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung und Herstellung der Anlageobjekte.

Der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung Dipl.-Ing. Stefan Keller erbringt Geschäfts-
führungsleistungen für die UDI Festzins Verwaltungs 
GmbH. Die UDI Festzins Verwaltungs GmbH wiederum 
erbringt als Geschäftsführerin der Emittentin die im vor-
angehenden Absatz beschriebenen Leistungen.

Darüber hinaus erbringen die Gründungsgesellschafter 
und die Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung keine Lieferungen und Leistungen im Zusam-
menhang mit der Anschaffung und Herstellung der 
Anlageobjekte.
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Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammen-
hänge der Mittelherkunft und Mittelverwendung

1. Die UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
bezieht das zu verwendende Kapital prognosemäßig 
ausschließlich durch die Einwerbung von Nachrangdar-
lehenskapital. Im Rahmen dieser Prognose wird davon 
ausgegangen, dass Nachrangdarlehenskapital in Höhe 
von 15.000.000 Euro im Laufe des Jahres 2018 bis zur 
Vollplatzierung, spätestens aber bis zum 31.12.2018, 
von Privatanlegern eingeworben wird.

2. Die Einlage des Gründungskommanditisten Georg 
Hetz in Höhe von 1.000 Euro wurde eingezahlt. Diese 
Einlage wurde zum 13.8.2018 von Georg Hetz an Dipl.-
Ing. Stefan Keller veräußert.

3. Die Emittentin erzielt Einnahmen durch die Erhe-
bung eines Disagios von den Projektgesellschaften bzw. 
den zwischengeschalteten Gesellschaften. Dieses Dis-
agio entspricht der Höhe nach der Vertriebsprovision.

4. Die eingeworbenen Mittel werden – nach der Bedie-
nung der Kosten für Konzeption und Prospekterstellung 
– durch die Gewährung von Nachrangdarlehen entwe-
der direkt oder über zwischengeschaltete Gesellschaf-
ten in die einzelnen Projektgesellschaften investiert.

Prognose: Mittelherkunftsrechnung der Emittentin in Euro in Prozent

1. Nachrangdarlehenskapital (Fremdkapital) 15.000.000,00 91,738

2. Kommanditeinlage (Eigenkapital) 1.000,00 0,006

3. Disagio für Nachrangdarlehensgewährung 1.350.000,00 8,256

Gesamtkapital 16.351.000,00 100,00

Prognose: Mittelverwendungsrechnung der Emittentin in Euro in Prozent

4. Investition in Projektgesellschaften 14.925.000,00 91,279

5. Konzeption und Prospekterstellung 75.000,00 0,459

6. Provision für Einwerbung des Nachrangdarlehenskapitals 1.350.000,00 8,256

7. Bankguthaben 1.000,00 0,006

Gesamtkapital 16.351.000,00 100,00

Mittelherkunf t und Mittelverwendung 
(Prognose)

5. Für die Konzeption und Prospekterstellung fällt eine 
Vergütung in Höhe von 75.000 Euro an.
6. Für die Einwerbung des Nachrangdarlehenskapitals 
von den Anlegern erhält die UDI Beratungsgesellschaft 
mbH den hier angeführten Betrag als Vertriebsprovision.

7. Hier wird das Bankguthaben der Emittentin 
dargestellt.
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Prognose: Mittelherkunft und Mittelverwendung 
einer fiktiven Projektgesellschaft
Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch an 
keine Projektgesellschaft ein Darlehen gewährt wurde, 
wird im Folgenden zur verständlichen Darstellung 
anstelle der einzelnen, zu späteren Zeitpunkten geplan-
ten Projektgesellschaften eine einzige, fiktive Projekt-
gesellschaft (nachfolgend „fiktive Projektgesellschaft“ 
genannt) dargestellt.
 

In dieser Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrech-
nung werden die Zahlen der einzelnen geplanten Pro-
jektgesellschaften zusammengefasst (addiert), um so 
die Wirkungszusammenhänge zwischen der UDI Ener-
gie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG und den Projektge-
sellschaften übersichtlich darzustellen. Da noch in keine 
Projektgesellschaft investiert wurde, beruhen sämtliche 
nachfolgend dargestellten Zahlen auf Prognosen.

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammen-
hänge der Mittelherkunft und Mittelverwendung 
der fiktiven Projektgesellschaft
Die fiktive Projektgesellschaft erhält ihre Eigenkapital-
ausstattung nicht aus Mitteln der UDI Energie FEST-
ZINS 13 GmbH & Co. KG, sondern direkt von deren 
Gründungsgesellschaftern aus deren Privatvermögen. 
Neben dem Nachrangdarlehenskapital der UDI Ener-
gie FESTZINS 13 soll die Finanzierung auf Ebene der 
Projektgesellschaften voraussichtlich zusätzlich durch 
Bankdarlehen erfolgen. Bei den Projektgesellschaf-
ten, bei denen Dipl.-Ing. Stefan Keller oder Georg Hetz  
die Mehrheit der Gesellschaftsanteile halten wird und 
damit beherrschenden Einfluss ausüben kann, wird 
der Kauf und der Bau der Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften zumindest teilweise durch 
die Aufnahme von Bankkrediten finanziert. Doch auch 
die Gesellschaften, bei denen ein beherrschender Ein-
fluss von Dipl.-Ing. Stefan Keller oder Georg Hetz nicht 
bestehen wird, werden, da die Finanzierung rein aus 
dem Nachrangdarlehenskapital wesentlich teurer ist 
als eine Finanzierung mit Bankkredit, schon aus wirt-
schaftlichen Gründen voraussichtlich einen Bankkredit 
in Anspruch nehmen. Da Verträge mit Banken hierzu 
noch nicht abgeschlossen wurden, können zu den Kon-
ditionen und Laufzeiten dieser Bankdarlehen sowie 
zu deren Fälligkeiten zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung keine Angaben oder belastbaren Prognosen 
gemacht werden. Auch der Zeitraum bis zur Erlan-
gung einer Fremdfinanzierung beruht auf einer Prog-
nose. Da Banken teilweise ein Bankdarlehen erst nach 

Fertigstellung der Anlage und einer ersten Betriebs-
phase gewähren, kann dieser Zeitraum in Abhängigkeit 
vom Eintritt dieser Voraussetzungen variieren. Ange-
strebt ist, die Finanzierung zu 49,983 % über Nach-
rangdarlehenskapital, zu 49,983 % über Kapital aus 
dem Bankdarlehen und zu 0,034 % aus Eigenkapital 
zu realisieren. Das in die Projektgesellschaften inves-
tierte Gesamtkapital wird – nach Abzug des von den 
Projektgesellschaften zu zahlenden Disagios – für die 
Investition in die Anlageobjekte auf Ebene der Projekt-
gesellschaften verwendet.

Angestrebte Fremdkapitalquote

Auf Ebene der Emittentin
Die UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG beab-
sichtigt im Rahmen dieser Vermögensanlage keine 
Aufnahme von Bankdarlehen. Jedoch stellen die von 
den Anlegern aufzunehmenden Nachrangdarlehen 
auf Ebene der Emittentin Fremdmittel dar. Die Fremd-
kapitalquote beträgt daher auf Ebene der Emittentin 
91,737 %. Dieser Prozentsatz ergibt sich aus dem 
Verhältnis des Nachrangdarlehenskapitals der Anle-
ger (15.000.000 Euro) zum Gesamtkapital (16.351.000 
Euro). Das Disagio stellt kein Fremdkapital dar, da es 
sich dabei um eine abgezinste Forderung auf zukünf-
tige Zinsansprüche handelt, die auf der Aktivseite der 
Bilanz angeführt wird (vgl. Plan- Bilanz, Seite 83, D. 
Rechnungsabgrenzungsposten). Die Nachrangdarle-
hensaufnahme von den Anlegern erfolgt zu folgenden 
Konditionen: 15 Mio. Euro vom Tag der Auszahlung 

Prognose: Mittelherkunftsrechnung der fiktiven Projektgesellschaft in Euro in Prozent

Eigenkapital der fiktiven Projektgesellschaft (Eigenkapital) 10.000,00 0,034

Nachrangdarlehen (Fremdkapital) 14.925.000,00 49,983

Fremdkapital (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)  
(Fremdkapital)

14.925.000,00 49,983

Gesamtkapital 29.860.000,00 100,00

Prognose: Mittelverwendungsrechnung der fiktiven Projektgesellschaft in Euro in Prozent

Disagio für Nachrangdarlehensgewährung 1.350.000,00 4,521

Investitionen 28.510.000,00 95,479

Gesamtkapital 29.860.000,00 100,00 
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des Nachrangdarlehenskapitals durch die Anleger bis 
zum 31.12.2030, Verzinsung in Höhe von 4,0 % p. a. 
von der Auszahlung bis zum 31.12.2023, in Höhe von 
5,0 % p. a. vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2027, in Höhe 
von 6,0 % p. a. vom 1.1.2028 bis zum 31.12.2029 und in 
Höhe von 6,5 % p. a. für die Zeit vom 1.1.2030 bis zum 
31.12.2030. Das Nachrangdarlehenskapital ist plange-
mäß nach Kündigung und Ablauf der Kündigungsfrist 
oder zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage am 
31.12.2030 fällig. Eine vollständige oder teilweise Kündi-
gung der Vermögensanlage durch den Anleger ist zum 
31.12.2020, zum 31.12.2022 und danach jährlich jeweils 
zum 31.12. eines Jahres möglich. Die Kündigung hat in 
Textform (§ 126 b BGB) zu erfolgen. Damit beträgt die 
Laufzeit der Vermögensanlage bei einer Zeichnungs-
frist bis zum 31.12.2018, wie von § 5 a VermAnlG vor-
geschrieben, für jeden Anleger mindestens 24 Monate. 
Die Kündigungsfrist für diese Kündigungstermine 
beträgt jeweils 12 Monate. Die UDI Energie FESTZINS 
13 kann das Darlehen, wenn eine wirtschaftlich sinn-
volle Investition in neue Projekte nicht mehr möglich ist, 
nach Ablauf von mindestens 24 Monaten ab der Zeich-
nung des letzten Anlegers vollständig oder teilweise mit 
einer Frist von 6 Monaten ordentlich kündigen. Die wei-
teren Einzelheiten zur Nachrangdarlehensaufnahme 
bei den Anlegern finden Sie ab Seite 58. Bei diesen 
Nachrangdarlehen handelt es sich um Endfinanzie-
rungsmittel. Diese Endfinanzierungsmittel bestehen 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht und 
sind noch nicht verbindlich zugesagt, da noch kein 
Anleger gezeichnet hat. Auch bestehen zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung keine Zwischenfinanzierungs-
mittel, und diese sind auch nicht verbindlich zugesagt. 
Damit bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
keinerlei Fremdmittelfinanzierungen, weder in Form von 
Zwischenfinanzierungs- noch Endfinanzierungsmitteln. 
Diese sind auch nicht verbindlich zugesagt. Das Eigen-
kapital auf Ebene der Emittentin, also die Kommandit-
beteiligung des Kommanditisten Dipl.-Ing. Stefan Keller, 
ist verbindlich zugesagt und wurde bereits eingezahlt. 
Das Eigenkapital steht der Gesellschaft unbefristet zur 
Verfügung. Das Eigenkapital gewährt eine Beteiligung 
am Gewinn und Verlust der Gesellschaft (§ 8 Abs. 2 
und 3 Gesellschaftsvertrag auf Seite 117). Die Betei-
ligung an der Gesellschaft und damit das Eigenkapital 
kann nach Ablauf von mindestens 24 Monaten ab der 
Zeichnung des letzten Anlegers von jedem Gesell-
schafter mit einer Frist von 12 Monaten zum Schluss 
eines Geschäftsjahres gekündigt werden. Wenn ein 
wichtiger Grund im Sinne des § 133 HGB vorliegt, kann 
das Eigenkapital auch fristlos gekündigt werden (§ 11 
Gesellschaftsvertrag, Seite 117).

Auf Ebene der Projektgesellschaften
Da die Investition der Emittentin in die Projektgesell-
schaften über Nachrangdarlehen erfolgt, stellen diese 

Nachrangdarlehen auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten Fremdmittel dar. Die Konditionen dieser Fremd-
mittel, also die Bedingungen der Nachrangdarlehens-
verträge der Emittentin mit den Projektgesellschaften, 
variieren abhängig von der Laufzeit der jeweiligen 
Nachrangdarlehen und der Rentabilität des jeweiligen 
Projektes. In den Prognoserechnungen wird von folgen-
den durchschnittlichen Nachrangdarlehenskonditionen 
ausgegangen: Zinssatz durchschnittlich 5,62 % p. a., 
Laufzeiten variieren. Geplant ist, die Nettoeinnahmen 
der Vermögensanlage (14.925.000 Euro) bei der erst-
maligen Investition im Jahr 2018 langfristig, also sofern 
es der Finanzierungsbedarf der Projektgesellschaften 
zulässt, möglichst bis zum Ende der Laufzeit oder bis 
zu einem der Kündigungstermine für die Anleger aus-
zureichen. Die genauen Laufzeiten hängen aber vom 
Investitions- und Finanzierungsbedarf der Projektge-
sellschaften ab, sodass zu den genauen Laufzeiten der 
geplanten Nachrangdarlehen keine Angabe gemacht 
werden kann. Die Tilgung des Nachrangdarlehens-
betrages erfolgt bei den an die Projektgesellschaften 
gewährten Nachrangdarlehen zum Ende der Laufzeit 
der Vermögensanlage. Es handelt sich also um endfäl-
lige Nachrangdarlehen.

Neben dem Nachrangdarlehenskapital der UDI Energie 
FESTZINS 13 GmbH & Co. KG wird die Finanzierung 
auf Ebene der Projektgesellschaften voraussichtlich 
zusätzlich durch Bankdarlehen erfolgen. Bei den Pro-
jektgesellschaften, bei denen Dipl.-Ing. Stefan Keller 
oder Georg Hetz die Mehrheit der Gesellschaftsan-
teile halten wird und damit beherrschenden Einfluss 
ausüben kann, wird der Kauf und der Betrieb der Anla-
geobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften zumin-
dest teilweise durch die Aufnahme von Bankkrediten 
finanziert. Doch auch die Gesellschaften, bei denen ein 
beherrschender Einfluss von Dipl.-Ing. Stefan Keller 
oder Georg Hetz nicht bestehen wird, werden, da die 
Finanzierung rein aus dem Nachrangdarlehenskapital 
wesentlich teurer ist als eine Finanzierung mit Bankkre-
dit, schon aus wirtschaftlichen Gründen voraussichtlich 
einen Bankkredit in Anspruch nehmen. Da Verträge mit 
Banken hierzu noch nicht abgeschlossen wurden, kön-
nen zu den Konditionen und Laufzeiten dieser Bank-
darlehen sowie zu deren Fälligkeiten zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung keine Angaben oder belastbaren 
Prognosen gemacht werden. Angestrebt ist, die Finan-
zierung zu 49,983 % über Nachrangdarlehenskapital, 
zu 49,983 % über Kapital aus dem Bankdarlehen und 
zu 0,034 % aus Eigenkapital zu realisieren. Bei dem 
Nachrangdarlehenskapital handelt es sich wie beim 
Kapital aus dem Bankdarlehen, das auf Ebene der 
Projektgesellschaften aufgenommen werden soll, um 
Endfinanzierungsmittel. Diese Endfinanzierungsmit-
tel bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
noch nicht und sind auch nicht verbindlich zugesagt. 
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Auch bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
keine Zwischenfinanzierungsmittel, und diese sind 
auch nicht verbindlich zugesagt. Soweit es sich bei den 
Projektgesellschaften um solche handelt, bei denen 
Dipl.-Ing. Stefan Keller oder Georg Hetz die Mehrheit 
der Gesellschaftsanteile halten wird, wird es sich um 
Gesellschaften in der Rechtsform der GmbH oder der 
Kommanditgesellschaft (KG) in der Sonderform der 
GmbH & Co. KG handeln. Bei diesen Gesellschaften 
wird zum Zeitpunkt der Investition, also zum Abschluss 
eines Nachrangdarlehensvertrages zwischen der Pro-
jektgesellschaft bzw. der zwischengeschalteten Gesell-
schaften und der Emittentin, das Eigenkapital, also die 
Kommanditbeteiligung des jeweiligen Kommanditisten 
oder die Gesellschaftsanteile an der GmbH, verbind-
lich zugesagt und bereits eingezahlt worden sein. Das 
Eigenkapital wird der Gesellschaft unbefristet zur Ver-
fügung stehen und eine Beteiligung am Gewinn und 
Verlust der Gesellschaft gewähren. Eine ordentliche 
Kündigung des Eigenkapitals durch das Ausscheiden 
eines Gesellschafters aus einer Projektgesellschaft 
wird mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende 
möglich sein. Wenn ein wichtiger Grund vorliegt, kann 
das Eigenkapital auch fristlos gekündigt werden.

Auswirkung der Hebeleffekte
Unter Hebeleffekten wird der Einfluss des Verhältnis-
ses von Fremd- zu Eigenkapital auf die Eigenkapital-
rendite bei einer Investition verstanden. Dies sei an 
einem Beispiel verdeutlicht: Ein Unternehmen kann bei 
einem Projekt auf das eingesetzte Kapital eine Rendite 
von 10 % erzielen. Das gesamte eingesetzte Kapital 
beträgt 1.000 Euro und wird vollständig aus Eigenka-
pital finanziert. Der Gewinn beträgt somit in diesem 
Fall 100 Euro. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 10 %. 
In einem zweiten Fall beträgt die Rendite des Projekts 
ebenfalls 10 %. Allerdings wird das eingesetzte Kapital 
nun hälftig aus 50 % Eigenkapital und 50 % Fremdka-
pital zusammengesetzt. Der Zinssatz, den das Unter-
nehmen für die Gewährung des Fremdkapitals z. B. an 
eine Bank zu zahlen hat, beträgt in diesem Beispiel 2 % 
(2 % von 500 Euro = 10 Euro). Der Gewinn beträgt in 
diesem Fall nur 90 Euro (100 Euro abzüglich der Bank-
zinsen in Höhe von 10 Euro). Da dieser Gewinn aber 
nur zur Hälfte aus Eigenkapital erwirtschaftet wurde, 
beträgt die Eigenkapitalrendite hier 18 % (500 Euro × 
18 % = 90 Euro). Zudem können die weiteren 500 Euro 
Eigenkapital an anderer Stelle investiert werden. Dieser 
Zusammenhang wird als Hebeleffekt bezeichnet.

Die Hebeleffekte wirken sich im Rahmen der UDI Ener-
gie FESTZINS 13 auf Ebene der Emittentin wie folgt 
aus: Da das Nachrangdarlehenskapital der Anleger auf 
Ebene der Emittentin als Fremdkapital anzusehen ist, 
beträgt die Fremdkapitalquote auf Ebene der Emitten-
tin 91,737 %. Dieser Prozentsatz ergibt sich aus dem 

Verhältnis des Nachrangdarlehenskapitals der Anle-
ger (15.000.000 Euro) zum Gesamtkapital (16.351.000 
Euro). Das Disagio stellt kein Fremdkapital dar, da es 
sich dabei um eine abgezinste Forderung auf zukünf-
tige Zinsansprüche handelt, die auf der Aktivseite der 
Bilanz angeführt wird (vgl. Plan-Bilanz, Seite 96, 
D. Rechnungsabgrenzungsposten). Diese Fremdkapi-
talquote führt dazu, dass sich die Eigenkapitalrendite 
gegenüber einer Finanzierung rein aus Eigenkapital 
deutlich erhöht. 

Dies trifft jedoch nur zu, wenn die Emittentin Fremdka-
pital zu einem günstigeren Zinssatz aufnehmen kann, 
als die Investition an Gesamtkapitalrentabilität erzielt. 
Kommt es hingegen dazu, dass die Gesamtrentabi-
lität des Projektes unterhalb des Zinssatzes für das 
Fremdkapital liegt, so tritt der gegenteilige Effekt ein 
und die Eigenkapitalrendite sinkt deutlich (negativer 
Hebeleffekt). Wenn etwa im oben dargestellten Bei-
spiel die Rendite des Projektes weiter bei 10 % läge, 
Fremdkapital aber z. B. für 12 % aufgenommen werden 
müsste, so wäre die Eigenkapitalrendite negativ. Beim 
Unternehmen entstünde ein Verlust, der das Eigenka-
pital mindert.

Bei dieser Vermögensanlage wird im Rahmen der 
Prognoserechnung davon ausgegangen, dass die 
Erträge aus den Investitionen in die Projektgesellschaf-
ten eine höhere Gesamtrentabilität aufweisen als die 
an die Anleger zu zahlenden Zinsen. Auf Ebene der 
Projektgesellschaften wirkt sich der Hebeleffekt wie 
folgt aus: In den Prognoserechnungen wird von einer 
Fremdkapitalquote von 99,966 % ausgegangen (Darle-
hen der Emittentin und Bankdarlehen). Dies führt auch 
hier dazu, dass sich die Eigenkapitalrendite gegen-
über einer Finanzierung rein aus Eigenkapital deutlich 
erhöht. Dies trifft auch hier jedoch nur zu, wenn die 
Projektgesellschaft Fremdkapital zu einem günstige-
ren Zinssatz aufnehmen kann, als die Investition an 
Gesamtkapitalrentabilität erzielt. Kommt es hingegen 
dazu, dass die Gesamtrentabilität des Projektes unter-
halb des Zinssatzes für das Fremdkapital liegt, so tritt 
der gegenteilige Effekt ein und die Eigenkapitalrendite 
sinkt deutlich (negativer Hebeleffekt). 

Die Prognoserechnungen gehen angesichts der der-
zeit niedrigen Zinsen für Fremdkapital davon aus, dass 
Kreditverträge mit Banken zu entsprechend niedrigen 
Zinsen abgeschlossen werden können.
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Da die Emittentin am 16.11.2017 und damit vor weniger als 18 Monaten gegründet wurde und zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung noch keinen Jahresabschluss und Lagebericht nach § 24 des Vermögensanlagengesetzes erstellt und 
von einem Abschlussprüfer hat prüfen lassen, macht die Emittentin, abweichend von den §§ 10, 11 und 13 VermVerk-
ProspV, Angaben nach § 15 VermVerkProspV. Zum Datum der Nachtragsaufstellung hat die Emittentin einen Jahresab-
schluss zum 31.12.2017 aufgestellt und einen Lagebericht nach § 24 Vermögensanlagengesetz erstellt und diesen von 
einem Abschlussprüfer prüfen lassen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht können unter www.udi.de kostenlos 
heruntergeladen, bei der mit dem Vertrieb dieser Vermögensanlage beauftragten UDI Beratungsgesellschaft mbH, Kel-
lerweg 12, 91154 Roth, E-Mail: info@udi.de, kostenlos angefordert oder unter www.bundesanzeiger.de abgerufen werden.

Eröffnungsbilanz der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG zum 16.11.2017

Aktiva in Euro 

A. Anlagevermögen 0,00

B. Umlaufvermögen 0,00

 Bilanzsumme 0,00

Passiva in Euro

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist 1.000,00

II. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -1.000,00

B. Verbindlichkeiten 0,00

Bilanzsumme 0,00

Die Vermögens-, Finanz- und Er trags-
lage der Emittentin

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusam-
menhänge der Eröffnungsbilanz der UDI Energie 
FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
Die Eröffnungsbilanz weist ausschließlich den Kom-
manditanteil des Gründungskommanditisten Georg 

Hetz aus, der zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröff-
nungsbilanz am Tag der Gründung noch nicht einge-
zahlt war. Wie der unten stehenden Zwischenbilanz 
entnommen werden kann, ist der Kommanditanteil zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung eingezahlt worden. 
Der Kommanditanteil wurde zwischenzeitlich an Dipl.-
Ing. Stefan Keller veräußert.
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Aktiva in Euro

A. Anlagevermögen 0,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00

II. Bank 574,64

 Bilanzsumme 574,64

Passiva in Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 1.000,00

II. Jahresüberschuss - 425,36

B. Verbindlichkeiten 0,00

Bilanzsumme 574,64

Zwischenbilanz der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG zum 21.3.2018

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusam-
menhänge der Zwischenbilanz der UDI Energie 
FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
In der zum 21.3.2018 aufgestellten Zwischenbilanz 
wird der zwischenzeitlich eingezahlte Kommanditan-
teil des Gründungskommanditisten unter der Rubrik 

Eigenkapital ausgewiesen. Ein Betrag von 425,36 Euro 
wurde für die notarielle Anmeldung der Firma zum 
Handelsregister und für die Eröffnung eines Giro- 
und eines sog. Cash-Kontos fällig. Weitere Ausgaben 
wurden nicht getätigt, weitere Verbindlichkeiten nicht 
eingegangen.

Erträge und Aufwendungen in Euro

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 425,36

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -425,36

2. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -425,36

Zwischen-Gewinn-und-Verlust-Rechnung der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG zum 21.3.2018
Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 16.11.2017 (Gründung der Gesellschaft) bis zum
21.3.2018.
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Jahresabschluss zum 31.12.2017 

der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & co. KG, Roth

(Die Bilanz der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG wurde zum 31.12.2017 aufgestellt. Bei der Datumsangabe 
auf Seite 19 über der Bilanz handelt es sich um einen Druckfehler im Original des Jahresabschlusses)



Jahresabschluss zum 31.12.2017 der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & co. KG, Roth  �  85

 
A

nl
ag

e 
1 

B
IL

A
N

Z 
zu

m
 3

1.
 D

ez
em

be
r 2

01
5 

 
U

D
I E

ne
rg

ie
 F

ES
TZ

IN
S 

13
  G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, 9

11
54

 R
ot

h 
 

 

 A
KT

IV
A 

P
A

S
S

IV
A 

 
 

  
E

ur
o 

E
ur

o 
  

A
. 

U
m

la
uf

ve
rm

ög
en

 
  

 K
as

se
nb

es
ta

nd
, B

un
de

sb
an

kg
ut

ha
be

n,
 G

ut
ha

be
n 

be
i  

 
 K

re
di

tin
st

itu
te

n 
un

d 
S

ch
ec

ks
 

70
0,

48
 

 
E

ur
o 

E
ur

o 
  

A
. 

Ei
ge

nk
ap

ita
l 

  
 K

ap
ita

la
nt

ei
le

 K
om

m
an

di
tis

te
n 

11
4,

54
 

  
B

. 
R

üc
ks

te
llu

ng
en

 
  

 S
on

st
ig

e 
R

üc
ks

te
llu

ng
en

 
40

0,
00

 
  

C
. 

Ve
rb

in
dl

ic
hk

ei
te

n 
  

 V
er

bi
nd

lic
hk

ei
te

n 
ge

ge
nü

be
r p

er
sö

nl
ic

h 
ha

fte
nd

en
  

 
 G

es
el

ls
ch

af
te

rn
 

18
5,

94
 

  
 

 
  

 
70

0,
48

 
 

 
 

 
 

 
  

 
70

0,
48

 
 

 
 

 



86  �  Jahresabschluss zum 31.12.2017 der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & co. KG, Roth

 
 
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 16.11.2017 bis 31.12.2017 Anlage 2 
 
UDI Energie FESTZINS 13  GmbH & Co. KG, 91154 Roth 
 
 
 
 

 

  Geschäftsjahr 
 Euro Euro 
 
 
 
 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  Verschiedene betriebliche Kosten 885,46 
 
 2. Ergebnis nach Steuern 885,46- 
 
     
 
 3. Jahresfehlbetrag 885,46 
 
 4. Belastung auf Kapitalkonten 885,46 
     
 
 5. Bilanzgewinn 0,00 
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Anlage 3, Seite 1 

ANHANG 

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co.KG hat ihren Sitz in Roth. Sie ist im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRA 18071 eingetragen.  

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 264a i.V. m.  §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB 
unter Berücksichtigung des Bilanzrichtlinie Umsetzungsgesetz (BilRUG) sowie nach den ein-
schlägigen Vorschriften des HGB aufgestellt.  

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Personen-
gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 264 ff. HGB auf.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzie-
rung- und Bewertungsmethoden maßgebend: 

Umlaufvermögen 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt. 

Eigenkapital 

Das Haftkapital ist zum Nominalwert angesetzt.  

Rückstellungen 

Sonstige Rückstellungen 

Bei der Bewertung von Rückstellungen werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen 
berücksichtigt. Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Ver-
pflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer  Beurteilung notwendi-
gen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von 
mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der ver-
gangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag 
ermittelt wurde, abgezinst.  
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Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.  
 
 
 
IV. Angaben zur Bilanz 
 
Latente Steuern 
 
Der nach der Steuerbilanz sich ergebende Steueraufwand entspricht dem Ergebnis der Han-
delsbilanz.  
 
Eigenkapital 
 
Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme des Kommanditisten in Höhe von Euro 
1.000,00 ist in voller Höhe an die Gesellschaft geleistet. 
 
 
Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen Euro 185,94. 
 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 0,00. 
 
Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern betragen Euro 185,94. 
 
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten betragen Euro 0,00. 
 
 
Haftungsverhältnisse 
 
Es bestehen laut Geschäftsführer keine Verbindlichkeiten aus 
 
  - der Begebung und Übertragung von Wechseln  
  - Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften  
  - Gewährleistungsverträgen    
 
und auch keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Ver-
bindlichkeiten. 
 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Es bestehen kein sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanz-
lage von wesentlicher Bedeutung sind.  
 
  



Jahresabschluss zum 31.12.2017 der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & co. KG, Roth  �  89

  Anlage 3, Seite 3 
   
 
 

 

 
V. Sonstige Angaben 
 
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 0 Arbeitnehmer beschäftigt.  
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich nach Schluss des Geschäftsjahres ereignet 
haben, sind nicht eingetreten.  
 
Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte die Geschäftsführung der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH 
& Co. KG durch den persönlich haftenden Gesellschafter UDI Festzins Verwaltungs GmbH, 
vertreten durch den Geschäftsführer Georg Hetz, Bankkaufmann.   
 
 
Gewinnverwendungsvorschlag 
 
Der Gewinn wird gemäß Gesellschaftsvertrag verteilt.  
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LAGEBERICHT 

Grundlagen des Unternehmens 
Die UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co. KG (nachfolgend „Gesellschaft“ oder auch „Unternehmen“ 
genannt) wurde am 16.11.17 auf unbestimmte Zeit gegründet und am 27.11.2017 in das Handelsre-
gister des Amtsgericht Nürnberg unter der Nummer HRA 18071 eingetragen.  

Die wichtigste Geschäftstätigkeit der UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co. KG ist die gewinnbringen-
de Verwaltung eigenen Vermögens durch Investition (Erwerb, Planung, Bau, Betrieb und Verkauf) in 
Erneuerbare-Energien-Projekte, Wärmenetze und energiesparende Immobilien, entweder direkt oder 
über Tochtergesellschaften. 

Zur Finanzierung dieser Investitionen bietet die Gesellschaft in 2018 unbesicherte Nachrangdarlehen 
mit einem Volumen von 15 Mio. Euro mit qualifiziertem Rangrücktritt in Form einer Vermögensanlage 
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) zur Zeichnung an. Mit Bescheid vom 
23.03.2018 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Verkaufsprospekt 
gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 VermAnlG gebilligt;  

Die UDI Beratungsgesellschaft mbH wurde von der Gesellschaft mit dem Vertrieb dieser Emission und 
der Verwaltung der Anleger beauftragt. 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
In 2017 lieferten nach Angaben des Umweltbundesamtes erneuerbare Energien insgesamt 410 Tera-
wattstunden, davon 53% Strom, 40% Wärme und 7% Biokraftstoffe. Der Anteil der erneuerbaren 
Energien im jeweiligen Bereich lag bei Strom bei 36,2% (+4,6% ggü. Vorjahr), bei Wärme bei 12,9% (-
0,3%) und bei Biokraftstoffen bei 5,2% (unverändert). Wesentlicher erneuerbarer Energieträger ist 
dabei mit 54% Anteil an der gesamten Erneuerbaren-Energie-Erzeugung die Biomasse. 

Die Geschäftsaussichten für die Errichtung und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen auf Basis 
Erneuerbarer Energien sind in Deutschland wie im EU Ausland nach wie vor gut. Hierfür sorgen zum 
einen die politischen Zielvorgaben der EU und der einzelnen Nationalstaaten zur Erreichung von Kli-
maschutzzielen, die durch die finanzielle Förderung des Ausbaus und der Nutzung der Erneuerbaren 
Energien (z. B. in Deutschland durch das EEG) erreicht werden sollen. 

Hierdurch wird die Vergütung für den produzierten Strom und damit ein großer Teil der Einnahmen der 
Projektgesellschaften über eine bestimmte Laufzeit (in Deutschland 20 Jahre) festgelegt. Zum ande-
ren sind noch immer ausreichend Standorte für die Errichtung und den Betrieb von Energieerzeu-
gungsanlagen vorhanden. Zudem schreitet die technische Entwicklung der Energieerzeugungsanla-
gen voran, die zu immer zuverlässigeren und weniger wartungsanfälligen Anlagen führt. 

Auch für Wärmenetze sind die Geschäftsaussichten positiv, wenn die Wärme, wie im Rahmen dieser 
Vermögensanlage geplant, aus der Abwärme gewonnen wird, die z. B. bei der Verstromung von Bio-
gas oder von Holzpellets entsteht. Wegen der durch die Nutzung der Abwärme erreichten hohen 
Energieeffizienz wird diese sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung durch das Kraft-Wärme- Kopplungs-
gesetz (KWKG) und durch Tilgungszuschüsse der KfW staatlich gefördert. Da bei vielen Biogasanla-
gen die bei der Verstromung entstehende Wärme momentan ungenutzt verpufft, bestehen für die Er-
richtung von Wärmenetzen an vielen Standorten gute Geschäftsaussichten. Hinzu kommt, dass die 
Wärme an Wärmekunden wegen der staatlichen Förderung zu günstigen Preisen abgegeben werden 
kann, sodass auch auf der Abnehmerseite eine große Nachfrage besteht. 

Gut sind auch die Geschäftsaussichten für energiesparende Immobilien zu bewerten. Zwar fehlt hier 
noch eine staatliche Förderung, wie in den beiden anderen oben genannten Sparten. Da moderne 
energiesparende Immobilien jedoch nicht nur wenig Energie verbrauchen, sondern zusätzlich – etwa 
durch die Nutzung von Erdwärme oder über Photovoltaikanlagen – selber Energie erzeugen, die dann 
zum Eigenverbrauch genutzt werden kann, sind die Gebäude wegen der deutlich niedrigeren Be-
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triebskosten bei gewerblichen Mietern sehr gefragt. Diese sind dabei sogar bereit, eine gegenüber 
herkömmlichen Immobilien etwas höhere Miete zu zahlen. Aufgrund dieser Nachfrage durch die Mie-
ter ist damit zu rechnen, dass auch zukünftig immer häufiger energieeffizient gebaut werden wird. 

 

Geschäftsverlauf und Lage 
Im Rumpfgeschäftsjahr vom 16.11.2017 bis zum 31.12.2017 wurden nur die gründungsspezifischen 
Aktivitäten gemäß Handelsrecht durchgeführt. 
 

Vermögenslage 
Dem Bankguthaben von 700,48 Euro standen sonstige Rückstellungen von 400 Euro, Kapitalanteile 
des Kommanditisten von 114,54 Euro und Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementärin von 
185,94 Euro gegenüber. 

Die Bilanzsumme betrug 700,48 Euro. 

Ertragslage 
Im Rumpfgeschäftsjahr entstanden Aufwendungen von 885,46 Euro. Der Jahresfehlbetrag betrug 
885,46 Euro und wurde dem Kapitalkonto des Kommanditisten belastet. 

Finanzlage 
Das Bankguthaben per 31.12.2017 betrug 700,48 Euro. 

Gesamtaussage 
Aufgrund der Kürze des Rumpfgeschäftsjahres ergeben sich lediglich die im Rahmen der Gründung 
anfallenden Kosten.  

Prognosebericht 
Am Investitionsstandort Deutschland soll nach dem Willen der deutschen Bundesregierung der Anteil 
der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2025 auf 40 bis 45 % und bis zum 
Jahr 2035 auf 55 bis 60 % ausgebaut werden. Auf der Nachfrageseite bestehen also für die Branche 
sehr gute Aussichten.  
 
Dasselbe gilt für Investitionsstandorte im EU-Ausland. Neben den nationalen Zielvorgaben zum Aus-
bau der Erneuerbaren Energien, will die Europäische Union den Anteil an Erneuerbaren Energien bis 
2020 auf 20 % erhöhen.  
 
Außerdem investieren immer mehr institutionelle Anleger (Großunternehmen) in fertige Ökokraftwer-
ke, weil sie dort gut planbare Erträge für ihre anzulegenden Gelder sehen.  
 
Allerdings sind die Unternehmen durch die kontinuierlich sinkende Einspeisevergütung für Strom aus 
Erneuerbaren Energien bzw. die angedachten Ausschreibungsverfahren einem zunehmenden Druck 
zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung ausgesetzt. Zudem ist der Wettbewerb im Bereich der 
Erneuerbaren Energien lebhaft.  
 
Wir erwarten, dass in 2018 die angebotene Festzinsanlage mit einem Volumen von 15 Mio. Euro voll 
gezeichnet werden wird und im Wesentlichen bis Jahresende 2018 auch voll in Projekte investiert 
werden wird. Aufgrund der mit der Emission im ersten Jahr verbundenen einmaligen Aufwendungen 
gehen wir von einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von ca. 132 T€ für das Jahr 2018 aus. 
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Chancen- und Risikobericht 
Aufgabe des Risikomanagements ist es, vor der Investition in zur Auswahl stehende Projekte die ent-
sprechende Wirtschaftlichkeit und die Einhaltung der UDI-Qualitätskriterien und der Ausschlusskrite-
rien zu prüfen. Auf Basis einer entsprechenden Prüfung werden dann die Projekte der Geschäftsfüh-
rung der UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co. KG zur Investitionsentscheidung vorgelegt. 

Des Weiteren werden während der Laufzeit die Projektgesellschaften, in die investiert worden ist, 
laufend überwacht, um frühzeitig Risiken insbesondere hinsichtlich der Liquidität (Fähigkeit zur Leis-
tung von Zins- und Tilgungszahlungen) zu erkennen und gemeinsam mit den Projektgesellschaften 
gegensteuern zu können. 

Die Entwicklung der Gesellschaft hängt aufgrund der Investitionen in den Erneuerbare Energien-
Bereich auch von den gesetzlichen Regulierungen ab. Grundsätzlich kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass diese Gesetze für noch nicht in Betrieb befindliche oder rückwirkend sogar für bereits in 
Betrieb befindliche Anlagen aufgrund von Gesetzesänderungen, Gerichtsentscheidungen, behördli-
chen Anordnungen oder Vorgaben der EU geändert werden und die Einspeisevergütung reduziert 
oder abgeschafft wird. Dies hätte entsprechend nachteilige Auswirkung auf die Kapitaldienstfähigkeit 
der Projektgesellschaften. Bei den aktuell investierten Projekten ist dies derzeit nicht akut. 

Darüber hinaus können sich im organisatorischen Bereich Risiken ergeben. Im Personalbereich kann 
dies durch Verlust von Schlüsselpersonen gegeben sein, für die kurzfristig kein Ersatz gefunden wird. 
Dies gilt im Wesentlichen für die Investitionsphase der Gesellschaft. Dem wird durch strukturierte Ar-
beitsabläufe, in die sich auch andere Mitarbeiter einarbeiten können, und Vertretungsregelungen ent-
gegengewirkt. Ebenso können sich im EDV-Bereich Risiken durch mangelhafte Software sowie nicht 
ausreichende Schutz- und Sicherungsmechanismen ergeben. Die Gesellschaft greift daher in der 
Regel auf Standard-Software, Backup- und Virenschutzprogramme sowie passwortgeschützte Sys-
temzugänge zurück. 

Das Konzept der emittierten Nachrangdarlehen der UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co. KG beruht 
auf den rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Bedingungen zum Zeitpunkt der Aufstellung 
dieses Verkaufsprospektes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese durch Gesetzes-
änderungen oder durch Änderungen der Auslegung und Anwendung bestehender Gesetze durch 
Rechtsprechung sowie Finanz- und Aufsichtsbehörden mit entsprechender Nachteiligkeit für die Ge-
sellschaft ändern. Aktuell ist dies nicht gegeben. 

Währungs- und Umweltrisiken werden für die UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co. KG selber nicht 
direkt als relevant betrachtet; letztere werden aber bei der Überwachung der Projektgesellschaften 
berücksichtigt. 

Angaben nach § 24 Abs. 1 Satz 3 VermAnlG 
Im Rumpfgeschäftsjahr 2017 hat die UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co. KG die für das Berichtsjahr 
anfallende ergebnisunabhängige feste Haftungstantieme in Höhe von 185,94 Euro für die geschäfts-
führende Komplementärin UDI Festzins Verwaltungs GmbH noch nicht ausgezahlt. 

Es wurden im Geschäftsjahr 2017 von der UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co. KG keine Vergütun-
gen an Mitarbeiter gezahlt, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesell-
schaft auswirkt. 
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Versicherung des gesetzlichen Vertreters 
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsät-
zen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf ein-
schließlich der Geschäftsergebnisse und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und 
Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind. 

 

Roth, den 04.04.2018 

 

Georg Hetz 
Geschäftsführer der  
UDI Festzins Verwaltungs GmbH,  
der geschäftsführenden Komplementärin der  
UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co. KG 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS 

Wir haben den Jahresabschluss  - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co.
KG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 16. November 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes 
(VermAnlG) und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.  

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresabschluss unter Beachtung der anzuwendenden 
Rechnungslegungsvorschriften und den Lagebericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Geschäftsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 16. November 2017 bis 31. Dezember 2017 den ge-
setzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Der Lagebe-
richt steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung nach § 25 VermAnlG hat ergeben, dass bei der Gesellschaft keine Vermögensanlagen im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 VermAnlG bestehen, so dass die Prüfung und Bestätigung der Ord-
nungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen 
Kapitalkonten gemäß § 25 Abs. 3 VermAnlG nicht zur Anwendung kommt. 

Neuburg a.d. Donau, den 20. September 2018 PRIMUS Revision GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rainer Besenthal
Wirtschaftsprüfer

Werden der Jahresabschluss und der Lagebericht in einer von dieser bestätigten Fassung abweichenden Form veröffentlicht, 
vervielfältigt oder an Dritte weitergeleitet und wird dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewie-
sen, so ist zuvor eine erneute Stellungnahme durch uns erforderlich. Dies gilt auch für die Übersetzung des Jahresabschlusses 
in andere Sprachen. Wir verweisen insbesondere auf § 328 HGB. 
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Gewährleistete Vermögensanlage
Es gibt keine juristische Person oder Gesellschaft, 
die für die Verzinsung und Rückzahlung der angebo-
tenen Vermögensanlage eine Gewährleistung über-
nommen hat.
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Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aktiva

A. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 14.925.000 14.925.000 14.550.000 14.550.000 14.175.000 13.987.500 13.800.000

II. Bank -9.234 -8.740 28.987 62.866 95.356 123.959 144.808

C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeck-
ter Verlustanteil Komplementärin 130.859 83.740 46.013 12.134 0 0 0

D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.246.154 1.142.308 1.038.462 934.615 830.769 726.923 623.077

Bilanzsumme 16.292.779 16.142.308 15.663.462 15.559.615 15.101.126 14.838.382 14.567.885

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Passiva

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000

B. Verbindlichkeiten

I. Nachrangdarlehenskapital 15.000.000 15.000.000 14.625.000 14.625.000 14.250.000 14.062.500 13.875.000

II. Verbindlichkeiten gegen Kommanditist 0 0 0 0 19.356 47.959 68.808

III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung 46.625 0 0 0 0 0 0

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.246.154 1.142.308 1.038.462 934.615 830.769 726.923 623.077

Bilanzsumme 16.292.779 16.142.308 15.663.462 15.559.615 15.101.126 14.838.382 14.567.885

Voraussichtl iche Vermögenslage 
(Prognose)
Plan-Bilanz der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) zum 31.12. des jeweiligen 
Jahres

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammen-
hänge der Planbilanz (Prognose) der UDI Energie 
FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
Die Planbilanz wurde nach handelsrechtlichen Grund-
sätzen erstellt.

Aktiva

A. Anlagevermögen
Anlagevermögen besteht bei der Emittentin nicht.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Diese Position gibt die Investition der Emittentin in 
die Projektgesellschaften durch die Gewährung von 

Nachrangdarlehen wieder. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass die Einwerbung des Gesamtbetrags 
dieser Vermögensanlage (15 Mio. Euro) im Jahr 2018 
durch Vollplatzierung, spätestens aber bis zum Ende 
der Zeichnungsfrist am 31.12.2018, abgeschlossen wer-
den kann. Im Jahr 2018 sollen plangemäß die gesam-
ten Nettoeinnahmen dieser Vermögensanlage in Höhe 
von 14.925.000 Euro in Projektgesellschaften investiert 
werden. Zu den Kündigungsterminen und zum Ende 
der Laufzeit der Vermögensanlage im Jahr 2030 erfolgt 
plangemäß die Rückzahlung des Nachrangdarlehens-
kapitals an die Anleger.

II. Bank
Diese Position gibt das Guthaben der Gesellschaft bei 
Banken jeweils zum Bilanzstichtag wieder.
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Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aktiva

A. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 13.612.500 13.425.000 13.237.500 13.050.000 12.862.500 0

II. Bank 147.333 162.955 175.913 181.335 184.115 106.863

C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeck-
ter Verlustanteil Komplementärin 0 0 0 0 0 0

D. Rechnungsabgrenzungsposten 519.231 415.385 311.538 207.692 103.846 0

Bilanzsumme 14.279.064 14.003.340 13.724.952 13.439.027 13.150.461 106.863

Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Passiva

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

B. Verbindlichkeiten

I. Nachrangdarlehenskapital 13.687.500 13.500.000 13.312.500 13.125.000 12.937.500 0

II. Verbindlichkeiten gegen Kommanditist 71.333 86.955 99.913 105.335 108.115 105.863

III. Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung 0 0 0 0 0 0

C. Rechnungsabgrenzungsposten 519.231 415.385 311.538 207.692 103.846 0

Bilanzsumme 14.279.064 14.003.340 13.724.952 13.439.027 13.150.461 106.863

C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter 
Verlustanteil Komplementärin
In den Jahren, in denen der Bilanzverlust das Eigenka-
pital der Gesellschaft übersteigt, muss diese Differenz 
auf der Aktivseite der Bilanz angeführt werden.

Durch Anfangsverluste ergibt sich am Anfang des Prog-
nosezeitraums zuerst kein Anspruch des Kommanditisten 
auf Gewinnbeteiligung (vgl. Passiva, Zeile III. „Verbindlich-
keiten gegen Kommanditist“). Soweit die Anfangsverluste 
das Kommanditkapital übersteigen, wird anstelle des 
Kapitalanteils des Kommanditisten (vgl. Passiva, Zeile I. 
„Kapitalanteil Kommanditist“ weist in den ersten 4 Jahren 
der Laufzeit der Vermögensanlage keinen Wert auf) die 
Position „Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Ver-
lustanteil Komplementärin“ in entsprechender Höhe auf 
der Aktivseite ausgewiesen. Im Jahr 2022 sind nach der 
Prognose die Anfangsverluste wieder aufgeholt, sodass 
der Kommanditanteil des Kommanditisten Dipl.-Ing. Ste-
fan Keller ab dann in voller Höhe ausgewiesen wird.

D. Rechnungsabgrenzungsposten
Unter der Position „D. Rechnungsabgrenzungsposten“ 
wird die Vertriebsprovision in Höhe von 1.350.000 Euro 

gleichmäßig von ihrem Anfall ab über die Restlaufzeit 
der Vermögensanlage verteilt. Die im Jahr 2018 anfal-
lende Vertriebsprovision in Höhe von 1.350.000 Euro 
wird also über 13 Jahre in Schritten zu je 103.846,15 
Euro gleichmäßig über die Restlaufzeit verteilt. Dar-
aus errechnet sich der jeweils zum Jahresende ange-
gebene Betrag, der der Summe der noch zukünftig zu 
verteilenden Beträge entspricht (Beispiel: Ende 2018 
stehen noch die Beträge für 2019 bis 2030 aus, also 12 
x 103.846,15 Euro = 1.246.154 Euro)

Passiva
A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist
Das Eigenkapital besteht aus der Kommanditeinlage 
des Kommanditisten Dipl.-Ing. Stefan Keller. In den 
ersten 4 Jahren der Laufzeit dieser Vermögensanlage 
übersteigen die Anfangsverluste die Höhe des Kom-
manditkapitals. Für diese Zeit wird anstelle des Kapi-
talanteils des Kommanditisten die Position „Nicht durch 
Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Komple-
mentärin“ in entsprechender Höhe auf der Aktivseite 
ausgewiesen. Im Jahr 2022 sind nach der Prognose die 

Fortsetzung: Plan-Bilanz der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose)
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Anfangsverluste wieder aufgeholt, sodass ab dann der 
Kommanditanteil des Kommanditisten Dipl.-Ing. Stefan 
Keller in voller Höhe ausgewiesen wird. Die Komple-
mentärin leistet keine Einlage.

B. Verbindlichkeiten

I. Nachrangdarlehenskapital
Verbindlichkeiten der UDI Energie FESTZINS 13 
GmbH & Co. KG gegenüber den Anlegern aus den 
Nachrangdarlehensverträgen auf Rückzahlung des 
Nachrangdarlehenskapitals.

In den Jahren 2020 und 2022 reduziert sich dieser 
Betrag aufgrund der Kündigungsmöglichkeit zum 
31.12.2020 bzw. zum 31.12.2022 sowie danach jährlich 
zum 31.12.

Die Zahlungen der Emittentin auf die Rückzahlungsan-
sprüche der Anleger (Tilgung) werden kurz vor Ablauf 
der Kündigungsfrist der Anleger bzw. kurz vor dem 
Ende der Vermögensanlage zum 31.12.2030 an diese 
überwiesen, sodass sich der Betrag in der Bilanz zum 
31.12. des jeweiligen Jahres nicht mehr bei der Emit-
tentin befindet. Deshalb weist die Position „Nachrang-
darlehenskapital“ im Jahr 2030, also zum 31.12.2030, 
keinen Wert auf. In den Jahren 2020 und 2022 sowie 
danach jährlich gibt die Position „Nachrangdarlehens-
kapital“ die Situation nach Zahlung der Emittentin auf 
die Rückzahlungsansprüche der zum jeweiligen Kündi-
gungstermin kündigenden Anleger wieder.

II. Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten
Verbindlichkeiten der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH 
& Co. KG gegenüber dem Gründungskommanditisten. 
Hier ist der kumulierte Gewinnanteil des Gründungs-
kommanditisten angegeben. Gewinnausschüttungen 
finden während der Laufzeit dieser Vermögensanlage 
nicht statt, sodass sich der Betrag in dieser Zeile bei 
Gewinnen im jeweiligen Jahr erhöht und bei Verlusten 
reduziert. Eine Ausschüttung des Gewinns findet erst 
nach dem Ende der Laufzeit der Vermögensanlage, im 
Jahr 2031, in der angegebenen Höhe statt.

III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen
Unter dieser Position werden Aufwendungen, die im 
jeweiligen Geschäftsjahr nicht mehr bezahlt werden 
(z. B. aufgrund spät im Jahr erfolgender Leistungser-
bringung oder Rechnungsstellung), in der Bilanz als 
Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Zahlung erfolgt 
dann jeweils im Folgejahr und belastet auch die Kapi-
talflussrechnung für dieses Jahr. Im Jahr 2018 wird 
dies für einen Teil des Anlagemanagements, den 
Jahresabschluss und die Komplementärvergütung 
prognostiziert.

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Unter der Position „C. Rechnungsabgrenzungsposten“ 
wird das Disagio in Höhe von 1.350.000 Euro gleich-
mäßig von seinem Anfall ab über die dann jeweilige 
Restlaufzeit der Vermögensanlage verteilt. Das im Jahr 
2018 anfallende Disagio in Höhe von 1.350.000 Euro 
wird also über 13 Jahre in Schritten zu je 103.846,15 
Euro gleichmäßig über die Restlaufzeit verteilt. Dar-
aus errechnet sich der jeweils zum Jahresende ange-
gebene Betrag, der der Summe der noch zukünftig zu 
verteilenden Beträge entspricht (Beispiel: Ende 2018 
stehen noch die Beträge für 2019 bis 2030 aus, also 12 
x 103.846,15 Euro = 1.246.154 Euro). 
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Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Zinsen aus Projektgesellschaften 354.791 731.325 731.325 712.950 712.950 694.575 825.263

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.350.000 0 0 0 0 0 0

3. Anlagemanagement -23.125 -70.300 -48.119 -49.081 -50.062 -51.064 -52.085

4. Konzeption und Prospekterstellung -75.000 0 0 0 0 0 0

5. Provision für Nachrangdarlehenseinwerbung -1.350.000 0 0 0 0 0 0

6. Kosten Jahresabschluss, Steuerberatung. -1.000 -32.320 -16.646 -16.979 -17.319 -17.665 -18.019

7. Komplementärvergütung 0 -15.150 -7.803 -7.959 -8.118 -8.281 -8.446

8. Zinsaufwand laufendes Konto -625 23 22 -72 -157 -238 -310

9. Gewerbesteuer 0 -13.084 -21.052 -19.979 -19.802 -18.725 -22.429

Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit 255.041 600.495 637.727 618.879 617.491 598.602 723.974

10. Auszahlung Nachrangdarlehen an 
Projektgesellschaften -14.925.000 0 0 0 0 0 0

11. Rückzahlung Nachrangdarlehen aus 
Projektgesellschaften 0 0 375.000 0 375.000 187.500 187.500

Cashflow aus Investitionstätigkeit -14.925.000 0 375.000 0 375.000 187.500 187.500

12. Einzahlung des Nachrangdarlehenskapitals 
durch Anleger 15.000.000 0 0 0 0 0 0

13. Zinsen an Anleger -339.375 -600.000 -600.000 -585.000 -585.000 -570.000 -703.125

14. Rückzahlung des Nachrangdarlehenskapi-
tals an Anleger 0 0 -375.000 0 -375.000 -187.500 -187.500

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 14.660.625 -600.000 -975.000 -585.000 -960.000 -757.500 -890.625

Veränderung Finanzmittelbestände -9.334 495 37.727 33.879 32.491 28.602 20.849

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 100 -9.234 -8.740 28.987 62.866 95.356 123.959

Finanzmittelbestand am Ende der 
Periode -9.234 -8.740 28.987 62.866 95.356 123.959 144.808

Voraussichtliche Finanzlage (Prognose)
Kapitalflussrechnung der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose)
Die angegebenen Zahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammen-
hänge der Kapitalflussrechnung (Prognose) der 
UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
1. Hier sind die erwarteten Zinserträge aus den 
Projektgesellschaften dargestellt. Diese bestehen 
aus den von den Projektgesellschaften gezahlten 
Nachrangdarlehenszinsen.

2. Für die Nachrangdarlehensausreichung erhält die UDI 
Energie FESTZINS 13 von den Projektgesellschaften bzw. 
den zwischengeschalteten Gesellschaften ein Disagio, das 
hier als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen wird. 
Das Disagio beträgt durchschnittlich 9,045 % des in die 

Projektgesellschaften bzw. in die zwischengeschalteten 
Gesellschaften investierten Kapitals (vgl. hierzu Seite 66).

3. Für Rechnungswesen, Anlageverwaltung, Liquidi-
täts- und Risikomanagement sowie Geschäftsführung 
fallen die hier angegebenen indexierten Kosten an.

4. Für die Konzeption der Vermögensanlage und für die 
Erstellung dieses Verkaufsprospektes wird einmalig ein 
Betrag in Höhe von 75.000 Euro fällig.

5. Für die Einwerbung des Nachrangdarlehenskapi-
tals erhält die UDI Beratungsgesellschaft mbH eine 
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Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Zinsen aus Projektgesellschaften 814.200 803.138 792.075 913.388 900.450 951.825

2. Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0

3. Anlagemanagement -53.127 -54.189 -55.273 -56.378 -57.506 -58.656

4. Konzeption und Prospekterstellung 0 0 0 0 0 0

5. Provision für Nachrangdarlehenseinwerbung 0 0 0 0 0 0

6. Kosten Jahresabschluss, Steuerberatung -18.379 -18.747 -19.121 -19.504 -19.894 -20.292

7. Komplementärvergütung -8.615 -8.787 -8.963 -9.142 -9.325 -9.512

8. Zinsaufwand laufendes Konto -362 -368 -407 -440 -453 -460

9. Gewerbesteuer -20.099 -21.049 -20.352 -23.751 -22.991 -24.219

Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit 713.619 699.997 687.958 804.172 790.280 838.686

10. Auszahlung Nachrangdarlehen an 
Projektgesellschaften 0 0 0 0 0 0

11. Rückzahlung Nachrangdarlehen aus 
Projektgesellschaften 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 12.862.500

Cashflow aus Investitionstätigkeit 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 12.862.500

12. Einzahlung des Nachrangdarlehenskapitals 
durch Anleger 0 0 0 0 0 0

13. Zinsen an Anleger -711.094 -684.375 -675.000 -798.750 -787.500 -840.938

14. Rückzahlung des Nachrangdarlehenskapi-
tals an Anleger -187.500 -187.500 -187.500 -187.500 -187.500 -12.937.500

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -898.594 -871.875 -862.500 -986.250 -975.000 -13.778.438

Veränderung Finanzmittelbestände 2.525 15.622 12.958 5.422 2.780 -77.252

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 144.808 147.333 162.955 175.913 181.335 184.115

Finanzmittelbestand am Ende der 
Periode 147.333 162.955 175.913 181.335 184.115 106.863

Vergütung in Höhe von 9,0 % des Gesamtbetrages der 
angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro). Wirt-
schaftlich werden diese Kosten durch die Erhebung 
eines Disagios bei der Nachrangdarlehensvergabe von 
den Projektgesellschaften getragen. Der UDI Energie 
FESTZINS 13 GmbH & Co. KG fließen dadurch Erträge 
zu, die unter Position 2 ausgewiesen werden.

6. Die für den Jahresabschluss und für dessen Prüfung 
anfallenden Kosten des Steuerberaters bzw. des Wirt-
schaftsprüfers mit jährlich 2%iger Anpassung an die 
Inflation ab 2019 sind hier dargestellt.

7. Die UDI Festzins Verwaltungs GmbH erhält für die 
Übernahme der persönlichen Haftung eine Komple-
mentärvergütung in Höhe von anfänglich 7.500 Euro 
pro Jahr. Sie ist ab 2019 mit 2 % p. a. indexiert.

8. Hier werden die zu zahlenden Zinsen für bei Banken 
gehaltene, täglich fällige Guthaben dargestellt.

9. Die von der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & 
Co. KG zu zahlende Gewerbesteuer ist hier ausge - 
wiesen.

10. Im Jahr 2018 soll planmäßig die Investition in die 
Projektgesellschaften durch Ausreichung von Nach-
rangdarlehen an die Projektgesellschaften bzw. an die 
zwischengeschalteten Gesellschaften erfolgen. 

11. Die geplante Rückführung der Investitionen aus 
den Projektgesellschaften bzw. den zwischenge-
schalteten Gesellschaften wegen der Kündigung 
von Anlegern zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 und 
danach jährlich zum 31.12. sowie zum Ende der Lauf-
zeit der Vermögensanlage am 31.12.2030 ist hier 
dargestellt.

12. Hier wird die Einzahlung des Nachrangdarlehens-
kapitals durch die Anleger dargestellt, die vollständig im 
Jahr 2018 erfolgen soll.

Fortsetzung: Kapitalflussrechnung der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose)
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Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Umsatzerlöse 918.046 906.984 895.921 1.017.234 1.004.296 1.055.671

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -183.967 -185.569 -187.204 -188.871 -190.572 -192.306

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -711.456 -684.743 -675.407 -799.190 -787.953 -841.398

4. Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 22.623 36.671 33.310 29.173 25.771 21.967

5. Steuern vom Einkommen und Ertrag -20.099 -21.049 -20.352 -23.751 -22.991 -24.219

6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.525 15.622 12.958 5.422 2.780 -2.252

7. Gewinn-/Verlustvortrag 68.808 71.333 86.955 99.913 105.335 108.115

8. Kapitalkonto 71.333 86.955 99.913 105.335 108.115 105.863

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Umsatzerlöse 458.637 835.171 835.171 816.796 816.796 798.421 929.109

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -248.596 -174.991 -176.414 -177.865 -179.346 -180.856 -182.396

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -340.000 -599.977 -599.978 -585.072 -585.157 -570.238 -703.435

4. Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -129.959 60.203 58.779 53.858 52.293 47.327 43.278

5. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 -13.084 -21.052 -19.979 -19.802 -18.725 -22.429

6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -129.959 47.120 37.727 33.879 32.491 28.602 20.849

7. Gewinn-/Verlustvortrag -1.900 -131.859 -84.740 -47.013 -13.134 19.356 47.959

8. Kapitalkonto -131.859 -84.740 -47.013 -13.134 19.356 47.959 68.808

13. Den Anlegern werden nach der Planung jährlich zum 
31.12. die hier angegebenen Zinsen ausgezahlt, erstmals 
zum 31.12.2018. Die letzte Zinszahlung erfolgt planmäßig 
zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage zusammen 
mit der Tilgung zum 31.12.2030. Im Falle der Kündigung wird 
die letzte Zinszahlung planmäßig kurz vor dem Ablauf der 
Kündigungsfrist zusammen mit der Tilgung ausgezahlt. Die 
Auszahlung des Frühzeichnerbonus erfolgt zum 31.7.2018.

14. Die Tilgung der Nachrangdarlehen der Anleger 
durch Rückzahlung erfolgt plangemäß nach Kündigung 
und Ablauf der Kündigungsfrist zu den Kündigungster-
minen am 31.12.2020, am 31.12.2022 sowie danach 
jährlich am 31.12. oder zum Ende der Laufzeit der Ver-
mögensanlage am 31.12.2030.

15. Unter dieser Position ist der Finanzmittelbestand am 
Anfang der Periode, also zum 1.1. eines Jahres, ausge-
wiesen. Dieser Finanzmittelbestand besteht zu Anfang 
der Laufzeit der Vermögensanlage im Jahr 2018 aus 
dem eingezahlten Kommanditanteil des Gründungs-
kommanditisten Dipl.-Ing. Stefan Keller. In den folgen-
den Jahren stellt der Finanzmittelbestand am Ende der 
Periode des Vorjahres auch den Finanzmittelbestand 
am Anfang der Periode des folgenden Jahres dar.

16. Der unter dieser Position zusammengefasste 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode ergibt sich 
aus der Addition der Veränderung der Finanzmittelbe-
stände mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der 
Periode.

Voraussichtliche Ertragslage (Prognose)
Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose)
Die angegebenen Zahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Wesentliche Annahmen und Wirkungszu sammen-
hänge der Gewinn-und Verlust     - Rechnung (Pro-
gnose) der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
1. Für die Darlehensvergabe erhält die UDI Ener-
gie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG ein Disagio von den 

Projektgesellschaften. Das Disagio beträgt durchschnitt-
lich 9,045 % des in die Projektgesellschaften bzw. in 
die zwischengeschalteten Gesellschaften investierten 
Kapitals (vgl. hierzu Seite 66). Das Disagio wird, wie 
der Plan-Bilanz zu entnehmen ist (vgl. ab Seite 96, 
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Jahr 2018 2019 2020 2021 2022

Investition -14.925.000 0 0 0 0

Produktion 0 0 0 0 0

Umsatz 458.637 835.171 835.171 816.796 816.796

Ergebnis -129.959 47.120 37.727 33.879 32.491

Planzahlen der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) zum 31.12. des jeweiligen Jahres

Planzahlen der Emittentin (Prognose)

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammen-
hänge der Planzahlen (Prognose) der UDI Energie 
FESTZINS 13 GmbH & Co. KG

Investition
Ausgegangen wird hier davon, dass die Emittentin im Jahr 
2018 Nachrangdarlehen in Höhe der Nettoeinnahmen der 
Vermögensanlage (14.925.000 Euro) an Projektgesellschaf-
ten bzw. zwischengeschaltete Gesellschaften gewährt.

Produktion
Die UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG hat selbst 
keine eigene Produktion. Ihr Geschäftsmodell besteht in 
der gewinnbringenden Verwaltung eigenen Vermögens 
durch Investition in Photovoltaik-, Windenergie- und Bio-
gasanlagen sowie Wärmenetzen in Deutschland und 
dem EU-Ausland, in energieeffiziente Immobilien in 

Deutschland, in Grundstücke, auf denen derartige Immo-
bilien errichtet werden sollen, und in die Erbringung von 
Serviceleistungen für Projektgesellschaften, die diese 
Anlagen und Gebäude bauen und betreiben.

Umsatz
Der Umsatz der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & 
Co. KG setzt sich zusammen aus dem bei der Nach-
rangdarlehensvergabe von den Projektgesellschaften 
erhobenen Disagio und den Erträgen aus den Projekt-
gesellschaften (Zinsen) (zusammengefasst in Plan-
Gewinn-und-Verlust-Rechnung, Seite 101, Zeile 1).

Ergebnis
Die hier angegebenen Werte entsprechen dem Jah-
resüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag aus der Plan- 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung (Seite 101, Zeile 6).

Passiva, C. und die zugehörige Erläuterung auf Seite 
98), gleichmäßig von seinem Anfall ab über die Rest-
laufzeit der Vermögensanlage verteilt. Daher wird in der 
Zeile „Umsatzerlöse“ im Jahr 2018 nur ein Teilbetrag von 
103.846,15 Euro abgerechnet und nicht das gesamte Dis-
agio in Höhe von 1.350.000 Euro. Zudem werden unter 
der Rubrik „Umsatzerlöse“ die erwarteten Erträge aus 
den Projektgesellschaften (Zinsen) zusammengefasst.

2. Neben der Provision für die Darlehenskapitaleinwer-
bung werden unter den sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen auch die Kosten für das Anlagemanage-
ment, für die Konzeption und Prospekterstellung, die 
Kosten des Jahresabschlusses und die Komplementär-
vergütung zusammengefasst.

3. Hier sind die im jeweiligen Geschäftsjahr anfallenden 
Zinsen dargestellt. Diese werden nach der Planung jähr-
lich zum 30.12. an die Anleger ausgezahlt, erstmals zum 
31.12.2018. Die letzte Zinszahlung erfolgt planmäßig zum 
Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage zusammen mit 
der Tilgung zum 31.12.2030. Im Falle der Kündigung wird 

die letzte Zinszahlung planmäßig zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist zusammen mit der Tilgung ausgezahlt. Die Aus-
zahlung des Frühzeichnerbonus erfolgt zum 31.7.2018.

4. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
ergibt sich aus den um die Aufwendungen verminder-
ten Umsatzerlösen.

5. Die zu entrichtende Körperschaftsteuer wird unter 
dieser Position dargestellt.

6. Der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbe-
trag ergibt sich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit abzüglich der Körperschaftsteuer.

7. Der Saldo des Kapitalkontos (vgl. Position 8) des Vor-
jahres wird unter dieser Position ausgewiesen.

8. Das Kapitalkonto stellt die Summe des aktuellen Jahres-
überschusses bzw. Jahresfehlbetrages und des Gewinn- 
bzw. Verlustvortrages dar. Das Ergebnis bildet den 
Gewinn- bzw. Verlustvortrag des jeweiligen Folgejahres.
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Soweit im diesem Kapitel von Anlageobjekten (siehe 
Seite 64 ff.) die Rede ist, beziehen sich die Angaben 
auf die Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin, auf die 
Anlageobjekte auf Ebene der zwischengeschalteten 
Gesellschaften und auf die Anlageobjekte auf Ebene 
der Projektgesellschaften, soweit nichts anderes ange-
geben ist.

Name, Geschäftsanschrift und Funktion des Mit-
gliedes der Geschäftsführung der Emittentin
Die Geschäftsführung der Emittentin wird von deren 
Komplementärin, der UDI Festzins Verwaltungs GmbH, 
wahrgenommen. Geschäftsführer der UDI Fest-
zins Verwaltungs GmbH ist Dipl.-Ing. Stefan Keller, 
Geschäftsanschrift: Kellerweg 12, 91154 Roth (Mitglied 
der Geschäftsführung der Emittentin). Er ist das einzige 
Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin. Ihm ist 
kein bestimmter Verantwortungs- und Aufgabenbereich 
(Funktion) bei der Emittentin zugeordnet.

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und sons-
tige Gesamtbezüge des Mitgliedes der Geschäfts-
führung der Emittentin
Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin ist ab dem 13.8.2018, dem Tag der 
Veräußerung des Kommanditanteils an der Emittentin 
von Georg Hetz an Dipl.-Ing. Stefan Keller, als einziger 
Gesellschafter, der eine Kapitaleinlage erbracht hat, am 
Ergebnis der Emittentin zu 100 % beteiligt. Hieraus ste-
hen ihm, vom 13.8.2018 ab über die gesamte Laufzeit 
der Vermögensanlage bis zum 31.12.2030 betrachtet, 
Gewinnbeteiligungen in einer prognostizierten Höhe 
von 105.863,00 Euro zu (vgl. Plan-Bilanz, Seite 97, 
Zeile „Verbindlichkeiten gegen Kommanditist“ im Jahr 
2030).

Außerdem steht Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der 
Geschäftsführung der Emittentin ein Recht auf Abfin-
dung für den Fall seines Ausscheidens als Gesell-
schafter der Emittentin zu. Die Höhe des Abfindungs-
betrages bemisst sich nach dem hypothetischen 
Auseinandersetzungsguthaben, wenn die Gesell-
schaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden 
wäre. Die Abfindungssumme ist in 5 gleichen Jahres-
raten auszuzahlen und mit 2,0 % über dem jeweiligen 
Basiszins zu verzinsen. Die genaue Höhe der Abfin-
dung ist abhängig von der Geschäftsentwicklung bei 
der Emittentin und vom Zeitpunkt des Ausscheidens 

von Dipl.-Ing. Stefan Keller aus der Gesellschaft und 
kann daher zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nicht angegeben werden. 

Zudem stehen Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der 
Geschäftsführung der Emittentin, über die gesamte 
Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31.12.2030 
betrachtet, Vergütungen für seine Tätigkeit als 
Geschäftsführer bei der UDI Beratungsgesellschaft 
mbH, in Höhe von 1.755.000 Euro zu. Für seine Tätig-
keit für die UDI Festzins Verwaltungs GmbH und für die 
Emittentin steht Dipl.-Ing. Stefan Keller keine Vergütung 
zu.

Insgesamt stehen Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied 
der Geschäftsführung der Emittentin daher, über die 
gesamte Laufzeit der Vermögensanlage betrachtet, 
Gewinnbeteiligungen in einem prognostizierten Min-
destgesamtbetrag von 105.863,00 Euro, Gesamtbe-
züge in einem Gesamtbetrag von 1.755.000 Euro und 
ein Recht auf Abfindung in nicht prognostizierbarer 
Höhe zu.

Darüber hinaus stehen Dipl.-Ing. Stefan Keller  als 
Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin keine 
weiteren Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder 
sonstigen Gesamtbezüge für die gesamte Laufzeit der 
Vermögensanlage bis zum 31.12.2030 zu.
 
Eintragungen im Führungszeugnis des Mitgliedes 
der Geschäftsführung der Emittentin
Im Führungszeugnis des Mitgliedes der Geschäfts-
führung der Emittentin, das zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung nicht älter als 6 Monate ist, sind keine 
Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 
Straftat nach den §§ 263 bis 283 d des Strafgesetzbu-
ches, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 119 des Wert-
papierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-
nung enthalten. Auch eine ausländische Verurteilung 
gegen das Mitglied der Geschäftsführung der Emitten-
tin wegen einer Straftat, die mit den oben genannten 
Straftaten vergleichbar ist, liegt nicht vor. Dipl.-Ing. 
Stefan Keller ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
deutscher Staatsangehöriger.

Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre
Weder ist über das Vermögen des Mitgliedes der 
Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-Ing. Stefan 

Das Mitgl ied der Geschäf tsführung 
der Emittentin
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Keller  innerhalb der letzten 5 Jahre ein Insolvenzver-
fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wor-
den, noch über das Vermögen einer Gesellschaft, bei 
der das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
Dipl.-Ing. Stefan Keller  innerhalb der letzten 5 Jahre in 
der Geschäftsführung tätig war.

Frühere Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betrei-
ben von Bankgeschäften
In Bezug auf das Mitglied der Geschäftsführung der 
Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Keller  besteht keine Aufhe-
bung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäf-
ten oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin).

Tätigkeiten des Mitgliedes der Geschäftsführung 
der Emittentin für andere Unternehmen
Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller ist Gesellschafter und Geschäfts-
führer der UDI Beratungsgesellschaft mbH, die mit 
der Konzeption und dem Vertrieb der Vermögens-
anlage beauftragt ist. Darüber hinaus ist das Mitglied 
der Geschäftsführung der Emittentin nicht für Unter-
nehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlage beauftragt sind. Das Mitglied der 
Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Kel-
ler ist nicht für Unternehmen tätig, die der Emittentin 
Fremdkapital geben. 

Zudem ist das Mitglied der Geschäftsführung der Emitten-
tin Dipl.-Ing. Stefan Keller als Geschäftsführer für die UDI 
Festzins Verwaltungs GmbH tätig, die Leistungen im Rah-
men der Prüfung und Auswahl von möglichen Projekten, 
bei der Gründung einzelner Projektgesellschaften, bei der 
Erstellung der vertraglichen Grundlagen der Nachrang-
darlehensgewährung an die Projektgesellschaften und 
bei den Vertragsverhandlungen sowie dem Vertragsab-
schluss der Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaf-
ten erbringt. Darüber hinaus ist Dipl.-Ing. Stefan Keller 
als Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin nicht 
für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Liefe-
rungen oder Leistungen erbringen.

Tätigkeit des Mitglieds der Geschäftsführung der 
Emittentin für Unternehmen, die mit der Emitten-
tin in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder 
verbunden sind
Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller ist als Geschäftsführer für die UDI 
Festzins Verwaltungs GmbH, die Komplementärin der 
Emittentin, tätig. Diese ist als Komplementärin ohne Leis-
tung eines Kapitalanteils Gesellschafter der UDI Ener-
gie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG und damit im Sinne 
des § 271 des Handelsgesetzbuches an dieser beteiligt. 

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung der 
Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Keller nicht für Unternehmen 
tätig, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des 
Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis 
stehen oder verbunden sind..

Unmittelbare und mittelbare Beteiligung des Mit-
gliedes der Geschäftsführung der Emittentin an 
anderen Unternehmen
Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 
die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensan-
lage betraut sind.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 
die der Emittentin Fremdkapital geben. Das Mitglied der 
Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Kel-
ler ist weder unmittelbar noch mittelbar an Unterneh-
men beteiligt, die im Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen 
und Leistungen erbringen.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die 
mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Han-
delsgesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis ste-
hen oder verbunden sind.

Beauftragung des Mitgliedes der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin mit Vertrieb, Fremdkapital, 
Erbringung von Leistungen
Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller ist zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung nicht persönlich mit dem Vertrieb der emittier-
ten Vermögensanlage beauftragt, sondern die von ihm 
geführte UDI Beratungsgesellschaft mbH (vgl. Seite 
106, linke Spalte, 3.–6. Absatz). Zudem stellt das 
Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-Ing. 
Stefan Keller weder Fremdkapital zur Verfügung noch 
vermittelt er solches.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller erbringt Geschäftsführungsleistungen 
für die UDI Festzins Verwaltungs GmbH. Die UDI Fest-
zins Verwaltungs GmbH erbringt als Komplementärin 
der Emittentin Leistungen im Rahmen der Prüfung und 
Auswahl von möglichen Projekten, bei der Gründung 
einzelner Projektgesellschaften, bei der Erstellung der 
vertraglichen Grundlagen der Nachrangdarlehens-
gewährung an die Projektgesellschaften und bei den 
Vertragsverhandlungen sowie dem Vertragsabschluss 
der Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften. 
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Darüber hinaus erbringt Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mit-
glied der Geschäftsführung der Emittentin im Zusam-
menhang mit der Anschaffung und Herstellung der 
Anlageobjekte keine Lieferungen oder Leistungen.

Die Emittentin verfügt über keinen Vorstand, keine Auf-
sichtsgremien und Beiräte.

Treuhänder
Ein Treuhänder oder ein Treuhandvertrag existiert im 
Rahmen dieser Vermögensanlage nicht.

Mittelverwendungskontrolleur
Ein Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle wurde 
nicht abgeschlossen. Einen Mittelverwendungskontrol-
leur gibt es im Rahmen dieser Vermögensanlage nicht.

Angaben über die Anbieterin und die 
Prospektverantwortliche
Anbieterin und Prospektverantwortliche ist die UDI 
Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Roth, Kellerweg 12. Geschäftsführer ist Dipl.-Ing. Ste-
fan Keller (Mitglied der Geschäftsführung der Anbiete-
rin und Prospektverantwortlichen), Geschäftsanschrift: 
Kellerweg 12, 91154 Roth. Da Dipl.-Ing. Stefan Keller 
zugleich das einzige Mitglied der Geschäftsführung der 
Emittentin ist, kann hinsichtlich der Angaben gemäß 
§ 12 Abs. 6 auf die Angaben gemäß § 12 Abs. 1 bis 
4 VermVerkProspV verwiesen werden (siehe vorange-
hender Abschnitt, „Das Mitglied der Geschäftsführung 
der Emittentin“, beginnend auf Seite 103).
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Angaben über sonstige Personen
Soweit im diesem Kapitel von Anlageobjekten (siehe Seite 
64 ff.) die Rede ist, beziehen sich die Angaben auf die 
Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin, auf die Anla-
geobjekte auf Ebene der zwischengeschalteten Gesell-
schaften und auf die Anlageobjekte auf Ebene der Pro-
jektgesellschaften, soweit nichts anderes angegeben ist.

Im Folgenden werden Angaben zu sonstigen Personen 
gemacht, die nicht in den Kreis der nach der Vermö-
gensanlagen-Verkaufsprospektverordnung angabe-
pflichtigen Personen fallen, die Herausgabe oder den 
Inhalt des Verkaufsprospektes oder die Abgabe oder 
den Inhalt des Angebots der Vermögensanlage aber 
wesentlich beeinflusst haben. Einzige sonstige Person 
im Rahmen dieser Vermögensanlage ist die UDI Bera-
tungsgesellschaft mbH, mit Sitz in 91154 Roth, Keller-
weg 12, die die Konzeption und Prospekterstellung für 
diese Vermögensanlage übernommen hat. Geschäfts-
führer dieser Gesellschaft sind Dipl.-Ing. Stefan Keller.
und Axel Kampmann

Name, Geschäftsanschrift und Funktion der 
sonstigen Person

UDI Beratungsgesellschaft mbH

Sitz
Kellerweg 12, 91154 Roth

Geschäftsanschrift
Frankenstraße 148, 90329 Nürnberg

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Stefan Keller, Mitglied der Geschäftsführung 
der sonstigen Person, mit Geschäftsanschrift: Keller-
weg 12, 91154 Roth.

Axel Kampmann, Mitglied der Geschäftsführung der 
sonstigen Person, mit Geschäftsanschrift: Kellerweg 
12, 91154 Roth.

Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel Kampmann sind ein-
zige Geschäftsführer der UDI Beratungsgesellschaft 
mbH, die von der UDI Energie FESTZINS 13 mit der 
Konzeption und Prospekterstellung für diese Vermö-
gensanlage und dem Vertrieb des Nachrangdarlehens-
kapitals an Privatanleger beauftragt wurde

Bei der sonstigen Person UDI Beratungsgesellschaft 
mbH gibt es keinen Vorstand, kein Aufsichtsgremium 
und keinen Beirat. Eine Funktionstrennung zwischen 

den beiden genannten Geschäftsführern der sonsti-
gen Person UDI Beratungsgesellschaft mbH bei dieser 
Gesellschaft besteht nicht.

Dipl.-Ing. Stefan Keller ist auch Geschäftsführer bei 
der Emittentin dieser Vermögensanlage. Axel Kamp-
mann hat keine Funktion bei der Emittentin dieser 
Vermögensanlage.

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und sons-
tige Gesamtbezüge des Mitgliedes der Geschäfts-
führung der sonstigen Person
Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person ist als einziger Gesellschaf-
ter, der eine Kapitaleinlage erbracht hat, am Ergebnis 
der Emittentin zu 100 % beteiligt. Hieraus stehen ihm, 
über die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis 
zum 31.12.2030 betrachtet, Gewinnbeteiligungen in 
einer prognostizierten Höhe von 105.863,00 Euro zu 
(vgl. Plan-Bilanz, Seite 97, Zeile „Verbindlichkeiten 
gegen Kommanditist“ im Jahr 2030).

Außerdem steht Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied 
der Geschäftsführung der sonstigen Person ein 
Recht auf Abfindung für den Fall seines Ausschei-
dens als Gesellschafter der Emittentin zu. Die Höhe 
des Abfindungsbetrages bemisst sich nach dem 
hypothetischen Auseinandersetzungsguthaben, 
wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausschei-
dens aufgelöst worden wäre. Die Abfindungssumme 
ist in 5 gleichen Jahresraten auszuzahlen und mit 
2,0 % über dem jeweiligen Basiszins nach § 247 
BGB zu verzinsen. Die genaue Höhe der Abfindung 
ist abhängig von der Geschäftsentwicklung bei der 
Emittentin und vom Zeitpunkt des Ausscheidens 
des Gesellschafters aus der Gesellschaft und kann 
daher zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 
angegeben werden.

Dem Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen 
Person Dipl.-Ing. Stefan Keller stehen daher, über 
die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2030 betrachtet, Gewinnbeteiligungen sowie 
sonstige Gesamtbezüge in einem prognostizierten Min-
destgesamtbetrag in Höhe von 1.860.863 Euro und ein 
Recht auf Abfindung in nicht prognostizierbarer Höhe 
zu.

Axel Kampmann steht als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person, über die gesamte Laufzeit 
der Vermögensanlage bis zum 31.12.2030 betrachtet, 
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eine Vergütung für die Geschäftsführung bei der UDI 
Beratungsgesellschaft mbH in Höhe von 2.340.000 
Euro zu.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der sonstigen-
Person Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel Kampmann 
stehen daher, über die gesamte Laufzeit der Vermö-
gensanlage bis zum 31.12.2030 betrachtet, Gewinn-
beteiligungen sowie sonstige Gesamtbezüge in einem 
prognostizierten Mindestgesamtbetrag in Höhe von 
4.200.863 Euro zu. Dipl.-Ing. Stefan Keller steht zudem 
ein Recht auf Abfindung in nicht prognostizierbarer 
Höhe zu.

Darüber hinaus stehen Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel 
Kampmann als Mitgliedern der Geschäftsführung der 
sonstigen Person keine Gewinnbeteiligungen, Entnah-
merechte sowie sonstigen Gesamtbezüge zu, insbe-
sondere keine Gehälter, Gewinnbeteiligungen,Aufwand
sentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen 
und Nebenleistungen jeder Art.

Eintragungen im Führungszeugnis der sonstigen 
Person
Im Führungszeugnis von Axel Kampmann als Mitglied 
der Geschäftsführung der sonstigen Person, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als 6 
Monate ist, sind keine Eintragungen in Bezug auf Ver-
urteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 
283 d des Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesen-
gesetzes, § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes oder 
§ 369 der Abgabenordnung enthalten. Axel Kampmann 
ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung deutscher 
Staatsangehöriger.

Im Führungszeugnis von Dipl.-Ing. Stefan Keller als 
Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen Person, 
das zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter 
als 6 Monate ist, sind keine Eintragungen in Bezug auf 
Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 263 
bis 283 d des Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwe-
sengesetzes, § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes 
oder § 369 der Abgabenordnung enthalten. Dipl.-Ing. 
Stefan Keller ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
deutscher Staatsangehöriger.

Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre
Über das Vermögen von Axel Kampmann als Mitglied 
der Geschäftsführung der sonstigen Person wurde 
innerhalb der letzten 5 Jahre kein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. Axel Kamp-
mann als Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen 
Person war innerhalb der letzten 5 Jahre nicht in der 
Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren 
Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder man-
gels Masse abgewiesen wurde.

Über das Vermögen von Dipl.-Ing. Stefan Keller als 
Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen Person 
wurde innerhalb der letzten 5 Jahre kein Insolvenz-
verfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. 
Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person war innerhalb der letzten 
5 Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesell-
schaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzver-
fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 
wurde.

Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betreiben 
von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen
In Bezug auf Axel Kampmann als Mitglied der 
Geschäftsführung der sonstigen Person besteht keine 
Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-
schäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistun-
gen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin).

In Bezug auf Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der 
Geschäftsführung der sonstigen Person besteht keine 
Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-
schäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistun-
gen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin).

Tätigkeiten der Mitglieder der Geschäftsführung 
der sonstigen Person für andere Unternehmen
Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel Kampmann als Mit-
glieder der Geschäftsführung der sonstigen Person 
sind als Geschäftsführer für die UDI Beratungsgesell-
schaft mbH tätig, die mit der Konzeption und Prospek-
terstellung und dem Vertrieb der angebotenen Vermö-
gensanlage betraut ist. Darüber hinaus sind Dipl.-Ing. 
Stefan Keller und Axel Kampmann als Mitglieder der 
Geschäftsführung der sonstigen Person nicht für Unter-
nehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlage betraut sind. Dipl.-Ing. Stefan Keller 
und Axel Kampmann als Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person sind nicht für Unternehmen 
tätig, die der Emittentin Fremdkapital geben. 

Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person ist als Geschäftsführer für 
die UDI Festzins Verwaltungs GmbH tätig. Die UDI 
Festzins Verwaltungs GmbH erbringt als Geschäftsfüh-
rerin der Emittentin Leistungen im Rahmen der Prüfung 
und Auswahl von möglichen Projekten, bei der Grün-
dung einzelner Projektgesellschaften, bei der Erstellung 
der vertraglichen Grundlagen der Nachrangdarlehens-
gewährung an die Projektgesellschaften und bei den 
Vertragsverhandlungen sowie dem Vertragsabschluss 
der Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften. 
Darüber hinaus ist Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied 
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der Geschäftsführung der sonstigen Person nicht für 
Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Liefe-
rungen oder Leistungen erbringen.

Axel Kampmann als Mitglied der Geschäftsführung der 
sonstigen Person ist nicht für Unternehmen tätig, die im 
Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 
Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person ist nicht für Unternehmen 
tätig, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leis-
tungen erbringen.

Das Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen Per-
son Dipl.-Ing. Stefan Keller ist als Geschäftsführer für 
die Firma UDI Festzins Verwaltungs GmbH, die Kom-
plementärin der Emittentin, tätig. Diese ist als Komple-
mentärin ohne Leistung eines Kapitalanteils Gesell-
schafter der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. 
KG und damit im Sinne des § 271 des Handelsgesetz-
buches an dieser beteiligt. Darüber hinaus ist das Mit-
glied der Geschäftsführung der sonstigen Person Dipl.- 
Ing. Stefan Keller nicht für Unternehmen tätig, die mit 
der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handels-
gesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen 
oder verbunden sind.

Axel Kampmann als Mitglied der Geschäftsführung 
der sonstigen Person ist nicht für Unternehmen tätig, 
die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des 
Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis 
stehen oder verbunden sind.

Das Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen Per-
son Dipl.-Ing. Stefan Keller ist nicht für Unternehmen 
tätig, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 
des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungsver-
hältnis stehen oder verbunden sind.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligung der 
Mitglieder der Geschäftsführung der sonstigen 
Person an anderen Unternehmen
Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel Kampmann als Mitglie-
der der Geschäftsführung der sonstigen Person sind 
nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittel-
bar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der 
angebotenen Vermögensanlage betraut sind.

Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel Kampmann als Mit-
glieder der Geschäftsführung der sonstigen Person 
sind nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin 
Fremdkapital geben.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der sonstigen Person 
Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel Kampmann sind weder 
unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 
der Anlageobjekte Lieferungen und Leistungen erbringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der sonstigen Per-
son Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel Kampmann sind 
nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittel-
bar an Unternehmen beteiligt, die mit der Emittentin und 
Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem 
Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Beauftragung der Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person
Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel Kampmann als Mitglie-
der als Mitglieder der Geschäftsführung der sonstigen 
Person sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nicht persönlich mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlage beauftragt, sondern die von ihnen geführte 
UDI Beratungsgesellschaft mbH (vgl. Seite 106, linke 
Spalte, 3.–6. Absatz).

Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel Kampmann als Mitglie-
der der Geschäftsführung der sonstigen Person stellen 
der Emittentin weder Fremdkapital zur Verfügung noch 
vermitteln sie solches.

Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person erbringt Geschäftsführungs-
leistungen für die UDI Festzins Verwaltungs GmbH. 
Die UDI Festzins Verwaltungs GmbH erbringt als 
Geschäftsführerin der Emittentin Leistungen im Rahmen 
der Prüfung und Auswahl von möglichen Projekten, bei 
der Gründung einzelner Projektgesellschaften, bei der 
Erstellung der vertraglichen Grundlagen der Nachrang-
darlehensgewährung an die Projektgesellschaften und 
bei den Vertragsverhandlungen sowie dem Vertrags-
abschluss der Nachrangdarlehen an die Projektgesell-
schaften. Darüber hinaus erbringt Dipl.-Ing. Stefan Keller 
als Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen Person 
im Zusammenhang mit der Anschaffung und Herstellung 
der Anlageobjekte keine Lieferungen oder Leistungen.

Axel Kampmann als Mitglied der Geschäftsführung der 
sonstigen Person erbringt im Zusammenhang mit der 
Anschaffung und Herstellung der Anlageobjekte keine 
Lieferungen oder Leistungen.

Darüber hinaus bestehen keine weiteren sonstigen 
Personen, die nicht in den Kreis der nach der Vermö-
gensanlagen-Verkaufsprospektverordnung angabe-
pflichtigen Personen fallen, die Herausgabe oder den 
Inhalt des Verkaufsprospektes oder die Abgabe oder 
den Inhalt des Angebots der Vermögensanlage aber 
wesentlich beeinflusst haben
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Steuerl iche Grundlagen der 
Vermögensanlage
Einkommensteuer
Bei dem Nachrangdarlehen eines privaten Anlegers 
handelt es sich steuerlich um Privatvermögen. Steht 
das Nachrangdarlehen in einem gewissen objektiven 
Zusammenhang mit einem Betrieb (Gewerbebetrieb, 
selbstständige Tätigkeit oder Land- und Forstwirtschaft 
etc.) und ist dazu bestimmt und geeignet, diesen zu för-
dern, handelt es sich steuerlich um Betriebsvermögen. 
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen steuer-
lichem Privatvermögen und Betriebsvermögen sind 
durch einen qualifizierten steuerlichen Berater zu klären.

Anleger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in 
der Bundesrepublik Deutschland unterliegen mit ihren 
gesamten Einkünften der deutschen Einkommensteuer. 
Bei Zinserträgen aus dem Nachrangdarlehen im Pri-
vatvermögen handelt es sich dann um in Deutschland 
steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen. Eine 
Steuerbefreiung für Zinsen gibt es nicht. Die Zinsein-
nahmen sind in dem Kalenderjahr zu versteuern, in 
dem sie dem Anleger zufließen.

Bei der Ermittlung der Höhe der steuerpflichtigen Ein-
künfte kann bei Ledigen ein Sparer-Pauschbetrag in 
Höhe von 801 Euro, bei Ehegatten in Höhe von 1.602 
Euro abgezogen werden. Der Abzug tatsächlich ange-
fallener Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen 
für die Fremdfinanzierung des Nachrangdarlehens, ist 
ausgeschlossen, da die Aufwendungen mit dem Sparer-
Pauschbetrag abgegolten sind. Die UDI Energie FEST-
ZINS 13 weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Fremd-
finanzierung des Anlagebetrages nicht empfohlen wird.

Die Steuer für die sich nach Abzug des Sparer-Pausch-
betrages ergebenden Einkünfte aus Kapitalvermögen 
beträgt 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5 % 
und etwaiger Kirchensteuer. Auf Antrag des Anlegers 
können die Zinsen aus dem Nachrangdarlehen an die 
UDI Energie FESTZINS 13 in die Steuerveranlagung 
mit den anderen Einkünften des Anlegers einbezogen 
und mit der individuellen tariflichen Einkommensteuer 
versteuert werden, wenn dies zu einer niedrigeren Ein-
kommensteuer einschließlich Zuschlagsteuern führt 
(Günstigerprüfung).

Da es sich bei der UDI Energie FESTZINS 13 nicht 
um ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunter-
nehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes handelt 

und die Nachrangdarlehen nicht in ein öffentliches 
Schuldbuch oder Register eingetragen werden, braucht 
von dem Nachrangdarlehensnehmer keine Kapitaler-
tragsteuer abgezogen zu werden. Die Zinsen können 
in voller Höhe an den Anleger ausbezahlt werden. 
Im Gegenzug hat der Anleger die Zinsen aus seinem 
Nachrangdarlehen in seiner Einkommensteuererklä-
rung anzugeben.

Ebenfalls um Einkünfte aus Kapitalvermögen handelt 
es sich bei einem eventuell zukünftigen Gewinn aus der 
Veräußerung des Nachrangdarlehens. Im Falle einer 
Einlösung, Rückzahlung etc. ist der sich ergebende 
Unterschied zwischen den Einnahmen aus der Veräu-
ßerung, den Aufwendungen in Zusammenhang mit dem 
Veräußerungsgeschäft und den Anschaffungskosten in 
der Einkommensteuererklärung bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen zu berücksichtigen. Sich ergebende 
Verluste dürfen nicht mit anderen Einkunftsarten aus-
geglichen werden, sie mindern jedoch die Einkünfte, 
die der Anleger in folgenden Veranlagungszeiträumen 
aus Kapitalvermögen erzielt.

Anlegern ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in der Bundesrepublik Deutschland wird empfohlen, 
sich über die individuellen Steuerfolgen im Ausland 
beraten zu lassen.

Gehört das Nachrangdarlehen des Anlegers zu einem 
inländischen steuerlichen Betriebsvermögen, handelt 
es sich bei den Zinsen um Betriebseinnahmen aus 
Gewerbebetrieb, selbstständiger Tätigkeit oder Land- 
und Forstwirtschaft. Werbungskostenpauschalen und 
Sparerfreibeträge sind bei diesen betrieblichen Ein-
kunftsarten ausgeschlossen, jedoch können die in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit dem Nachrangdar-
lehen stehenden Aufwendungen, wie z. B. Zinsen für 
die Fremdfinanzierung, als Betriebsausgaben in Abzug 
gebracht werden. Die Berücksichtigung der Betriebs-
ausgaben wird durch das Finanzamt beim betrieblichen 
Anleger eventuell nur anerkannt, wenn eine Gewinner-
zielungsabsicht mit dem Nachrangdarlehen vorhanden 
ist. Dies ist der Fall, wenn die Summe der Zinserträge 
aus dem Nachrangdarlehen die Aufwendungen für 
die Fremdfinanzierung übersteigen. Die UDI Energie 
FESTZINS 13 weist auch für den betrieblichen Anleger 
darauf hin, dass eine Fremdfinanzierung des Anlagebe-
trages nicht empfohlen wird.
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Auch beim betrieblichen Anleger kann die UDI Energie 
FESTZINS 13 GmbH & Co. KG die Zinsen in voller Höhe 
ohne Abzug von Kapitalertragsteuer auszahlen. Die 
sich durch die Bewertung des Nachrangdarlehens, die 
Zinseinnahmen und die Betriebsausgaben ergebende 
Änderung des Gewinns verändert die Steuerbelastung 
des Anlegers (Einkommen- oder Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer sowie 
Gewerbesteuer).

Gewinnänderungen durch die Einlösung, Bewertung, 
Rückzahlung oder den Verkauf des Nachrangdarle-
hens haben beim betrieblichen Anleger Einfluss auf die 
steuerliche Belastung. Verluste können unter den Vor-
aussetzungen des § 10 d EStG rückgetragen werden.

Gewerbesteuer
Jeder in Deutschland stehende Gewerbebetrieb unter-
liegt der Gewerbesteuer. Bei Anlegern in der Rechts-
form einer Kapitalgesellschaft handelt es sich in jedem 
Fall um Gewerbebetriebe. Steuerbefreiungen sind vom 
gewerblichen Anleger individuell zu prüfen.

Die sich durch die Nachrangdarlehensgewährung eines 
betrieblichen Anlegers an die UDI Energie FESTZINS 
13 GmbH & Co. KG ergebenden Gewinnänderungen, 
wie z. B. Zinseinnahmen oder Erlöse im Falle des Ver-
kaufes des Nachrangdarlehens, unterliegen in voller 
Höhe der Gewerbesteuer. Sollte das Nachrangdarle-
hen fremdfinanziert sein, sind auch die Schuldzinsen 
nach Berücksichtigung eines Freibetrages von 100.000 
Euro in Höhe von 25 % dem Gewerbeertrag als Bemes-
sungsgrundlage für die Gewerbesteuer hinzuzurech-
nen. Bei natürlichen Personen und Personengesell-
schaften wird bei der Gewerbesteuer ein Freibetrag 
von 24.500 Euro auf den Gewinn aus Gewerbebetrieb 
gewährt. Verluste können vorgetragen und in späteren 
Jahren unter den Voraussetzungen des § 10 GewStG 
berücksichtigt werden.

Das Finanzamt setzt nach Berücksichtigung von Steuer-
befreiungen, Freibeträgen, Hinzurechnungen und Kür-
zungen den Steuermessbetrag in Höhe von 3,5 % des 
Gewerbeertrages fest. Die Festsetzung der Gewerbe-
steuer erfolgt separat durch die zuständige Gemeinde 
aufgrund von Steuermessbetrag und Hebesatz. Für Pri-
vatanleger unterliegen die erhaltenen Zinsen aus dem 
Nachrangdarlehen nicht der Gewerbesteuer.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
Die unentgeltliche Übertragung des Nachrangdar-
lehens und/oder der Zinsen durch Schenkung unter 
Lebenden oder der Erwerb von Todes wegen ist ein 
steuerpflichtiger Vorgang im Rahmen der Erbschaft 
und Schenkungsteuer, wenn entweder der Erblas-
ser/Schenker oder der Erwerber zum Zeitpunkt des 

Erwerbs Inländer im Sinnes des Erbschaftsteuergeset-
zes ist. Der Anfall und die Höhe der zu entrichtenden 
Erbschaft- und Schenkungsteuer hängen von der Höhe 
der Vermögensübertragung, dem Verwandtschafts-
verhältnis zwischen Erblasser/Schenker und Erwerber 
sowie der Höhe des für den Erwerb zur Verfügung ste-
henden persönlichen Freibetrags ab.

Nach dem persönlichen Verhältnis des Erwerbers zum 
Erblasser/Schenker werden die folgenden drei Steuer-
klassen unterschieden:

 ► Steuerklasse I: Ehegatte und Lebenspartner, Kin-
der und Stiefkinder, die Abkömmlinge der Kinder 
und Stiefkinder sowie die Eltern und Voreltern bei 
Erwerben von Todes wegen;

 ► Steuerklasse II: Eltern und Voreltern, soweit sie nicht 
zur Steuerklasse I gehören; die Geschwister, die 
Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern, die 
Stiefeltern, die Schwiegerkinder, die Schwiegerel-
tern, der geschiedene Ehegatte und der Lebenspart-
ner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft;

 ► Steuerklasse III: alle übrigen Erwerber und die 
Zweckzuwendungen. 

Für Erbschaften und Schenkungen von derselben Per-
son innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren bleiben 
folgende Beträge steuerfrei:

 ► der Erwerb des Ehegatten und Lebenspartners in 
Höhe von 500.000 Euro;

 ► der Erwerb der Kinder in Höhe von 400.000 Euro;

 ► der Erwerb der Enkelkinder in Höhe von 200.000 
Euro;

 ► der Erwerb der übrigen Personen der Steuerklasse 
I in Höhe von 100.000 Euro;

 ► der Erwerb der Personen der Steuerklasse II in 
Höhe von 20.000 Euro;

 ► der Erwerb der Personen der Steuerklasse III in 
Höhe von 20.000 Euro.

Umsatzsteuer
Zinseinnahmen sind grundsätzlich umsatzsteuerfrei. 
Auf die Steuerbefreiung kann verzichtet werden, da es 
sich um ein Nachrangdarlehen an einen Unternehmer 
handelt.
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Wert des steuerpflichtigen Erwerbs (§ 10) 
bis einschließlich

Prozentsatz in der Steuerklasse

I II III

75.000 Euro 7 15 30

300.000 Euro 11 20 30

600.000 Euro 15 25 30

6.000.000 Euro 19 30 30

13.000.000 Euro 23 35 50

26.000.000 Euro 27 40 50

über 26.000.000 Euro 30 43 50

Die sich nach Abzug der Freibeträge ergebende Steuer errechnet sich nach folgenden Prozentsätzen:

zwischen

der auf dem Nachrangdarlehensangebot der UDI 
Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG ange-
gebenen Person, nachfolgend „Anleger“ oder 
„Nachrangdarlehensgeber“,

und der

UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG, vertre-
ten durch ihre Komplementärin, die UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH, diese wiederum vertreten durch den 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Stefan Keller, nachfolgend 
„Nachrangdarlehensnehmer“.

Präambel
Der Anleger gewährt dem Nachrangdarlehensnehmer 
ein Nachrangdarlehen. Der Nachrangdarlehensneh-
mer wird die Nachrangdarlehensmittel zweckgebunden 
zur Finanzierung von Photovoltaik-, Windenergie- und 
Biogasanlagen sowie von Wärmenetzen in Deutsch-
land und dem EU-Ausland einsetzen. Zudem kann in 
energieeffiziente Immobilien in Deutschland und in 
Grundstücke investiert werden, auf denen derartige 
Immobilien errichtet werden sollen. Außerdem wird in 
Projektgesellschaften investiert, die Serviceleistungen 
(Bündelung des Bezugs von Waren und Dienstleis-
tungen) für andere Projektgesellschaften erbringen, 
die diese Anlagen und Gebäude bauen und betreiben. 

Die Investition in die Projektgesellschaften erfolgt über 
die Gewährung von zweckgebundenen Nachrangdar-
lehen entweder direkt an Projektgesellschaften oder 
über deutsche, noch zu gründende zwischengeschal-
tete Gesellschaften, die das Nachrangdarlehenskapital 
über die Gewährung von ebenfalls zweckgebundenen 
Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften wei-
terleiten. Bei diesen zwischengeschalteten Gesell-
schaften wird es sich um deutsche, noch zu gründende 
Gesellschaften in der Rechtsform der GmbH oder der 
GmbH & Co. KG handeln. Sollte eine Investition über 
zwischengeschaltete Gesellschaften erfolgen, entsteht 
also eine weitere Investitionsebene zwischen der Emit-
tentin und den Projektgesellschaften.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien, was folgt:

§ 1 Nachrangdarlehen/Zweckbindung
(1) Der Anleger gewährt dem Nachrangdarlehensneh-
mer ein nachrangiges und unbesichertes Nachrang-
darlehen in der vom Anleger auf dem Nachrangdarle-
hensangebot der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & 
Co. KG (Seite 125) eingetragenen Höhe (nachfolgend 
„Nachrangdarlehensbetrag“). Das Nachrangdarle-
hensangebot ist Bestandteil dieses Vertrages.
(2) Der Nachrangdarlehensnehmer darf den Nachrangdar-
lehensbetrag ausschließlich dazu verwenden, um in die 
Finanzierung der Planung, der Entwicklung, des Baus, des 
Betriebs, des Kaufs und des Verkaufs von Photovoltaik-, 

Nachrangdarlehensver trag
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Windenergie- und Biogasanlagen sowie von Wärmenet-
zen in Deutschland und dem EU-Ausland zu investieren. 
Zudem kann in die Entwicklung, die Planung, den Bau, den 
Betrieb, den Kauf und den Verkauf von energieeffizienten 
Immobilien in Deutschland sowie in den Kauf und Verkauf 
von Grundstücken investiert werden, auf denen derartige 
Immobilien errichtet werden sollen. Außerdem wird in Pro-
jektgesellschaften investiert, die Serviceleistungen (Bün-
delung des Bezugs von Waren und Dienstleistungen) für 
andere Projektgesellschaften erbringen, die diese Anlagen 
und Gebäude bauen und betreiben (nachfolgend „Finan-
zierungsobjekte“). Die Investition kann zum einen direkt 
in die Projektgesellschaften erfolgen. Zum anderen kann 
die Investition in die Projektgesellschaften über zwischen-
geschaltete, noch zu gründende deutsche Gesellschaften 
erfolgen, an die die Emittentin zweckgebunden Nachrang-
darlehen gewährt und die diese Nachrangdarlehen dann 
ebenfalls zweckgebunden an Projektgesellschaften wei-
terreichen. Diese Projektgesellschaften investieren dann 
in die vorgenannten Finanzierungsobjekte. Außer der Wei-
terreichung des von der Emittentin in Rechnung gestellten 
Disagios an die Projektgesellschaften werden auf Ebene 
der zwischengeschalteten Gesellschaften keine zusätzli-
chen Kosten oder Provisionen erhoben.
(3) Der Verwendungszweck des Nachrangdarlehens 
umfasst auch die Aufwendungen für die Konzeption 
und Prospekterstellung sowie für die Vertriebsprovi-
sion, wie im Investitionsplan des Nachrangdarlehens-
nehmers ausgewiesen.
(4) Zu anderen als den unter vorstehendem Abs. 2 und 
3 genannten Zwecken, mit Ausnahme der vorüberge-
henden Anlage auf einem Giro- oder Festgeldkonto 
(z. B. während der Einwerbungsphase, bis das von den 
Anlegern eingezahlte Nachrangdarlehenskapital die für 
eine Investition benötigte Höhe erreicht hat), darf das 
Nachrangdarlehen nicht verwendet werden.
(5) Eine Nachschusspflicht des Anlegers, also eine 
Verpflichtung zur Erhöhung des Darlehensbetrages, 
besteht im Rahmen dieses Nachrangdarlehensvertra-
ges ebenso wenig wie eine Haftung der Anleger für 
Verluste der Emittentin.
(6) Die Mindesthöhe des zu gewährenden Nachrang-
darlehens beträgt 5.000 Euro. Höhere Beträge müssen 
durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

§ 2 Aufschiebende Bedingungen
(1) Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedin-
gung, dass
a) die Frist für die Ausübung des Rechts des Anlegers 
auf Widerruf abgelaufen ist und
b) der Anleger das vereinbarte Nachrangdarlehen auf das 
Konto des Nachrangdarlehensnehmers einbezahlt hat.
(2) Bei Eintritt der Bedingungen nach Abs. 1 gilt der 
Vertrag ab Zugang der Annahmeerklärung der UDI 
Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG als wirksam 
geschlossen.

(3) Sollte der Nachrangdarlehensvertrag wegen Nicht-
eintritts der Bedingungen nach Abs. 1 rückabgewickelt 
werden, gibt der Nachrangdarlehensnehmer das auf sei-
nem Sonderkonto eingezahlte Nachrangdarlehen des 
betroffenen Anlegers für die Rückzahlung an diesen frei.

§ 3 Auszahlung durch den 
Nachrangdarlehensgeber
(1) Die Auszahlung des Nachrangdarlehens erfolgt zu 
100 % des Nachrangdarlehensbetrages auf das in Abs. 
4 genannte Konto innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Annahmeerklärung.
(2) Die Verzinsung des Nachrangdarlehens beginnt erst 
mit der vollständigen Auszahlung des Nachrangdarle-
hensbetrages durch den Nachrangdarlehensgeber.
(3) Ausgezahlte und nach diesem Vertrag zurückge-
führte Teilbeträge des Nachrangdarlehens bzw. der 
vollständige Nachrangdarlehensbetrag werden vorbe-
haltlich § 9 nicht erneut an den Nachrangdarlehensneh-
mer ausgezahlt.
(4) Die Auszahlung hat in Euro auf folgendes Konto des 
Nachrangdarlehensnehmers spesenfrei zu erfolgen:

Kontoinhaber: UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
Bank: Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE35 7645 0000 0231 7207 80
BIC: BYLADEM1SRS
Verwendungszweck: Name des Anlegers

§ 4 Zinsen / sonstige Kapitalkosten
(1) Das Nachrangdarlehen wird nach Geldeingang in 
Höhe des jeweils noch ausstehenden Nachrangdar-
lehensbetrages nach § 5 Abs. 3 bis zum 31.12.2023 
mit 4,0 % p. a., für die Zeit vom 1.1.2024 bis zum 
31.12.2027 mit 5,0 % p. a., für die Zeit vom 1.1.2028 
bis zum 31.12.2029 mit 6,0 % p. a. und für die Zeit vom 
1.1.2030 bis zum 31.12.2030 mit 6,5 % p. a. verzinst. 
Die anfallenden Zinsen werden nach der deutschen 
Zinsmethode [30/360] berechnet.
(2) Übersendet der Anleger den zu diesem Darle-
hensvertrag gehörenden Zeichnungsschein bis zum 
15.5.2018 an die UDI Beratungsgesellschaft mbH, so 
wird der Nachrangdarlehensbetrag für die Zeit vom Ein-
gang des Nachrangdarlehensbetrages auf dem Konto 
des Nachrangdarlehensnehmers bis zum 15.6.2018 – 
abweichend von Abs. 1 – mit 7,0 % p. a. verzinst (Früh-
zeichnerbonus 3,0 % p. a. + Zins 4,0 % p. a.). Maß-
geblich für die Einhaltung dieser Frist ist der Eingang 
des vollständig ausgefüllten Zeichnungsscheins bei der 
UDI Beratungsgesellschaft mbH. Für die Zeit nach dem 
15.6.2018 bis zur Beendigung dieses Vertrages richtet 
sich die Verzinsung auch für diese Anleger nach Abs. 1. 
Die Verzinsung aus dem Frühzeichnerbonus wird zum 
31.7.2018 ausgezahlt.
(3) Sollte sich die Tilgung des Nachrangdarlehens 
wegen der Nachrangigkeit (§ 9) über den 31.12.2030 
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hinaus verzögern, hat der Anleger für den Zeitraum bis 
zur endgültigen Tilgung des Nachrangdarlehens wei-
terhin Anspruch auf Verzinsung seiner Nachrangdarle-
henssumme. Die Höhe des Zinssatzes bei einer Ver-
längerung beträgt 3,0 % p. a. über dem Basiszinssatz 
gemäß § 247 BGB.
(4) Die Zinsen sind vorbehaltlich § 9 nachträglich jeweils 
zum 31.12. eines jeden Jahres, erstmals zum 31.12.2018, 
auf das vom Anleger auf dem Nachrangdarlehensan-
gebot der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
(Seite 125) angegebene Konto gemäß den in § 5 Abs. 
2 dargestellten Regelungen spesenfrei zu zahlen. Die 
letzte Zinszahlung wird zum Ende der Vertragslaufzeit 
zum 31.12.2030 zusammen mit der Tilgung fällig. Im Falle 
der Kündigung wird die letzte Zinszahlung nach Ablauf 
der Kündigungsfrist zusammen mit der Tilgung fällig.
(5) Es werden keine Bearbeitungsgebühren und keine 
Bereitstellungsprovisionen erhoben.
(6) Der Anleger ist verpflichtet, die Zinserträge im Rah-
men seiner persönlichen Einkommensteuererklärung 
anzugeben, da entgegen der Praxis bei Banken die 
ggf. auf die Zinsen zu zahlende Steuer nicht durch den 
Nachrangdarlehensnehmer einbehalten und abgeführt 
wird. Sollte dem Nachrangdarlehensnehmer jedoch 
zukünftig die Pflicht auferlegt werden, einen Steuerab-
zug auf die Kapitalerträge vorzunehmen, wird er den 
um den Steuerabzug gekürzten Zinsbetrag an den 
Anleger auszahlen. Schuldner der Steuer auf Kapital-
erträge ist der Anleger; der Nachrangdarlehensnehmer 
übernimmt diese Steuer nicht als eigene Schuld.

§ 5 Tilgung
(1) Das Nachrangdarlehen wird während der Lauf-
zeit nicht getilgt. Die Tilgung des Nachrangdarlehens 
erfolgt – vorbehaltlich der Nachrangigkeit nach § 9 – im 
Falle der Kündigung nach Ablauf der Kündigungsfrist, 
ansonsten zum 31.12.2030.
(2) Im Falle der Tilgung sind die jeweils zurückzuzah-
lenden Beträge in Euro auf das vom Anleger auf dem 
Nachrangdarlehensangebot der UDI Energie FEST-
ZINS 13 GmbH & Co. KG (Seite 125) angegebene 
Konto spesenfrei zu überweisen. Sollte sich die vorge-
nannte Kontoverbindung des Nachrangdarlehensge-
bers ändern, ist dieser verpflichtet, dem Nachrangdar-
lehensnehmer die neue Kontoverbindung unverzüglich 
in Textform (§ 126 b BGB) mitzuteilen. Kosten oder 
Schäden, die dem Nachrangdarlehensnehmer auf-
grund einer falsch angegebenen oder nicht aktuali-
sierten Kontoverbindung im Rahmen einer Zins- oder 
Tilgungszahlung entstehen, sind vom Nachrangdarle-
hensgeber zu tragen. Sollte die Tilgung aufgrund einer 
falsch angegebenen oder nicht aktualisierten Konto-
verbindung nicht überwiesen werden können, so kann 
der Nachrangdarlehensgeber für den Zeitraum bis zur 
tatsächlichen Überweisung nach Richtigstellung der 
Kontoverbindung keine Zinsen verlangen.

(3) Der jeweils noch ausstehende Nachrangdarlehens-
betrag ergibt sich zu jedem Zeitpunkt als Differenz zwi-
schen dem ausgezahlten Nachrangdarlehensbetrag 
und der Summe der Teilbeträge, die bis zu diesem Zeit-
punkt getilgt wurden.

§ 6 Laufzeit
(1) Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis zum 
31.12.2030.
(2) Der Nachrangdarlehensgeber hat das Recht, das 
Nachrangdarlehen mit einer Kündigungsfrist von 12 
Monaten zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 und danach 
jährlich jeweils zum 31.12. eines Jahres zu kündigen. 
Damit beträgt die Laufzeit der Vermögensanlage bei 
einer Zeichnungsfrist bis zum 31.12.2018, wie von § 5 a 
VermAnlG vorgeschrieben, für jeden Anleger mindes-
tens 24 Monate.
(3) Der Nachrangdarlehensnehmer kann das Nach-
rangdarlehen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Inves-
tition in neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach 
Ablauf von mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung 
durch den letzten Anleger vollständig oder teilweise mit 
einer Frist von 6 Monaten ordentlich kündigen.
(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund 
in diesem Sinne gelten insbesondere
a) ein Verstoß gegen § 1 Abs. 2, sofern dieser nicht inner-
halb von 10 Bankarbeitstagen vollständig behoben wird,
b) wenn über das Vermögen einer Partei ein zulässiger 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
wird, wobei die Bestimmungen in § 9 unberührt bleiben,
c) wenn eine Partei gegen sonstige wesentliche Pflich-
ten aus diesem Nachrangdarlehensvertrag verstößt.
(5) Die Kündigung hat in Textform (§ 126 b BGB) zu 
erfolgen.
(6) Im Falle der Kündigung nach Abs. 3 ist das Nachrang-
darlehen in der jeweils noch ausstehenden Höhe inklu-
sive angefallener Zinsen in einem Betrag innerhalb von 14 
Tagen nach Ablauf der Kündigungsfrist zurückzuführen.

§ 7 Abtretung/Erbfall
(1) Die vollständige oder teilweise Abtretung der For-
derungen des Nachrangdarlehensgebers aus diesem 
Nachrangdarlehensvertrag ist jeweils zum 31.12. eines 
Jahres zulässig, bedarf aber zu ihrer Wirksamkeit der 
vorherigen Zustimmung des Nachrangdarlehensneh-
mers in Textform (§ 126 b BGB). Der Nachrangdarle-
hensnehmer kann die Zustimmung zu einer teilweisen 
Abtretung verweigern, wenn die abgetretenen Forde-
rungen nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar sind.
(2) Stirbt der Nachrangdarlehensgeber während der 
Laufzeit dieses Nachrangdarlehens, so haben sich 
die Erben bzw. Vermächtnisnehmer gegenüber dem 
Nachrangdarlehensnehmer durch die Vorlage von 
hierzu geeigneten Dokumenten, wie insbesondere 
einem Erbschein, als Rechtsnachfolger des Erblassers 
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zu legitimieren. Mehrere Erben oder Vermächtnisneh-
mer haben zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus die-
sem Nachrangdarlehensvertrag einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten zu bestellen. Bis dahin ist der Nach-
rangdarlehensnehmer berechtigt, Auszahlungen auf 
das bisherige Konto des Erblassers zu leisten.
(3) Für den administrativen Aufwand, der dem Nach-
rangdarlehensnehmer durch die Bearbeitung einer 
Abtretung bzw. eines Erbfalles entsteht, ist dieser 
berechtigt, eine Aufwandspauschale von 50 Euro pro 
Veräußerungs- bzw. Erbfall zu verlangen. Für die Auf-
wandspauschale haften Käufer und Verkäufer bzw. die 
Erben untereinander gesamtschuldnerisch.

§ 8 Nebenbestimmungen
(1) Der Anleger erklärt Folgendes:
a) Die Ausreichung des Nachrangdarlehens verstößt 
nicht gegen gesetzliche Bestimmungen.
b) Die Nachrangdarlehensmittel stehen ihm zur freien Ver-
fügung und sind nicht anderweitig verpfändet oder belastet.
(2) Der Nachrangdarlehensnehmer erklärt Folgendes:
a) Die Aufnahme des Nachrangdarlehens führt 
weder anfänglich noch während der Laufzeit des 
Nachrangdarlehens zu einer Überschuldung des 
Nachrangdarlehensnehmers.
b) Der Nachrangdarlehensnehmer ist eine Komman-
ditgesellschaft nach deutschem Recht, die ordentlich 
gegründet ist.

§ 9 Nachrangigkeit
(1) Ist das Nachrangdarlehen auf dem Sonderkonto des 
Nachrangdarlehensnehmers eingegangen, ist die Gel-
tendmachung des Anspruchs auf Rückzahlung der über-
lassenen Gelder (Tilgung) sowie auf Zahlung der verspro-
chenen Zinsen solange und soweit ausgeschlossen, wie 
deren Rückzahlung einen Grund für die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin 
herbeiführen würde (sog. Vorinsolvenzliche Durchset-
zungssperre). Im Falle der Insolvenz oder der Liquidation 
der Emittentin darf die Rückzahlung der überlassenen 
Gelder (Tilgung) sowie die Zahlung der versprochenen 
Zinsen erst nach Befriedigung sämtlicher anderer Gläu-
biger der Emittentin erfolgen. Die Forderungen der Anle-
ger treten also hinter alle in § 39 Abs. 1 Nr. 1–5 InsO 
(Insolvenzordnung) genannten Forderungen zurück.
(2) Die Zinsen und die Tilgung des Nachrangdarlehens 
dürfen daher nur aus Jahresüberschüssen, Liquidati-
onsüberschüssen und sonstigem freien Vermögen des 
Nachrangdarlehensnehmers geleistet werden, soweit 
diese Beträge nicht zur Erhaltung des satzungsmäßi-
gen Eigenkapitals der Emittentin erforderlich sind.
(3) Die Nachrangigkeit gemäß § 9 Abs. 1 schließt die 
Aufrechnung sowohl mit Forderungen des Nachrang-
darlehensnehmers gegen Forderungen des Anlegers 
als auch mit Forderungen des Anlegers gegen Forde-
rungen des Nachrangdarlehensnehmers aus.

(4) Zahlt der Nachrangdarlehensnehmer entgegen den 
Regelungen in § 9 dennoch Zinsen aus oder tilgt er 
Darlehen, obwohl er dazu nach den Regelungen dieses 
§ 9 nicht berechtigt ist, so hat der Anleger die auf diese 
Weise erlangten Geldbeträge auf Anforderung an den 
Nachrangdarlehensnehmer zurückzugeben.
(5) Sämtliche nachrangige Nachrangdarlehen aus die-
sem Nachrangdarlehensangebot sind im Verhältnis 
untereinander gleichrangig.
(6) Im Insolvenzverfahren darf der Anleger seine nach-
rangigen Forderungen nur entsprechend der vereinbar-
ten Rangstelle anmelden und Befriedigung erst verlan-
gen, wenn die Forderungen aller vorrangigen Gläubiger 
vollständig beglichen sind.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen dieses Vertrages sowie ein Verzicht auf 
ein Recht aus diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Textform (§ 126 b BGB) und der ausdrück-
lichen Bezugnahme auf diesen Vertrag, soweit nicht 
eine strengere Form gesetzlich vorgeschrieben ist.
(2) Dieser Vertrag gibt die Vereinbarungen zwischen 
den Vertragspartnern hinsichtlich des Vertragsgegen-
stands vollständig wieder; Nebenabreden sind nicht 
getroffen. Alle bisherigen Abreden der Vertragspartner 
im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand wer-
den durch diesen Vertrag ersetzt.
(3) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland.
(4) Für alle Streitigkeiten aus dem oder im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag oder seiner Gültigkeit sind die 
Gerichte in Nürnberg ausschließlich zuständig, soweit 
dies gesetzlich zulässig vereinbart werden kann. Erfül-
lungsort ist Nürnberg.
(5) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-
den, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht berührt. Das gleiche gilt, 
wenn und soweit sich in diesem Vertrag eine Lücke her-
ausstellen sollte. Anstelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll 
eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich 
möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragspar-
teien wirtschaftlich gewollt haben oder nach dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrages gewollt hätten, sofern sie 
bei Abschluss dieses Vertrages oder der späteren Auf-
nahme der Bestimmung diesen Punkt bedacht hätten.

Nürnberg, den 21.3.2018

UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG,
vertreten durch ihre Komplementärin UDI Festzins Ver-
waltungs GmbH, diese wiederum vertreten durch den 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Stefan Keller
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Gesellschaftsvertrag der UDI Energie FESTZINS 
13 GmbH & Co. KG 

§ 1 Gegenstand, Firma und Sitz der Gesellschaft, 
Geschäftsjahr
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die gewinnbrin-
gende Verwaltung eigenen Vermögens durch Investi-
tion über noch nicht feststehende Projektgesellschaften 
in die Finanzierung der Planung, der Entwicklung, des 
Baus, des Betriebs, des Kaufs oder des Verkaufs von 
Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen und 
Wärmenetzen in Deutschland und dem EU-Ausland. 
Außerdem wird planmäßig über noch nicht festste-
hende Projektgesellschaften in die Planung, die Ent-
wicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf und den Ver-
kauf von energieeffizienten Immobilien in Deutschland 
oder in den Kauf und Verkauf von Grundstücken inves-
tiert, auf denen derartige Immobilien errichtet werden 
sollen. Zudem kann in Projektgesellschaften investiert 
werden, die andere Projektgesellschaften, die vorge-
nannte Anlagen oder Gebäude bauen und betreiben, in 
ihrem Betrieb unterstützen, z. B. durch den gebündel-
ten Einkauf von Ersatzteilen oder Substraten oder von 
gemeinschaftlich nutzbaren Servicedienstleistungen, 
für z. B. die Wartung, um so die Betriebskosten dieser 
Projektgesellschaften zu optimieren (Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften). Dabei kann sowohl 
in solche Projektgesellschaften investiert werden, die 
im Allein- oder Mehrheitsbesitz von Dipl.-Ing. Stefan 
Keller stehen werden, als auch in solche investiert wer-
den, bei denen dies nicht der Fall sein wird. Die Inves-
tition kann zum einen direkt in die Projektgesellschaf-
ten erfolgen. Zum anderen kann die Investition in die 
Projektgesellschaften über zwischengeschaltete, noch 
zu gründende deutsche Gesellschaften erfolgen, an 
die die Emittentin zweckgebunden Nachrangdarlehen 
gewährt und die diese Nachrangdarlehen dann eben-
falls zweckgebunden an Projektgesellschaften weiter-
reichen. Diese Projektgesellschaften investieren dann 
in die vorgenannten Anlageobjekte. Außer der Weiter-
reichung des von der Emittentin in Rechnung gestell-
ten Disagios an die Projektgesellschaften werden auf 
Ebene der zwischengeschalteten Gesellschaften keine 
zusätzlichen Kosten oder Provisionen erhoben.
(2) Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu betrei-
ben, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, dem 
vorgenannten Zweck zu dienen und die Unternehmun-
gen der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann 
die zur Erreichung ihres Zwecks erforderlichen oder 

zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder 
durch Dritte vornehmen lassen. 
(3) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
„UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG“.
(4) Sitz der Gesellschaft ist Roth.
(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(6) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit 
gegründet.

§ 2 Gesellschafter und Einlagen
(1) Persönlich haftende Gesellschafterin ist die UDI 
Festzins Verwaltungs GmbH. Die persönlich haftende 
Gesellschafterin leistet keine Kapitaleinlage und hält 
keinen Kapitalanteil. Sie ist am Gewinn und Verlust der 
Gesellschaft nicht beteiligt. 
(2) Gründungskommanditist ist Herr Georg Hetz mit 
einem Kapitalanteil (Haftsumme) von 1.000 Euro. Der
Gesellschaftsanteil wurde am 13.8.2018 an Dipl.-Ing.
Stefan Keller veräußert
(3) Der Gründungskommanditist erbringt seinen Kapi-
talanteil durch Bareinlage. Die Kapitalanteile sind fest. 
Sie können nur durch Änderung des Gesellschaftsver-
trages geändert werden.
(4) Der Kapitalanteil des Kommanditisten ist als Haft-
summe in das Handelsregister einzutragen.

§ 3 Gesellschafterkonten
(1) Die Kommanditeinlage eines jeden Kommanditisten 
wird auf einem Kapitalkonto I verbucht, das unverän-
dert bleibt und unverzinslich ist. 
(2) Daneben wird für jeden Kommanditisten ein in Soll 
und Haben unverzinsliches Kapitalkonto II geführt, auf 
dem die Gewinnanteile gutgeschrieben werden und auf 
dem der Anteil des Kommanditisten am Verlust sowie 
Entnahmen verbucht werden. 
(3) Für jeden Gesellschafter wird außerdem ein Darle-
henskonto als laufendes Konto geführt.

§ 4 Geschäftsführung und Vertretung
(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung ist die persönlich 
haftende Gesellschafterin allein berechtigt und verpflichtet.
(2) Sie und ihre Geschäftsführer sind für alle Rechts-
handlungen, die die GmbH mit oder gegenüber der 
Gesellschaft vornimmt, von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit.
(3) Zu Geschäften, die über den gewöhnlichen Geschäfts-
betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinaus-
gehen, bedarf es eines Gesellschafterbeschlusses mit 
einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen. 

Gesellschaf tsver trag
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(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für 
die Übernahme der persönlichen Haftung eine ergeb-
nisunabhängige Haftungstantieme von 7.500 Euro pro 
Jahr. Die Haftungstantieme erhöht sich ab dem Jahr 
2019 zudem um jeweils 2 % gegenüber dem Wert aus 
Satz 1. Zusätzlich werden der persönlich haftenden 
Gesellschafterin ihre Aufwendungen erstattet.

§ 5 Gesellschafterversammlung
(1) In jedem Geschäftsjahr findet innerhalb der ersten 6 
Monate eine ordentliche Gesellschafterversammlung 
statt. Sie beschließt in jedem Fall über die Feststellung des 
Jahresabschlusses, die Entlastung der persönlich haften-
den Gesellschafterin und die Wahl des Abschlussprüfers.
(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat die Gesell-
schafterversammlung in den im Gesetz und im Gesell-
schaftsvertrag bestimmten Fällen sowie dann einzuberu-
fen, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert.
(3) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung 
erfolgt durch schriftliche Einladung an alle Gesell-
schafter mit einer Frist von 2 Wochen unter Angabe der 
Gegenstände der Tagesordnung. Bei der Berechnung 
der Einladungsfrist werden der Tag der Absendung 
der Einladung und der Tag der Versammlung nicht 
mitgerechnet.
(4) Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschaf-
terversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch 
einen anderen Gesellschafter oder durch eine zur 
Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person vertreten 
lassen.
(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin leitet die 
Gesellschafterversammlung. Sie sorgt für die Anferti-
gung einer Niederschrift, die von ihr zu unterzeichnen 
und allen Gesellschaftern unverzüglich zu übersenden 
ist.

§ 6 Gesellschafterbeschlüsse
(1) Gesellschafterbeschlüsse werden in der Regel in 
der Gesellschafterversammlung gefasst. Der Abhal-
tung einer Gesellschafterversammlung bedarf es 
nicht, wenn sämtliche Gesellschafter sich schriftlich, 
durch Telekopie oder per E-Mail mit dem zu fassenden 
Beschluss einverstanden erklären oder durch Stimm-
abgabe an der Beschlussfassung teilnehmen. 
(2) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, 
wenn zu ihr ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
(3) Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit der ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 
soweit nicht eine zwingende gesetzliche Vorschrift 

oder dieser Gesellschaftsvertrag eine andere Mehrheit 
vorsehen. Je 1 Euro eines Kapitalanteils eines Gesell-
schafters gewährt eine Stimme. Die persönlich haftende 
Gesellschafterin ist vom Stimmrecht ausgeschlossen.
(4) In folgenden Fällen ist ein Gesellschafterbeschluss 
mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stim-
men erforderlich: 
a) Änderung des Gesellschaftsvertrages;
b) Aufnahme von Gesellschaftern;
c) Verschmelzung, Spaltung oder Umwandlung der 
Rechtsform der Gesellschaft;
d) Einbringung des Vermögens der Gesellschaft oder 
wesentlicher Teile davon in ein anderes Unternehmen 
gegen Gewährung von Anteilen;
e) Veräußerung des Unternehmens oder der Gesell-
schaft im Ganzen;
f) Auflösung der Gesellschaft;
g) Übertragung eines Gesellschaftsanteils unter Leben-
den (§ 9);
h) Vorzeitige Schließung des Angebots bei der von der 
Gesellschaft zu emittierenden Vermögensanlage „UDI 
Energie FESTZINS 13“, wenn es nicht gelingt, in ausrei-
chendem Maße Anlageobjekte für eine Investition durch 
die Projektgesellschaften zu akquirieren oder wenn das 
Volumen der Zeichnungen dieser Vermögensanlage 
deutlich unterhalb der prognostizierten Höhe liegt.

§ 7 Jahresabschluss
(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat in den 
ersten 6 Monaten nach Abschluss eines Geschäftsjah-
res den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn-und-Verlust-
Rechnung nebst Anhang und Lagebericht) aufzustel-
len, diesen gemäß §§ 26 Abs. 1 VermAnlG, 325 Abs. 
1 a HGB offenzulegen und den Gesellschaftern spä-
testens zusammen mit der Einladung zur jährlich statt-
findenden ordentlichen Gesellschafterversammlung zu 
übersenden.
(2) Soweit nicht zwingende handelsrechtliche Vorschrif-
ten entgegenstehen, sind für die Handelsbilanz der 
Gesellschaft die Bilanzansätze maßgebend, die der 
einkommensteuerlichen Gewinnermittlung zugrunde 
gelegt werden. Unabhängig von der einkommensteuer-
lichen Behandlung werden die der persönlich haften-
den Gesellschafterin gemäß § 4 Abs. 4 zu erstatten-
den Aufwendungen in der Handelsbilanz als Aufwand 
behandelt.
(3) Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahres-
abschluss durch Beschluss fest, der der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf.
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§ 8 Ergebnisverwendung
(1) Für die Verteilung von Gewinn und Verlust ist der 
festgestellte Jahresabschluss maßgeblich.
(2) An dem Gewinn der Gesellschaft nehmen die Kom-
manditisten im Verhältnis ihrer Kommanditeinlagen (§ 2 
Abs. 2) teil.
(3) Ein Verlust wird auf die Kommanditisten im Verhält-
nis ihrer Kommanditeinlagen (§ 2 Abs. 2) verteilt und 
auf den Kapitalkonten II verbucht. Die persönlich haf-
tende Gesellschafterin nimmt am Verlust nicht teil.
(4) Die im Verhältnis der Gesellschafter zueinander 
geltende Beteiligung der Kommanditisten an einem 
Verlust und der Ausschluss der persönlich haftenden 
Gesellschafterin von einer Verlustteilnahme begründen 
– auch im Falle der Liquidation – keine Nachschuss-
pflicht der Kommanditisten und lassen die Beschrän-
kung ihrer Haftung auf die im Handelsregister eingetra-
gene Kommanditeinlage (Haftsumme) unberührt. Ein 
Anspruch der persönlich haftenden Gesellschafterin 
gegen die Kommanditisten auf Freistellung von der 
Inanspruchnahme aus Gesellschaftsverbindlichkeiten 
oder auf Erstattung gezahlter Gesellschaftsschulden 
besteht nicht.

§ 9 Übertragung von Beteiligungen
(1) Die Übertragung einer Beteiligung oder eines Teils 
einer solchen bedarf eines Zustimmungsbeschlusses 
der Gesellschafter mit der Mehrheit des § 6 Abs. 4.
(2) Im Falle der Übertragung einer Kommanditbeteili-
gung gehen die Kapitalkonten I und II sowie das Darle-
henskonto des Übertragenden auf den Erwerber über, 
im Falle der Teilübertragung erfolgt der Übergang zu 
dem entsprechenden Teil.

§ 10 Tod eines Gesellschafters
(1) Stirbt ein Gesellschafter, so wird die Gesellschaft mit 
seinen Erben fortgesetzt. Die Erben des verstorbenen 
Gesellschafters haben sich gegenüber der persönlich 
haftenden Gesellschafterin durch Vorlage eines Erb-
scheins zu legitimieren.
(2) Die Beteiligungskonten des Erblassers (Kapital-
konto I und Kapitalkonto II) sowie das Darlehens-
konto in ihrem Stand zum Zeitpunkt des Erbfalls tei-
len sich auf mehrere Rechtsnachfolger im Verhältnis 
der ihnen von Todes wegen hinterlassenen Quoten 
auf. 
(3) Geht ein Gesellschaftsanteil auf mehrere Personen 
über, so sind diese verpflichtet, einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten für die Ausübung der Rechte aus 

der Beteiligung zu bestellen. Bis zur Bestellung eines 
Bevollmächtigten ruhen mit Ausnahme der Ergebnis-
beteiligung alle Rechte aus der Beteiligung. Sämtli-
che Zahlungen aus der Gesellschaft sind nur an den 
gemeinsamen Bevollmächtigten vorzunehmen. 

§ 11 Kündigung
(1) Jeder Gesellschafter kann das Gesellschaftsver-
hältnis nach Ablauf von mindestens 24 Monaten ab 
der Zeichnung des letzten Anlegers auf Grundlage des 
Vermögensanlagen-Verkaufsprospektes der UDI Ener-
gie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG schriftlich mit einer 
Frist von 12 Monaten jeweils zum Schluss eines jeden 
Geschäftsjahres kündigen. Ohne an die vorbezeichneten 
Fristen und Termine gebunden zu sein, kann jeder Gesell-
schafter das Gesellschaftsverhältnis kündigen, wenn ein 
wichtiger Grund im Sinne des § 133 HGB vorliegt. 
(2) Der kündigende Gesellschafter scheidet aus der 
Gesellschaft aus, die von den übrigen Gesellschaf-
tern unter der bisherigen Firma fortgeführt wird. Dies 
gilt nicht, wenn die übrigen Gesellschafter vor Ablauf 
der Kündigungsfrist bzw. innerhalb von 6 Wochen nach 
Zugang der Erklärung einer fristlosen Kündigung ein-
stimmig beschließen, die Gesellschaft nicht fortzuset-
zen. In diesem Fall wird die Gesellschaft aufgelöst und 
unter Beteiligung des Kündigenden liquidiert.
(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten auch für den 
Fall, dass der Privatgläubiger eines Gesellschafters die 
Gesellschaft gemäß § 135 HGB kündigt.

§ 12 Insolvenz, Auflösungsklage eines 
Gesellschafters
(1) Ein Gesellschafter, über dessen Vermögen das 
Insolvenzverfahren eröffnet wird oder bezüglich dessen 
Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens man-
gels Masse abgelehnt wird, scheidet mit dem Tag der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. des Beschlus-
ses, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgelehnt wird, aus der Gesellschaft 
aus. Die Gesellschaft wird von den übrigen Gesell-
schaftern unter der bisherigen Firma fortgeführt, es sei 
denn, sie beschließen innerhalb von 6 Wochen nach 
Eintritt des Ereignisses mit der Mehrheit des § 6 Abs. 4, 
die Gesellschaft nicht fortzusetzen. In diesem Fall gilt 
die Gesellschaft als zu dem Zeitpunkt des Ereignisses 
aufgelöst und wird unter Beteiligung des ausscheiden-
den Gesellschafters liquidiert.
(2) Ein Gesellschafter, der gemäß § 133 HGB auf 
Auflösung der Gesellschaft klagt, scheidet mit der 
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Rechtskraft des Auflösungsurteils aus der Gesellschaft 
aus, die von den übrigen Gesellschaftern unter der bis-
herigen Firma fortgeführt wird.

§ 13 Ausschließung eines Gesellschafters
(1) Jeder Gesellschafter kann durch einstimmigen 
Beschluss der übrigen Gesellschafter aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen werden, wenn in seiner Person ein wich-
tiger Grund im Sinne der §§ 133, 140 HGB gegeben ist.
(2) Soweit im Ausschließungsbeschluss kein späterer 
Zeitpunkt bestimmt wird, scheidet der ausgeschlos-
sene Gesellschafter mit Zugang der Mitteilung des Aus-
schließungsbeschlusses aus der Gesellschaft aus, die 
von den übrigen Gesellschaftern unter der bisherigen 
Firma fortgesetzt wird.

§ 14 Abfindung ausscheidender Gesellschafter
(1) Ein ausscheidender Gesellschafter, der mit einer 
Kapitaleinlage beteiligt ist, erhält als Abfindung den-
jenigen Betrag, den er bei der Auseinandersetzung 
erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines 
Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Für die Berech-
nung der Abfindungssumme ist der Wert des Unter-
nehmens nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
unter Anwendung der Ertragswertmethode zu ermit-
teln. Jedoch dürfen die bei der Ermittlung der Zukunfts-
erträge zugrunde gelegten Ergebnisannahmen die 
durchschnittlichen Ergebnisse (ohne außerordentli-
che Ergebniseffekte) der letzten 3 abgeschlossenen 
Geschäftsjahre vor dem Ausscheiden des Gesellschaf-
ters nicht übersteigen.
(2) An dem Ergebnis schwebender Geschäfte nimmt 
der ausscheidende Gesellschafter nicht mehr teil. 
Die Berücksichtigung schwebender Geschäfte bei 
der Unternehmensbewertung wird dadurch nicht 
ausgeschlossen.
(3) Die Abfindung ist in 5 gleichen Jahresraten, von 
denen die erste ein halbes Jahr nach dem Tag des 
Ausscheidens fällig ist, auszuzahlen. Steht der Unter-
nehmenswert bis dahin noch nicht fest, so sind ange-
messene Abschlagszahlungen zu leisten. 
(4) Die Abfindung ist mit 2 % über dem jeweiligen Basis-
zinssatz zu verzinsen. Die Zinsen sind mit den Raten 
fällig. 
(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, die Abfindung oder 
die jeweils noch ausstehenden Teile der Abfindung 
jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig auszuzahlen. 
Vorzeitig ausgezahlte Beträge werden auf die nächst 
fällig werdende Rate angerechnet. 

(6) Der ausgeschiedene Gesellschafter hat neben sei-
nem Anspruch auf Abfindung Anspruch auf Auszahlung 
seines Guthabens auf sein Darlehenskonto. 
(7) Weitere Ansprüche stehen dem ausscheidenden 
Gesellschafter aus dem Gesellschaftsverhältnis nicht zu.

§ 15 Schriftform
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 
Diese Formvorschrift kann nur schriftlich außer Kraft 
gesetzt werden. 

§ 16 Salvatorische Klausel
(1) Sollten gegenwärtige oder zukünftige Bestimmun-
gen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechts-
wirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechts-
wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so 
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
dieses Vertrages nicht berührt.
(2) Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, 
dass dieser Vertrag eine Lücke enthält. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen 
oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene 
Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am 
nächsten kommt, was die Vertragschließenden gewollt 
haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages 
gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss dieses Ver-
trages den Punkt bedacht hätten. Dies gilt auch dann, 
wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung etwa auf 
einem in diesem Vertrag normierten Maß der Leistung 
oder Zeit (Frist, Termin) beruht; es tritt in solchen Fällen 
ein dem Gewollten möglichst nahekommendes, recht-
lich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit (Frist, Ter-
min) an die Stelle des Vereinbarten.
(3) Die Gesellschafter sind verpflichtet, dasjenige, was 
nach Abs. 1 und 2 Geltung hat, durch eine förmliche 
Änderung oder Ergänzung des Wortlauts des Gesell-
schaftsvertrages in gehöriger Form festzuhalten.

Nürnberg, den 8.2.2018

Dipl.-Ing. Stefan Keller,, Gründungskommanditist

Dipl.-Ing. Stefan Keller,,
Geschäftsführer der Komplementärin



 119

Hinweise zu Fernabsatzver trägen
Aufgrund des § 312 d Abs. 2 BGB, der Regelungen zu 
Fernabsatzverträgen bei Finanzdienstleistungen trifft, 
sind wir verpflichtet, Ihnen als Verbraucher rechtzeitig 
vor Abgabe Ihres Nachrangdarlehensangebots fol-
gende Informationen gemäß Art. 246 b EGBGB zur 
Verfügung zu stellen: Grundlage Ihrer Nachrangdar-
lehensgewährung an die UDI Energie FESTZINS 13 
GmbH & Co. KG ist der vorliegende Verkaufsprospekt 
mit Stand vom 21.3.2018 und der darin ab Seite 111 
abgedruckte Nachrangdarlehensvertrag.

I. Informationen zu den beteiligten Unternehmen
Nachrangdarlehensnehmer ist die UDI Energie FEST-
ZINS 13 GmbH & Co. KG mit Sitz in 91154 Roth, Keller-
weg 12, Geschäftsanschrift: Frankenstraße 148, 90329 
Nürnberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Nürnberg unter HRA 18071. Persönlich haftende 
Gesellschafterin (Komplementärin) ist die UDI Festzins 
Verwaltungs GmbH mit Sitz in 91154 Roth, Kellerweg 
12, Geschäftsanschrift: Frankenstraße 148, 90329 
Nürnberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Nürnberg unter HRB 29645, vertreten durch den 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Stefan Keller. Kommanditist 
ist Dipl.-Ing. Stefan Keller, Geschäftsanschrift: 91154 
Roth, Kellerweg 12.

Vermittler der Kapitalanlage
Vermittlerin der Kapitalanlage ist die UDI Beratungs-
gesellschaft mbH mit Sitz in 91154 Roth, Kellerweg 
12, Geschäftsanschrift: Frankenstraße 148, 90329 
Nürnberg, eingetragen im Handelsregister des Amts-
gerichts Nürnberg unter HRB 29076, vertreten durch 
die Geschäftsführer Dipl.-Ing. Stefan Keller und Axel 
Kampmann. Die UDI Energie FESTZINS 13 und die 
Vermittlerin der Kapitalanlage unterliegen nicht der Auf-
sicht einer speziellen Aufsichtsbehörde.

II. Informationen zur 
Nachrangdarlehensgewährung
Gegenstand der Gesellschaft und Hauptge-
schäftstätigkeit der UDI Energie FESTZINS 13
Der Gegenstand des Unternehmens besteht nach § 1 
Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Emittentin in 
der gewinnbringenden Verwaltung eigenen Vermögens 
durch Investition über noch nicht feststehende Projekt-
gesellschaften in die Finanzierung der Planung, der 
Entwicklung, des Baus, des Betriebs, des Kaufs und 
des Verkaufs von Photovoltaik-, Windenergie- und Bio-
gasanlagen und Wärmenetzen in Deutschland und dem 
EU-Ausland. Außerdem wird planmäßig über noch nicht 
feststehende Projektgesellschaften in die Planung, die 

Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf und den 
Verkauf von energieeffizienten Immobilien in Deutsch-
land oder in den Kauf und Verkauf von Grundstücken 
investiert, auf denen derartige Immobilien errichtet wer-
den sollen. Zudem kann in Projektgesellschaften inves-
tiert werden, die andere Projektgesellschaften, die vor-
genannte Anlagen oder Gebäude bauen und betreiben, 
in ihrem Betrieb unterstützen, z. B. durch den gebündel-
ten Einkauf von Ersatzteilen oder Substraten oder von 
gemeinschaftlich nutzbaren Servicedienstleistungen, 
für z. B. die Wartung, um so die Betriebskosten dieser 
Projektgesellschaften zu optimieren (Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften). 

Dabei kann sowohl in solche Projektgesellschaften 
investiert werden, die im Allein- oder Mehrheitsbesitz 
von Dipl.-Ing. Stefan Keller oder von Georg Hetz stehen 
werden, als auch in solche investiert werden, bei denen 
dies nicht der Fall sein wird.

Die Investition kann zum einen direkt in die Projektge-
sellschaften erfolgen. Zum anderen kann die Investition 
in die Projektgesellschaften über zwischengeschaltete, 
noch zu gründende deutsche Gesellschaften erfolgen, 
an die die Emittentin zweckgebunden Nachrangdar-
lehen gewährt und die diese Nachrangdarlehen dann 
ebenfalls zweckgebunden an Projektgesellschaften 
weiterreichen. Diese Projektgesellschaften investie-
ren dann in die vorgenannten Anlageobjekte. Außer 
der Weiterreichung des von der Emittentin in Rech-
nung gestellten Disagios an die Projektgesellschaften 
werden auf Ebene der zwischengeschalteten Gesell-
schaften keine zusätzlichen Kosten oder Provisionen 
erhoben.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu betrei-
ben, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, dem 
vorgenannten Zweck zu dienen und die Unternehmun-
gen der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann 
die zur Erreichung ihres Zwecks erforderlichen oder 
zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder 
durch Dritte vornehmen lassen. 

Wesentliche Merkmale der angebotenen 
Finanzdienstleistung
Der Anleger gewährt der UDI Energie FESTZINS 13 
GmbH & Co. KG ein Nachrangdarlehen und erhält dafür 
eine Verzinsung in Höhe von 4,0 % p. a, die während 
der Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31.12.2030 
auf bis zu 6,5 % p. a. steigt (vgl. zur Verzinsung ab Seite 
58).
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Anleger, die den vollständig ausgefüllten Zeichnungs-
schein bis zum 15.5.2018 an die UDI Beratungsge-
sellschaft mbH zurücksenden, haben zudem einen 
Anspruch auf einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 
3,0 % p. a. für die Zeit vom Eingang des gezeichne-
ten Anlagebetrages auf dem Konto der Emittentin bis 
zum 15.6.2018. Die Auszahlung des Frühzeichner-
bonus erfolgt zum 31.7.2018. Die wesentlichen Merk-
male der Nachrangdarlehensgewährung ergeben sich 
im Übrigen aus dem Verkaufsprospekt mit Stand vom 
21.3.2018, der dem Anleger vorliegt.

Zustandekommen des Vertrages
Um der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
ein Nachrangdarlehen zu gewähren, hat der Anleger 
ein vollständig ausgefülltes Nachrangdarlehensange-
bot bei der zum Empfang bevollmächtigten UDI Bera-
tungsgesellschaft mbH einzureichen und den Nach-
rangdarlehensbetrag auf das Konto der Gesellschaft 
einzuzahlen. Der Nachrangdarlehensvertrag wird mit 
Annahme des Nachrangdarlehensangebots durch die 
Komplementärin, der Einzahlung des Nachrangdarle-
hens auf das Konto der UDI Energie FESTZINS 13 und 
dem Verstreichen der Widerrufsfrist wirksam.

Widerruft der Anleger seine Zeichnung, also den 
Abschluss des Nachrangdarlehensvertrages mit der 
Emittentin, innerhalb der Widerrufsfrist oder zahlt er 
den gezeichneten Betrag nicht innerhalb der vorge-
nannten Frist auf das Konto der Emittentin ein, so wird 
die Zeichnung des jeweiligen Anlegers rückabgewi-
ckelt. Hierzu gibt die Emittentin den vom Anleger ggf. 
schon eingezahlten Betrag zur Rückzahlung an den 
jeweiligen Anleger frei.

Laufzeit/Kündigung
Die Laufzeit der Vermögensanlage beginnt nach Ein-
gang des Nachrangdarlehensbetrages auf dem Konto 
der Emittentin. Damit hat diese Vermögensanlage für 
jeden Anleger eine individuelle Laufzeit. Die Laufzeit 
der Vermögensanlage endet für jeden Anleger spä-
testens mit dem Ablauf der Nachrangdarlehenslaufzeit 
zum 31.12.2030. Die konkrete Laufzeit des Nachrang-
darlehens hängt davon ab, ob und wenn ja, zu welchem 
Kündigungstermin der Anleger oder die Emittentin 
kündigt.

Eine vollständige oder teilweise ordentliche Kündigung 
durch den Anleger ist zum 31.12.2020, zum 31.12.2022 
und danach jährlich jeweils zum 31.12. eines Jahres 
möglich. Da die Kündigungsfrist für jeden Kündigungs-
termin 12 Monate beträgt, muss die Kündigungserklä-
rung z. B. bei einer Kündigung zum 31.12.2020 bis zum 
31.12.2019 bei der Emittentin eingegangen sein. Die 
Kündigung hat in Textform (§ 126 b BGB) zu erfolgen. 
Damit beträgt die Laufzeit der Vermögensanlage bei 

einer Zeichnungsfrist bis zum 31.12.2018, wie von § 5 a 
VermAnlG vorgeschrieben, für jeden Anleger mindes-
tens 24 Monate. Die Kündigung ist zu richten an die UDI 
Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG, Frankenstraße 
148, 90329 Nürnberg.

Die UDI Energie FESTZINS 13 kann das Nachrangdar-
lehen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Investition in 
neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach Ablauf von 
mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung des letzten 
Anlegers vollständig oder teilweise mit einer Frist von 6 
Monaten ordentlich kündigen. Das Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung bleibt unberührt.

Das öffentliche Angebot der Nachrangdarlehen beginnt 
gemäß § 9 Abs. 1 VermAnlG einen Tag nach Veröffent-
lichung des Verkaufsprospektes und endet mit Vollplat-
zierung. Zu einer vorzeitigen Schließung des Angebots 
kann es durch Beschluss der Geschäftsführung der 
UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG oder durch 
die Vollplatzierung der Vermögensanlage kommen. 
Darüber hinaus besteht keine Möglichkeit, das Ange-
bot der Vermögensanlage vorzeitig zu schließen. Die 
Möglichkeit, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen 
zu kürzen, besteht im Rahmen dieser Vermögensan-
lage nicht.

Höhe und Kosten der 
Nachrangdarlehensgewährung
Das der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
zu gewährende Nachrangdarlehen muss mindestens 
5.000 Euro betragen, durch 1.000 ohne Rest teilbar 
sein und ist in bar zu leisten. Der Anleger hat eventuelle 
eigene Kosten (z. B. Porto, Überweisungskosten) zu 
tragen. Im Falle einer späteren Übertragung des Nach-
rangdarlehens durch den Anleger ist die UDI Energie 
FESTZINS 13 GmbH & Co. KG berechtigt, eine Auf-
wandspauschale von 50 Euro pro Veräußerungs- bzw. 
Erbfall zu verlangen (vgl. ausführlich zu den Kosten 
Seite 6). Die Einzahlung des Darlehensbetrages 
muss innerhalb von 2 Wochen nach Annahme des 
Nachrangdarlehensangebots auf das Konto der Gesell-
schaft (Kontoverbindung auf Seite 56) erfolgen. Als 
Verwendungszweck ist anzugeben: Name des Anle-
gers. Die Auszahlung der Verzinsung erfolgt jeweils 
zum 31.12., erstmals zum 31.12.2018 auf das vom Anle-
ger auf dem Nachrangdarlehensangebot angegebene 
Konto. Die letzte Zinszahlung erfolgt planmäßig zum 
Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage zusammen 
mit der Tilgung zum 31.12.2030. Im Falle der Kündigung 
wird die letzte Zinszahlung planmäßig zum Ablauf der 
Kündigungsfrist zusammen mit der Tilgung ausgezahlt.

Leistungsvorbehalte
Nach Übersendung des vollständig ausgefüll-
ten Zeichnungsscheins durch den Anleger, der 
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Annahme des Nachrangdarlehensangebots des 
Anlegers durch die Komplementärin, der Einzah-
lung des Nachrangdarlehensbetrages auf das Konto 
der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
und dem Ablauf der Widerrufsfrist bestehen keine 
Leistungsvorbehalte.

Weitere Vertragsbedingungen
Die konkreten Vertragsbedingungen ergeben sich aus 
dem im Verkaufsprospekt ab Seite 111 abgedruckten 
Nachrangdarlehensvertrag der UDI Energie FESTZINS 
13 GmbH & Co. KG, auf den an dieser Stelle verwiesen 
wird.

Risiken
Eine Nachrangdarlehensgewährung an die UDI Ener-
gie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG ist, wie im Verkaufs-
prospekt im Kapitel „Die wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Risiken der Vermögensanlage“ auf den 
Seiten 14 ff. dargestellt, wegen ihrer spezifischen 
Merkmale (nachrangiges Darlehen) mit spezifischen 
Risiken behaftet. In der Vergangenheit erwirtschaftete 
Erträge sind keine Indikatoren für künftige Erträge.

Steuern
Zu den steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs der 
Vermögensanlage für den Anleger wird auf die Erläu-
terungen im Verkaufsprospekt, insbesondere im Kapi-
tel „Steuerliche Grundlagen der Vermögensanlage“ ab 
Seite 109 verwiesen.

Anwendbares Recht/Sprache
Das Angebot richtet sich ausschließlich an im Inland 
ansässige, unbeschränkt steuerpflichtige Personen aus 
der Bundesrepublik Deutschland. Für die Verträge der 
UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG mit Dritten 
und die Beziehung zwischen der UDI Energie FEST-
ZINS 13 GmbH & Co. KG, gegebenenfalls dem Vermitt-
ler und dem Anleger gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. § 10 Abs. 3 des Nachrangdarlehensver-
trages legt fest, dass sich alle Rechtsbeziehungen aus 
oder im Zusammenhang mit dem Nachrangdarlehens-
vertrag nach deutschem Recht richten. § 10 Abs. 4 
des Nachrangdarlehensvertrages sieht eine Gerichts-
standsvereinbarung zugunsten der Gerichte in Nürn-
berg vor, soweit es sich bei dem Anleger nicht um 
einen Verbraucher handelt. Der Verkaufsprospekt, das 
Nachrangdarlehensangebot, die Widerrufsbelehrung 
sowie diese Informationen sind in deutscher Sprache 
abgefasst.

III. Widerrufsrecht
Ihnen steht ein in folgender Belehrung näher erläuter-
tes Widerrufsrecht zu.

– Widerrufsbelehrung –

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer ein-
deutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Daten-
träger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Arti-
kel 246 b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246 b § 1 
Abs. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die 
Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. 
Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu rich-
ten an die von der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & 
Co. KG hierzu bevollmächtigte:

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148, 90329 Nürnberg

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie 
sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Wider-
ruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor 
Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit 
der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht 
eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann 
dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf den-
noch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vor-
zeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie 
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 
Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

IV. Außergerichtliche Beschwerde und 
Rechtsbehelfsverfahren
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, betreffend die Fern-
absatzverträge über Finanzdienstleistungen, können 
die Beteiligten unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte 
anzurufen, auch eine Schlichtungsstelle anrufen, die 
bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Ein 
Merkblatt sowie die Schlichtungsstellenverfahrensver-
ordnung sind erhältlich bei:

Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt/Main
www.bundesbank.de
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Der Beschwerdeführer hat zu versichern, dass er in die-
ser Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlich-
tungsstelle und keine Gütestelle angerufen und auch 
keinen außergerichtlichen Vergleich geschlossen hat.

V. Einlagensicherung, Sprache, Gültigkeit der 
Informationen
Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsrege-
lungen bestehen nicht. Die Vertragsbedingungen sowie 
diese Informationen stehen nur in deutscher Sprache 
zur Verfügung. Wir verpflichten uns, die Kommunika-
tion während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses in 
Deutsch zu führen. Die zur Verfügung gestellten Infor-
mationen gelten bis zur Mitteilung von Änderungen. 
Preisanpassungen sind nicht vorgesehen.
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Name des Erlaubnisinhabers UDI Beratungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer:  Dipl.-Ing. Stefan Keller, Axel Kampmann

Betriebliche Anschrift Frankenstraße 148
90329 Nürnberg
Tel.: 0911 - 92 90 55 0
Fax: 0911 - 92 90 55 5
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de

Umfang der Erlaubnis Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 Nr. 2 GewO
(Vermittlung Abschluss Darlehensverträge)

Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO
(Anteile an geschlossenen Vermögensanlagen)

Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nr. 3 GewO
(sonstige Vermögensanlagen)

Registereintragungsnummer
nach § 34 f Abs. 5
in Verbindung mit
§ 11 a Abs. 1 GewO

D-F-155-3KFV-75

Für die Erlaubniserteilung nach
§ 34 f Abs. 1 GewO zuständige
Stelle und Stelle, die das Finanz-
anlagenvermittlerregister führt

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Balanstraße 55–59
81541 München

Tel.:  089 - 51160
Fax:  089 - 5116-1306

Hier kann jeder Anleger zur Kontrolle der obigen Angaben auch
Einsicht in dieses Register nehmen. Aufruf unter
www.vermittlerregister.info

Hinweis gemäß 
Finanz   anlagenvermittlerverordnung

Und falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach kostenfrei an:
Telefon 0800 - 834 1234, Montag bis Freitag von 9.00 bis 20.00 Uhr

Nach der Finanzanlagenvermittlerverordnung sind wir verpflichtet, Ihnen vor der ersten Anlageberatung oder 
-vermittlung folgende Informationen mitzuteilen:

Die UDI Beratungsgesellschaft mbH übt ihre Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 c Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 sowie § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 GewO aus.
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Praktische Hinweise zur Zeichnung

Wenn Sie das vorliegende Angebot annehmen und 
der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG ein 
Nachrangdarlehen anbieten wollen, beachten Sie bitte 
folgende Punkte:

Nachrangdarlehenshöhe
Die Mindesthöhe für die Nachrangdarlehensgewäh-
rung beträgt 5.000 Euro. Ein höherer Betrag muss ohne 
Rest durch 1.000 teilbar sein.

Nachrangdarlehensangebot mit 
Widerrufsbelehrung
Bitte füllen Sie folgende Dokumente vollständig aus und 
unterzeichnen Sie an den gekennzeichneten Stellen:

 ► Zeichnungsschein für das Nachrangdarlehensan-
gebot (folgende Seite) inkl. Widerrufsbelehrung

 ► Auf der Rückseite des Zeichnungsscheins finden 
Sie die Angaben zum Geldwäschegesetz.

 ► Fragebogen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen 
im Bereich Geldanlage (vgl. Beiblatt)

Den Zeichnungsschein und den Fragebogen senden 
Sie bitte an die:

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Kundenservice
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

Angaben nach dem Geldwäschegesetz
Nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes ist es 
rechtlich für jede neue Vermögensanlage erforderlich, 
Ihre Identität festzustellen. Bitte machen Sie die auf 
der Rückseite des Zeichnungsscheins vorgesehenen 
Angaben zu Ihrer Identität und legitimieren sich durch 
Reisepass oder Personalausweis im Wege des Post-
Ident-Service der Deutschen Post AG. Diese Daten 
müssen von der UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & 
Co. KG dokumentiert und aufbewahrt werden.

Annahmebestätigung
Nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie die Annah-
mebestätigung per Post zugeschickt.

Einzahlungen
Der Nachrangdarlehensbetrag ist innerhalb von 14 
Tagen nach Zugang Ihrer Annahmebestätigung auf fol-
gendes Konto zu überweisen:

Kontoinhaber
UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
Bank: Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE35 7645 0000 0231 7207 80
BIC: BYLADEM1SRS
Verwendungszweck: Name des Anlegers

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an!
Unsere Experten sind Montag bis Freitag von 9.00 bis 
20.00 Uhr gerne für Sie da.

Telefon: 0911 - 92 90 550
 0800 - 834 1234 (kostenfrei)
Telefax: 0911 - 92 90 555
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de 
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Zeichnungsschein

PLZ Wohnort

Persönliche Angaben

Straße / Hausnummer

Vorname

Name

Herr Frau Titel

Geburtsdatum

Beruf

E-Mail

Telefon

Die oben genannte Person 
– nachstehend Nachrangdarlehensgeber/ 
Anleger genannt –

bietet der 

UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

– nachstehend Nachrangdarlehensnehmer 
 genannt –

darlehensgeber bestätigt darüber hinaus, dass 
ihm bekannt ist, dass die Nachrangdarlehensver-
gabe mit Risiken verbunden ist, dass seine Ent-
scheidung zum Vertragsschluss ausschließlich 
auf der Darstellung im Verkaufsprospekt und der 
darin abgedruckten Verträge beruht und darüber 
hinausgehende Erklärungen ihm gegenüber nicht 
abgegeben wurden. Der Nachrangdarlehensgeber 
willigt in die elektronische Verarbeitung und Spei-
cherung seiner Daten ein.

an, den im Verkaufsprospekt über die UDI Ener-
gie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG vom 21.3.2018 ab 
Seite 111 abgedruckten Nachrangdarlehensver-
trag abzuschließen. Der Nachrangdarlehensgeber 
bestätigt mit seiner Unterschrift, den Nachrangdar-
lehensvertrag und die in ihm geregelten Bedin-
gungen der Nachrangdarlehensgewährung sowie 
den Inhalt des Verkaufsprospektes, insbesondere 
die Risikohinweise und die Informationshinweise 
bei Fernabsatzverträgen, vor seiner Entscheidung 
über den Abschluss dieses Vertrages vollinhaltlich 
zur Kenntnis genommen zu haben. Der Nachrang-

,-
in Euro in Worten

Euro

Der Anleger/Nachrangdarlehensgeber bietet dem Nachrangdarlehensnehmer an, ihm ein nachrangiges Nachrangdarlehen zu gewähren. Dieses soll folgende 
Höhe haben: (Mindestanlage 5.000 Euro; jede Erhöhung muss durch 1.000 ohne Rest teilbar sein).

Der Anleger/Nachrangdarlehensgeber verpflichtet 
sich, das Nachrangdarlehen innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt der Annahmeerklärung auf 
das folgende Konto des Nachrangdarlehensneh-
mers zu überweisen:

Kontoinhaber: UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
Bank: Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE35 7645 0000 0231 7207 80
BIC: BYLADEM1SRS

Die Zinsen und die Nachrangdarlehensrückführung sind bei ihrer jeweiligen Fälligkeit
vorbehaltlich der Nachrangigkeit auf folgende Kontoverbindung des Anlegers/Nachrangdarlehensgebers vorzunehmen:

Ort / Datum

Die Annahme des Vertragsangebotes des Anlegers/
Nachrangdarlehensgebers durch den Nachrangdar-
lehensnehmer erfolgt durch ein gesondertes Schrei-
ben. Er ist nicht verpflichtet, das Angebot anzunehmen. 
Der Vertrag steht unter dem aufschiebenden Vorbehalt 
des Ablaufs der Widerrufsfrist und der Einzahlung des 
Nachrangdarlehensbetrages.

IBAN BIC

Unterschrift des Anlegers/
Nachrangdarlehensgebers

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer 
eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften 
Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Artikel 246 b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Artikel 246 b § 1 Abs. 1 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaf-
ten Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. 
Der Widerruf ist zu richten an die von der UDI Energie 
FESTZINS  13 GmbH & Co. KG bevollmächtigen:

UDI Beratungsgesellschaft mbH 
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeit-
raum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum 
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn 
Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrück-
lich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung 
beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung 
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die 

Ort / Datum Unterschrift des Anlegers / Nachrangdarlehensgebers 

für das Nachrangdarlehensangebot an die
UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG 
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Bitte abtrennen, ausfüllen und senden an:
UDI Beratungsgesellschaft mbH, Kundenservice, 90329 Nürnberg Bitte Rückseite beachten
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Name Vorname

Angaben nach dem Geldwäschegesetz
(bit te Zutref fendes ankreuzen)

Ich bestätige, dass ich auf eigene Rechnung, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handele.

Wirtschaftlich Berechtigter ist 

Hinweis: Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, unter de-
ren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Per-
son, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder 
eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Soweit der Vertrags-
partner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung. 
Bei treuhänderischen Rechtsgestaltungen ist anzugeben:

• die natürliche Person, die als Treugeber handelt oder auf sonstige 
Weise 25 % oder mehr des Vermögens kontrolliert,

• die natürliche Person, die als Begünstigte von 25 % oder mehr des 
verwalteten Vermögens bestimmt worden ist, 

• die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermö-
gen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die na-
türliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden 
soll, noch nicht bestimmt ist, oder

• jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mit-
telbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder 
Ertragsverteilung ausübt.

Ist der Anleger nicht der wirtschaftlich Berechtigte, sind für den wirt-
schaftlich Berechtigten die o. g. Angaben zur Person zu erheben und 
zu überprüfen.

Ich bestätige, dass ich die Beteiligung als Vermögensanlage erwerbe. (Falls nicht zutreffend, bitte mitteilen!)

Bei Vorliegen einer politisch exponierten Person bitte angeben:

Genaue Bezeichnung der Funktion als / Beziehung zu eine(r) politisch exponierte(n) Person:

Herkunft der Mittel zur Leistung der Kapitaleinlage:

Politisch exponierte Personen
Eine politisch exponierte Person ist eine natürliche Person, die ein wich-
tiges öffentliches Amt ausübt. Hierbei handelt es sich um hochrangige 
Führungspersonen der Regierung, der Verwaltung, des Militärs, der 
Gesetzgebung oder der Rechtsprechung eines Staates, der EU oder ei-
ner internationalen Organisation sowie um Mitglieder der Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, 
die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder 
ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person, wenn die 
politische Bedeutung des Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler 
Ebene vergleichbar ist.

keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten 
Person nahestehende Person. 

eine politisch exponierte Person, die ihr wichtiges öffentliches Amt im Inland oder als im Inland gewählte Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
ausübt oder die ihr wichtiges öffentliches Amt seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch 
exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.

eine sonstige politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder eine einer solchen 
politisch exponierten Person nahestehende Person.

Ich bin / der wirtschaftlich Berechtigte ist

Ort / Datum Unterschrift



 127

Dieser Verkaufsprospekt ist auf 100 % Altpapier gedruckt, das mit dem blauen Umweltengel ausgezeichnet ist.

Layout, Gestaltung und Umsetzung:
MEDIA4nature GmbH
Allersberger Straße 185, L1
90461 Nürnberg

Telefon: 0911 - 80 17 580
Internet: www.media4nature.de



Sie haben Fragen zu diesem Angebot 
oder zu Kapitalanlagen im Allgemeinen?

Dann rufen Sie die Experten von UDI an:
Montag bis Freitag, 9.00 bis 20.00 Uhr,

kostenfrei unter: 0800 - 834 12 34 oder
Telefon: 0911 - 92 90 550

Telefax: 0911 - 92 90 555
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de


